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OECD: Teilentwurf zur Besteuerung der Digitalen Wirtschaft veröffentlicht 

Am 09.10.2019 hat die OECD ein Konsultationsdokument zur Säule 1 (Realloka-

tion von Besteuerungsrechten an Marktstaaten) ihres Projekts zur Besteuerung 

der digitalen Wirtschaft veröffentlicht. Basierend auf den drei Ansätzen aus dem 

Arbeitsprogramm vom 28.05.2019 („User Participation“, „Marketing Intangibles“, 

„Significant Economic Presence“) hat die OECD einen „einheitlichen Ansatz“ 

(Unified Approach) für eine mögliche konsensfähige Lösung entwickelt. Der Vor-

schlag wurde von der OECD erarbeitet und spiegelt daher ausdrücklich nicht die 

Ansichten des Inclusive Frameworks oder der OECD-Mitgliedstaaten wider. Bis 

zum 12.11.2019 können der OECD hierzu schriftliche Kommentare übermittelt 

werden. Am 21. und 22.11.2019 findet in Paris dann eine öffentliche Anhörung 

statt. Während sich dieser Vorschlag nur mit Säule 1 befasst, wird ein weiteres 

Dokument zur Säule 2 (Mindestbesteuerung) im November erwartet sowie eine 

weitere öffentliche Anhörung hierzu Mitte Dezember.  

Anwendungsbereich: 

In dem Entwurf wird vorgeschlagen, den Geltungsbereich auf Unternehmen mit 

„Verbraucherbezug“ zu beschränken, ohne wesentliche Einzelheiten zu nennen, 

was dies bedeutet, außer der Feststellung, dass sowohl „digital zentrierte Model-

le, die remote mit Benutzern interagieren“ als auch „andere Unternehmen mit 

Verbraucherbezug“ erfasst werden sollen. Klar ist lediglich, dass „Verbraucher-

bezug“ nicht mit „B2C“ gleichgesetzt werden kann. Auch B2B-Geschäftsmodelle 

können in den Anwendungsbereich fallen, wenn sie „für den Verbraucher eine 

gewisse Bedeutung“ haben. So erzielen Unternehmen wie Facebook und Google 

ihren Umsatz mit Werbung von Unternehmen, also im Rahmen eines B2B-

Geschäftsmodells, sollen aber dem Vernehmen nach dennoch, aufgrund ihrer 

unmittelbaren Verbraucherwirkung erfasst werden. Auch Unternehmen aus der 

Bergbau- und Ölindustrie sowie der Finanzwirtschaft sollen ausgenommen wer-

den. 

Neuer Nexus: 

Für Unternehmen, die in den Geltungsbereich fallen, soll ein neuer steuerlicher 

Anknüpfungspunkt (Nexus) implementiert werden, der nicht von einer physischen 

Präsenz abhängig ist, sondern an den Umsatz anknüpft. Dieser Nexus soll an 

den bisherigen Regelungen der Betriebsstätte in Art. 5 des OECD-MA nichts än-

dern und würde einzig dem Zweck dienen, den gemäß den neuen Regelungen 

zuzuweisenden Gewinn aufzufangen. 

Neue Gewinnverteilungsregel, die über den Fremdvergleichsgrundsatz hinaus-

geht: 

Es sollen neue Gewinnzuweisungsregeln geschaffen werden, die für die Steuer-

pflichtigen im Rahmen des Anwendungsbereichs und unabhängig davon gelten, 

ob sie über eine Marketing- oder Vertriebspräsenz (Betriebsstätte oder eigen-

ständige Tochtergesellschaft) im Land verfügen oder über unabhängige Ver-

triebspartner verkaufen. Gleichzeitig behält der Ansatz weitgehend die aktuellen 
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Verrechnungspreisregeln nach dem Fremdvergleichsgrundsatz bei, ergänzt diese 

aber durch formelbasierte Lösungen. 

Der OECD-Ansatz zur Aufteilung des Gewinns soll aus einem dreiteiligen Me-

chanismus bestehen: 

 Betrag A – vom Gesamtgewinn verbleibt ein „Normalgewinn“ (z.B. 10 %) beim 

Sitzstaat. Sofern diese Mindestrendite überschritten wird, werden z.B. 10 % 

des die Mindestrendite übersteigenden Gewinns (noch zwischen den Staaten 

zu verhandeln) den Marktstaaten zugerechnet. Bei einer Gewinnrendite von 

14 % stünden damit  beispielsweise 0,4 % (= 10 % des die Mindestrendite 

übersteigenden Gewinns)  zur Verteilung an die Marktstaaten zur Verfügung, 

während 13,6 % weiterhin beim Sitzstaat verblieben. 

 Betrag B – eine feste Vergütung für typische Marketing- und Vertriebsfunktio-

nen, die in den Marktstaaten stattfinden. Hierdurch soll den Marktstaaten mehr 

Steueraufkommen zugeordnet werden und die Rechtssicherheit für die Unter-

nehmen erhöht werden. 

 Betrag C – soweit ein Staat aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalls und 

unter Anwendung der Verrechnungspreisgrundsätze der Auffassung ist, dass 

höhere Vergütungen (als unter B vorgesehen) angemessen sind, muss er sich 

verbindlichen Streitvermeidungs- und Streitbeilegungsmechanismen unterwer-

fen, um eine Doppelbesteuerung des Gewinns, der bereits unter A und B ver-

teilt wurde, zu verhindern. 

Insgesamt lässt der Entwurf noch zahlreiche Punkte offen und lässt die neuen 

Regelungen nur in Ansätzen erkennen. Für die Unternehmen können die Mecha-

nismen zu verbindlichen Streitvermeidungs- und Streitbeilegungsmechanismen 

einen Vorteil bedeuten. Aber der Compliance-Aufwand insbesondere zur Berech-

nung von Betrag A dürfte enorm sein. Von besonderer Bedeutung ist daher für 

viele Unternehmen die Abgrenzung zum Punkt „Consumer Facing“, da bei Ver-

neinung dieses Merkmals die neuen Regelungen gar nicht anzuwenden sind. 

 

BMF: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutz-

programms 2030 im Steuerrecht 

Das von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzprogramm 2030 zur 

Umsetzung des Klimaschutzplans soll dazu dienen, die klimapolitischen Ziele 

Deutschlands zu erreichen und enthält Maßnahmen für alle Sektoren, die über-

prüft werden.  

Das BMF ist für die Finanzierung sowie verschiedene steuerliche Maßnahmen 

zuständig und legte am 10.10.2019 den Referentenentwurf eines Gesetzes für 

die steuerlichen Aspekte des Klimaschutzpakets der Bundesregierung vor. Dieser 

ging bereits zur Stellungnahme an zahlreiche Verbände und soll am 16.10.2019 

vom Bundeskabinett beschlossen werden.  

Der Referentenentwurf hat folgenden wesentlichen Inhalt: 
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Einkommensteuer 

 Steuerermäßigung bei Aufwendungen für energetische Gebäudesanierungs-

maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden (wie Wärme-

dämmung von Wänden, Dachflächen, Geschossdecken, Fenster- und Außen-

türen, Einbau von Lüftungs- und Heizungsanlagen, Einbau digitaler Systeme 

zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und Optimierung be-

stehender Heizungsanlagen), die älter als zehn Jahre sind. 

 Anhebung der Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer um 5 Cent auf 35 

Cent  für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und Familienheimfahr-

ten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung im Zeitraum vom 01.01.2021 

bis 31.12.2026 

 Alternativ zu den erhöhten Entfernungspauschalen: Mobilitätsprämie in Höhe 

von 14 % dieser erhöhten Pauschale. 14 % entspricht dem Eingangssteuer-

satz im Einkommensteuertarif. 

Umsatzsteuer 

 Ermäßigte Besteuerung von Personenbeförderungsleistungen im Schienen-

bahnfernverkehr, ohne dass es auf die Beförderungsstrecke ankommt. 

Grundsteuer 

 Einführung eines gesonderten – erhöhten – Hebesatzes bei der Grundsteuer 

für Sondergebiete für Windenergieanlagen.  

 

Bundesregierung: Regierungsentwurf zur Anzeigepflicht für grenzüber-

schreitende Steuergestaltungen 

Bis zum 31.12.2019 muss der Gesetzgeber die Richtlinie 2018/822/EU zur Ände-

rung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen In-

formationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenz-

überschreitende Gestaltungen („DAC6“) in nationales Recht umsetzen. Am 

09.10.2019 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf zur Einführung einer 

Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen beschlossen und da-

mit das formale Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt. Anzeigeplichten für 

rein nationale Steuergestaltungen sind nicht enthalten. 

Im Wesentlichen wurde gegenüber dem Referentenentwurf vom 27.09.2019 (vgl. 

hierzu TAX WEEKLY # 36/2019) nur die Gesetzesformulierung insgesamt stel-

lenweise angepasst und präzisiert. 

Eine bemerkenswerte Änderung betrifft das Kennzeichen bezüglich grenzüber-

schreitender Zahlungen gemäß § 138e Abs. 2 Nr. 1a) AO-E. Der Gesetzestext 

wurde dahingehend konkretisiert, dass ausschließlich solche Zahlungen erfasst 

werden, die beim Zahlenden als Betriebsausgabe abzugsfähig sind. 
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Mit dem Beschluss des Regierungsentwurfs wird eine rechtzeitige Umsetzung 

der Richtlinie bis zum 01.01.2020 greifbar, ein genauer Zeitplan wurde jedoch 

nicht bekannt gegeben. 

 

Bundesregierung: Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrats zum 

„JStG 2019“ 

Unter dem Namen „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobi-

lität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ hatte das Bundeskabi-

nett am 31.07.2019 den Regierungsentwurf des angekündigten JStG 2019 be-

schlossen und damit das formale Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt (zu 

den enthaltenen Maßnahmen vgl. ausführlich WTS TAX WEEKLY # 17 und 

28/2019).  

In der Ausgabe WTS TAX WEEKLY # 35/2019 berichteten wir über die Stellung-

nahme des Bundesrats gegenüber der Bundesregierung vom 20.09.2019. Sie 

enthält sowohl konkrete Änderungsvorschläge als auch sog. Prüfbitten, zu denen 

sich nun die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung positioniert hat. 

Der Bundesrat schlägt insbesondere folgende Änderungen vor: 

 Anhebung sowohl der sog. Übungsleiterpauschale von € 2.400 auf € 3.000 

(§ 3 Nr. 26 EStG-E) als auch der sog. Ehrenamtspauschale von € 720 auf 

€ 840 (§ 3 Nr. 26a EStG-E). Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen, 

verweist aber darauf, dass sie einen Regierungsentwurf zu Reformbedarfen 

im steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht vorlegen wird. 

 Anhebung der Grenze für den vereinfachten Spendennachweis von € 200 auf 

€ 300 (§ 50 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 EStDV-E). Die Bundesregierung wird den Vor-

schlag prüfen. 

 Anhebung der GWG-Wertgrenze von € 800 auf € 1.000 (§ 6 Abs. 2 S. 1 EStG-

E) und Abschaffung des Sammelpostens durch Streichung von § 6 Abs. 2a 

EStG-E. Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag für das laufende Gesetz-

gebungsverfahren ab. 

 Gesetzliche Regelung zur Definition des Begriffs „Sachlohn“, um die angeblich 

bestehende derzeitige Unsicherheit in Bezug auf die Abgrenzung zwischen 

Geldleistungen und Sachbezügen, insbesondere bei Warengutscheinen und 

Gutschein-Karten zu beseitigen (§ 8 Abs. 2 S. 11 EStG). Die Bundesregierung 

wird den Vorschlag prüfen.  

 Einführung einer Pauschalierungsmöglichkeit mit 25 % für geldwerte Vorteile 

aus der verbilligten Überlassung von Wohnungen an Mitarbeiter, wenn die 

Miete weniger als zwei Drittel der ortsüblichen Miete und nicht mehr als 25 € / 

qm (ohne Nebenkosten) beträgt (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 EStG-E). Die Bundes-

regierung lehnt den Vorschlag ab. 

 Möglichkeit bei Betriebsveranstaltungen auf eine Einzelaufzeichnung der Zu-

wendungen (insbesondere Teilnehmerlisten) zu verzichten, mit der Folge, 
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dass der Freibetrag von € 110 nicht angewendet werden kann (§ 40 Abs. 2 

S. 1 Nr. 2 EStG-E). Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

 Umstellung der Lohnsteuer-Anmeldung auf ein sog. Für-Prinzip (entsprechend 

den Angaben in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41a Abs. 1 

S. 1 Nr. 1 EStG-E). Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

 Auf die im Regierungsentwurf enthaltene Neuregelung beim Ausfall von Kapi-

talanlagen (§ 20 EStG-E) soll verzichtet werden. Die Bundesregierung wird 

den Vorschlag prüfen. 

 Anwendung des pauschalen Betriebsausgabenabzugs (§ 8b Abs. 3 S. 1 

KStG) auch auf einen Übernahmegewinn aus Aufwärtsverschmelzung im Or-

ganschaftsfall. Der BFH hatte dies aufgrund einer erkannten Gesetzeslücke 

abgelehnt (Urteil vom 26.09.2018, I R 16/16). Der Änderungsvorschlag 

schließt diese Lücke in § 15 KStG-E. Die Bundesregierung wird den Vorschlag 

prüfen. 

 Erhöhung der umsatzsteuerlichen Umsatzgrenze für Kleinunternehmer von 

€ 17.500 auf € 21.400. Die Bundesregierung verweist insoweit auf die im Re-

gierungsentwurf eines Dritten Bürokratieentlastungsgesetzes vorgesehene 

Anhebung auf € 22.000.  

 Anhebung der umsatzsteuerlichen Umsatzgrenze für die Besteuerung nach 

vereinnahmten Entgelten (Ist-Besteuerung) von € 500.000 auf € 600.000. Die 

Bundesregierung lehnt den Vorschlag für das laufende Gesetzgebungsverfah-

ren ab. 

 Änderungen im ErbStG: Mit den geforderten Neuregelungen sollen – teilweise 

als Reaktion auf aktuelle BFH-Rechtsprechung – Doppelbegünstigungen beim 

steuerfreien Zugewinnausgleich sowie beim Schuldenabzug beseitigt werden; 

ferner sollen Lücken bei den Regelungen zur Ersatzerbschaftsteuer geschlos-

sen und die gesonderten Feststellungen im Rahmen der Verschonung von be-

trieblichem Vermögen erweitert werden. Neben rein redaktionellen Anpassun-

gen sollen schließlich verfahrensrechtliche Verwerfungen bei der Zusammen-

rechnung von Erwerben nach § 14 ErbStG beseitigt werden, die sich aufgrund 

aktueller BFH-Rechtsprechung ergeben haben. Die Bundesregierung wird 

sämtliche Vorschläge prüfen. 

Der Bundesrat brachte darüber hinaus insbesondere folgende Prüfbitten 

vor: 

 Die Bundesregierung soll prüfen, ob § 8b Abs. 1 S. 4 KStG auf eine perioden-

übergreifende Betrachtung ausgeweitet werden kann. § 8b Abs. 1 S. 2 KStG 

macht die Steuerbefreiung des Satzes 1 für Dividenden bei der empfangenden 

Gesellschaft davon abhängig, dass diese Bezüge das Einkommen der leisten-

den Körperschaft nicht gemindert haben. § 8b Abs. 1 S. 4 KStG stellt eine 

Rückausnahme von der Steuerpflicht im Fall einer verdeckten Gewinnaus-

schüttung an eine der empfangenden Gesellschaft nahe stehenden Person in 

einem Dreiecksverhältnis dar und greift, soweit die verdeckte Gewinnaus-

schüttung deren Einkommen „erhöht hat“. Diese erfordere bisher, dass sich 
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das Einkommen der nahe stehenden Person durch die verdeckte Gewinnaus-

schüttung selbst oder zumindest innerhalb desselben Veranlagungszeitraums 

erhöht. Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 

 Die Bundesregierung soll prüfen, ob die in § 9 Nr. 7 GewStG vorgesehene 

Mindestbeteiligungsgrenze von 15 % auf 10 % abzusenken ist. Dies diene der 

Angleichung an die körperschaftsteuerliche Grenze. Darüber hinaus soll ge-

prüft werden, ob bei der Kürzung für Erträge aus Schachtelbeteiligungen nur 

auf unmittelbare Beteiligungen abzustellen ist. Dies diene der Steuervereinfa-

chung. Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 

 Die Bundesregierung soll prüfen, ob der Anwendungsbereich des sog. Ban-

kenprivilegs des § 19 Abs. 1 GewStDV dahingehend einzuschränken ist, dass 

Institute i.S.d. § 2 Abs. 1 KWG, insbesondere Konzernfinanzierungsgesell-

schaften, von der Begünstigung bei der Hinzurechnung ausgeschlossen wer-

den. Mit Urteil vom 06.12.2016 (I R 79/15) hatte der BFH entschieden, dass 

dieses sog. Bankenprivileg auch von Konzernfinanzierungsgesellschaften in 

Anspruch genommen werden kann, sofern diese als Kreditinstitut i.S.d KWG 

qualifizieren. Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 

 Die Bundesregierung soll prüfen, ob bei den “Quick Fixes“ (Umsatzsteuer) ei-

ne Legaldefinition des Begriffs „Verwenden“ der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer eingefügt werden muss. Die Bundesregierung hält eine 

Prüfung für entbehrlich und verweist auf Abschnitt 3a.2 Abs. 10 S. 2 ff. UStAE. 

Nunmehr muss der Bundestag über Änderungen am Gesetzentwurf entscheiden. 

Das Gesetz bedarf der abschließenden Zustimmung des Bundesrats. Das Ge-

setzgebungsverfahren soll bis Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein. 

 

Bundesregierung: Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrats zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

Zur Stellungnahme des Bundesrats vom 20.09.2019 hat sich die Bundesregie-

rung nunmehr in ihrer Gegenäußerung positioniert: 

 Das Ersuchen des Bundesrats, nach zwei Jahren die Wirksamkeit der geän-

derten Regelungen im Hinblick auf die Eindämmung missbräuchlicher Steuer-

gestaltungen zu evaluieren, lehnt die Bundesregierung ab. Ergänzend stellt 

sie klar, dass die Absenkung der Beteiligungsgrenzen und die Verlängerung 

der Fristen nicht darauf abzielen, Verhaltensänderungen bei den Marktteil-

nehmern zu bewirken. Vielmehr sollen die durch Share Deals verursachten 

Steuermindereinahmen nicht länger hingenommen werden. 

 Dem Vorschlag, § 1 Abs. 2a S. 4 GrEStG dahingehend zu ergänzen, dass für 

die Bestimmung der Neugesellschaftereigenschaft bei einer an einer Perso-

nengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft lediglich Gesellschafterwechsel 

innerhalb eines Zeitraums entsprechend § 1 Abs. 2a S. 1 und nicht unbefristet 

maßgebend sind, wird zugestimmt.  
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 Offen bleibt insoweit jedoch zunächst die weitere Anwendung der entspre-

chenden Passagen im Ländererlass vom 12.11.2018. 

 Die Bundesregierung stimmt dem mit einer Einführung einer sog. Börsenklau-

sel bei § 1 Abs. 2a und Abs. 2b GrEStG-E verfolgten Anliegen zu. Die konkre-

te Ausgestaltung bedürfe jedoch noch der vertieften Prüfung. 

Einer ersten Formulierungshilfe des BMF zufolge soll rechtstechnisch in einem 

neuen § 1 Abs. 2c GrEStG-E geregelt werden, dass bei der Ermittlung des 

Vomhundertsatzes im Sinne von § 1 Abs. 2a S. 1 und § 1 Abs. 2b S. 1 

GrEStG-E Übergänge von Anteilen an Kapitalgesellschaften außer Betracht 

bleiben, soweit diese zum Handel an den vom Bundesrat genannten Märkten 

bzw. Dritthandelsplätzen zugelassen sind und (neu) die übergehenden Anteile 

dort auch gehandelt werden. Im Gegenzug wurde die vom Bundesrat empfoh-

lene Einschränkung dahingehend, dass die zum Handel zugelassenen Anteile 

den überwiegenden Teil des Kapitals repräsentieren müssen, nicht aufrecht-

erhalten. 

 Der Bitte des Bundesrats, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie 

§ 6a GrEStG angepasst werden kann, damit Umstrukturierungsmaßnahmen 

im Konzern steuerneutral erfolgen können, wird die Bundesregierung nach-

kommen. Es sollen insoweit jedoch zunächst die bevorstehenden Entschei-

dungen bzw. Entscheidungsgründe des BFH abgewartet werden. In einer wei-

teren Stellungnahme des BMF vom 07.10.2019 wird kein Bedarf für Änderun-

gen gesehen, die über die Ausweitung des § 6a GrEStG aufgrund der zu er-

wartenden Entscheidungen bzw. Entscheidungsgründe des BFH hinausge-

hen. 

 Der Empfehlung, bei Anwendung des § 1 Abs. 2b GrEStG-E nur Übergänge 

von Anteilen nach Inkrafttreten des Gesetzes und außerhalb der Vertrauens-

schutzregelung des § 23 Abs. 23 GrEStG-E zu berücksichtigen, wird ebenfalls 

zugestimmt. 

 

BFH: Abzinsung von Verbindlichkeiten im Jahr 2010  

Der BFH hatte im Urteil vom 22.05.2019 (X R 19/17, mit Pressemitteilung) zum 

einen zu entscheiden, ob eine nachträglich vereinbarte Verzinsung steuerlich Be-

rücksichtigung finden kann oder die steuerliche Anerkennung zu versagen ist. 

Zum anderen befasste sich der BFH in diesem Zusammenhang mit der Frage, ob 

er die gesetzlich angeordnete Abzinsung i.H.v. 5,5 % von Verpflichtungen über 

unverzinsliche Betriebsschulden als im Einklang mit der Verfassung stehend an-

sieht.  

Im Streitfall erhielt die Klägerin, welche einen gewerblichen Einzelhandel betrieb, 

im Jahr 2010 für ihren Gewerbebetrieb von einem Bekannten ein langfristiges 

und zunächst nicht zu verzinsendes Darlehen über ca. 250.000 €. Während einer 

Außenprüfung, bei der eine bilanzielle Gewinnerhöhung aufgrund der fehlenden 

Verzinsung im Raum stand, legten die Vertragspartner eine ab dem 01.01.2012 

beginnende Verzinsung von jährlich 2 % fest. Später hoben sie den ursprüngli-
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chen Darlehensvertrag auf und vereinbarten rückwirkend ab 2010 eine Darle-

hensgewährung zu 1 % Zins. Das Finanzgericht, welches das Darlehen steuer-

lich dem Grunde nach anerkannte, ließ die nachträglich getroffenen Verzin-

sungsabreden bilanziell unberücksichtigt, so dass sich für das Streitjahr ein ein-

kommen- und gewerbesteuerpflichtiger Abzinsungsgewinn ergab. 

Nunmehr hat der BFH im Revisionsverfahren insoweit die Entscheidung der Vo-

rinstanz bestätigt. Durch das Abzinsungsgebot für unverzinsliche Verbindlichkei-

ten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 EStG werde steuerlich berücksichtigt, dass eine 

erst in Zukunft zu erfüllende Verpflichtung weniger belaste als eine sofortige Leis-

tungspflicht und mangels Gegenleistung für den Zahlungsaufschub nicht mit dem 

Nenn-, sondern dem geringeren Barwert zu passivieren sei. Zeitlich nach dem 

jeweiligen Bilanzstichtag getroffene Zinsabreden könnten – selbst wenn sie zivil-

rechtlich rückwirkend erfolgten – nicht berücksichtigt werden. Ansonsten läge ein 

Verstoß gegen das bilanzsteuerrechtliche Stichtagsprinzip vor, wonach die Bilanz 

die objektiv bestehenden Verhältnisse des Bilanzstichtags abzubilden habe. Dar-

über hinaus sei die von der Klägerin begehrte rückwirkende Zinsvereinbarung mit 

§ 38 AO unvereinbar. Hiernach entstünden Ansprüche aus dem Steuerschuld-

verhältnis, sobald der Tatbestand verwirklicht sei, an den das Gesetz die Leis-

tungspflicht knüpfe. Hieraus folge, dass der durch Tatbestandsverwirklichung – 

vorliegend in Form des Erhalts eines unverzinslichen Darlehens – entstandene 

Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis im Regelfall unabänderlich sei.  

Auch die Ansicht der Klägerin hinsichtlich der gerügten Verfassungswidrigkeit des 

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG teilte der BFH für das Streitjahr nicht. Im Jahr 2010 habe 

sich das niedrigere Marktzinsniveau noch nicht derart strukturell verfestigt, dass 

es dem Gesetzgeber nicht noch zuzubilligen gewesen wäre, aus Vereinfa-

chungsgründen an dem statischen Abzinsungssatz von 5,5 % festzuhalten. Der 

vergleichsweise heranzuziehende Zins am Fremdkapitalmarkt habe Ende des 

Jahres 2010 noch knapp unter 4 % gelegen. 

Der BFH konnte in der Sache wegen fehlenden Feststellungen zu entschei-

dungserheblichen Fragen nicht abschließend selbst entscheiden und hat daher 

den Rechtsstreit an die Vorinstanz zurückverwiesen. Zu einem weiteren, von ei-

nem Schwager der Klägerin gewährten Darlehen habe das Finanzgericht im 

zweiten Rechtsgang festzustellen, ob dieses im Hinblick auf die Anforderungen 

an Angehörigenverträge überhaupt dem Betriebsvermögen zuzuordnen sei. 

 

BFH: Vorsteuerabzug aus betrieblich veranlassten Umzugskosten 

Der BFH hat mit Urteil vom 06.06.2019 (V R 18/18) entschieden, dass ein Unter-

nehmen, dass einen Makler für die Wohnungssuche von Angestellten beauftragt, 

hierfür den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen kann. Dies gilt jedenfalls für den 

Fall, in dem der jeweilige Mitarbeiter aufgrund einer konzerninternen Funktions-

verlagerung aus dem Ausland an den Standort einer Konzerngesellschaft in das 

Inland versetzt wird. 

Klägerin war eine inländische Gesellschaft, die einem international tätigen Kon-

zern angehörte. Aufgrund einer konzerninternen Funktionsverlagerung wurden im 



 

 
Seite 9 von 12 

 

# 38 
11.10.2019 

 
28.03.2014 

Ausland tätige Mitarbeiter an den Standort der Klägerin in das Inland versetzt. 

Diesen wurde die Übernahme der Umzugskosten, einschließlich Maklerprovisio-

nen zugesagt. Das Finanzamt argumentierte, dass die Kostenübernahme ar-

beitsvertraglich vereinbart gewesen sei, weshalb es sich um einen tauschähnli-

chen Umsatz gehandelt habe, der (soweit ein Vorsteuerabzug zu gewähren sei) 

seinerseits besteuert werden müsse. 

Mit seinem Urteil entschied der BFH, dass im Verhältnis zu den Arbeitnehmern 

kein tauschähnlicher Umsatz vorliegt, da durch die Unterstützung im Rahmen des 

Umzugs überhaupt erst die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass Ar-

beitsleistungen erbracht werden konnten. Zudem habe die Höhe der übernom-

menen Umzugskosten die Höhe des Gehalts nicht beeinflusst.  

Weiterhin betonte der BFH das vorrangige betriebliche Interesse der Klägerin da-

ran, erfahrene Mitarbeiter des Konzerns unabhängig von deren bisherigem Ar-

beits- und Wohnort an ihren Unternehmensstandort zu holen. Demzufolge ist der 

Vorsteuerabzug aus den Umzugskosten möglich, es liegt aber keine zu besteu-

ernde Zuwendung an den Arbeitnehmer vor. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 04.10.2019 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-42/18 03.10.2019 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Sechste 
Richtlinie 77/388/EWG – Befreiungen – Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 3 – Umsät-
ze im Zahlungsverkehr – Dienstleistungen, die ein Unternehmen einer Bank 
beim Betrieb von Geldausgabeautomaten erbringt 

C-401/18 03.10.2019 

Vorabentscheidungsverfahren – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Ver-
brauchsteuerpflichtige Waren – Befreiung der Lieferung von Gegenständen, 
die innerhalb der Union versandt oder befördert werden – Reihengeschäft – 
Zuordnung der Warenbewegung zu einer Lieferung innerhalb einer Lieferkette 
– Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren im Verfahren der Steueraus-
setzung – Vorrang des Unionsrechts – Grenzen einer unionsrechtskonformen 
Auslegung – Grundsatz in dubio mitius 

 

Alle am 10.10.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 6/16 03.07.2019 
Zuwendungen einer Schweizer Stiftung (Schenkungsteuer)  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 63/19 vom 10.10.2019 

V R 7/17 17.07.2019 Zur Verzinsung von Vorsteuervergütungsansprüchen 

V R 27/17 17.07.2019 Steuerfreie Leistungen eines Verfahrensbeistands 

V R 50/17 06.06.2019 Zur Körperschaftsteuerpflicht von Stiftungen 

V R 18/18 06.06.2019 
Behandlung von Umzugskosten beim Arbeitgeber  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 64/19 vom 10.10.2019 

VIII R 25/16 24.06.2019 Besteuerung fondsgebundener Lebensversicherungen bis zum 31.12.2004 

X R 19/17 22.05.2019 
Abzinsung von unverzinslichen Langfristdarlehen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 65/19 vom 10.10.2019 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B99AB56FEA15843171C0B28861E844E1?text=&docid=218619&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8104
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218641&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9307
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42389&pos=0&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42356&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42392&pos=1&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42395&pos=2&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42398&pos=3&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42401&pos=4&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42362&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42404&pos=5&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42407&pos=6&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42368&linked=pm
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI R 3/17 26.06.2019 
Übertragung des Betriebsgrundstücks auf die bisherige Organgesellschaft im 
Rahmen der Beendigung der Organschaft als Geschäftsveräußerung 

 

Alle am 10.10.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 54/18 22.05.2019 Kindergeld 

 

 

Alle bis zum 11.10.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IV C 5 - S 
2341/19/1000
2 :002 

09.10.2019 
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzu-

schläge - Stand: 1. Oktober 2019 

 
IV C 3 - 
S 2257- 
b/19/10005 
:001 
 

01.10.2019 

Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag 

oder aus einer betrieblichen Altersversorgung ab dem Kalenderjahr 2019 - 

Amtlich vorgeschriebenes Vordruckmuster nach § 22 Nummer 5 Satz 7 EStG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42410&pos=7&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42413&pos=8&anz=51
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-10-09-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-10-09-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-10-09-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-10-01-mitteilung-ueber-steuerpflichtige-leistungen-aus-einem-altersvorsorgevertrag-oder-aus-einer-betrieblichen-altersversorgung-ab-dem-kalenderjahr-2019-vordruckmuster.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-10-01-mitteilung-ueber-steuerpflichtige-leistungen-aus-einem-altersvorsorgevertrag-oder-aus-einer-betrieblichen-altersversorgung-ab-dem-kalenderjahr-2019-vordruckmuster.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-10-01-mitteilung-ueber-steuerpflichtige-leistungen-aus-einem-altersvorsorgevertrag-oder-aus-einer-betrieblichen-altersversorgung-ab-dem-kalenderjahr-2019-vordruckmuster.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-10-01-mitteilung-ueber-steuerpflichtige-leistungen-aus-einem-altersvorsorgevertrag-oder-aus-einer-betrieblichen-altersversorgung-ab-dem-kalenderjahr-2019-vordruckmuster.pdf?__blob=publicationFile&v=1


 

 
Seite 12 von 12 

 

# 38 
11.10.2019 

 
28.03.2014 

Herausgeber 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt und Georg Geberth 

 

Berlin 

Christian Baumgart 

Wilhelmstraße 43G 

10117 Berlin 

 

 

 

Düsseldorf 

Michael Wild 

Peter-Müller-Straße 18  

40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen 

Andreas Pfaller 

Allee am Röthelheimpark 11-15  

91052 Erlangen 

T: +49 (0) 9131 97002-11 

F: +49 (0) 9131 97002-12 

 

Hamburg  

Eva Doyé 

Brandstwiete 4 

20457 Hamburg 

T: +49 (0)  40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Frankfurt a. M.  

Robert Welzel 

Taunusanlage 19 

60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Andreas Ochsner 

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Michael Wild 

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

 

München 

Lothar Härteis 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Andreas Schreib 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-128 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

Stuttgart 

Klaus Stefan Siler  

Büchsenstraße 10 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 2221569-62 

F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

  

 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

http://www.wts.com/de
http://www.wts.com/de




 


 
 
 
 
  


Public consultation document 
 


Secretariat Proposal for 
a “Unified Approach” 
under Pillar One 
 


9 October 2019 – 12 November 2019 







 







 
 
  


 


 


 
 
 
 
 
 
 


Public consultation document 
 


Secretariat Proposal for a 
“Unified Approach” under Pillar One 


      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
PUBE 


 
 







      | 1 
 


      
      


 
 


Table of contents 


 


1. Introduction ....................................................................................................................................................... 3 


2. A “Unified Approach” – the Secretariat’s Proposal....................................................................................... 4 


3. Illustration........................................................................................................................................................ 11 
Appendix – Detailed proposal on profit allocation ........................................................................................... 13 


Questions for public comments .......................................................................................................................... 17 
 


 


  







2 |       
 


  
      


Background 


The Programme of Work (PoW) adopted by the Inclusive Framework on BEPS at its 
meeting of 28-29 May 2019, and approved by the G20 Finance Ministers and Leaders at 
their respective meetings in Japan in June 2019, provides for two pillars to be developed, 
on a without prejudice basis, with a consensus solution to be agreed by the end of 2020. 
For Pillar One, the PoW allocates work to explore the three proposals articulated so far, 
but recognises that for a solution to be delivered in 2020, the outlines of a unified 
approach would need to be agreed by January 2020. This outline will have to reduce the 
number of options available and bridge the remaining gaps to facilitate the task of 
arriving at a consensus on a unified approach to Pillar One in 2020. 


Consistent with that objective and to help expedite progress towards reaching a 
consensus solution to Pillar One issues, the Secretariat prepared a proposed “Unified 
Approach”. It is built on the significant commonalities identified in the PoW, takes 
account of the views expressed during the March Public Consultation in Paris, and seeks 
to consider the different positions of the members of the Inclusive Framework. This 
proposal was discussed by the Task Force on the Digital Economy (TFDE) at its meeting 
on 1 October 2019 and is now released to the public for comments.  


Public Consultation 


The public consultation meeting on the proposed “Unified Approach” to deal with Pillar 
One issues will be held on 21 and 22 November 2019 at the OECD Conference Centre 
in Paris, France. The objective is to provide external stakeholders an opportunity to 
provide input into the ongoing work. Another separate public consultation meeting on 
Pillar Two issues will be organised in December 2019, and the related public 
consultation document is expected to be released in early November 2019. 


This consultation document describes, at a high-level, the “Unified Approach” to Pillar 
One proposed by the Secretariat, and seeks comments from the public on a number of 
policy issues and technical aspects. The comments provided will assist members of the 
Inclusive Framework in the development of a solution for its final report to the G20 in 
2020. 


Interested parties are invited to send their comments no later than Tuesday, 12 
November 2019, noon Paris time, by email to TFDE@oecd.org in Word format (in 
order to facilitate their distribution to government officials). They should be addressed 
to the Tax Policy and Statistics Division, Centre for Tax Policy and Administration. 


Please note that all comments on this public consultation document will be made publicly 
available. Comments submitted in the name of a collective “grouping” or “coalition”, or 
by any person submitting comments on behalf of another person or group of persons, 
should identify all enterprises or individuals who are members of that collective group, 
or the person(s) on whose behalf the commentator(s) are acting. Speakers and other 
participants at the upcoming public consultation meeting in Paris will be selected from 
among those providing timely written comments on this consultation document. 
Information on the public consultation meeting is available on the OECD website. 


The proposals included in this consultation document have been prepared by the 
Secretariat, and do not represent the consensus views of the Inclusive Framework, 
the Committee on Fiscal Affairs (CFA) or their subsidiary bodies. 


 



mailto:TFDE@oecd.org

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one-21-22-november-2019.htm
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1.  Introduction 


1. The tax challenges of the digitalisation of the economy were identified as one of 
the main areas of focus of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan, leading 
to the 2015 BEPS Action 1 Report.1 Policy discussion on those challenges remains an 
important part of the international agenda.  


2. Following a mandate by G20 Finance Ministers in March 2017, the Inclusive 
Framework, working through its Task Force on the Digital Economy (TFDE) delivered an 
Interim Report in March 2018: Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim 
Report 2018 (the Interim Report).2 


3. Conscious of the ambitious G20 time frame and the significance of the issue, the 
TFDE further intensified its work following the delivery of the Interim Report. Drawing 
on the analysis included in the Action 1 Report as well as the Interim Report, and informed 
by the discussions at the July 2018 and December 2018 meetings of the TFDE on a “without 
prejudice” basis, a number of proposals were made by delegates to the TFDE. These 
proposals, together with the recent discussions and comments from members of the 
OECD/G20 Inclusive Framework, lay the grounds for the Inclusive Framework to agree on 
the way forward to achieving a consensus-based solution in 2020.  


4. In January 2019, the Inclusive Framework issued a short Policy Note, which 
grouped the proposals under consideration into two pillars.3 Pillar One, with which this 
document is concerned, focuses on the allocation of taxing rights and seeks to undertake a 
coherent and concurrent review of the profit allocation and nexus rules. Pillar One 
comprises the “user participation”, “marketing intangibles”, and “significant economic 
presence” proposals. The Policy Note stated that these proposals would entail solutions that 
go beyond the arm’s length principle. Pillar Two is concerned with the remaining BEPS 
issues. 


5. As part of the continuing work, a public consultation document was released on 
13 February 2019, which sought input from external stakeholders.4 


6. On 28 May 2019, the Inclusive Framework adopted a Programme of Work to 
develop a consensus solution to the tax challenges raised by the digitalisation of the 


                                                           
1 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
2 OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018, Inclusive 
Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, 
Paris. 
3 Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note, as approved by 
the Inclusive Framework on BEPS on 23 January 2019, OECD 2019, accessible at 
www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-
digitalisation.pdf 
4 Public Consultation Document, Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the 
Economy, 13 February – 6 March 2019. 



http://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf

http://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
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economy.5 This was subsequently endorsed by G20 Finance Ministers at their meeting in 
Fukuoka on 8-9 June 2019, and by G20 Leaders in Osaka on 28-29 June 2019. The 
Programme of Work is a critical step towards responding to the request from the G20 to 
find and agree a consensus solution by the end of 2020.  


7. The Programme of Work highlighted the commonalities of the three proposals 
presented to the TFDE to facilitate a consensus solution on Pillar One. It also identified 
various technical issues that need to be addressed and allocated this work to different 
working parties. However, the Programme of Work emphasised the necessity to agree on 
the outline of the architecture of a unified approach by January 2020, given the goal of 
arriving at a consensus solution by the end of 2020. It also acknowledged that without 
bridging the gaps between the three proposals, it will not be possible to deliver such a 
solution, which may in turn encourage more jurisdictions to adopt uncoordinated unilateral 
tax measures, including measures that tax gross revenues. Any such occurrence would 
undermine the relevance and sustainability of the international tax framework, and would 
damage global investment and growth. 


8. As highlighted in the Programme of Work, the stakes are very high. In the balance 
are: the allocation of taxing rights between jurisdictions; fundamental features of the 
international tax system, such as the traditional notions of permanent establishment and the 
applicability of the arm’s length principle; the future of multilateral tax co-operation; the 
prevention of aggressive unilateral measures; and the intense political pressure to tax highly 
digitalised MNEs.  


9. In recent months, in light of the high stakes and the need for a clear direction, the 
Secretariat has undertaken extensive consultations to develop a “Unified Approach” which 
is outlined in this document. This document also aims to illustrate its application through 
an example. 


2.  A “Unified Approach” – the Secretariat’s Proposal 


10. The three alternatives set out in the Programme of Work under Pillar One have a 
number of significant commonalities: 


• though there is some variation in how the proposals address the digitalisation issue, 
to the extent that highly digitalised businesses are able to operate remotely, and/or 
are highly profitable, all proposals would reallocate taxing rights in favour of the 
user/market jurisdiction; 


• all the proposals envisage a new nexus rule that would not depend on physical 
presence in the user/market jurisdiction; 


• they all go beyond the arm’s length principle and depart from the separate entity 
principle; and 


• they all search for simplicity, stabilisation of the tax system, and increased tax 
certainty in implementation. 


                                                           
5 OECD (2019), Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising 
from the Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris. 
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11. There are nevertheless gaps between the proposals. As noted, the focus on digital 
businesses varies, with the user participation proposal making specific reference to such 
businesses and the marketing intangibles proposal operating more broadly and not referring 
explicitly to digital businesses. 


12. The nature of the reallocation of taxing rights also differs between the proposals, 
with the marketing intangibles and user participation proposals reallocating a portion of 
non-routine profit to the user/market jurisdiction, and the significant economic presence 
proposal looking at all profits (routine and non-routine) as the starting point.  


13. The Secretariat has sought to develop a possible new approach based on the 
commonalities between the three proposals, taking account of the ultimate aim of these 
proposals, the views expressed during consultations, as well as the need to deliver a solution 
that is as simple as possible.  


2.1. Summary of the proposal 


14. It is thus essential to design a solution that attracts support from all members of the 
Inclusive Framework. The Secretariat’s proposal for a “Unified Approach” has been 
developed with this goal in mind. 


15. That proposal is summarised here at a relatively general level, recognising that 
certain aspects still require further work. A number of implementation and administration 
questions also need to be addressed. However, the technical work of the Secretariat, as well 
as consultations with the membership, indicate that this is a viable option. It draws on the 
three alternatives under Pillar One and the ensuing public consultation process, and aims 
to identify the key features of a solution, which would include the following:  


 


• Scope. The approach covers highly digital business models but goes wider – 
broadly focusing on consumer-facing businesses with further work to be carried out 
on scope and carve-outs. Extractive industries are assumed to be out of the scope.   


• New Nexus. For businesses within the scope, it creates a new nexus, not dependent 
on physical presence but largely based on sales. The new nexus could have 
thresholds including country specific sales thresholds calibrated to ensure that 
jurisdictions with smaller economies can also benefit. It would be designed as a 
new self-standing treaty provision.  


• New Profit Allocation Rule going beyond the Arm’s Length Principle. It creates 
a new profit allocation rule applicable to taxpayers within the scope, and 
irrespective of whether they have an in-country marketing or distribution presence 
(permanent establishment or separate subsidiary) or sell via unrelated distributors. 
At the same time, the approach largely retains the current transfer pricing rules 
based on the arm’s length principle but complements them with formula based 
solutions in areas where tensions in the current system are the highest. 


• Increased Tax Certainty delivered via a Three Tier Mechanism. The approach 
increases tax certainty for taxpayers and tax administrations and consists of a three 
tier profit allocation mechanism, as follows:   
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‒ Amount A – a share of deemed residual profit6 allocated to market 
jurisdictions using a formulaic approach, i.e. the new taxing right;  


‒ Amount B – a fixed remuneration for baseline marketing and distribution 
functions that take place in the market jurisdiction; and 


‒ Amount C – binding and effective dispute prevention and resolution 
mechanisms relating to all elements of the proposal, including any 
additional profit where in-country functions exceed the baseline activity 
compensated under Amount B.  


16. In a digital age, the allocation of taxing rights can no longer be exclusively 
circumscribed by reference to physical presence. The current rules dating back to the 1920s 
are no longer sufficient to ensure a fair allocation of taxing rights in an increasingly 
globalised world. It is also true that a number of the proposals that have already been made 
to address highly digitalised businesses fail to capture significant parts of the digitalised 
economy (such as digital services and certain high-tech businesses). The Secretariat’s 
proposal is designed to respond to these challenges by creating a new taxing right. 
Therefore, and consistent with all the proposals that have been made, the Secretariat 
proposal includes a new nexus. From this follows the need to revise the rules on profit 
allocation as the traditional income allocation rules would today allocate zero profit to any 
nexus not based on physical presence, thus rendering changes to nexus pointless and 
invalidating the policy intent. That in turn requires a change to the nexus and profit 
allocation rules not just for situations where there is no physical presence, but also for those 
where there is. Otherwise, taxpayers could simply side-step the new rules by using 
alternative forms of an in-country presence (whether a local branch or related entity), 
making the new taxing right elective for taxpayers and creating an open invitation for tax 
planning.  


17. The Secretariat’s proposal is designed to address the tax challenges of the 
digitalisation of the economy and to grant new taxing rights to the countries where users of 
highly digitalised business models are located. However, the approach also recognises that 
the transfer pricing and profit allocation issues at stake are of broader relevance. It 
recognises that current transfer pricing rules, even in a post-BEPS environment, face 
challenges. While there seems to be adherence among Inclusive Framework members to 
the principle that routine transactions can normally be priced at arm’s length, there are 
increasing doubts that the arm’s length principle can be relied on to give an appropriate 
result in all cases (such as, for example, cases involving non-routine profits from 
intangibles). Moreover, there seems to be agreement that the arm’s length principle is 
becoming an increasing source of complexity and that simplification would be desirable to 
contain the increasing administration and compliance costs of trying to apply it. Thus, an 
“administrable” solution is essential, especially for emerging and developing countries. 
And a simple system will lower the risks of disputes, which currently endanger the cohesion 
of the international tax system. 


18. Against that background, the proposed “Unified Approach” would retain the 
current rules based on the arm’s length principle in cases where they are widely regarded 
as working as intended, but would introduce formula-based solutions in situations where 
tensions have increased – notably because of the digitalisation of the economy. The 


                                                           
6 The deemed residual profit used for Amount A would be the result of simplifying conventions 
agreed on a consensual basis. This means that it would only seek to approximate, without precisely 
quantifying, the amount of residual profit of a MNE group (see below para. 30 and 35). 
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following sections describe the key components of the “Unified Approach” in more detail, 
including a number of important pending questions. 


2.2. Scope 


19. The allocation of a new taxing right to market jurisdictions through new nexus and 
profit allocation rules would recognise that in today’s globalised and increasingly 
digitalised economy a range of businesses can project themselves into the daily lives of 
consumers (including users),7 interact with their consumer base and create meaningful 
value without a traditional physical presence in the market. These features could be said to 
be relevant for any business, but they are most relevant for digital centric businesses which 
interact remotely with users, who may or may not be their primary customers, and other 
consumer-facing businesses for which customer engagement and interaction, data 
collection and exploitation, and marketing and branding is significant, and can more easily 
be carried out from a remote location. This would include highly digitalised businesses 
which interact remotely with users, who may or may not be their primary customers, as 
well as other businesses that market their products to consumers and may use digital 
technology to develop a consumer base. 
20. This supports the idea that the proposed “Unified Approach” should be focused on 
large consumer-facing businesses, broadly defined, e.g. businesses that generate revenue 
from supplying consumer products or providing digital services that have a consumer-
facing element. It would also suggest that some sectors (for example, extractive industries 
and commodities) would be carved-out. Further discussion should take place to articulate 
and clarify this scope, including consideration of how a consumer-facing business might 
be defined and how the concepts of consumer products or consumer sales would deal with 
the supply of goods and services through intermediaries, the supply of component products 
and the use of franchise arrangements. Further discussion should also take place to consider 
whether other sectors (e.g. financial services) should also be carved out, taking into account 
the tax policy rationale as well as other practicalities. Such discussion should also include 
consideration of size limitations, such as, for example, the €750 million revenue threshold 
used for country-by-country reporting requirements.   


2.3. A new nexus rule for the taxpayers in the scope 


21. Currently, in a jurisdiction a non-resident company is taxable on its business profits 
only if it has a permanent establishment there. That means having some form of physical 
presence. Digitalisation has strained the applicability of this rule as companies can 
increasingly do business with customers in a jurisdiction without having a physical 
presence there. This is particularly true of the remote sales of highly digitalised businesses, 
whose activities have called into question the relevance of the existing physical presence 
rules – not least in the minds of the public and politicians. 


22. In an increasingly digitalised economy, and perhaps beyond today’s business 
models, it seems likely that large businesses will conduct more and more consumer-facing 
and/or user-facing activities from a remote location, with no or minimal physical presence 


                                                           
7 The term “consumer” generally refers to individuals who acquire or use goods or services for 
personal purposes (i.e. outside the scope of a professional or business activity), while the term 
“customer” generally includes all recipients of a good or service (including business customers that 
are not end-users). 
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in the market. The new nexus rule would address this issue by being applicable in all cases 
where a business has a sustained and significant involvement in the economy of a market 
jurisdiction, such as through consumer interaction and engagement, irrespective of its level 
of physical presence in that jurisdiction. The simplest way of operating the new rule would 
be to define a revenue threshold in the market (the amount of which could be adapted to 
the size of the market) as the primary indicator of a sustained and significant involvement 
in that jurisdiction. The revenue threshold would also take into account certain activities, 
such as online advertising services, which are directed at non-paying users in locations that 
are different from those in which the relevant revenues are booked. This new nexus would 
be introduced through a standalone rule – on top of the permanent establishment rule – to 
limit any unintended spill-over effect on other existing rules. 


23. The intention is that a revenue threshold would not only create nexus for business 
models involving remote selling to consumers, but would also apply to groups that sell in 
a market through a distributor (whether a related or non-related local entity). This would 
be important to ensure neutrality between different business models, and capture all forms 
of remote involvement in the economy of a market jurisdiction.  


2.4. New and revised profit allocation rules 


24. Once it is determined that a country has a right to tax profits of a non-resident 
enterprise, the next question is how much profit the rules allocate to that jurisdiction. This 
matter is currently answered by Article 7 (Business Profits) of both the OECD and United 
Nations Model Tax Conventions.  


25. In the case of a resident enterprise transacting with its own affiliates, countries have 
taxing rights over the profits of that enterprise in accordance with Article 9 (Associate 
Enterprises). 


26. While Articles 7 and 9 are a common feature of substantially all tax treaties, there 
is greater variation in the terms of Article 7. But most importantly, a large proportion of 
tax disputes for large MNE groups are about the interpretation and practical application of 
those articles, and this is particularly true for marketing and distribution activities. 


27. As noted, given that the new taxing right would create a nexus for an MNE group 
even in the absence of a physical presence, it would be impossible to use the existing rules 
to allocate profit to this new nexus in cases where no functions are performed, no assets are 
used, and no risks are assumed in the market jurisdictions. Therefore, new profit allocation 
rules are required for Amount A.  


28. As recognised in the Policy Note issued by the Inclusive Framework in January 
2019, the new profit allocation rules would go beyond the arm’s length principle and 
beyond the limitations on taxing rights determined by reference to a physical presence, two 
principles generally accepted as cornerstones of the current rules. At the same time, while 
a number of criticisms of the arm’s length principle have been voiced, there is a recognition 
that the current rules work reasonably well for most routine transactions. Therefore, the 
new rules would allow for the taxation at an appropriate level of business activities in 
market jurisdictions, while retaining transfer pricing rules where they work relatively well 
in that market jurisdiction. 


29. The new rules, taken together with existing transfer pricing rules, will need to 
deliver the agreed quantum of profit to market jurisdictions and do so in a way that is 
simple, avoids double taxation, and significantly improves tax certainty relative to the 
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current position. It is also important that the new rules are reconciled with existing rules. 
That is, the new rules should not create distortions and should be effectively applicable to 
both profits and losses.  


30. Against that background, the “Unified Approach” proposes the following three tier 
mechanism: 


Amount A – A new taxing right for market jurisdictions over a portion of within the 
scope MNE groups’ deemed residual profit. This could potentially be calculated on 
a business line basis. In broad terms, this deemed residual profit would be the profit 
that remains after allocating what would be regarded as a deemed routine profit on 
activities to the countries where the activities are performed. This would be 
determined by simplifying conventions, and require the determination of the level 
of the deemed routine profit and also a decision on the proportion of the deemed 
residual profit that should go to the market, which in turn would be allocated to 
particular markets meeting the new nexus rule through a formula based on sales. 
Percentages remain to be determined and would be part of the consensus-based 
agreement among Inclusive Framework members. 


Amount B – Activities in market jurisdictions, and in particular distribution 
functions, would remain taxable according to existing rules (e.g. transfer pricing 
under the arm’s length principle and permanent establishment allocation under 
Article 7). However, given the large number of tax disputes related to distribution 
functions, the possibility of using fixed remunerations would be explored, 
reflecting an assumed baseline activity. Appropriate and negotiated fixed returns 
could provide certainty to both taxpayers and tax administrations, and reduce the 
dissatisfaction with the current transfer pricing rules. 


Amount C – Any dispute between the market jurisdiction and the taxpayer over any 
element of the proposal should be subject to legally binding and effective dispute 
prevention and resolution mechanisms. This would include those cases where there 
are more functions in the market jurisdiction than have been accounted for by 
reference to the local entity’s assumed baseline activity (which is subject to the 
fixed return in B above), and that jurisdiction seeks to tax an additional profit on 
those extra functions in accordance with the existing transfer pricing rules. 


31. There is a more detailed discussion of the proposed approach to profit allocation in 
the Appendix to this document. 


2.5. Pending key questions 


32. A number of the areas in which further work would be required are already covered 
by the Programme of Work. These include work on the possible use of business line or 
regional segmentation, issues and options in connection with the treatment of losses, and 
the challenges associated with the determination of the location of sales. Some of this work 
is already underway.  


Differentiation for business models 
33. It is recognised that some jurisdictions wish to explore the possibility of applying 
mechanisms to reflect some degree of potential digital differentiation, or some kind of 
weighting in the amount of profit that would be re-allocated to market jurisdictions, 
whether under Amount A or by adapting the approach to Amounts B and C. The merits and 
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viability of any such approach (including possible options to deliver this result) would 
therefore have to be explored. 


Definitions and quanta 
34. The proposal raises certain additional issues on which technical work would be 
required, such as the definition of activities under Amount B or possible variations in the 
design of Amount A. 


35. Similarly, agreeing multilaterally on the scale or amount of profits reallocated to 
market jurisdictions (in particular Amount A) will be an essential aspect of the “Unified 
Approach”. The amount of profits to be reallocated would be determined by simplifying 
conventions and will be informed by an impact assessment of the “Unified Approach”. 
However, the choice of this amount will ultimately be the result of a political agreement 
that needs to be acceptable to all members of the Inclusive Framework, small and large, 
developed and developing. 


Elimination of double taxation 
36. Because the existing domestic and treaty provisions relieving double taxation apply 
to multinational enterprises on an individual entity and individual country basis, the 
implementation of the proposed approach would require the identification of the member(s) 
of an MNE group that should be treated as owning the taxable profit in such market 
jurisdictions under Amount A (e.g. entity(ies) with high profitability, entity(ies) owning 
certain intellectual property (IP)). In particular, it will be important to explore to what 
extent identifying the relevant taxpayers and the relevant profit to be reallocated would 
allow existing mechanisms for eliminating double taxation to continue to operate 
effectively. This would involve how domestic and treaties rules to relieve double taxation 
could operate under the “unified approach”.  


37. In addition, approaches to address any risk of double counting or duplications 
between the three possible types of taxable profit (Amounts A, B and C) that may be 
allocated to a market jurisdiction would need to be considered, in particular interactions 
between the new taxing right under Amount A and current profit allocation rules. Similarly, 
specific rules would need to be considered for the treatment of losses under Amount A (e.g. 
claw-back or “earn out” mechanism). 


Other implementation issues 
38. An important objective in the implementation of the “Unified Approach” would be 
to strike a balance between keeping the compliance and administrative burdens as low as 
possible, while ensuring that taxpayers fulfil their new obligations.  


39. Where the tax liability for Amount A is assigned to an entity that is not a resident 
of the taxing jurisdiction, enforcement and collection could be more complex. It is worth 
exploring whether a withholding tax would be an appropriate mechanism for the collection 
of the designated Amount A. However, if countries choose to use it (and as an 
administrative mechanism to simplify and assure the collection of an underlying taxing 
right, it would be a matter for domestic law) it would be necessary to agree the features of 
the system of withholding that jurisdictions could commit to apply. 


40. Any proposal seeking an allocation of taxing rights over a portion of a non-resident 
enterprise’s business profits in the absence of physical presence, and computed other than 
in accordance with the arm’s length principle, would require changes to existing tax 







      | 11 
 


      
      


treaties. Different approaches could be envisaged to streamline the implementation of these 
changes and these options would need to be further assessed as part of the Programme of 
Work. More fundamentally, however, the re-allocation of taxing rights raises important 
political considerations. A crucial one is that these changes would need to be implemented 
simultaneously by all jurisdictions, to ensure a level playing field.  


3.  Illustration 


3.1. Facts 


41. The facts are as follows: 


• Group X is an MNE group that provides streaming services. It has no other business 
lines. The group is highly profitable, earning non-routine profits, significantly 
above both the market average and those of its competitors.  


• P Co (resident in Country 1) is the parent company of Group X. P Co owns all the 
intangible assets exploited in the group’s streaming services business. Hence, P Co 
is entitled to all the non-routine profit earned by Group X. 


• Q Co, a subsidiary of P Co, resident in Country 2, is responsible for marketing and 
distributing Group X’s streaming services. 


• Q Co sells streaming services directly to customers in Country 2. Q Co has also 
recently started selling streaming services remotely to customers in Country 3, 
where it does not have any form of taxable presence under current rules. 


3.2. Application of the “Unified Approach” where a group has a taxable presence in 
the market jurisdiction (country 2) 


42. In Country 2, Group X already has a taxable presence in the form of Q Co. This 
subsidiary is already contracting with and making sales to local customers. 


43. Under the new taxing right (Amount A), it will be necessary to determine whether 
Group X has a new non-physical nexus in Country 2. For the purpose of this example, 
assume that Q Co makes sufficient sales in Country 2 to meet the revenue threshold. This 
would give Country 2 the right to tax a portion of the deemed non-routine profits of Group 
X (Amount A). Country 2 may tax that income directly from the entity that is treated as 
owning the deemed non-routine profit (in this example, P Co), with the possibility of Q Co 
held jointly liable for the tax due to facilitate administration. Relief from double taxation 
would be provided once P Co claims a foreign tax credit or an exemption in Country 1.  


44. Q Co would be the taxpayer for the only applicable fixed return for baseline 
marketing and distribution activities (Amount B). Transfer pricing adjustments would be 
made to transactions between P Co and Q Co to eliminate double taxation. 


45. Finally, if Country 2 considers that Q Co should have additional profits taxed under 
the arm’s length principle because its activities go beyond the baseline activity assumed in 
the fixed return arrangement for marketing and distribution activities (Amount C), 
Country 2 would be subject to robust measures to resolve disputes and prevent double 
taxation.  
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3.3. Application of the “Unified Approach” where a group does not have a taxable 
presence in the market jurisdiction (country 3) 


46. In Country 3, Group X does not have a taxable presence under existing rules. 
However, Q Co is making remote sales in the country. 


47. Under the new taxing right (Amount A), it will be necessary to determine whether 
Group X has a non-physical nexus in that jurisdiction. For the purpose of this example, 
assume that Group X makes sufficient sales in Country 3 to meet the revenue threshold. 


48. This would give Country 3 the right to tax a portion of the deemed non-routine 
profits of Group X (Amount A). Country 3 may tax that income directly from the entity 
that is treated as owning the non-routine profit (i.e. P Co), with P Co being held to have a 
taxable presence in Country 3 under the new nexus rules.  


49. As, under current rules, Group X does not have an in-country presence in Country 3 
(branch or subsidiary), Amount B would not apply.  
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Appendix – Detailed proposal on profit allocation 


50. The way to address profit allocation under the proposed “Unified Approach” 
described in outline earlier in this paper proposes three possible types of taxable profit that 
may, according to the circumstances in any particular case, be allocated to a market 
jurisdiction (which, in some instances, is the location of the user). The three types of profit 
are described further below. The new taxing right (through the profit that is referred to here 
as Amount A) would generally increase the amount of business profit allocated to market 
jurisdictions, including in the absence of physical presence. Importantly, the second and 
third type of profit (Amounts B and C) would apply only by reference to the presence of a 
traditional nexus in the market jurisdiction (a subsidiary or permanent establishment), and 
not in the case of a taxable presence resulting from the application of the new non-physical 
nexus rule (which would give rise to Amount A). A strong emphasis on dispute prevention 
and resolution is integral to each of the three types of profit that make up the proposed new 
profit allocation rules. 


Amount A 


51. The first type of profit, Amount A, would reallocate a portion of the deemed 
residual profit of a multinational business (on a group or business line basis) to market 
jurisdictions irrespective of the location and/or residence of that business, consistent with 
the creation of a new nexus unconstrained by physical presence requirements. The deemed 
residual profit would represent the profit that remains after designating a deemed routine 
profit on the activities of the group or business line. This reallocation would specifically 
address the concerns raised by the remote and non-physical participation of some 
businesses in the economy of a market jurisdiction, and the question of how taxing rights 
on income generated from cross-border activities in the digital age are allocated. Similar to 
existing profit allocation rules, it would have effective application to both profits and 
losses, but specific rules may be considered for the treatment of losses (e.g. claw-back or 
“earn out” mechanism). 


52. In broad terms, this approach would replicate features of both the residual profit 
split (RPS) method (by introducing a threshold based on profitability to exclude the 
remuneration of routine activities) and the fractional apportionment method (by relying on 
formula-based calculations). This combination presents two main advantages that 
contribute to the practicability of the proposal. First, it would permit the isolation of the 
deemed non-routine profits earned by a business. This is important because, by introducing 
a threshold based on profitability and targeting deemed non-routine profit, the proposed 
method is designed to materially limit the disruption of the conventional transfer pricing 
that is applied to routine activities. This would reduce the practical complexity of the 
proposal and also facilitate the goal of reaching consensus among the members of the 
Inclusive Framework (on the basis that no jurisdiction would be required to give up taxing 
rights over income generated by routine business activity physically located within its 
jurisdiction). Second, the use of simplified conventions would facilitate the administration 
of the new profit allocation approach alongside the current transfer pricing rules and reduce 
the scope for disputes – a feature contemplated by all Pillar One proposals. 
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53. The starting point for the determination of Amount A would be the identification 
of the MNE group’s profits. The relevant measure of profits could be derived from the 
consolidated financial statements8 under the accounting standards of the headquarters 
jurisdiction prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles 
(GAAP) or the International Financial Reporting Standards (IFRS). The advantages of such 
an approach are that consolidated financial statements are (1) normally readily available 
and (2) not easily manipulated. To better approximate a proxy of residual profit, further 
consideration will need to be given to the appropriate measure of profits and also to 
potential standardised adjustments to the reported profit (as per the consolidated financial 
accounts). In addition, the fact that the profitability of an MNE group can vary substantially 
across business lines, regions or markets suggests that the relevant measure of profits may 
need to be determined on a business line and/or regional/ market basis. Otherwise, in the 
case of a business that combines a low-margin retail business line with a high-margin 
cloud-computing business line, distortions would arise that could benefit jurisdictions 
where the retail sales are concentrated, at the expense of jurisdictions where cloud-
computing sales occur. This would also reduce the incentives the new taxing right may 
create for businesses to restructure. While this could create challenges, some assistance 
could be available from the fact that existing financial accounting reporting standards9 
generally require publicly listed companies to disclose certain financial information by 
operating segments, which are typically based on business line and/or region, though this 
would clearly need further consideration. The task of determining the required data and 
documentation under the proposed approach would form part of the overall package of 
work. 


54. The second step in calculating Amount A would seek to approximate the 
remuneration of the routine activities based on an agreed level of profitability. In broad 
terms, these are profits which, by analogy to the residual profit split method, would be 
regarded as rewarding routine functions. They are accordingly excluded from the 
calculation of the pool of profits from which the allocation to market jurisdictions would 
be made. The level of profitability deemed to represent such “routine” profits could be 
determined using a variety of approaches, but a simplified approach would be to agree a 
fixed percentage(s), possibly with variances by industry. 


55. This simplified approach may be illustrated by an example. Assume that the 
proportion of profits to revenues (i.e. profit margin), derived from the consolidated 
financial statements as suggested above, is z%. A portion of that percentage may be 
regarded as representing routine profits. If that portion is x%, then x% would be ignored 
for the purposes of the calculation of the profits reallocated to market jurisdictions, with 
only the excess (z%-x%) being the subject of further consideration. In the discussion below, 
that excess is assumed to be y%. 


56. The completion of this step would not be intended to disturb the actual allocation 
of the remuneration derived from actual routine activities under the current transfer pricing 
framework. Instead, the purpose of the simplifying conventions would be merely to 
simplify the calculation of the deemed non-routine profit subject to the new taxing right.  


                                                           
8 For a definition of the term “consolidated financial statements” see OECD (2015), Transfer Pricing 
Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, p. 40.  
9 For instance, IFRS and the US GAAP.  
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57. Once profits in excess of the stipulated level of profitability are deemed to be the 
group’s non-routine profits, it is then necessary to determine the split of those deemed non-
routine profits between the portion that is attributable to the market jurisdiction and the 
portion that is attributable to other factors such as trade intangibles, capital and risk, etc.  
This is important as non-routine profit generated by MNE groups is attributable to many 
activities including those not targeted by the new taxing right. For example, a social media 
business may generate non-routine profit from its customers’ data and valuable brand, but 
also from its innovative algorithms and software.  


58. Given the practical difficulties of using conventional transfer pricing rules for this 
step, the proposed approach assumes that a share of the deemed non-routine profit 
attributable to the market jurisdiction would be determined in accordance with a 
simplifying convention, such as non-routine profit multiplied by an internationally-agreed 
fixed percentage, though it is possible that different percentages might be applied to 
different industries or business lines. 


59. Returning to the example above, if the profit margin is z% from which x% is 
deducted on the basis that it represents the deemed routine profits, then the balance, 
assumed to be y%, would be regarded as representing the group’s deemed non-routine or 
residual profits. Under this third step, the amount of the non-routine profits – the y% – 
would then need to be allocated between the profits attributable to market jurisdictions 
(assumed here to be w%) and the profits attributable to other factors such as trade 
intangibles (assumed here to be v%). Again, a crucial aspect of the “Unified Approach” 
would be to determine and agree the method through which w% is determined, and whether 
this percentage should vary by industry. 


60. The final step of the proposed approach would be to allocate the relevant portion 
of the deemed non-routine profit (w% in the above example) among the eligible market 
jurisdictions. This allocation should be based on a previously agreed allocation key, using 
variables such as sales. The selected variables would seek to approximate the appropriate 
profit due to the new taxing right. 


61. An important aspect of this approach would be to determine the level of profitability 
to be taken as representing “routine” profits and also determine the portion or percentage 
of the deemed non-routine profit that should go to the market jurisdictions, through an 
allocation key based on sales. The level of profitability and the split of the non-routine 
profits could be determined using a variety of approaches, but, as illustrated in the 
discussion above, a simplified approach could be to agree on a formula through the 
application of fixed percentages, possibly with variances by industry.  


Amount B 


62. The second type of profit would seek to establish a fixed return (or fixed returns, 
varying by industry or region) for certain “baseline” or routine marketing and distribution 
activities taking place in a market jurisdiction. The fixed return under Amount B would 
seek to reduce disputes in this area, where tensions are important as a result of applying the 
transfer pricing rules. The intention would be to benefit taxpayers and tax administrations, 
as it would reduce the risk of double taxation as well as the substantial compliance costs 
arising from the aggressive enforcement of current transfer pricing rules.  


63.  Whilst the distinction between marketing and distribution activities and others 
performed by an MNE group will, in most cases, be clear, there will be some borderline 
issues. Therefore, a clear definition of the activities that qualify for the fixed return would 
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be required. The quantum of the fixed return could be determined in a variety of ways: it 
could be (1) a single fixed percentage; (2) a fixed percentage that varied by industry and/or 
region; or (3) some other agreed method. 


Amount C 


64. Taxpayers and tax administrations would retain the ability to argue that the 
marketing and distribution activities taking place in the market jurisdiction go beyond the 
baseline level of functionality and therefore warrant a profit in excess of the fixed return 
contemplated under Amount B, or that the MNE group or company perform other business 
activities in the jurisdiction unrelated to marketing and distribution. In either case an 
additional profit – Amount C – would be due where this is supported by the application of 
the arm’s length principle, though this would require robust measures to resolve disputes 
and prevent double taxation. In this context (as well as in relation to any element of the 
proposal where a tax dispute arises in the market jurisdiction), it would be essential to 
consider existing and possible new approaches to dispute prevention and resolution, 
including mandatory and effective dispute prevention and resolution mechanisms to ensure 
the elimination of protracted disputes and double taxation. 


65. In relation to Amount C, it would also be important to ensure that the profit under 
Amount A could not (whether in whole or part) be duplicated in the market jurisdiction, 
for example based on an argument that some or all of the profit under Amount A is also in 
some way referable to the functional activity in the market jurisdiction which is rewarded 
by Amount C. Further work on certain aspects of the detailed interaction of Amounts A 
and C would therefore be warranted. 
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Questions for public comments 


Commentators’ views are requested on the policy, technical and administrability issues 
raised by the proposal described above. In particular, comments are specifically requested 
on the following questions: 


1. Scope. Under the proposed “Unified Approach”, Amount A would focus on, 
broadly, large consumer (including user) facing businesses. What challenges and 
opportunities do you see in defining and identifying the businesses in scope, in 
particular with respect to: 


a. their interaction with consumers/users; 


b. defining the MNE group;  


c. covering different business models (including multi-sided business models) and 
sales to intermediaries; 


d. the size of the MNE group, taking account of fairness, administration and 
compliance cost; and 


e. carve outs that might be formulated (e.g., for commodities)? 


2. New nexus. Under the proposed “Unified Approach”, a new nexus would be 
developed not dependent on physical presence but largely based on sales. What 
challenges and opportunities do you see in defining and applying a new nexus, in 
particular with respect to: 


a. defining and applying country specific sales thresholds; and 


b. calibration to ensure that jurisdictions with smaller economies can also benefit? 


3. Calculation of group profits for Amount A. The starting point for the 
determination of Amount A would be the identification of the MNE group’s profits. 
The relevant measure could be derived from the consolidated financial statements. 
In your view, what challenges and opportunities arise from this approach? Please 
consider in particular: 


a. what would be an appropriate metric for group profit; 


b. what, if any, standardised adjustments would need to be made to adjust for 
different accounting standards; and 


c. how can an approach to calculating group profits on the basis of operating 
segments based on business line best be designed? Should regional profitability 
also be considered? 


4. Determination of Amount A. In determining Amount A, the second step would 
exclude deemed routine profits to identify deemed residual profits. The final step 
would allocate a portion of the deemed residual profits (Amount A) to market 
jurisdictions based on an agreed allocation key (such as sales). In your view, what 
challenges and opportunities arise from this approach? 
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5. Elimination of double taxation in relation to Amount A. What possible 
approaches do you see for eliminating double taxation in relation to Amount A, 
considering that the existing domestic and treaty provisions relieving double 
taxation apply to multinational enterprises on an individual-entity and individual-
country basis? In particular, which challenges and opportunities do you see in: 


a. identifying relevant taxpayer(s) entitled to relief; 


b. building on existing mechanisms of double tax relief, such as tax base 
corrections, tax exemptions or tax credits; and 


c. ensuring that existing mechanisms for eliminating double taxation continue to 
operate effectively and as intended. 


6. Amount B. Given the large number of tax disputes related to distribution functions, 
Amount B of the “Unified Approach” seeks to explore the possibility of using fixed 
remunerations, reflecting an assumed baseline activity. What challenges and 
opportunities does this approach offer in terms of simplification and prevention of 
dispute resolution? In particular, please consider any design aspects and existing 
country practices that could inform the design of Amount B, including: 


a. the need for a clear definition of the activities that qualify for the fixed return; 
and 


b. a determination of the quantum of the return (e.g., single fixed percentage; a 
fixed percentage that varied by industry and/or region; or some other agreed 
method). 


7. Amount C/dispute prevention and resolution. In the context of Amount C of the 
“Unified Approach”, what opportunities do existing and possible new approaches 
to dispute prevention offer to reduce disputes and resolve double taxation? In 
particular, what are your experiences with existing prevention and resolution 
mechanisms such as: 


a. (unilateral or multilateral) APAs; 


b. ICAP; and 


c. mandatory binding MAP arbitration? 
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Pressemitteilung
Nr. 65 vom 10. Oktober 2019


Abzinsung von Verbindlichkeiten im Jahr 2010 noch verfassungsgemäß
Urteil vom 22.5.2019   X R 19/17


Der  Bundesfinanzhof  (BFH)  sieht  die  Verpflichtung,  unverzinsliche  Betriebsschulden  mit  5,5  %  abzuzinsen,  für


Wirtschaftsjahre bis einschließlich 2010 als verfassungsgemäß an. Mit Urteil vom 22.05.2019 - X R 19/17 hat er zudem einer
nachträglich vereinbarten Verzinsung die steuerliche Anerkennung versagt.


Die Klägerin erhielt im Jahr 2010 für ihren Gewerbebetrieb von einem Bekannten ein langfristiges und zunächst nicht zu


verzinsendes Darlehen über ca. 250.000 €. Während einer Außenprüfung, in der es um eine bilanzielle Gewinnerhöhung
aufgrund der fehlenden Verzinsung ging, legten die Vertragspartner eine ab dem 01.01.2012 beginnende Verzinsung von


jährlich 2 % fest. Später hoben sie den ursprünglichen Darlehensvertrag auf und vereinbarten rückwirkend ab 2010 eine


Darlehensgewährung zu 1 % Zins. Das Finanzgericht (FG), das das Darlehen steuerlich dem Grunde nach anerkannte, ließ
die nachträglich getroffenen Verzinsungsabreden bilanziell unberücksichtigt, so dass sich für das Streitjahr ein einkommen-


und gewerbesteuerpflichtiger Abzinsungsgewinn ergab.


Der  BFH  bestätigte  im  Revisionsverfahren  insoweit  die  Entscheidung  der  Vorinstanz.  Durch  das  Abzinsungsgebot  für


unverzinsliche Verbindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) werde steuerlich
berücksichtigt, dass eine erst in Zukunft zu erfüllende Verpflichtung weniger belaste als eine sofortige Leistungspflicht und


mangels Gegenleistung für den Zahlungsaufschub nicht mit dem Nenn-, sondern dem geringeren Barwert zu passivieren sei.


Zeitlich  nach  dem jeweiligen  Bilanzstichtag getroffene Zinsabreden  könnten  -  selbst  wenn  sie  zivilrechtlich  rückwirkend
erfolgten - wegen des bilanzsteuerrechtlichen Stichtagsprinzips sowie des allgemeinen steuerlichen Rückwirkungsverbots


erst für künftige Wirtschaftsjahre berücksichtigt werden.


Die von den Klägern gerügte  Verfassungswidrigkeit  des  § 6  Abs.  1  Nr.  3 EStG teilte  der  BFH für das Streitjahr  nicht.
Jedenfalls  im Jahr 2010 habe sich das niedrigere  Marktzinsniveau noch nicht  derart  strukturell  verfestigt,  dass es dem


Gesetzgeber nicht noch zuzubilligen gewesen wäre, aus Vereinfachungsgründen an dem statischen Abzinsungssatz von 5,5


% festzuhalten. Der vergleichsweise heranzuziehende Zins am Fremdkapitalmarkt habe Ende des Jahres 2010 noch knapp
unter 4 % gelegen.


Der BFH konnte in der Sache nicht abschließend selbst  entscheiden und hat  daher den Rechtsstreit  an die Vorinstanz


zurückverwiesen.  Zu  einem  weiteren,  von  einem  Schwager  der  Klägerin  gewährten  Darlehen  hat  das  FG  im  zweiten


Rechtsgang  festzustellen,  ob  dieses  im  Hinblick  auf  die  Anforderungen  an  Angehörigenverträge  überhaupt  dem
Betriebsvermögen zuzuordnen ist.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400


Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des X.  Senats vom 22.5.2019 - X R 19/17 -
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 6.6.2019, V R 18/18


ECLI:DE:BFH:2019:U.060619.VR18.18.0


Behandlung von Umzugskosten beim Arbeitgeber


Leitsätze


1. Beauftragt eine Konzerngesellschaft Makler für die Wohnungssuche von Angestellten, die aufgrund einer konzerninternen
Funktionsverlagerung aus dem Ausland an den Standort der Konzerngesellschaft in das Inland versetzt werden und trägt die
Konzerngesellschaft die Kosten hierfür, liegt im Verhältnis zu den zu ihr versetzten Arbeitnehmern weder ein tauschähnlicher
Umsatz noch eine Entnahme vor.
2. In einem solchen Fall ist die Konzerngesellschaft aus den von ihr bezogenen Maklerleistungen entsprechend ihrer
Unternehmenstätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 22.02.2018 - 6 K 2033/15 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) erbringt nach ihrem Unternehmensgegenstand Dienstleistungen an
Gesellschaften einer Konzerngruppe, der sie angehört.


2 Die Klägerin wurde mit der Aufgabe gegründet, die Zusammenarbeit zwischen den Gruppengesellschaften zu
verstärken und sollte eine zentrale Führungsposition hinsichtlich der Gruppenstrategie und internen Richtlinien
übernehmen. Hierfür wurden Zuständigkeiten und Funktionen vom Hauptsitz und anderen Standorten auf die Klägerin
in das Inland verlagert. Im Zuge der Funktionsverlagerung und der Aufnahme der gruppeninternen
Dienstleistungserbringung mussten erfahrene Mitarbeiter, die zuvor am Hauptsitz und an anderen Standorten tätig
waren, an den Standort Z der Klägerin versetzt werden, damit die Klägerin ihre Tätigkeit aufnehmen konnte.


3 Im Jahr 2013 vereinbarte die Gruppe deshalb mit verschiedenen Mitarbeitern schriftlich, dass diese künftig für die
Klägerin in Z arbeiten. In diesem Zusammenhang wurde Mitarbeitern, die bislang im Ausland tätig waren und daher erst
nach Z umziehen mussten, zugesagt, verschiedene dabei entstehende Kosten zu übernehmen. Insbesondere sollten
sie bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Haus unterstützt werden. Dementsprechend zahlte die Klägerin im
Streitjahr 2013 für Angestellte, die von anderen Konzerngesellschaften zu ihr wechselten und nach Z umzogen,
Maklerprovisionen aus ihr erteilten Rechnungen.


4 Im Anschluss an eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung ging der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--)
davon aus, dass die Kostenübernahme arbeitsvertraglich vereinbart gewesen sei, weshalb es sich um einen
tauschähnlichen Umsatz gehandelt habe. Bemessungsgrundlage sei der gemeine Wert der Gegenleistung. Daher
wurden die Umsätze zum Regelsteuersatz für die Voranmeldungszeiträume Juli bis Oktober 2013 um insgesamt
49.425 EUR erhöht. Hiergegen legte die Klägerin Einspruch ein.


5 Die Klägerin gab ihre Umsatzsteuererklärung 2013 ohne Berücksichtigung der vom FA angenommenen
tauschähnlichen Umsätze ab. Daher erließ das FA einen seiner Rechtsauffassung entsprechenden
Änderungsbescheid, der gemäß § 365 Abs. 3 der Abgabenordnung Gegenstand des Einspruchsverfahrens wurde. Der
Einspruch hatte keinen Erfolg.


6 Demgegenüber gab das Finanzgericht (FG) der Klage statt. Nach seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2018,
1496 veröffentlichten Urteil liegt eine Leistung im Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes nach § 3 Abs. 12 Satz 2
des Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht vor, wenn der Arbeitgeber schriftlich zugesagte Kosten im Zusammenhang mit
dem Umzug von Mitarbeitern übernimmt, um die für eine Konzernumstrukturierung benötigten Mitarbeiter zum Umzug
zu veranlassen. Auch eine steuerbare unentgeltliche Leistung i.S. des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG liege unter
Berücksichtigung der zur Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union
(EuGH) hinsichtlich der vom Arbeitgeber übernommenen Maklerkosten nicht vor, da die Kostenübernahme bereits bei
einem Konzern beschäftigte Arbeitnehmer betroffen habe, um dadurch schnell eine Konzernumstrukturierung zu
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ermöglichen. Der private Bedarf der Arbeitnehmer, den Arbeitsplatz rechtzeitig zu erreichen, sei auch nach der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) hinter das unternehmerische Interesse des Arbeitgebers zurückgetreten,
so dass die Umzugskostenübernahme durch vorrangige unternehmerische Interessen veranlasst gewesen sei. Ein so
zurücktretender persönlicher Vorteil des Arbeitnehmers stehe auch dem Vorsteuerabzug nicht entgegen.


7 Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision. Es bestehe ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den
übernommenen Umzugskosten und der Arbeitsleistung der Arbeitnehmer. Die Kostenübernahme sei Gegenstand der
Arbeitsverträge gewesen. Der erforderliche sachliche Zusammenhang mit der Aufnahme der Tätigkeit in Z liege vor.
Die Kosten seien auf die gesamte Tätigkeitsdauer zu verteilen. Bei Fehlen eines unmittelbaren Zusammenhangs läge
zumindest ein tauschähnlicher Vorgang vor. Der generelle Wohnbedarf gehöre zu den privaten Belangen des
Arbeitnehmers. Ob ein Umzug durch einen Arbeitsplatzwechsel bedingt sei, sei unerheblich. Leistungen des
Arbeitgebers beim Umzug führten daher zu einer unentgeltlichen Wertabgabe, die dem Vorsteuerabzug entgegenstehe.
Ein gesteigertes unternehmerisches Interesse am Umzug liege nicht vor. Es fehle an einer Unerlässlichkeit wie bei
einer Residenzpflicht. Der Aufbau einer Zentralstelle sei eine Personalentscheidung. Die bisherige Entfernung zum
neuen Arbeitsort sei privat verursacht. Die Klägerin habe kein Direktionsrecht ausgeübt. Es fehlten auch
Sachverhaltsfeststellungen.


8 Das FA beantragt,


das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9 Die Klägerin beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


10 Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).
Beauftragt eine Konzerngesellschaft --wie die Klägerin-- Makler für die Wohnungssuche von Angestellten, die
aufgrund einer konzerninternen Funktionsverlagerung aus dem Ausland an den Standort der Klägerin in das Inland
versetzt werden und trägt sie die Kosten hierfür, liegt im Verhältnis zu den zu ihr versetzten Arbeitnehmern weder ein
tauschähnlicher Umsatz noch eine Entnahme vor. Zudem ist die Klägerin aus den von ihr bezogenen
Maklerleistungen entsprechend ihrer Unternehmenstätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt.


11 1. Das FG hat den tauschähnlichen Umsatz zutreffend verneint. Der erkennende Senat hat nicht zu entscheiden, ob
die Klägerin mit der Übernahme der Umzugskosten eine Leistung an ihre Arbeitnehmer erbracht hat. Es liegen
jedenfalls nicht die Voraussetzungen für eine Entgeltlichkeit einer derartigen Leistung im Rahmen eines
tauschähnlichen Umsatzes vor.


12 a) Steuerbar sind gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG die Leistungen, die ein Unternehmer im Rahmen seines
Unternehmens im Inland erbringt (vgl. hierzu auch Art. 2 Abs. 1 Buchst. a und b MwStSystRL). Nach § 3 Abs. 12
Satz 1 UStG liegt ein Tausch vor, wenn das Entgelt für eine Lieferung in einer Lieferung besteht, nach Satz 2 dieser
Vorschrift handelt es sich um einen tauschähnlichen Umsatz, wenn das Entgelt für eine sonstige Leistung in einer
Lieferung oder sonstigen Leistung besteht. Die MwStSystRL enthält keine § 3 Abs. 12 UStG entsprechende
Bestimmung. Gleichwohl besteht kein Verstoß gegen die Richtlinie, da sich die durch § 3 Abs. 12 UStG angeordneten
Rechtsfolgen nach der Rechtsprechung des EuGH aus der Auslegung der Richtlinie ergeben. Hierzu hat der EuGH
jüngst entschieden, dass es sich bei Tauschverträgen, bei denen die Gegenleistung in einer Sachleistung besteht und
Umsätzen, bei denen die Gegenleistung in Geld erbracht wird, unter wirtschaftlichen und geschäftlichen
Gesichtspunkten um zwei gleichartige Situationen handelt (EuGH-Urteil A vom 10. Januar 2019 - C-410/17,
EU:C:2019:12, Rz 36).


13 b) Die Klägerin erbrachte mit der Übernahme der Umzugskosten keine Leistung gegen Entgelt an die hiervon
begünstigten Arbeitnehmer, so dass kein tauschähnlicher Umsatz vorliegt.


14 aa) Zum tauschähnlichen Umsatz zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer hat der erkennende Senat bereits
entschieden, dass die Überlassung eines Firmenwagens zur Privatnutzung ein untrennbarer Bestandteil der
Vergütung von Führungskräften sein kann, ohne dass es darauf ankommt, ob eine Berechnung des Vorteils konkret
vereinbart ist (BFH-Urteil vom 10. Juni 1999 - V R 87/98, BFHE 189, 196, BStBl II 1999, 580, unter II.1.b).
Entscheidend ist, ob die Pkw-Überlassung bei Würdigung der Umstände des Einzelfalls als (üblicher)
Vergütungsbestandteil anzusehen ist. Der bloße Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis genügt nicht (BFH-Urteil
vom 31. Juli 2008 - V R 74/05, BFH/NV 2009, 226, unter II.2.b). Die einkommensteuerrechtliche Beurteilung ist zudem
ohne Bedeutung (BFH-Urteil vom 5. Juni 2014 - XI R 2/12, BFHE 246, 244, BStBl II 2015, 785, unter II.1.c).


15 bb) Im Streitfall hat das FG ohne Verstoß gegen diese Maßstäbe einen tauschähnlichen Umsatz verneint. Danach
sollte die Kostenübernahme Konzernangestellte veranlassen, unter Inkaufnahme von erheblichen persönlichen
Veränderungen, wie sie sich aus einem Familienumzug ergeben, Aufgaben bei der Klägerin in Z zu übernehmen.
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Damit sollten durch eine einmalige Vorteilsgewährung die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass
Arbeitsleistungen erbracht werden konnten, ohne dass diese Vorteilsgewährung als Gegenleistung für die spätere
Arbeitsleistung anzusehen ist. Besondere Umstände, die eine abweichende Würdigung rechtfertigen könnten, liegen
nicht vor. Insbesondere hatte nach den Feststellungen des FG die Höhe der übernommenen Umzugskosten keinen
Einfluss auf die Höhe des Gehalts. Eine Wertbeimessung entsprechend dem EuGH-Urteil A (EU:C:2019:12) kommt
im Streitfall daher nicht in Betracht. Einmalige Leistungen anlässlich der Begründung eines Arbeitsverhältnisses
können zudem anders zu behandeln sein, als Dauerleistungen während des Arbeitsverhältnisses.


16 cc) Die hiergegen gerichteten Einwendungen des FA greifen nicht durch. Auf der Grundlage der vom FG getroffenen
Feststellungen (§ 118 Abs. 2 FGO) reicht ein lediglich sachlicher Zusammenhang für die Annahme eines
tauschähnlichen Umsatzes nicht aus. Die Würdigung des FG ist möglich und verstößt weder gegen Denkgesetze oder
Erfahrungssätze.


17 2. Es ist auch keine Entnahme zu erfassen.


18 a) § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG stellt die unentgeltliche Erbringung einer anderen sonstigen Leistung durch Unternehmer
einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleich, wenn diese Leistungen für Zwecke erfolgen, die außerhalb des
Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines Personals, sofern es sich nicht um Aufmerksamkeiten
handelt.


19 Die Besteuerung dieser Leistungsentnahme beruht auf Art. 26 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL (zuvor Art. 6 Abs. 2
Buchst. b der Richtlinie 77/388/EWG zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Umsatzsteuern --Richtlinie 77/388/EWG--), der die unentgeltliche Erbringung von Dienstleistungen durch den
Steuerpflichtigen einer Dienstleistung gegen Entgelt gleichstellt, wenn sie für den privaten Bedarf des
Steuerpflichtigen, für den Bedarf seines Personals oder allgemein für unternehmensfremde Zwecke erfolgen.


20 Nach dem hierzu ergangenen EuGH-Urteil Fillibeck vom 16. Oktober 1997 - C-258/95 (EU:C:1997:491, Rz 19)
unterliegen Leistungen eines Arbeitgebers für die Beförderung des Arbeitnehmers zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte grundsätzlich Art. 6 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 77/388/EWG, da sie aus der Sicht des Arbeitnehmers
dessen privaten Zwecken dienen. Gleichwohl kann die Übernahme der Beförderung auf dieser Strecke durch den
Arbeitgeber unter besonderen Umständen durch die Erfordernisse der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens
bedingt sein, so dass hierin keine Leistung des Arbeitgebers zu unternehmensfremden Zwecken zu sehen ist und der
durch den Arbeitnehmer erlangte persönliche Vorteil gegenüber dem Bedarf des Unternehmens als nebensächlich
erscheint (EuGH-Urteil Fillibeck in EU:C:1997:491, Rz 26 ff.).


21 Daraus folgt nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats, dass Leistungen an Arbeitnehmer, die aus der Sicht
des Arbeitnehmers dessen privaten Zwecken dienen, wie z.B. die Beförderung von der Wohnung zum Arbeitsplatz
und die Abgabe von Mahlzeiten, nur dann nicht als Entnahme zu berücksichtigen sind, wenn ausnahmsweise der
persönliche Vorteil, den die Arbeitnehmer daraus ziehen, gegenüber den Bedürfnissen des Unternehmens als nur
untergeordnet erscheint (BFH-Urteil vom 9. Dezember 2010 - V R 17/10, BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, unter
II.2.c).


22 b) Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe hat das FG auf der Grundlage seiner Feststellungen (§ 118 Abs. 2 FGO)
zu Recht entschieden, dass eine Entnahmebesteuerung nicht vorzunehmen ist. Das FG konnte zutreffend davon
ausgehen, dass der private Bedarf der Arbeitnehmer hinter dem unternehmerischen Interesse der Klägerin zurücktrat,
erfahrene Mitarbeiter des Konzerns unabhängig von deren bisherigem Arbeits- und Wohnort für den Aufbau der
Klägerin als neuem Konzerndienstleister nicht zuletzt rasch nach Z zu holen.


23 Auch insoweit wendet sich das FA, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen, nur gegen die rechtliche Würdigung des
FG, die auch insoweit weder gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstößt.


24 3. Die Klägerin ist auch zum Vorsteuerabzug berechtigt.


25 a) Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Leistungen, die
von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehen.
Ausgeschlossen ist der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG für Leistungen, die der Unternehmer für
steuerfreie Umsätze verwendet. Unionsrechtlich beruht dies auf Art. 168 Buchst. a MwStSystRL. Danach ist der
Steuerpflichtige (Unternehmer), der Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten Umsätze
verwendet, befugt, die im Inland geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und Dienstleistungen,
die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert oder erbracht werden, von der von ihm geschuldeten Steuer
abzuziehen.


26 b) Der Unternehmer ist nach diesen Vorschriften zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er Leistungen für sein
Unternehmen (§ 2 Abs. 1 UStG, Art. 9 MwStSystRL) und damit für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erbringung
entgeltlicher Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, Art. 2 Nr. 1 Buchst. a und c MwStSystRL) zu verwenden beabsichtigt.
Dabei muss der direkte und unmittelbare Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsumsatz vorliegen, der
z.B. zur wirtschaftlichen Gesamttätigkeit bestehen kann (BFH-Urteil vom 9. Februar 2012 - V R 40/10, BFHE 236,
258, BStBl II 2012, 844, unter II.1.b, m.w.N. zur Rechtsprechung von EuGH und BFH). Beabsichtigt der Unternehmer
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bereits beim Leistungsbezug, die bezogene Leistung nicht für seine wirtschaftliche Tätigkeit, sondern ausschließlich
und unmittelbar für eine unentgeltliche Entnahme i.S. von § 3 Abs. 9a UStG zu verwenden, ist er allerdings nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigt (BFH-Urteil in BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, Leitsatz 1).


27 c) Wie das FG zutreffend entschieden hat, ist die Klägerin aufgrund ihres vorrangigen Unternehmensinteresses, hinter
dem das Arbeitnehmerinteresse an der Begründung eines neuen Familienwohnorts zurücktritt und das eine
Entnahmebesteuerung nicht zu begründen vermag (s. oben II.2.), zum Vorsteuerabzug berechtigt. Sie ist daher
entsprechend ihrer Unternehmenstätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt.


28 Für den Vorsteuerabzug spricht im Übrigen auch, dass das frühere Vorsteuerabzugsverbot für Umzugskosten in § 15
Abs. 1a Nr. 3 UStG durch Art. 7 Nr. 8 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 des Jahressteuergesetzes 2007 vom 13. Dezember 2006
(BGBl I 2006, 2878) aufgehoben wurde. Damit hat der Gesetzgeber die Möglichkeit eines Vorsteuerabzugs in diesem
Bereich anerkannt.


29 4. Sollte in der Rüge ungenügender Sachverhaltsfeststellungen die Geltendmachung eines Verfahrensfehlers zu
sehen sein, hätte das FA diesen nicht in hinreichender Weise bezeichnet (§ 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b FGO).


30 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 64/19 vom 10.10.2019


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
2030 im Steuerrecht 


A. Problem und Ziel 


Der Schutz des Klimas ist eine große, globale Herausforderung. Seit Beginn der Industria-
lisierung ist der Ausstoß insbesondere von Kohlendioxid (CO2) in die Erdatmosphäre kon-
stant angestiegen. Es muss rasch und entschlossen gehandelt werden, um den Anstieg der 
durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich zu begrenzen. 


Deutschland hat sich gemeinsam mit seinen europäischen Partnern auf ein Verfahren ge-
einigt, in Europa den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 40% gegen-
über 1990 zu verringern. Dazu wurden verbindliche europäische Ziele sowie daraus abge-
leitet nationale Ziele vereinbart, die bis 2030 erreicht werden müssen. 


B. Lösung 


Im vorliegenden Gesetz werden wichtige Anpassungen unternommen, um die Herausfor-
derung der CO2-Reduktion bis 2030 entschlossen und gleichzeitig sozial ausgewogen an-
zugehen. Umweltfreundliches Verhalten wird dadurch steuerlich stärker gefördert. Dabei 
wird durch begleitende Regelungen erreicht, dass alle Bürgerinnen und Bürger diesen Ver-
änderungsprozess mitgehen können. Ökologische Nachhaltigkeit lässt sich nur erreichen, 
wenn auch soziale Ausgewogenheit angestrebt wird. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehreinnahmen/Steuermindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt –1 285 -425 -625 -1 120 -1 305 –1 335 


Bund –621 –224 –324 –551 –632 –646 


Länder –542 –192 –275 –474 –551 –564 


Gemeinden –122 –9 –26 –95 –122 –125 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten 


E. Erfüllungsaufwand 
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E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht hinsichtlich der steuerlichen Förderung der ener-
getischen Gebäudesanierung durch zusätzliche Nachweispflichten bei der Steuererklärung 
geringfügiger Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt maximal 81 000 Stunden jährlich. 


Der Entwurf führt hinsichtlich der Entfernungspauschalen nicht zu einer Veränderung des 
Erfüllungsaufwandes für Bürgerinnen und Bürger. Die Beantragung der Mobilitätsprämie 
führt für etwa 168 000 Personen zu einem jährlichen Mehraufwand von jeweils rd. 45 Minu-
ten. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verändert sich hinsichtlich der steuerlichen Förde-
rung der energetischen Gebäudesanierung in Höhe von insgesamt maximal 1 Mio. Euro, 
da die Fachunternehmen eine entsprechende Bescheinigung auszustellen haben.  


Die Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im Schienen-
bahnfernverkehr führt zu einmaligem Anpassungsaufwand bei den betroffenen Unterneh-
men. Der jährliche Erfüllungsaufwand reduziert sich jedoch. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One in, One out“ Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Im Sinne 
dieser Regelung stellt der jährliche laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ein „In“ 
von max. 1 Mio. Euro dar. Die erforderliche Kompensation wird nach den geltenden Rege-
lungen zur Bürokratiebremse (One in, One out) erfolgen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Neuregelung zur steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung verur-
sacht zusätzlichen personellen Aufwand bei der Steuerverwaltung der Länder in der Grö-
ßenordnung von maximal 4,84 Mio. Euro jährlich sowie einmaligen IT-Umstellungsaufwand 
von 70 000 Euro und einen Programmieraufwand von ca. 100 Personentagen. 


Die Neuregelung hinsichtlich der Entfernungspauschalen sowie der Mobilitätsprämie verur-
sacht zusätzlichen personellen Aufwand bei der Steuerverwaltung der Länder in der Grö-
ßenordnung von 9,4 Mio. Euro im ersten Veranlagungszeitraum der Anwendung sowie ca. 
20 Personentage für Entwicklung und Test. 


Dieser entfällt mit ca. 1,4 Mio. Euro auf zusätzliche Risikoprüfungen in Fällen, bei denen 
sich die Neuregelung steuerlich auswirkt. Ca. 8 Mio. Euro verursacht die summarische Be-
arbeitung von Rechtsbehelfen von Arbeitnehmern. 


Die Neuregelung zur Mobilitätsprämie verursacht zusätzlichen Aufwand bei den programm-
technischen Anpassungen in diversen Verfahren neben den aktuell umzusetzenden neuen 
Aufgaben, so dass nicht mit einer technischen Umsetzung ab VZ 2021 gerechnet werden 
kann. 


Inwieweit von der Möglichkeit zur Erhebung eines gesonderten Hebesatzes auf Sonderge-
biete für Windenergieanlagen bei der Grundsteuer durch die Gemeinden Gebrauch ge-
macht wird, kann im Voraus nicht eingeschätzt werden. Daher sind die Auswirkungen auf 
den Erfüllungsaufwand für die Verwaltung nicht ermittelbar. Infolge der vorgesehenen Ge-
setzesänderung sind allerdings Anpassungen in den Programmen zur Wertfeststellung er-
forderlich. 
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Durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im Schie-
nenbahnfernverkehr verringert sich der jährliche Erfüllungsaufwand bei der Steuerverwal-
tung der Länder. 


F. Weitere Kosten 


Eine Preiswirkung durch die vorgesehenen Regelungen kann nicht ausgeschlossen wer-
den. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
2030 im Steuerrecht 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. August 2019 
(BGBl. I S. 1122) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 35b folgende Angabe eingefügt: 


„6. Steuerermäßigung für energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken 


genutzten Gebäuden 


§ 35c Steuerermäßigung für energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden“. 


2. In § 26a Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Steuerermäßigung nach § 35a“ durch die 
Wörter „Steuerermäßigungen nach § 35a und § 35c“ersetzt. 


3. In § 35 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „und 35a“ durch die Angabe „, 35a und 35c“ 
ersetzt. 


4. Nach § 35b wird folgender Unterabschnitt eingefügt: 


„6. Steuerermäßigung für energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen bei zu eige-
nen Wohnzwecken genutzten Gebäuden 


§ 35c 


Steuerermäßigung für energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen bei zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäuden 


(1) Für energetische Sanierungsmaßnahmen an einem in der Europäischen 
Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum belegenen zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Gebäude (begünstigtes Objekt) ermäßigt sich auf Antrag die tarifliche Ein-
kommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, im Kalenderjahr 
des Abschlusses der energetischen Maßnahme und im nächsten Kalenderjahr um je 7 
Prozent der Aufwendungen des Steuerpflichtigen - höchstens jedoch um je 7 000 Euro 
- und im übernächsten Kalenderjahr um 6 Prozent der Aufwendungen des Steuerpflich-
tigen – höchstens jedoch um 6 000 Euro - für das begünstigte Objekt, wenn mit der 
Herstellung des begünstigten Objektes spätestens zehn Jahre vor der Durchführung 
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der energetischen Maßnahme begonnen wurde. Energetische Maßnahmen im Sinne 
des Satzes 1 sind: 


1. Wärmedämmung von Wänden, 


2. Wärmedämmung von Dachflächen, 


3. Wärmedämmung von Geschossdecken, 


4. Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 


5. Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage, 


6. Erneuerung der Heizungsanlage, 


7. Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsopti-
mierung und 


8. Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind. 


Zu den Aufwendungen für energetische Maßnahmen gehören auch die Kosten für die 
Erteilung der Bescheinigung nach Satz 5. Die Förderung kann für mehrere Einzelmaß-
nahmen an einem begünstigten Objekt in Anspruch genommen werden; je begünstig-
tes Objekt beträgt der Höchstbetrag der Steuerermäßigung 20 000 Euro. Vorausset-
zung für die Förderung ist, dass die jeweilige energetische Maßnahme gemäß Satz 2 
von einem Fachunternehmen ausgeführt wurde und die Anforderungen aus der 
Rechtsverordnung nach Absatz 7 erfüllt. Die Steuerermäßigungen können nur in An-
spruch genommen werden, wenn durch eine nach amtlich vorgeschriebenem Muster 
erstellte Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens nachgewiesen wird, 
dass die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 und die Anforderungen aus der Rechts-
verordnung nach Absatz 7 dem Grunde und der Höhe nach erfüllt sind. Erteilt das 
Fachunternehmen eine solche Bescheinigung, obwohl die Voraussetzungen der Sätze 
1 und 2 sowie die Anforderungen aus der Rechtsverordnung nach Absatz 7 nicht erfüllt 
sind, haftet das Fachunternehmen für die durch seine Handlung verkürzte Steuer oder 
für die durch seine Handlung zu Unrecht gewährten Steuervorteile. Das Fachunterneh-
men haftet jedoch nicht, wenn es nachweist, dass es bei der Erstellung der Bescheini-
gung im Sinne des Satzes 6 seine Pflichten weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat. 


(2) Die Steuerermäßigung nach Absatz 1 kann nur in Anspruch genommen wer-
den, soweit das Gebäude im jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt wird. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn 
Teile einer zu eigenen Wohnwecken genutzten Wohnung anderen unentgeltlich zu 
Wohnzwecken überlassen werden. 


(3) Der Steuerpflichtige kann die Steuerermäßigung nach den Absatz 1 nicht in 
Anspruch nehmen, soweit die Aufwendungen als Betriebsausgaben, Werbungskosten, 
Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt worden sind. Die 
Steuerermäßigung nach Absatz 1 ist ebenfalls nicht zu gewähren, wenn für die ener-
getischen Maßnahmen eine Steuerbegünstigung nach § 10f oder eine Steuerermäßi-
gung nach § 35a in Anspruch genommen wird oder es sich um eine öffentlich geför-
derte Maßnahme handelt, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse 
in Anspruch genommen werden. 


(4) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuermäßigung für energeti-
sche Maßnahmen ist, dass  
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1. der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat, die die för-
derfähigen energetischen Maßnahmen, die Arbeitsleistung des Fachunterneh-
mens sowie die Adresse des begünstigten Objekts ausweisen, in deutscher Spra-
che ausgefertigt ist, und 


2. die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter sind, und auf Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden. 


(6) Steht das Eigentum am begünstigten Objekt mehreren Personen zu, können 
die Steuerermäßigungen nach Absatz 1 für das begünstigte Objekt insgesamt nur ein-
mal in Anspruch genommen werden 


(7) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Mindestanforderungen für die energetischen Maßnahmen 
nach Absatz 1 Satz 2 festzulegen.“ 


5. In § 39a Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c wird die Angabe „und 35a“ durch die Angabe 
„, 35a und 35c“ ersetzt. 


6. In § 50 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „und 35a“ durch die Angabe „, 35a und 35c“ 
ersetzt. 


7. Dem § 52 Absatz 35a werden folgende Sätze vorangestellt: 


„§ 35c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl I S. …) [einsetzen: 
Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Baumaß-
nahmen anzuwenden, mit denen nach dem 31. Dezember 2019 begonnen wurde und 
die vor dem 1. Januar 2030 abgeschlossen sind. Als Beginn gilt bei Baumaßnahmen, 
für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag ge-
stellt wird, und bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzu-
reichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.“ 


Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 100 folgende Angaben eingefügt: 


„XIII. Mobilitätsprämie 


§ 101 Bemessungsgrundlage und Höhe der Mobilitätsprämie 


§ 102 Anspruchsberechtigung 


§ 103 Entstehung der Mobilitätsprämie 


§ 104 Antrag auf die Mobilitätsprämie 


§ 105 Festsetzung und Auszahlung der Mobilitätsprämie 
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§ 106 Ertragsteuerliche Behandlung der Mobilitätsprämie 


§ 107 Anwendung der Abgabenordnung 


§ 108 Verfolgung von Straftaten 


§ 109 Verordnungsermächtigung“. 


2. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 3 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 8 und Nummer 5 Satz 9 gilt entsprechend;“. 


3. § 9 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 


a) Der Nummer 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Zur Abgeltung der Aufwendungen im Sinne des Satzes 1 ist im Zeitraum vom 
1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2026 abweichend von Satz 2 für jeden Arbeits-
tag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfer-
nungspauschale für jeden vollen Kilometer der ersten 20 Kilometer Entfernung 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 Euro und für jeden weite-
ren vollen Kilometer von 0,35 Euro anzusetzen, höchstens jedoch 4 500 Euro im 
Kalenderjahr; ein höherer Betrag als 4 500 Euro ist anzusetzen soweit der Arbeit-
nehmer einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt.“ 


b) Der Nummer 5 wird folgender Satz angefügt:  


„Zur Abgeltung der Aufwendungen für eine Familienheimfahrt ist im Zeitraum vom 
1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2026 abweichend von Satz 6 eine Entfernungs-
pauschale für jeden vollen Kilometer der ersten 20 Kilometer Entfernung zwischen 
dem Ort des eigenen Hausstandes und dem Ort der ersten Tätigkeitsstätte von 
0,30 Euro und für jeden weiteren vollen Kilometer von 0,35 Euro anzusetzen.“ 


4. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIII angefügt: 


„XIII. Mobilitätsprämie 


§ 101 


Bemessungsgrundlage und Höhe der Mobilitätsprämie 


Steuerpflichtige können im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2026 
anstelle der Berücksichtigung der Entfernungspauschalen in Höhe von 0,35 Euro ab 
dem 21. vollen Entfernungskilometer gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 8, § 9 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 9 und § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 2 als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben eine Mobilitätsprämie in Höhe von 14 Prozent 
dieses Betrages wählen. Bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit gilt dies nur, soweit die Entfernungspauschalen in Höhe von 0,35 Euro ab dem 
21. vollen Entfernungskilometer gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 8, § 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 9 zusammen mit den übrigen zu berücksichtigenden 
Werbungskosten im Zusammenhang mit den Einnahmen aus nichtselbständiger Ar-
beit, den Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a über-
steigen. 
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§ 102 


Anspruchsberechtigung 


Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt oder beschränkt Steuerpflichtige im Sinne 
des § 1. 


§ 103 


Entstehung der Mobilitätsprämie 


Der Anspruch auf die Mobilitätsprämie entsteht mit Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem der Anspruchsberechtigte die erste Tätigkeitsstätte im Sinne des § 9 Absatz 4 o-
der eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 aufgesucht oder 
Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung im Sinne des § 9 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 5 sowie des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 durchge-
führt hat. 


§ 104 


Antrag auf die Mobilitätsprämie 


(1) Die Mobilitätsprämie wird auf Antrag gewährt. 


(2) Der Anspruchsberechtigte hat den Antrag auf die Mobilitätsprämie bis zum 
Ablauf des zweiten Kalenderjahrs, das auf das Bezugsjahr nach § 103 folgt, nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck bei dem für die Besteuerung des Anspruchsberech-
tigten nach dem Einkommen zuständigen Finanzamt zu stellen.  


§ 105 


Festsetzung und Auszahlung der Mobilitätsprämie 


Die Mobilitätsprämie ist nach Ablauf des Kalenderjahres in einem Prämienbe-
scheid festzusetzen und innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Prämienbe-
scheids aus den Einnahmen an Einkommensteuer auszuzahlen. Eine Festsetzung er-
folgt nur, wenn die Prämie mindestens 10 Euro beträgt. 


§ 106 


Ertragsteuerliche Behandlung der Mobilitätsprämie 


Die Mobilitätsprämie gehört nicht zu den steuerpflichtigen Einnahmen im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes. Wählt der Steuerpflichtige die Mobilitätsprämie, so ist 
der Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug in Höhe der Bemessungsgrund-
lage der Mobilitätsprämie zu mindern. 
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§ 107 


Anwendung der Abgabenordnung 


Die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung sind mit 
Ausnahme des § 163 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. In öffentlich-
rechtlichen Streitigkeiten über die auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Verwal-
tungsakte der Finanzbehörden ist der Finanzrechtsweg gegeben. 


§ 108 


Verfolgung von Straftaten 


Für die Mobilitätsprämie gelten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der 
§§ 371, 375 Absatz 1 und § 376 der Abgabenordnung sowie die Bußgeldvorschriften 
der §§ 378 und 379 Absatz 1 und 4 sowie der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung 
entsprechend. Für das Strafverfahren wegen einer Straftat nach Satz 1 sowie der Be-
günstigung einer Person, die eine solche Tat begangen hat, gelten die §§ 385 bis 408 
der Abgabenordnung, für das Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach 
Satz 1 die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung entsprechend. 


§ 109 


Verordnungsermächtigung 


Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Verfahren bei der Festsetzung und der Auszahlung der Mobili-
tätsprämie näher zu regeln.“ 


Artikel 3 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


§ 12 Absatz 2 Nummer 10 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„10. die Beförderungen von Personen 


a) im Schienenbahnverkehr, 


b) im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen, im genehmigten Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen, im Verkehr mit Taxen, mit Drahtseilbahnen und sonstigen mechani-
schen Aufstiegshilfen aller Art und im genehmigten Linienverkehr mit Schiffen so-
wie die Beförderungen im Fährverkehr 


aa) innerhalb einer Gemeinde oder 


bb) wenn die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilometer beträgt;“. 
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Artikel 4 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 12. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 34 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben 


2. § 35 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Bei der Aufteilung in Entgelt und Steuerbetrag ist der Steuersatz nach § 12 Absatz 1 
des Gesetzes anzuwenden, wenn in der Rechnung dieser Steuersatz angegeben ist.“ 


Artikel 5 


Änderung des Grundsteuergesetzes 


§ 25 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch 
Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „muß“ durch die Wörter „muss vorbehaltlich des Ab-
satzes 5“ ersetzt. 


2. Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 


„(5) Die Gemeinde kann Grundbesitz, der in einem Sondergebiet für Windenergie-
anlagen belegen ist, als besondere Grundstücksgruppe bestimmen und abweichend 
von Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und 2 für diese Grundstücksgruppe gesonderte Hebes-
ätze festsetzen. Die genaue Bezeichnung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
sowie des Grundvermögens und deren Lage im Sondergebiet, auf das sich der geson-
derte Hebesatz bezieht, sind jeweils nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalen-
derjahres von der Gemeinde zu bestimmen, in einer Karte nachzuweisen und im Wege 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu geben. In der Allgemeinverfügung sind 
die planungsrechtlichen oder tatsächlichen Umstände für die Heranziehung der Flä-
chen und deren Umfang nachvollziehbar darzulegen und zu begründen. Hat eine Ge-
meinde die Grundstücksgruppe Sondergebiet für Windenergieanlagen bestimmt und 
hierfür einen gesonderten Hebesatz festgesetzt, muss dieser Hebesatz für die Grund-
stücksgruppe einheitlich sein. Der gesonderte Hebesatz für die Grundstücksgruppe 
Sondergebiet für Windenergieanlagen darf den einheitlichen Hebesatz für Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft, soweit es sich um land- und forstwirtschaftliche Flächen 
handelt, und den einheitlichen Hebesatz für das Grundvermögen, soweit es sich um 
Grundvermögen handelt, nicht unterschreiten. Für die Gemeinden gilt § 29 Absatz 3 
des Bewertungsgesetzes entsprechend.“ 
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Artikel 6 


Änderung des Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes 
zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung 


Artikel 1 Nummer 1 des Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobili-
sierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung vom … (BGBl. I S. …) wird wie folgt 
gefasst: 


1. § 25 Absatz 4 und 5 wird durch die folgenden Absätze 4 bis 6 ersetzt: 


„(4) Der Hebesatz muss vorbehaltlich der Absätze 5 und 6 jeweils einheitlich sein 


1. für die in einer Gemeinde liegenden Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und 


2. für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke. 


Werden Gemeindegebiete geändert, so kann die Landesregierung oder die von ihr be-
stimmte Stelle für die von der Änderung betroffenen Gebietsteile für eine bestimmte 
Zeit verschiedene Hebesätze zulassen. 


(5) Die Gemeinde kann land- und forstwirtschaftliche Flächen, die in einem Son-
dergebiet für Windenergieanlagen belegen sind, als besondere Grundstücksgruppe in-
nerhalb des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens bestimmen und abweichend 
von Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 für diese Grundstücksgruppe einen gesonderten He-
besatz festsetzen. Die genaue Bezeichnung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
und deren Lage im Sondergebiet, auf das sich der gesonderte Hebesatz bezieht, sind 
jeweils nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalenderjahres von der Gemeinde zu 
bestimmen, in einer Karte nachzuweisen und im Wege einer Allgemeinverfügung öf-
fentlich bekannt zu geben. In der Allgemeinverfügung sind die planungsrechtlichen o-
der tatsächlichen Umstände für die Heranziehung der Flächen und deren Umfang 
nachvollziehbar darzulegen und zu begründen. Hat eine Gemeinde die Grundstücks-
gruppe Sondergebiet für Windenergieanlagen bestimmt und hierfür einen gesonderten 
Hebesatz festgesetzt, muss dieser Hebesatz für die Grundstücksgruppe einheitlich 
sein. Der gesonderte Hebesatz für die Grundstücksgruppe Sondergebiet für Windener-
gieanlagen darf den einheitlichen Hebesatz für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
nicht unterschreiten. Für die Gemeinden gilt § 229 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes 
entsprechend.  


(6) Die Gemeinde kann in Gebieten mit besonderem Wohnraumbedarf baureife 
Grundstücke als besondere Grundstücksgruppe innerhalb der unbebauten Grundstü-
cke im Sinne des § 246 des Bewertungsgesetzes bestimmen und abweichend von Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 2 für die Grundstücksgruppe der baureifen Grundstücke einen 
gesonderten Hebesatz festsetzen. Baureife Grundstücke sind unbebaute Grundstücke 
im Sinne des § 246 des Bewertungsgesetzes, die nach Lage, Form und Größe und 
ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
sofort bebaut werden könnten. Eine erforderliche, aber noch nicht erteilte Baugeneh-
migung sowie zivilrechtliche Gründe, die einer sofortigen Bebauung entgegenstehen, 
sind unbeachtlich. Die genaue Bezeichnung der baureifen Grundstücke und deren 
Lage sind jeweils nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalenderjahres von der Ge-
meinde zu ermitteln, in einer Karte nachzuweisen und im Wege einer Allgemeinverfü-
gung öffentlich bekannt zu geben. In der Allgemeinverfügung ist der besondere Wohn-
raumbedarf zu begründen. Hat eine Gemeinde die Grundstücksgruppe baureifer 
Grundstücke bestimmt und für die Grundstückgruppe der baureifen Grundstücke einen 
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gesonderten Hebesatz festgesetzt, muss dieser Hebesatz für alle in der Gemeinde lie-
genden baureifen Grundstücke einheitlich und höher als der einheitliche Hebesatz für 
die übrigen in der Gemeinde liegenden Grundstücke sein.“ 


Artikel 7 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Januar 2020 in Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Der Schutz des Klimas ist eine große, globale Herausforderung. Deshalb haben sich auf 
der Weltklimakonferenz 2015 in Paris 197 Staaten dazu verpflichtet, die Erderwärmung auf 
deutlich unter 2° Celsius und möglichst auf 1,5° Celsius zu begrenzen. Zur Erreichung der 
notwendigen CO2-Einsparungen sind weitere nationale Anstrengungen der Bundesregie-
rung notwendig. Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 verfolgt die Bundesregierung einen 
Ansatz, mit einem breiten Maßnahmenbündel die vorgegebenen Klimaschutzziele zu errei-
chen. 


Im Rahmen dieser Maßnahmen werden alle zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Beprei-
sung einerseits in Klimaschutzfördermaßnahmen reinvestiert und andererseits durch eine 
Entlastung den Bürgerinnen und Bürgern zurückgegeben. 


Einen besonderen Stellenwert hat dabei die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Verkehrs-
sektor. Zur Erreichung des hierfür festgelegten Sektorziels ist eine Reihe von Maßnahmen 
vorgesehen. Unter anderem soll die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Personenfern-
verkehr für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver ausgestaltet werden, um eine umwelt-
freundlichere Alternative zum Individualverkehr mit Kraftfahrzeugen anzubieten. Neben an-
deren Einzelmaßnahmen ist vorgesehen, den Unternehmen in diesem Bereich die Möglich-
keit zu Preissenkungen und zur Verbesserung der Angebotsstruktur zu geben. 


Um die Gemeinden an den Erträgen aus dem Windenergieanlagen als Ausgleich für die 
damit verbundenen erhöhten Aufwände auf Gemeindeebene zu beteiligen sowie Flächen 
für Windenergieanlagen zu mobilisieren, soll den Gemeinden ermöglicht werden, bei der 
Grundsteuer einen besonderen Hebesatz auf Sondergebiete für Windenergieanlagen fest-
zulegen. Die Bundesregierung erwartet, dass die aus der Ausübung des gesonderten He-
besatzrechts resultierenden zusätzlichen Grundsteuereinnahmen vollumfänglich bei den 
entsprechenden Gemeinden verbleiben. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum sollen ab 2020 
für einen befristeten Zeitraum von 10 Jahren durch einen prozentualen Abzug der Aufwen-
dungen von der Steuerschuld gefördert werden. Förderfähig sind Einzelmaßnahmen, die 
auch von der KfW als förderfähig eingestuft sind, wie wie Wärmedämmung von Wänden, 
Dachflächen oder Geschossdecken, die Erneuerung der Fenster oder Außentüren, die Er-
neuerung bzw. der Einbau einer Lüftungsanlage, die Erneuerung einer Heizungsanlage, 
der Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung 
und die Optimierung bestehender Heizungsanlagen mit 20 Prozent der Aufwendungen, ma-
ximal insgesamt 20 000 Euro je Objekt (über drei Jahre verteilt) von der Steuerschuld ab-
ziehbar. Die konkreten Mindestanforderungen werden in einer gesonderten Rechtverord-
nung festgelegt, um zu gewährleisten, dass die steuerlichen Anforderungen der noch zu 
konzipierenden Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)entsprechen. 


Wer heute mit einem Pkw den Weg zur Arbeit zurücklegt, kann sich nicht ohne Weiteres 
zeitnah auf die höheren Kraftstoffpreise umstellen. Einerseits können Pendlerinnen und 
Pendler, die einen langen Arbeitsweg zurücklegen müssen, besonders in ländlichen Räu-
men, oftmals nicht auf ein ausgebautes ÖPNV-Angebot zurückgreifen. Andererseits ist die 
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Anschaffung eines neuen Pkw mit geringerem CO2-Ausstoß häufig erst nach einer längeren 
Nutzung des bisherigen wirtschaftlich darstellbar oder sinnvoll. Insbesondere Fahrzeuge 
mit elektrifiziertem Antrieb kommen erst jetzt nach und nach in größerem Umfang auf den 
Markt und noch später als gebrauchte Fahrzeuge. Die Ladeinfrastruktur entsteht auch erst 
nach und nach. Zur Entlastung der Fernpendlerinnen und -pendler wird deshalb – befristet 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026 – die Entfernungspauschale ab dem 21. 
Kilometer um 5 Cent auf 35 Cent angehoben. Die befristete Anhebung wird entsprechend 
auch auf Familienheimfahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung übertragen. 


Zudem wird für Pendlerinnen und Pendler, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen in-
nerhalb des Grundfreibetrags liegen, die Möglichkeit geschaffen, alternativ zu den erhöhten 
Entfernungspauschalen von 35 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer eine Mobilitätsprä-
mie in Höhe von 14 Prozent dieser erhöhten Pauschale zu wählen. 14 Prozent entspricht 
dem Eingangssteuersatz im Einkommensteuertarif. Hierdurch werden auch diejenigen Bür-
gerinnen und Bürger entlastet, bei denen ein höherer Werbungskosten- oder Betriebsaus-
gabenabzug zu keiner entsprechenden steuerlichen Entlastung führt. In die Bemessungs-
grundlage der Mobilitätsprämie werden die vollen 35 Cent ab dem 21. Entfernungskilome-
ter einbezogen und nicht nur der aktuelle Erhöhungsbetrag von 5 Cent. Damit werden diese 
Geringverdiener spürbar entlastet. Sie werden den Pendlerinnen und Pendler gleichge-
stellt, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen oberhalb des Grundfreibetrags liegen. 
Eine Begünstigung ergibt sich für Arbeitnehmer sowohl bei den Werbungskosten als auch 
bei der Mobilitätsprämie allerdings nur, soweit sich die 35 Cent ab dem 21. Entfernungski-
lometer wegen Überschreitens des Arbeitnehmer-Pauschbetrags auch steuermindernd 
auswirken bzw. ausgewirkt hätten. 


Zur Umsetzung des Ziels, die Attraktivität des öffentlichen Personenschienenbahnfernver-
kehrs zu verbessern, wird der Umsatzsteuersatz für diese Leistungen von 19 auf 7 Prozent 
gesenkt. Dies dient gleichzeitig der Rechtsvereinfachung und dem Bürokratieabbau. 


Bisher können die Gemeinden bei der Grundsteuer zwei verschiedene Hebesätze festle-
gen, die einheitlich für die in der Gemeinde befindlichen Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft einerseits und für die Grundstücke andererseits sein müssen. Mit dem Gesetz wird 
den Gemeinden ermöglicht, einen besonderen Hebesatz auf Sondergebiete für Windener-
gieanlagen festzulegen. Dieser muss höher sein als der jeweilige Hebesatz für das land- 
und forstwirtschaftliche Vermögen beziehungsweise das Grundvermögen. 


III. Alternativen 


Keine. 


Die zur Auswahl stehenden Maßnahmen zur steuerlichen Förderung energetischer Gebäu-
desanierung an selbstgenutztem Wohneigentum wurden durch das Klimakabinett der Bun-
desregierung umfassend geprüft. Dieser Entwurf setzt den aus Sicht der Bundesregierung 
notwendigen prozentualen Abzug der förderungsfähigen Aufwendungen von der Steuer-
schuld unter der Vorgabe einer möglichst effektiven Zielerreichung um. 


Die zur Auswahl stehenden Maßnahmen zur steuerlichen Entlastungen von Pendlerinnen 
und Pendlern wurden durch das Klimakabinett der Bundesregierung umfassend geprüft. 
Dieser Entwurf setzt die aus Sicht der Bundesregierung notwendige Erhöhung der Entfer-
nungspauschale unter der Vorgabe einer möglichst effektiven Zielerreichung um. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1 und 2) und die Änderung des Umsatzsteuergesetzes (Artikel 3) 
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aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkom-
men diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Grundsteuergesetzes (Artikel 5 und 6) folgt die Gesetzgebungskom-
petenz aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 
GG für die Einführung der Möglichkeit zur Erhebung eines gesonderten Hebesatzes auf 
Sondergebiete für Windenergieanlagen durch die Gemeinden. 


Die Ermöglichung eines gesonderten erhöhten Hebesatzes auf Sondergebiete für Wind-
energieanlagen durch das vorliegende Gesetz ist im Zusammenhang mit dem Gesetz zur 
Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrecht zu sehen und stützt sich hinsichtlich der 
Begründung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf dieselben Erwägungen. Der 
Bund kann danach im Rahmen seiner Einschätzungsprärogative davon ausgehen, dass bis 
zu 16 unterschiedliche Grundsteuer- und Bewertungssysteme für die Grundsteuer zu nicht 
unerheblichen problematischen Entwicklungen in Bezug auf die Rechts- und Wirtschafts-
einheit führen. Diese übergreifenden Gründe machen auch eine bundesgesetzliche Rege-
lung eines gesonderten erhöhten Hebesatzes auf Sondergebiete für Windenergieanlagen 
erforderlich. 


Darüber hinaus liegt es im bundesstaatlichen Interesse den Ausbau der Windenergieanla-
gen bundesweit zu fördern, um so einen Beitrag zur Abmilderung des Klimawandels zu 
leisten und den Gemeinden einen angemessenen Ausgleich für die mit den Windenergie-
anlagen zusammenhängenden Lasten zu gewähren. 


Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Eingriff des Bundes in die Länderkompetenz als ge-
ring einzustufen ist, wenn ein gesonderter erhöhter Hebesatz auf Sondergebiete für Wind-
energieanlagen, wie mit dem Gesetzentwurf vorgesehen, bundesgesetzlich in Form einer 
Ermächtigung für die Kommunen ausgestaltet ist. 


Unabhängig davon ergäbe sich eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Arti-
kel 125a Absatz 2 GG, da fortgeltendes Bundesrecht lediglich fortgeschrieben wird. Die 
Einführung eines gesonderten Hebesatzrechts auf Sondergebiete für Windenergieanlagen 
stellt keine grundlegende Neukonzeption der Grundsteuer, sondern lediglich eine Modifika-
tion des bestehenden Grundsteuerrechts dar. Es werden bestehende Elemente der Grund-
steuer verwendet und lediglich den Kommunen die Möglichkeit der Anwendung besonderer 
Hebesätze eingeräumt.  


Besondere Hebesatzrechte für die Gemeinden sind keine absolute Neuerung im Bundes-
recht. Eine gesondertes Hebesatzrecht beispielsweise auf baureife Grundstücke erfolgte 
bereits im Zeitraum 1961/1962 durch § 12a GrStG. Zudem wird die Erhebung des geson-
derten Hebesatzes in das Ermessen der Gemeinden gestellt, die bundesgesetzliche Rege-
lung beschränkt sich auf die Vorgaben zur Ausweisung der Kategorie der Sondergebiete 
für Windenergieanlagen als Gegenstand für den gesonderten Hebesatz. Dies stellt keinen 
weitreichenden neuen Eingriff in die Länderkompetenz dar. 


Da die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer in der Wissenschaft 
nicht einheitlich beurteilt wird, soll diese mit dem bereits eingebrachten Gesetz zur Ände-
rung des Grundgesetzes (Artikel 71, 105 und 125b; BT-Drs. 19/11084 und 19/13454) un-
zweifelhaft abgesichert werden. Dazu erhält der Bund mit der bereits eingebrachten Grund-
gesetzänderung uneingeschränkt die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz zur Rege-
lung der Grundsteuer. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.  
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Das Unionsrecht ermöglicht die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf die 
Beförderung von Personen (einschließlich des mitgeführten Gepäcks). Einzelheiten erge-
ben sich aus dem besonderen Teil der Gesetzesbegründung. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Die Rechts- und Verwaltungsvereinfachung ist nicht primäres Ziel. 


Die Regelung zur Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Leistungen im öffentlichen Per-
sonenschienenfernverkehr ist allerdings so ausgestaltet, dass sie leicht administrierbar ist 
und eine Einsparung von Bürokratiekosten ermöglicht. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Es sichert das 
Steueraufkommen des Gesamtstaates und unterstützt damit den Indikatorenbereich 8.2 
(Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen). 
Außerdem bezweckt es, die energetische Sanierung von Wohngebäuden voranzutreiben, 
Flächen für den Bau von Windenergieanlagen zu mobilisieren und die vermehrte Nutzung 
des öffentlichen Personenschienenbahnfernverkehrs zur fördern und unterstützt damit den 
Indikatorenbereich 13.1 a (Klimaschutz).  


Die Maßnahmen betreffen zudem insbesondere folgende Prinzipien einer nachhaltigen Ent-
wicklung: (2.) Globaler Verantwortung nachkommen, (3.) Natürliche Lebensgrundlagen er-
halten und (4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken. 


Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


1 § 35c EStG Insg. - 235 . - 70 - 150 - 220 - 235
ESt - 225 . - 65 - 140 - 210 - 225
SolZ - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10


Bund - 106 . - 33 - 70 - 99 - 106
ESt - 96 . - 28 - 60 - 89 - 96
SolZ - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10


Länder - 95 . - 27 - 59 - 89 - 95
ESt - 95 . - 27 - 59 - 89 - 95


Gem. - 34 . - 10 - 21 - 32 - 34
ESt - 34 . - 10 - 21 - 32 - 34


2 § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5 EStG Insg. - 550 - - 45 - 450 - 555 - 560
ESt - 475 - . - 380 - 480 - 485
LSt - 45 - - 40 - 45 - 45 - 45
SolZ - 30 - - 5 - 25 - 30 - 30


Bund - 251 - - 22 - 206 - 253 - 255
ESt - 202 - . - 162 - 204 - 206
LSt - 19 - - 17 - 19 - 19 - 19
SolZ - 30 - - 5 - 25 - 30 - 30


Länder - 221 - - 17 - 180 - 223 - 225
ESt - 202 - . - 161 - 204 - 206
LSt - 19 - - 17 - 19 - 19 - 19


Gem. - 78 - - 6 - 64 - 79 - 80
ESt - 71 - . - 57 - 72 - 73
LSt - 7 - - 6 - 7 - 7 - 7


3 § 101 bis 109 EStG Insg. . - . . . .
ESt . - . . . .


Bund . - . . . .
ESt . - . . . .


Länder . - . . . .
ESt . - . . . .


Gem. . - . . . .
ESt . - . . . .


4 § 12 UStG Insg. - 500 - 425 - 510 - 520 - 530 - 540
USt - 500 - 425 - 510 - 520 - 530 - 540


Bund - 264 - 224 - 269 - 275 - 280 - 285
USt - 264 - 224 - 269 - 275 - 280 - 285


Länder - 226 - 192 - 231 - 235 - 239 - 244
USt - 226 - 192 - 231 - 235 - 239 - 244


Gem. - 10 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11
USt - 10 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11


Steuerermäßigung für energetische 
Gebäudesanierungsmaßnahmen bei zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden - 
erstmals auf Baumaßnahmen anzuwenden, 
mit denen nach dem 31. Dezember 2019 
begonnen wurde und die vor dem 1. Januar 
2030 abgeschlossen sind


Anhebung der Entfernungspauschale ab dem 
21. km um 5 Cent für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte und 
Familienheimfahrten im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung im Zeitraum vom 1. Januar 
2021 bis 31. Dezember 2026


Gewährung einer Mobilitätsprämie für 
Fernpendler im Zeitraum vom 1. Januar 2021 
bis 31. Dezember 2026


ermäßigte Besteuerung von 
Personenbeförderungsleistungen im 
Schienenbahnfernverkehr
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4. Erfüllungsaufwand 


Steuerliche Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht durch zusätzliche Nachweispflichten bei der Steu-
ererklärung geringfügiger Erfüllungsaufwand. Die Aufwendungen können verteilt über drei 
Jahre mit der Steuererklärung geltend gemacht werden. Die Zahl derjenigen, die die Steu-
erermäßigung in Anspruch nehmen, steigt daher in den ersten drei Jahren an. Bei der Er-
mittlung des Erfüllungsaufwandes wird damit gerechnet, dass im ersten Jahr maximal 
242 000 und im zweiten maximal 484 000 Bürgerinnen und Bürger von der Steuerermäßi-
gung Gebrauch machen. Ab dem dritten Jahr wird angenommen, dass nur in der Hälfte der 
möglichen Fälle eine Steuerermäßigung beansprucht wird, so dass ab dem dritten Jahr 
605 000 Anträge jährlich unterstellt werden. Als Zeitansatz wurden 8 Minuten pro Fall ver-
anschlagt, so dass ab dem dritten Jahr ein Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt ma-
ximal 81 000 Stunden jährlich entsteht. 


Bei der Ermittlung wurde von maximal 242 000 Bescheinigungen jährlich ausgegangen. Als 
Zeitansatz wurden 10 Minuten pro Fall veranschlagt und es wurden Personalkosten von 
0,46 Euro je Minute zugrunde gelegt. Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus 


2020 2021 2022 2023 2024


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


5 § 25 Abs. 5 GrStG² Insg. . . . . . .
GrSt . . . . . .


Bund . . . . . .


Länder . . . . . .


Gem. . . . . . .
GrSt . . . . . .


6 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 1.285 - 425 - 625 - 1.120 - 1.305 - 1.335
ESt - 700 . - 65 - 520 - 690 - 710
LSt - 45 - - 40 - 45 - 45 - 45
SolZ - 40 . - 10 - 35 - 40 - 40
USt - 500 - 425 - 510 - 520 - 530 - 540
GrSt . . . . . .


Bund - 621 - 224 - 324 - 551 - 632 - 646
ESt - 298 . - 28 - 222 - 293 - 302
LSt - 19 - - 17 - 19 - 19 - 19
SolZ - 40 . - 10 - 35 - 40 - 40
USt - 264 - 224 - 269 - 275 - 280 - 285


Länder - 542 - 192 - 275 - 474 - 551 - 564
ESt - 297 . - 27 - 220 - 293 - 301
LSt - 19 - - 17 - 19 - 19 - 19
USt - 226 - 192 - 231 - 235 - 239 - 244


Gem. - 122 - 9 - 26 - 95 - 122 - 125
ESt - 105 . - 10 - 78 - 104 - 107
LSt - 7 - - 6 - 7 - 7 - 7
USt - 10 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11
GrSt . . . . . .


Anmerkungen:
1)


2)


Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten


Inwieweit von der Möglichkeit zur Erhebung eines gesonderten Hebesatzes auf Sondergebiete für Windenergieanlagen durch 
die Gemeinden Gebrauch gemacht wird, kann im Voraus nicht eingeschätzt werden. Daher sind die finanziellen Auswirkungen 
auf das Steueraufkommen nicht ermittelbar.


Möglichkeit eines besonderen Hebesatzes auf 
Sondergebiete für Windenergieanlagen
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diesem Regelungsvorhaben unterliegt der „One in, One out“ Regelung (Kabinettbeschluss 
vom 25. März 2015). Im Sinne dieser Regelung stellt der jährliche laufende Erfüllungsauf-
wand für die Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von max. 1 Mio. Euro dar. 
Die erforderliche Kompensation wird nach den geltenden Regelungen zur Bürokratie-
bremse (One in, One out) erfolgen. 


Die Neuregelung verursacht zusätzlichen personellen Aufwand bei der Steuerverwaltung 
der Länder. Da die Aufwendungen über drei Jahre geltend gemacht werden können, steigt 
die Zahl der Antragsteller und damit auch der personelle Aufwand in den ersten drei Jahren 
an. Im ersten Jahr der Antragstellung ist mit zusätzlichem personellen Aufwand in der Grö-
ßenordnung von maximal 1,94 Mio. Euro und im zweiten Jahr der Antragstellung von ma-
ximal 3,87 Mio. Euro zu rechnen. Ab dem dritten Jahr der Antragstellung beläuft sich dieser 
Mehraufwand auf maximal 4,84 Mio. Euro jährlich. Bei der Ermittlung des Erfüllungsauf-
wandes wird im ersten Jahr mit maximal 242 000 und im zweiten mit maximal 484 000 An-
trägen gerechnet. Ab dem dritten Jahr wird angenommen, dass nur in der Hälfte der Fälle 
eine Steuerermäßigung über alle drei möglichen Steuererklärungen beantragt wird, so dass 
ab dem dritten Jahr 605 000 Anträge jährlich unterstellt werden. Als Zeitansatz wurden 10 
Minuten pro Fall veranschlagt und es wurden Personalkosten von 0,80 Euro je Minute zu-
grunde gelegt. Der einmalige IT-Umstellungsaufwand liegt bei 70 000 Euro und einem Pro-
grammieraufwand von ca. 100 Personentagen. 


Befristete Anhebung der steuerlichen Entfernungspauschale und befristete Gewäh-
rung einer Mobilitätsprämie 


Der Entwurf führt hinsichtlich der Entfernungspauschalen nicht zu einer Veränderung des 
Erfüllungsaufwandes für Bürgerinnen und Bürger. Die Beantragung der Mobilitätsprämie 
führt für etwa 168 000 Personen zu einem jährlichen Mehraufwand von jeweils rund 45 
Minuten. 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ändert sich nicht. 


Die Neuregelung der Entfernungspauschalen sowie der Mobilitätsprämie verursacht zu-
sätzlichen personellen Aufwand bei der Steuerverwaltung der Länder in der Größenord-
nung von 9,4 Mio. Euro im ersten Veranlagungszeitraum der Anwendung sowie ca. 20 Per-
sonentage für Entwicklung und Test. 


Dieser entfällt mit ca. 1,4 Mio. Euro auf zusätzliche Risikoprüfungen in Fällen, bei denen 
sich die Neuregelung steuerlich auswirkt. Ca. 8 Mio. Euro verursacht die summarische Be-
arbeitung von Rechtsbehelfen von Arbeitnehmern. 


Die Neuregelung zur Mobilitätsprämie verursacht zusätzlichen Aufwand bei den programm-
technischen Anpassungen in diversen Verfahren neben den aktuell umzusetzenden neuen 
Aufgaben, so dass eine technische Umsetzung ab VZ 2021 nicht sichergestellt ist. 


Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im Schienen-
bahnfernverkehr 


Der Wirtschaft entsteht einmaliger Aufwand durch die 


– Umstellung der Tarifstruktur der betroffenen Unternehmen und 


– Umstellung der Fahrkartenautomaten. 


In der Folge führen die Regelungen aber zu einer dauerhaften Bürokratieentlastung bei den 
betroffenen Unternehmen und der Verwaltung durch den Wegfall der Differenzierung zwi-
schen Personenschienenbahnnah- und –fernverkehr. Der Aufwand für die Gestaltung der 
Beförderungstarife sinkt dadurch deutlich. Eine konkrete Bezifferung ist mangels hinrei-
chender Daten jedoch nicht möglich. 
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Einführung eines gesonderten Hebesatzrechts der Gemeinden auf Sondergebiete für 
Windenergieanlagen bei der Grundsteuer 


Ein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft ist nicht unmittel-
bar zu erwarten. Es werden keine Informationspflichten eingeführt oder abgeschafft. Inwie-
weit von der Möglichkeit zur Erhebung eines gesonderten Hebesatzes auf Sondergebiete 
für Windenergieanlagen durch die Gemeinden Gebrauch gemacht wird, kann im Voraus 
nicht eingeschätzt werden. Daher sind die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für die 
Verwaltung nicht ermittelbar. 


5. Weitere Kosten 


Auswirkungen auf Einzelpreise für die förderungsfähigen Maßnahmen zur energetischen 
Sanierung von Gebäuden infolge der Förderung können nicht ausgeschlossen werden. 


Durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im Schie-
nenbahnfernverkehr entstehen der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unterneh-
men, keine direkten sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau – im Sinne von Preissenkungen –, sind je-
doch in Abhängigkeit davon gegeben, ob und inwieweit die Absenkung des Steuersatzes 
in den Preisen weitergegeben wird. 


Eine Preiswirkung auf die Gesamtkosten von Windenergieanlagen und daraus erzeugtem 
Strom kann nicht ausgeschlossen werden. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


7. Demografische Auswirkungen 


Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den demografischen Wandel. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung gelten befristet für die Zeit vom 
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2029. 


Die Anhebung der steuerlichen Entfernungspauschale und die Gewährung einer Mobilitäts-
prämie sind befristet für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026. 


Die übrigen Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht 
kommt. 


Die Regelung des § 35c EStG soll drei Jahre nach Inkrafttreten anhand der Fallzahlen und 
der Höhe der von den Finanzämtern gewährten Steuerermäßigungen im Hinblick auf ihrer 
Zielerreichung evaluiert werden. 


Ob hinsichtlich der Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand eine Evaluierung der Rege-
lungen erforderlich sein wird, kann erst dann beurteilt werden, wenn bekannt ist, ob und wie 
viele Gemeinden die Option zur Festlegung eines gesonderten Hebesatzes auf Sonderge-
biete für Windenergieanlagen in Anspruch genommen haben. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht wegen des neu eingefügten § 35c EStG. 


Zu Nummer 2 


§ 26a Absatz 2 Satz 1 


Redaktionelle Anpassung der Aussagen zur Zurechnung von Steuerermäßigungen bei Ein-
zelveranlagung von Ehegatten. 


Zu Nummer 3 


§ 35 Absatz 1 Satz 1 


Redaktionelle Anpassung der Regelung über die Steuerermäßigung bei Einkünften aus Ge-
werbebetrieb. 


Zu Nummer 4 


Unterabschnitt 6 – neu – 


§ 35c – neu – 


Mit dem neuen § 35c EStG werden energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutz-
ten Wohngebäuden mittels progressionsunabhängigem Steuerabzug steuerlich gefördert. 
Damit soll das Ziel der Bundesregierung, die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 40 
Prozent gegenüber 1990 verringern, unterstützt werden. Die steuerliche Förderung selbst-
genutzten Wohneigentums wird deshalb ab 2020 in Ergänzung zur existierenden Förder-
kulisse als weitere Säule der Förderung eingeführt. Durch einen Abzug von der Steuer-
schuld wird gewährleistet, dass Wohngebäudeeigentümer aller Einkommensklassen von 
der Maßnahme profitieren. 


Absatz 1 


Satz 1 


Steuerlich gefördert werden gemäß Absatz 1 Satz 1 alternativ zur Inanspruchnahme sons-
tiger Förderprogramme bestimmte - abschließend aufgezählte - Einzelmaßnahmen, die 
auch von der KfW – und zukünftig durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 
– als förderwürdig eingestuft sind. Begünstigtes Objekt ist wie bei der Förderung durch die 
KfW ein selbstgenutztes Wohngebäude, sofern es im Raum der Europäischen Union oder 
dem Europäischem Wirtschaftsraum gelegen ist und im Zeitpunkt der Durchführung der 
förderfähigen Maßnahme älter als 10 Jahre ist. Maßgebend für die Altersbestimmung des 
Gebäudes ist, wann mit der Herstellung des Gebäudes begonnen worden war. Maßgebend 
für den Zeitpunkt der Durchführung der förderfähigen Maßnahme ist der Vertragsabschluss. 
Die Förderung erfolgt durch den Abzug von der Steuerschuld, d. h. die tarifliche Einkom-
mensteuer, vermindert um sonstige Steuerermäßigungen, wird hierbei verringert. Die Min-
derung erfolgt insoweit, als im Jahr des Abschlusses der Maßnahme und im folgendem 
Kalenderjahr der Steuerpflichtige einen Betrag von höchstens 7 Prozent der Aufwendungen 
– höchstens jeweils 7 000 Euro – und im zweiten folgenden Kalenderjahr um 6 Prozent der 
Aufwendungen – höchstens 6 000 Euro – für das Objekt steuerlich geltend machen können. 
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Insgesamt besteht je Objekt ein Förderbetrag in Höhe von 20 Prozent der Aufwendungen 
– höchstens jedoch 20 000 Euro – für diese begünstigten Einzelmaßnahmen. Damit können 
Aufwendungen bis 100 000 Euro berücksichtigt werden. 


Sätze 2 bis 4 


Satz 2 bestimmt spiegelbildlich zur KfW-Förderung die einzelnen energetischen Maßnah-
men. Es bleibt den Steuerpflichtigen unbenommen, mehrere Maßnahmen gleichzeitig oder 
zeitlich hintereinander durchzuführen. Satz 3 regelt, dass auch die Aufwendungen, die dem 
Steuerpflichtigen für die Erteilung einer Bescheinigung im Sinne des Satzes 6 entstehen, 
zu den begünstigten Aufwendungen gehören. Satz 4 führt an, dass der Steuerpflichtige 
auch für mehrere Objekte die Förderung gelten machen kann, sofern er diese auch tatsäch-
lich selbst zu Wohnzwecken nutzt. Allerdings bleibt es dabei, dass der Förderhöchstbetrag 
je Objekt 20 000 Euro beträgt. 


Satz 5  


Satz 5 führt an, dass die jeweilige Einzelmaßnahme von einem Fachunternehmen ausge-
führt wird und die Anforderungen aus der Rechtsverordnung nach Absatz 7 erfüllt. In der 
Rechtsverordnung wird bestimmt, welche energieeinsparende Wirkung die konkrete Maß-
nahme erfüllen muss, um in den Genuss der steuerlichen Wirkung zu gelangen. Ziel der 
gesonderten Rechtsverordnung ist es, dass die steuerlichen Anforderungen der noch zu 
konzipierenden Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) entsprechen. Die Durchfüh-
rung durch ein Fachunternehmen gewährleistet, dass die Sanierungsmaßnahmen auch tat-
sächlich zu einer Energieeinsparung führen. Dies dürfte bei Eigenleistungen regelmäßig 
nicht gewährleistet sein. 


Satz 6 


Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für die Einzelmaßnahmen 
ist, dass das die förderungswürdigen Maßnahmen durchführende Fachunternehmen die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 und der Rechtsverordnung bestätigt. Für die Bescheini-
gung wird die Finanzverwaltung ein amtliches vorgeschriebenes Muster erstellen, um eine 
bundeseinheitliche Verfahrensweise zu gewährleisten.  


Satz 7 


Mit der Regelung über mögliche Haftungsinanspruchnahmen für die Fachunternehmen, die 
die Nachweise ausstellen, soll missbräuchlichen Ausstellungen zu Lasten des Fiskus ent-
gegengewirkt werden. Allerdings besteht die Möglichkeit des Nachweises, dass das Fach-
unternehmen bei der Erstellung der Bescheinigung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
seine Pflichten nicht eingehalten hat. In diesem Fall entfällt die Haftung. 


Absatz 2 


Absatz 2 stellt klar, dass nur Aufwendungen an einem ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken dienenden Gebäude begünstigt werden. Der Steuerpflichtige muss nachweisen 
können, dass er das begünstigte Objekt selbst nutzt. Unschädlich ist, wenn Teile dieser 
Wohnung als häusliches Arbeitszimmer genutzt werden. Eine Förderung scheidet aus, 
wenn aus der Wohnung ganz oder teilweise steuerpflichtige Einkünfte erzielt werden. 


Absatz 3 


Absatz 3 dient der Vermeidung von Doppelförderungen. Kommt für die Aufwendungen be-
reits ein Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug in Betracht, z. B. weil die Aufwen-
dungen für die selbstgenutzte Wohnung im Rahmen der doppelten Haushaltsführung ab-
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zuziehen sind, kann insoweit keine Steuerermäßigung nach § 35c EStG beansprucht wer-
den. Das gilt auch, soweit die Aufwendungen bereits als Sonderausgaben oder als außer-
gewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.  


Nehmen Steuerpflichtige bereits die steuerliche Förderung für Modernisierungsaufwendun-
gen in Sanierungsgebieten oder für Baudenkmale (§ 10f EStG) oder die Steuerermäßigung 
für Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen (§ 35a EStG) in Anspruch, 
kann die Steuerermäßigung für diese Aufwendungen nach § 35c EStG ebenfalls nicht gel-
tend gemacht werden. Entsprechendes gilt, wenn Steuerpflichtige zinsverbilligte Darlehen 
oder steuerfreie Zuschüsse nach anderen Förderprogrammen (z. B. KfW-Förderung) für die 
Einzelmaßnahmen am Wohngebäude erhalten. 


Absatz 4 


Absatz 4 stellt klar, welche Voraussetzungen an die Rechnung für die energetischen Maß-
nahmen erfüllt sein müssen. Durch Beleg des Kreditinstituts ist nachzuweisen, dass die 
Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt ist. Dies dient der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und fördert legale Beschäftigungen im Baugewerbe. 


Absatz 5 


Absatz 5 bestimmt, dass die Regelungen der Absätze 1 bis 4 auf Gebäudeteile, die selb-
ständige Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigentumswohnungen entsprechend anzuwen-
den sind. 


Absatz 6 


Absatz 6 stellt klar, dass die steuerliche Förderung energetischer Einzelmaßnahmen auch 
mehreren Miteigentümern gewährt werden kann. Es bleibt allerdings dabei, dass die För-
derung in Höhe von insgesamt von 20 000 Euro für die Einzelmaßnahmen nach Absatz 1 
Satz 2 unabhängig von der Eigentümeranzahl nur einmal für jedes Objekt gewährt wird. 


Absatz 7 


Absatz 7 bestimmt, dass die Anforderungen an die förderungswürdigen Einzelmaßnahmen 
in einer durch den Bundesrat zustimmungsbedürftigen Rechtsverordnung zum EStG gere-
gelt werden. Um einen Gleichlauf der steuerrechtlichen Förderung mit der Förderung durch 
die KfW zu gewährleisten, sollen in der Rechtsverordnung die Voraussetzungen maßgeb-
lich den Anforderungen der Förderrichtlinien der noch zu konzipierenden Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG) entsprechen. 


Zu Nummer 5 


§ 39a Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c 


Redaktionelle Anpassung der Vorschriften zur Ermittlung eines Freibetrages im Lohnsteu-
erabzugsverfahren. 


Zu Nummer 6 


§ 50 Absatz 1 Satz 3 


Redaktionelle Anpassung der Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige. 


Zu Nummer 7 


§ 52 Absatz 35a Satz 1 und 2 – neu – 
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§ 52 Absatz 35a Satz 1 EStG beinhaltet die Anwendungsregelung hinsichtlich der steuerli-
chen Fördermaßnahmen nach § 35c EStG. Gefördert werden Baumaßnahmen, die nach 
dem 31. Dezember 2019 begonnen und vor dem 1. Januar 2030 beendet sind. 


Die förderungsfähige Einzelmaßnahme zur energetischen Gebäudesanierung ist beendet, 
wenn der Leistungserbringer eine Rechnung erstellt und der Steuerpflichtige diese Rech-
nung unbar beglichen hat. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an den neu angefügten Abschnitt XIII – Mobilitätsprä-
mie (§§ 101 bis 109) angepasst. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung des neuen Satzes 4. 


Zu Buchstabe b 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 4 – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 
und 5 EStG. Die Regelungen gelten entsprechend bei der Ermittlung der nicht abziehbaren 
Aufwendungen für die Wege des Steuerpflichtigen zwischen Wohnung und Betriebsstätte 
und für Familienheimfahrten. 


Zu Nummer 3 


§ 9 Absatz 1 Satz 3 


Mit den nachfolgenden Änderungen wird die Entfernungspauschale zur Entlastung der 
Fernpendler ab 1. Januar 2021 befristet bis zum 31. Dezember 2026 ab dem 21. Kilometer 
um 5 Cent auf 0,35 Euro je vollen Entfernungskilometer erhöht. 


Zu Buchstabe a 


§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 8 – neu – 


Steuerpflichtige, die einen langen Arbeitsweg von 21 Kilometern oder mehr zurücklegen 
müssen, besonders in ländlichen Räumen, können oftmals nicht auf ein ausgebautes Netz 
des öffentlichen Personenverkehrs zurückgreifen und sind typischerweise auf einen PKW 
angewiesen (Fernpendler). Darüber hinaus stehen ihnen regelmäßig andere Alternativen 
zum PKW mit Verbrennungsmotor in den kommenden Jahren nicht zur Verfügung. Davon 
sind rund 6,4 Mio. Steuerpflichtige betroffen, was etwa einem Viertel der Berufspendler ent-
spricht. Das Klimaschutzprogramm soll die alternativen Mobilitätsformen stärken und Ver-
haltensanpassungen der Pendler erreichen. Deshalb ist die Anhebung der Entfernungspau-
schale bis zum 31. Dezember 2026 befristet. Sie werden durch die CO2-Bepreisung, die zu 
höheren PKW-Kosten führt, besonders belastet.  
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Zur Entlastung der Steuerpflichtigen, die einen besonders langen Arbeitsweg haben, wird 
unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel die Entfernungspauschale daher ab dem 21. km 
um 5 Cent auf 35 Cent angehoben, um so pauschalierend die sich durch die CO2-Beprei-
sung ergebende Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte teilweise auszugleichen. Diese Entlastung gilt für einen Übergangszeit-
raum ab 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026. Des Weiteren erhalten die Pendler 
wie bisher ab dem ersten Kilometer eine Pauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer. 


Den Ausgleich in Form einer erhöhten Entfernungspauschale für Fernpendler sieht die Neu-
regelung des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 7 - neu - auch im Hinblick auf die für die 
Lastengleichheit im Einkommensteuerrecht maßgebliche finanzielle Leistungsfähigkeit und 
dem sich daraus ergebenen Nettoprinzip vor, um die Belastung durch die zusätzlichen Kos-
ten aufgrund der CO2-Bepreisung abzufedern. Wer heute mit einem Pkw den Weg zur Ar-
beit zurücklegt, kann sich nicht ohne Weiteres zeitnah auf die höheren Kraftstoffpreise um-
stellen. Einerseits können Pendlerinnen und Pendler, die einen langen Arbeitsweg zurück-
legen müssen, besonders in ländlichen Räumen, oftmals nicht auf ein ausgebautes ÖPNV-
Angebot zurückgreifen. Andererseits ist die Anschaffung eines neuen Pkw mit geringerem 
CO2-Ausstoß wirtschaftlich erst nach einer längeren Nutzung des bisherigen darstellbar. 
Insbesondere Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb kommen erst jetzt in größerem Umfang 
auf den Markt; noch später als gebrauchte Fahrzeuge. Die Ladeinfrastruktur entsteht erst. 


Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 9. Dezember 2008 (2 BvL 
1/07; 2 BvL 2/07; 2 BvL 1/08; 2 BvL 2/08 - BVerfGE 122, 210 [230 ff.]) grundlegende Anfor-
derungen an gesetzliche Maßnahmen bei der Entfernungspauschale formuliert. Der allge-
meine Gleichheitssatz (Artikel 3 Absatz 1 GG) gilt auch für ungleiche Begünstigungen und 
gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich 
zu behandeln. Im Bereich des Steuerrechts hat der Gesetzgeber bei der Auswahl des Steu-
ergegenstandes und bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entschei-
dungsspielraum, der insbesondere durch das Gebot der Ausrichtung der Steuerlast am 
Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit und durch das Gebot der Folgerichtigkeit be-
grenzt wird. Die für die Lastengleichheit im Einkommensteuerrecht maßgebliche finanzielle 
Leistungsfähigkeit bemisst der einfache Gesetzgeber nach dem objektiven und dem sub-
jektiven Nettoprinzip. Danach unterliegt der Einkommensteuer grundsätzlich nur das Net-
toeinkommen, nämlich der Saldo aus den Erwerbseinnahmen einerseits und den (betrieb-
lichen/beruflichen) Erwerbsaufwendungen sowie den (privaten) existenzsichernden Auf-
wendungen andererseits. Ausnahmen von einer solchen folgerichtigen Umsetzung bedür-
fen eines besonderen sachlichen Grundes. Als besondere sachliche Gründe für Ausnah-
men von einer folgerichtigen Umsetzung und Konkretisierung steuergesetzlicher Belas-
tungsentscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht vor allem außerfiskalische, von 
erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidungen getragene Förderungs- und Lenkungs-
zwecke aus Gründen des Gemeinwohls sowie Typisierungs- und Vereinfachungserforder-
nisse anerkannt. 


Die Neuregelung ist anhand dieser Anforderungen ausgestaltet. Die höhere Entfernungs-
pauschale ab dem 21. km für Fernpendler zielt gerade nicht auf eine Einnahmenerzielung, 
sondern dient zum einen dem auf dem Gemeinwohl beruhenden sozialpolitischen Förde-
rungszweck, die Steuerpflichtigen mit besonders langen Arbeitswegen zu entlasten, da sie 
am stärksten durch die sich aus der mit dem Klimaschutzprogramm beschlossenen CO2-
Bepreisung ergebenden Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte betroffen sind, solange für sie typischerweise andere Alternati-
ven zum PKW mit Verbrennungsmotor nicht zur Verfügung stehen. Zum anderen wird ein 
verkehrs- und umweltpolitischer Lenkungszweck verfolgt, da Steuerpflichtige, die bisher ei-
nen PKW mit Verbrennungsmotor nutzen einen Anreiz erhalten, auf andere Verkehrsmittel, 
wie z.B. die Bahn, umzusteigen, wenn und soweit diese zur Verfügung stehen. Dem steht 
auch nicht die grundsätzliche Annahme entgegen, dass - da Aufwendungen für die Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nicht ausschließlich beruflich, sondern auch 
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privat mitveranlasst sind - die berufliche (Mit-)Veranlassung umso stärker zurücktritt, je län-
ger der Arbeitsweg ist (vgl. BVerfGE 122, 210, [238 f.]). Denn mit der Neuregelung soll 
gerade ein sozialpolitischer Förderungszweck und ein umweltpolitischer Lenkungszweck 
für die besonders von höheren PKW-Kosten betroffenen Fernpendler verfolgt werden, für 
die ein Umstieg auf andere Verkehrsmittel typischerweise gerade nicht möglich ist.  


Die Grenze für die Erhöhung wird typisierend auf mehr als 20 Entfernungskilometer festge-
legt. Fernpendler, die einen Arbeitsweg von mehr als 20 km haben, liegen generell allein 
aufgrund ihrer Fahrkosten regelmäßig über dem Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.000 
Euro. Gleichzeitig können die über den Arbeitnehmerpauschbetrag an sich auch abzugel-
tenden sonstigen Werbungskosten infolge der vollständigen Abschöpfung des Pauschbe-
trags durch die Entfernungspauschale nicht mehr angemessen abgegolten werden. Ihnen 
kommt daher die erhöhte Entfernungspauschale von 0,35 Euro in der Regel in voller Höhe 
tatsächlich zu Gute. Bei der Festlegung dieser Grenze wurde außerdem berücksichtigt, 
dass nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ein Zeitaufwand „im Bereich von einer 
Stunde“ pro Strecke für ein arbeitstägliches Aufsuchen der Arbeitsstätte zumutbar sei (BFH-
Urteil vom 16. November 2017 - VI R 31/16 - BStBl II 2018, Seite 404). Unter Zugrundele-
gung dieses Zeitrahmens wurde betrachtet, welche Strecke typischerweise innerhalb die-
ses Zeitraumes zurückgelegt werden kann, ohne einen PKW oder öffentliche Verkehrsmit-
tel benutzen zu müssen. Betrachtet man also Verkehrsmittel die kein Kraftfahrzeug sind, 
wie z. B. das Fahrrad oder ein E-Bike, so können mit diesen Verkehrsmitteln regelmäßig 
nicht mehr als 20 Entfernungskilometer innerhalb von einer Stunde zurückgelegt werden. 


Die typisierend festgelegte Entfernung von 21 oder mehr Kilometern entlastet somit in der 
vorgesehenen Übergangszeit die Steuerpflichtigen, die mangels eines öffentlichen Perso-
nenverkehrsnetzes typischerweise auf die Nutzung eines PKW mit Verbrennungsmotor an-
gewiesen und infolge dessen von der Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte durch die CO2-Bepreisung im Besonderen be-
troffen sind. Zum anderen wird durch diese Typisierung zusammen mit den im Klimaschutz-
programm enthaltenen Fördermaßnahmen für den Schienenpersonenverkehr wie z. B. die 
Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf Bahnfahrten, aber auch für Steuerpflichtige, die 
einen PKW mit Verbrennungsmotor nutzen, obwohl andere Verkehrsmittel, wie z. B. die 
Bahn zur Verfügung stehen, weiterhin einen Anreiz zum Umstieg auf diese Verkehrsmittel 
gesetzt.  


Die mit dieser Änderung zeitlich befristete Anhebung der Entfernungspauschale ab dem 
21. Entfernungskilometer berührt nicht die Frage zu den Anforderungen an eine folgerich-
tige Abgrenzung von Erwerbsaufwendungen im Einkommensteuerrecht, über die das 
BVerfG am 9. Dezember 2008 entschieden und die damalige Regelung einer Gewährung 
der Entfernungspauschale für erhöhte Aufwendungen ab dem 21. km für verfassungswidrig 
erklärt hat (2 BvL 1/07; 2 BvL 2/07; 2 BvL 1/08; 2 BvL 2/08 - BVerfGE 122, 210) Anders als 
bei dem mit dieser Änderung vorliegenden Vorschlag sollten nach der damaligen gesetzli-
chen Regelung die Kosten für die ersten 20 km gar nicht abgezogen werden dürfen.  


Zu Buchstabe b 


§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 9 – neu – 


Auch für diejenigen Steuerpflichtigen, die so weit entfernt von ihrer ersten Tätigkeitsstätte 
wohnen, dass sie nicht arbeitstäglich zwischen ihrer Wohnung und dieser Arbeitsstätte pen-
deln können, sondern einen beruflich veranlassten doppelten Haushalt führen, wird die Ent-
fernungspauschale für eine Familienheimfahrt wöchentlich ab dem 21. Entfernungskilome-
ter um 5 Cent auf 35 Cent angehoben. Des Weiteren erhalten die Steuerpflichtigen wie 
bisher ab dem ersten Kilometer eine Pauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer. 


Hierdurch wird auch bei dieser Gruppe der Steuerpflichtigen typisierend und pauschalie-
rend, soweit sie auf die Nutzung eines PKW mit Verbrennungsmotor angewiesen sind, die 
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sich durch die CO2-Bepreisung ergebende Erhöhung der Aufwendungen für die notwendi-
gen Fahrten zwischen Hauptwohnung und Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 
ausgeglichen. Darüber hinaus wird zusammen mit den im Klimaschutzprogramm enthalte-
nen Fördermaßnahmen für den Schienenpersonenverkehr wie z. B. die Absenkung des 
Umsatzsteuersatzes auf Bahnfahrten, aber auch für Steuerpflichtige, die einen PKW mit 
Verbrennungsmotor nutzen, obwohl andere Verkehrsmittel, wie z. B. die Bahn zur Verfü-
gung stehen, weiterhin einen Anreiz zum Umstieg auf diese Verkehrsmittel gesetzt. Diese 
Entlastung gilt ebenfalls für einen Übergangszeitraum ab 1. Januar 2021 bis zum 31. De-
zember 2026. 


Zu Nummer 4 


Abschnitt XIII – Mobilitätsprämie (§§ 101 bis 109) – neu – 


Mit den nachfolgenden Änderungen wird für Pendlerinnen und Pendler, die mit ihrem zu 
versteuernden Einkommen innerhalb des Grundfreibetrags liegen, die Möglichkeit geschaf-
fen, alternativ zu den erhöhten Entfernungspauschalen von 35 Cent ab dem 21. Entfer-
nungskilometer eine Mobilitätsprämie in Höhe von 14 Prozent dieser erhöhten Pauschale 
zu wählen. Hierdurch werden auch diejenigen Bürgerinnen und Bürger entlastet, bei denen 
ein höherer Werbungskostenabzug infolge der erhöhten Entfernungspauschalen zu keiner 
entsprechenden steuerlichen Entlastung führt. 


§ 101 Bemessungsgrundlage und Höhe der Mobilitätsprämie 


Anstelle der Berücksichtigung der erhöhten Entfernungspauschalen im Rahmen des Wer-
bungskosten- oder Betriebsausgabenabzugs können Steuerpflichtige eine Mobilitätsprämie 
wählen. Diese Mobilitätsprämie wird für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte oder Betriebsstätte sowie für eine Familienheimfahrt wöchentlich im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung gewährt. Bemessungsgrundlage für die Mobilitätsprämie sind 
grundsätzlich die erhöhten Entfernungspauschalen von 35 Cent ab dem 21. Entfernungs-
kilometer. Bei Arbeitnehmern gilt dies infolge des Arbeitnehmer-Pauschbetrags nach § 9a 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a EStG nur, soweit durch die erhöhten Entfernungspauscha-
len von 35 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer zusammen mit den übrigen Werbungs-
kosten, die im Zusammenhang mit den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit stehen, 
dieser Pauschbetrag überschritten wird.  


Die Mobilitätsprämie beträgt 14 Prozent dieser Bemessungsgrundlage. 14 Prozent ent-
spricht dem Eingangssteuersatz im Einkommensteuertarif. Damit werden die Steuerpflich-
tigen, deren zu versteuerndes Einkommen unterhalb des Eingangssteuersatzes liegt, eben-
falls entlastet. Dies gilt bei Arbeitnehmern aber nur, wenn sich die Entfernungspauschalen 
wegen Überschreiten des Arbeitnehmer-Pauschbetrags auch ausgewirkt hätten. 


Beispiel 1 


Der Arbeitnehmer fährt an 150 Tagen zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. 
Die einfache Entfernung beträgt 40 Kilometer. Seine übrigen Werbungskosten betra-
gen 500 Euro. 


Die Entfernungspauschale für die ersten 20 Entfernungskilometer beträgt 900 Euro 
(150 Tage x 20 km x 0,30 Euro).  


Die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km), die der Arbeitnehmer beanspru-
chen könnte, beträgt 1 050 Euro (150 Tage x 20 km x 0,35 Euro).  


Die Werbungskosten insgesamt betragen 500 Euro + 900 + 1 050 Euro = 2 450 Euro. 
Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 000 Euro wird somit um 1 450 Euro überschrit-
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ten. Die erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km) beträgt 1 050 Euro. Bemes-
sungsgrundlage für die Mobilitätsprämie ist somit 1.050 Euro. Die Mobilitätsprämie be-
trägt 147 Euro (1 050 Euro x 14 %).  


Der Werbungskostenabzug beträgt in diesem Fall 1 400 Euro (500 Euro für sonstige 
Werbungskosten zzgl. 900 Euro Entfernungspauschale für die ersten 20 Kilometer). 


Abwandlung 


Die sonstigen Werbungskosten betragen 0 Euro. 


Die Werbungskosten insgesamt betragen 1 050 Euro + 900 Euro = 1 950 Euro.  


Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 000 Euro wird um 950 Euro überschritten. Die 
erhöhte Entfernungspauschale (ab dem 21. km) beträgt 1 050 Euro.  


Als Bemessungsgrundlage für die Mobilitätsprämie können in diesem Fall die erhöhten 
Entfernungspauschalen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag übersteigen, also 950 Euro. Die Mobilitätsprämie beträgt in diesem Bei-
spiel 133 Euro (950 Euro x 14 %). 


Der Werbungskostenabzug beträgt in diesem Fall 1 000 Euro (900 Euro Entfernungs-
pauschale für die ersten 20 Kilometer, mindestens jedoch der Arbeitnehmer-Pausch-
betrag in Höhe von 1 000 Euro). 


§ 102 Anspruchsberechtigung 


Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt oder beschränkt Steuerpflichtige. 


§ 103 Entstehung der Mobilitätsprämie 


Die Mobilitätsprämie entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruchsberech-
tigte die erste Tätigkeitsstätte aufsucht oder Familienheimfahrten im Rahmen einer doppel-
ten Haushaltsführung durchgeführt hat. 


§ 104 Antrag auf die Mobilitätsprämie 


Die Mobilitätsprämie wird auf Antrag gewährt. Der Anspruchsberechtigte hat den Antrag bis 
zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Bezugsjahr folgt, nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck bei dem für die Besteuerung des Anspruchsberechtigten nach dem 
Einkommen zuständigen Finanzamt zu stellen. Der Antrag sollte in der Regel zusammen 
mit der Einkommensteuererklärung gestellt werden. Im Antrag sind insbesondere die Ein-
nahmen und Werbungskosten oder die Betriebsausgaben für die Fahrten zwischen Woh-
nung und Betriebsstätte zu erklären.  


§ 105 Festsetzung und Auszahlung der Mobilitätsprämie 


Die Mobilitätsprämie ist nach Ablauf des Kalenderjahrs in einem Prämienbescheid festzu-
setzen und innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Prämienbescheids aus den Ein-
nahmen an Einkommensteuer auszuzahlen. 


§ 106 Ertragsteuerliche Behandlung der Mobilitätsprämie 


Die gewährte Mobilitätsprämie gehört bei den Pendlerinnen und Pendlern nicht zu den steu-
erpflichtigen Einnahmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes. 
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Wird die Mobilitätsprämie in Anspruch genommen, so ist im Gegenzuge der Werbungskos-
ten- oder Betriebsausgabenabzug um die Bemessungsgrundlage der Mobilitätsprämie (er-
höhte Entfernungspauschalen in Höhe von 35 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer; bei 
Arbeitnehmern, soweit oberhalb des Arbeitnehmer-Pauschbetrages) zu mindern, da die als 
Wahlrecht ausgestaltete Mobilitätsprämie anstelle der Entfernungspauschale gewährt wird. 
Hierdurch wird eine doppelte Begünstigung durch die erhöhte Entfernungspauschale und 
die Gewährung der Mobilitätsprämie vermieden. 


§ 107 Anwendung der Abgabenordnung 


Die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung sind entsprechend 
anzuwenden.  


§ 108 Verfolgung von Straftaten 


Für die Mobilitätsprämie gelten die Strafvorschriften sowie die Bußgeldvorschriften der Ab-
gabenordnung entsprechend.  


§ 109 Verordnungsermächtigung 


Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates das Verfahren bei der Festsetzung und der Auszahlung der Mobilitätsprämie nä-
her zu regeln. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


§ 12 Absatz 2 Nummer 10 


Mit der Gesetzesänderung wird der Umsatzsteuersatz für die Beförderung von Personen 
im inländischen Schienenbahnfernverkehr ermäßigt. Dies dient der Umsetzung des Klima-
schutzprogramms 2030 der Bundesregierung und ermöglicht den betroffenen Unterneh-
men über Preissenkungen oder in anderer Weise, die Attraktivität des öffentlichen Perso-
nenfernverkehrs zu erhöhen. 


Nach § 12 Absatz 2 Nummer 10 UStG werden bislang unter anderem die Umsätze im 
schienengebundenen Personennahverkehr ermäßigt besteuert. Voraussetzung für die er-
mäßigte Besteuerung ist, dass die Beförderungsleistung innerhalb einer Gemeinde ausge-
führt wird oder die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilometer beträgt. Die Begünsti-
gung soll nun auf den schienengebundenen Personenfernverkehr im Inland erweitert wer-
den, ohne dass es auf die Beförderungsstrecke ankommt. 


Nach den verbindlichen Vorgaben der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemein-
same Mehrwertsteuersystem (Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie - MwStSystRL) können die 
Mitgliedstaaten einen ermäßigten Steuersatz auf die Beförderung von Personen und des 
mitgeführten Gepäcks anwenden (Artikel 98 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang III Num-
mer 5 der MwStSystRL). 


Nach der Rechtsprechung des EuGH können die Mitgliedstaaten eine Steuerermäßigung 
auch selektiv – d. h. nicht auf alle denkbaren Formen der Beförderung – anwenden. Hierbei 
müssen die Mitgliedstaaten jedoch den Grundsatz der steuerlichen Neutralität beachten 
(EuGH, Urteil vom 9. März 2017, Oxycure Belgium, C 573/15, EU:C:2017:189, Rn. 28 und 
die dort angeführte Rechtsprechung).  


Der Grundsatz der Neutralität lässt es nicht zu, gleichartige Dienstleistungen, die miteinan-
der in Wettbewerb stehen, hinsichtlich der Mehrwertsteuer unterschiedlich zu behandeln 
(EuGH, Urteil vom 11. September 2014, K, C 219/13, EU:C:2014:2207, Rn. 24, und vom 9. 
März 2017, Oxycure Belgium, C 573/15, EU:C:2017:189, Rn. 30). 
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Bei der Beantwortung der Frage, ob Gegenstände oder Dienstleistungen gleichartig sind, 
ist in erster Linie auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers abzustellen. Dienstleistungen 
sind gleichartig, wenn sie ähnliche Eigenschaften haben und beim Verbraucher nach einem 
Kriterium der Vergleichbarkeit in der Verwendung denselben Bedürfnissen dienen und 
wenn die bestehenden Unterschiede die Entscheidung des Durchschnittsverbrauchers zwi-
schen diesen Gegenständen oder Dienstleistungen nicht erheblich beeinflussen (EuGH, 
Urteile vom 11. September 2014, K, C 219/13, EU:C:2014:2207, Rn. 25, und vom 9. No-
vember 2017, AZ, C 499/16, EU:C:2017:846, Rn. 31). 


Die isolierte Begünstigung des Schienenbahnfernverkehrs stellt demgemäß keinen Verstoß 
gegen den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer dar, weil eine Beförderung im 
Schienenbahnfernverkehr und eine Beförderung mittels anderer Verkehrsträger nach der 
maßgeblichen Sichtweise eines Durchschnittsverbrauchers nicht gleichartig sind. So si-
chert der Schienenbahnfernverkehr aufgrund des Streckennetzes wie kein anderer Ver-
kehrsträger die Mobilität und Flexibilität der Bürger. 


Zu Artikel 4 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


Als Folge der Änderung zu Artikel 3 (ermäßigter Steuersatz für Personenbeförderungen 
auch im Schienenbahnfernverkehr über 50 Kilometer) sind die Vereinfachungsregelungen 
in der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung anzupassen, soweit sie sich auf diese Be-
förderungsleistungen beziehen. 


Zu Nummer 1 


§ 34 Absatz 1 Satz 2 – aufgehoben – 


Die Angabe der Tarifentfernung auf Fahrausweisen der Eisenbahnen ist zukünftig nicht 
mehr notwendig. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr ist zukünftig immer der ermä-
ßigte Steuersatz anzuwenden, daher ist in beiden Fällen bereits § 34 Absatz 1 Nummer 4 
UStDV erfüllt. 


Zu Nummer 2 


§ 35 Absatz 2 Satz 2 


In § 35 UStDV werden Vereinfachungsregelungen für die Vorsteuerberechnung normiert, 
u. a. bei Fahrausweisen. Diese werden an die Änderungen in § 12 Absatz 2 Nummer 10 
UStG angepasst. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Grundsteuergesetzes) 


§ 25 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 – neu – 


Der Ausbau erneuerbarer Energien kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Im 
Bereich der Energieerzeugung aus Windkraft ist es einerseits unabdingbar, dass geeignete 
Standortflächen zur Verfügung stehen oder in ausreichendem Umfang mobilisiert werden. 
Andererseits ist erforderlich, dass den örtlichen Gemeinden für die damit einhergehenden 
Lasten ein Interessensausgleich gewährt wird. Die Grundsteuer kann für einen örtlichen 
Interessensausgleich ein zielführendes Instrument sein, wenn den Gemeinden – wie bei 
der Grundsteuer C – ein Optionsrecht für einen erhöhten Hebesatz eingeräumt wird.  


Die Vorschrift schafft nach Satz 1 abweichend von Absatz 4 in Sondergebieten für Wind-
energieanlagen die rechtliche Möglichkeit zur Festsetzung gesonderter Hebesätze für diese 
besondere Grundstücksgruppe. Satz 2 regelt in Übereinstimmung mit dem bewertungs-
rechtlichen Stichtag und dem Zeitpunkt der Grundsteuerentstehung, dass die genaue Be-
zeichnung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen und des Grundvermögens im jewei-
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ligen Sondergebiet für Windenergieanlagen von der Gemeinde im Hinblick auf die Heran-
ziehung mit einem besonderen Hebesatz hinreichend zu bestimmen und im Wege einer 
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu geben sind. Durch die Regelung des Satzes 3 
wird bereits dem Grunde nach eine rechtliche Überprüfung zur Heranziehung der betroffe-
nen Flächen gewährleistet. Satz 4 regelt ergänzend, dass im Falle der gesonderten Fest-
setzung eines Hebesatzes für die besondere Grundstücksgruppe „Sondergebiet für Wind-
energieanlagen“ dieser nur innerhalb des Gemeindegebiets und nur einheitlich zur Anwen-
dung kommen darf. Satz 5 bestimmt, dass der Hebesatz entsprechend dem Gesetzes-
zweck höher sein muss als der Hebesatz nach Absatz 4. Unterschiedliche Hebesätze für 
innerhalb eines Gemeindegebiets gelegene Sondergebiete sind damit ausgeschlossen. Da 
im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens die wirtschaftliche Einheit stets 
ein ganzer Betrieb ist, regelt Satz 6, dass die Gemeinden den Finanzbehörden zwecks Aus-
weisung des anteiligen Steuermessbetrags die im Wege der Allgemeinverfügung bestimm-
ten Flurstücke mitteilen. Aus diesen Gründen muss als Rechtsgrundlage § 29 Absatz 3 des 
Bewertungsgesetzes für anwendbar erklärt werden.  


Zu Artikel 6 (Änderung des Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur 
Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung) 


Artikel 1 Nummer 1 – § 25 Absatz 4 bis 6 GrStG 


Durch Artikel 6 dieses Gesetzes wird vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des 
Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung ein 
Absatz 5 in § 25 GrStG eingefügt und die Möglichkeit geschaffen, besondere Hebesätze in 
Sondergebieten für Windkraftanlagen zu erheben. Aus diesem Grund ist das Änderungs-
gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstü-
cken für die Bebauung entsprechend anzupassen. Zudem wird Absatz 5 an die neue 
Rechtslage nach Grundsteuerreform und insbesondere an die neue Zuordnung der Stand-
ortflächen der Windkraftanlagen zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen angepasst. 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass dieses Gesetz grundsätzlich am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, dass die in diesem Gesetz vorgesehene befristete Anhebung der steu-
erlichen Entfernungspauschale sowie die befristete Gewährung einer Mobilitätsprämie am 
1. Januar 2021 in Kraft tritt. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung 
grenzüberschreitender Steuergestaltungen1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 
(BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 138c folgende Angaben einge-
fügt: 


„§ 138d Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


§ 138e Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


§ 138f Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch Intermediäre 


§ 138g Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch Nutzer 


§ 138h Mitteilungen bei marktfähigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 


§ 138i Information der Landesfinanzbehörden 


§ 138j Auswertung der Mitteilungen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


§ 138k Angabe der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in der Steuererklärung“. 


2. Dem § 102 Absatz 4 wird folgender Satz 3 angefügt: 


„Die Mitteilungspflichten der in Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b bezeichneten Perso-
nen hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 bezeichneten An-
gaben bestehen auch dann, wenn mit diesen Angaben betroffene Nutzer identifizierbar 
sein sollten.“ 


3. Nach § 138c werden die folgenden §§ 138d bis 138k eingefügt: 


                                                


1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 
25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden auto-
matischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenz-
überschreitende Gestaltungen (ABl. L 139 vom 5.6.2018, S. 1). 
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„§ 138d 


Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


(1) Wer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des Absatzes 2 
vermarktet, für Dritte konzipiert, organisiert oder zur Nutzung bereitstellt oder ihre Um-
setzung durch Dritte verwaltet (Intermediär), hat die grenzüberschreitende Steuerge-
staltung dem Bundeszentralamt für Steuern nach Maßgabe der §§ 138f und 138h mit-
zuteilen. 


(2) Eine grenzüberschreitende Steuergestaltung ist jede Gestaltung, 


1. die eine oder mehrere Steuern zum Gegenstand hat, auf die das EU-Amtshilfege-
setz anzuwenden ist, 


2. die entweder mehr als einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder mindes-
tens einen Mitgliedstaat der Europäischen Union und einen oder mehrere Dritt-
staaten betrifft, wobei mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 


a) nicht alle an der Gestaltung Beteiligten sind im selben Steuerhoheitsgebiet 
ansässig; 


b) einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten sind gleichzeitig in meh-
reren Steuerhoheitsgebieten ansässig; 


c) einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten gehen in einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet über eine dort gelegene Betriebstätte einer Geschäftstä-
tigkeit nach und die Gestaltung ist Teil der Geschäftstätigkeit der Betriebstätte 
oder macht deren gesamte Geschäftstätigkeit aus; 


d) einer oder mehrere der an der Gestaltung Beteiligten gehen in einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet einer Tätigkeit nach, ohne dort ansässig zu sein oder eine 
Betriebstätte zu begründen; 


e) die Gestaltung ist geeignet, Auswirkungen auf den automatischen Informati-
onsaustausch oder die Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers zu ha-
ben, und 


3. die mindestens 


a) ein Kennzeichen im Sinne des § 138e Absatz 1 aufweist und von der ein ver-
ständiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesentlichen Fakten und Um-
stände vernünftigerweise erwarten kann, dass der Hauptvorteil oder einer der 
Hauptvorteile die Erlangung eines steuerlichen Vorteils im Sinne des Absat-
zes 3 ist, oder 


b) ein Kennzeichen im Sinne des § 138e Absatz 2 aufweist. 


Besteht eine Steuergestaltung aus einer Reihe von Gestaltungen, gilt sie als grenz-
überschreitende Steuergestaltung, wenn mindestens ein Schritt oder Teilschritt der 
Reihe grenzüberschreitend im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 ist; in diesem Fall hat die 
Mitteilung nach Absatz 1 die gesamte Steuergestaltung zu umfassen. 


(3) Ein steuerlicher Vorteil im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a liegt vor, wenn  
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1. durch die Steuergestaltung Steuern erstattet, Steuervergütungen gewährt oder 
Steueransprüche verringert werden sollen, 


2. die Entstehung von Steueransprüchen verhindert werden soll oder  


3. die Entstehung von Steueransprüchen in andere Besteuerungszeiträume oder auf 
andere Besteuerungszeitpunkte verschoben werden soll.  


Ein steuerlicher Vorteil liegt auch dann vor, wenn er außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes entstehen soll. Wirkt sich der steuerliche Vorteil einer grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung ausschließlich im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
aus und ist der steuerliche Vorteil unter Berücksichtigung aller Umstände der Steuer-
gestaltung gesetzlich vorgesehen, so gilt dieser nicht als steuerlicher Vorteil im Sinne 
des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a. 


(4) Betriebstätte im Sinne des Absatzes 2 Nummer 2 Buchstabe c und d ist so-
wohl eine Betriebstätte im Sinne des § 12 als auch eine Betriebsstätte im Sinne eines 
im konkreten Fall anwendbaren Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. 


(5) Nutzer einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung ist jede natürliche oder 
juristische Person, Personengesellschaft, Gemeinschaft oder Vermögensmasse, 


1. der die grenzüberschreitende Steuergestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird, 


2. die bereit ist, die grenzüberschreitende Steuergestaltung umzusetzen, oder  


3. die den ersten Schritt zur Umsetzung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
gemacht hat. 


(6) Hat ein Nutzer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung für sich selbst 
konzipiert, so sind für ihn auch die für Intermediäre geltenden Regelungen entspre-
chend anzuwenden. 


(7) Übt ein Intermediär im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung ausschließlich die in Absatz 1 aufgeführten Tätigkeiten aus, so gilt er nicht 
als an der Gestaltung Beteiligter.  


§ 138e 


Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


(1) Kennzeichen im Sinne des § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
sind: 


1. die Vereinbarung  


a) einer Vertraulichkeitsklausel, die dem Nutzer oder einem anderen an der Steu-
ergestaltung Beteiligten eine Offenlegung, auf welche Weise aufgrund der Ge-
staltung ein steuerlicher Vorteil erlangt wird, gegenüber anderen Intermediä-
ren oder den Finanzbehörden verbietet, oder 


b) einer Vergütung, die in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der Steuergestal-
tung festgesetzt wird; dies gilt, wenn die Vergütung von der Höhe des steuer-
lichen Vorteils abhängt oder wenn die Vereinbarung die Abrede enthält, die 
Vergütung ganz oder teilweise zurückzuerstatten, falls der mit der Gestaltung 
zu erwartende steuerliche Vorteil ganz oder teilweise nicht erzielt wird, 
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2. eine standardisierte Dokumentation oder Struktur der Gestaltung, die für mehr als 
einen Nutzer verfügbar ist, ohne dass sie für die Nutzung wesentlich individuell 
angepasst werden muss, 


3. Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass 


a) ein an der Gestaltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unter-
nimmt, um ein verlustbringendes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu 
erwerben, die Haupttätigkeit dieses Unternehmens zu beenden und dessen 
Verluste dafür zu nutzen, seine Steuerbelastung zu verringern, einschließlich 
der Übertragung der Verluste in ein anderes Steuerhoheitsgebiet oder der 
zeitlich näheren Nutzung dieser Verluste, 


b) Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht oder niedriger be-
steuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden, 


c) Transaktionen durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen, 
die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, oder Transaktionen, 
die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen, für zirkuläre Vermögensver-
schiebungen genutzt werden, 


d) der Empfänger grenzüberschreitender Zahlungen zwischen zwei oder mehr 
verbundenen Unternehmen in einem Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, das 
keine Körperschaftsteuer erhebt oder einen Körperschaftsteuersatz von 
0 Prozent oder nahe 0 Prozent hat, oder 


e) die grenzüberschreitende Zahlung zwischen zwei oder mehr verbundenen Un-
ternehmen in ein Steuerhoheitsgebiet erfolgt, in dem der Empfänger ansässig 
ist, soweit dieses Steuerhoheitsgebiet die Zahlung 


aa) vollständig von der Steuer befreit oder  


bb) einer steuerlichen Präferenzregelung unterwirft. 


(2) Kennzeichen im Sinne des § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b 
sind: 


1. Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass  


a) der Empfänger grenzüberschreitender Zahlungen, die zwischen zwei oder 
mehr verbundenen Unternehmen erfolgen und beim Zahlenden als Betriebs-
ausgabe abzugsfähig sind, 


aa) in keinem Steuerhoheitsgebiet ansässig ist oder 


bb) in einem Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, das in der Liste der Drittstaa-
ten aufgeführt wird, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung als nicht-kooperierende Jurisdiktion eingestuft wurde, 


b) in mehr als einem Steuerhoheitsgebiet 


aa) Absetzungen für Abnutzung desselben Vermögenswertes in Anspruch 
genommen werden oder 
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bb) eine Befreiung von der Doppelbesteuerung für dieselben Einkünfte oder 
dasselbe Vermögen vorgenommen wird und die Einkünfte oder das Ver-
mögen deshalb ganz oder teilweise unversteuert bleiben  


oder 


c) die Gestaltung eine Übertragung oder Überführung von Vermögensgegen-
ständen vorsieht, soweit sich die steuerliche Bewertung des Vermögensge-
genstandes in den beteiligten Steuerhoheitsgebieten wesentlich unterschei-
det; 


2. Gestaltungen, die zu einer Aushöhlung der Mitteilungspflicht gemäß den Rechts-
vorschriften zur Umsetzung des Standards für den automatischen Austausch von 
Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (gemeinsamer Meldestandard) 
führen können oder die sich das Fehlen derartiger Rechtsvorschriften zu Nutze 
machen; derartige Gestaltungen umfassen insbesondere 


a) die Nutzung eines Kontos, eines Produkts oder einer Anlage, welches oder 
welche kein Finanzkonto im Sinne des § 19 Nummer 18 des Gesetzes zum 
automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Finanz-
konto) ist oder vorgeblich kein Finanzkonto ist, jedoch Merkmale aufweist, die 
denen eines Finanzkontos entsprechen,  


b) die Übertragung eines Finanzkontos oder von Vermögenswerten in ein Steu-
erhoheitsgebiet, das nicht an den automatischen Informationsaustausch über 
Finanzkonten nach dem gemeinsamen Meldestandard mit dem Steuerho-
heitsgebiet, in dem der Nutzer ansässig ist, gebunden ist, oder die Einbezie-
hung solcher Steuerhoheitsgebiete,  


c) die Neueinstufung von Einkünften und Vermögen als Produkte oder Zahlun-
gen, die nicht dem automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten 
nach dem gemeinsamen Meldestandard unterliegen,  


d) die Übertragung oder Umwandlung eines Finanzinstituts im Sinne des § 19 
Nummer 3 des Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen 
über Finanzkonten (Finanzinstitut) oder eines Finanzkontos oder der darin 
enthaltenen Vermögenswerte in Finanzinstitute, Finanzkonten oder Vermö-
genswerte, die nicht der Meldepflicht im Rahmen des automatischen Informa-
tionsaustauschs über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Meldestandard 
unterliegen,  


e) die Einbeziehung von Rechtsträgern, Steuergestaltungen oder Strukturen, die 
die Meldung eines Kontoinhabers im Sinne des § 20 Nummer 1 des Gesetzes 
zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Konto-
inhaber) oder mehrerer Kontoinhaber oder einer beherrschenden Person im 
Sinne des § 19 Nummer 39 des Gesetzes zum automatischen Austausch von 
Informationen über Finanzkonten (beherrschende Person) oder mehrerer be-
herrschender Personen im Rahmen des automatischen Informationsaus-
tauschs über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Meldestandard aus-
schließen oder auszuschließen vorgeben, oder 


f) die Aushöhlung von Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, die Finan-
zinstitute zur Erfüllung ihrer Meldepflichten bezüglich Informationen zu Finanz-
konten nach dem gemeinsamen Meldestandard anwenden, oder die Ausnut-
zung von Schwächen in diesen Verfahren, einschließlich der Einbeziehung 
von Staaten oder Territorien mit ungeeigneten oder schwachen Regelungen 
für die Durchsetzung von Vorschriften gegen Geldwäsche oder mit schwachen 







 - 9 -  


 


Transparenzanforderungen für juristische Personen oder Rechtsvereinbarun-
gen; 


3. Gestaltungen mit rechtlichen Eigentümern oder wirtschaftlich Berechtigten unter 
Einbeziehung von Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen, 


a) die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die mit angemessener 
Ausstattung, angemessenen personellen Ressourcen, angemessenen Ver-
mögenswerten und angemessenen Räumlichkeiten einhergeht, und 


b) die in anderen Steuerhoheitsgebieten eingetragen, ansässig oder niederge-
lassen sind oder verwaltet oder kontrolliert werden als dem Steuerhoheitsge-
biet, in dem ein oder mehrere der wirtschaftlichen Eigentümer der von diesen 
Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen gehaltenen Vermögens-
werte ansässig sind,  


sofern die wirtschaftlich Berechtigten dieser Personen, Rechtsvereinbarungen o-
der Strukturen im Sinne des § 3 des Geldwäschegesetzes nicht identifizierbar ge-
macht werden (intransparente Kette); 


4. Verrechnungspreisgestaltungen, bei denen 


a) eine unilaterale Regelung genutzt wird, die für eine festgelegte Kategorie von 
Nutzern oder Geschäftsvorfällen gilt und die dafür in Betracht kommende Nut-
zer von bestimmten Verpflichtungen befreit, die aufgrund der allgemeinen Ver-
rechnungspreisvorschriften eines Steuerhoheitsgebiets sonst zu erfüllen wä-
ren, 


b) immaterielle Werte oder Rechte an immateriellen Werten an ein verbundenes 
Unternehmen übertragen oder zwischen dem Unternehmen und seiner aus-
ländischen Betriebstätte überführt werden, für die zum Zeitpunkt ihrer Über-
tragung oder Überführung keine ausreichenden Vergleichswerte vorliegen 
und zum Zeitpunkt der Transaktion die Prognosen voraussichtlicher Cash-
flows oder die vom übertragenen oder überführten immateriellen Wert erwar-
teten abzuleitenden Einkünfte oder die der Bewertung des immateriellen Wer-
tes oder Rechts an immateriellen Werten zugrunde gelegten Annahmen 
höchst unsicher sind, weshalb der Totalerfolg zum Zeitpunkt der Übertragung 
oder Überführung nur schwer absehbar ist (schwer zu bewertende immateri-
elle Werte), oder 


c) innerhalb von verbundenen Unternehmen eine grenzüberschreitende Übertra-
gung oder Verlagerung von Funktionen, Risiken, Wirtschaftsgütern oder sons-
tigen Vorteilen stattfindet und der erwartete jährliche Gewinn vor Zinsen und 
Steuern des übertragenden Unternehmens über einen Zeitraum von drei Jah-
ren nach der Übertragung weniger als 50 Prozent des jährlichen Gewinns vor 
Zinsen und Steuern des übertragenden Unternehmens beträgt, der erwartet 
worden wäre, wenn die Übertragung nicht stattgefunden hätte; bei dieser Er-
wartung ist davon auszugehen, dass die verbundenen Unternehmen nach den 
Grundsätzen ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter handeln; diese 
Regelungen gelten sinngemäß auch für Betriebstätten. 


(3) Ein verbundenes Unternehmen im Sinne der Absätze 1 und 2 ist eine Person, 
die mit einer anderen Person auf mindestens eine der folgenden Arten verbunden ist: 


1. eine Person ist an der Geschäftsleitung einer anderen Person insofern beteiligt, 
als sie erheblichen Einfluss auf diese Person ausüben kann; 
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2. eine Person ist über eine Beteiligungsgesellschaft mit mehr als 25 Prozent der 
Stimmrechte an der Kontrolle einer anderen Person beteiligt; 


3. eine Person ist über eine Inhaberschaft, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 
25 Prozent des Kapitals beträgt, am Kapital einer anderen Person beteiligt; 


4. eine Person hat Anspruch auf mindestens 25 Prozent der Gewinne einer anderen 
Person. 


Falls mehr als eine Person gemäß Satz 1 an der Geschäftsleitung, der Kontrolle, dem 
Kapital oder den Gewinnen derselben Person beteiligt ist, gelten alle betroffenen Per-
sonen als untereinander verbundene Unternehmen. Falls dieselben Personen gemäß 
Satz 1 an der Geschäftsleitung, der Kontrolle, dem Kapital oder den Gewinnen von 
mehr als einer Person beteiligt sind, gelten alle betroffenen Personen als verbundene 
Unternehmen. Für die Zwecke dieses Absatzes wird eine Person, die in Bezug auf die 
Stimmrechte oder die Kapitalbeteiligung an einem Unternehmen gemeinsam mit einer 
anderen Person handelt, so behandelt, als würde sie eine Beteiligung an allen Stimm-
rechten oder dem gesamten Kapital dieses Unternehmens halten, die oder das von der 
anderen Person gehalten werden oder wird. Bei mittelbaren Beteiligungen wird die Er-
füllung der Anforderungen gemäß Satz 1 Nummer 3 durch Multiplikation der Beteili-
gungsquoten an den nachgeordneten Unternehmen ermittelt. Eine natürliche Person, 
ihr Ehepartner und ihre Verwandten in aufsteigender oder absteigender gerader Linie 
werden als eine einzige Person behandelt, wenn gleichgerichtete wirtschaftliche Inte-
ressen bestehen. Person im Sinne der Sätze 1 bis 6 ist jede natürliche oder juristische 
Person, Personengesellschaft, Gemeinschaft oder Vermögensmasse. 


§ 138f 


Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen  
durch Intermediäre 


(1) Die grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 ist 
dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz im 
Sinne des Absatzes 3 über die amtlich bestimmte Schnittstelle mitzuteilen.  


(2) Die Angaben nach Absatz 3 sind innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des Ta-
ges zu übermitteln, an dem das erste der nachfolgenden Ereignisse eintritt: 


1. die grenzüberschreitende Steuergestaltung wird zur Umsetzung bereitgestellt, 


2. der Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung ist zu deren Umsetzung 
bereit oder 


3. mindestens ein Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung hat den ers-
ten Schritt der Umsetzung dieser Steuergestaltung gemacht. 


(3) Der Datensatz muss folgende Angaben enthalten:  


1. zum Intermediär:  


a) den Familiennamen und den Vornamen sowie den Tag und Ort der Geburt, 
wenn der Intermediär eine natürliche Person ist, 


b) die Firma oder den Namen, wenn der Intermediär keine natürliche Person ist, 


c) die Anschrift, 
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d) den Staat, in dem der Intermediär ansässig ist, und 


e) das Steueridentifikationsmerkmal oder die Steuernummer, 


2. zum Nutzer: 


a) den Familiennamen und den Vornamen sowie den Tag und Ort der Geburt, 
wenn der Nutzer eine natürliche Person ist,  


b) die Firma oder den Namen, wenn der Nutzer keine natürliche Person ist, 


c) die Anschrift,  


d) den Staat, in dem der Nutzer ansässig ist, und 


e) das Steueridentifikationsmerkmal oder die Steuernummer des Nutzers, soweit 
dem Intermediär dies bekannt ist, 


3. wenn an der grenzüberschreitenden Steuergestaltung Personen beteiligt sind, die 
im Sinne des § 138e Absatz 3 als verbundene Unternehmen des Nutzers gelten, 
zu dem verbundenen Unternehmen:  


a) die Firma oder den Namen,  


b) die Anschrift,  


c) den Staat, in dem das Unternehmen ansässig ist, und  


d) das Steueridentifikationsmerkmal oder die Steuernummer, soweit dem Inter-
mediär dies bekannt ist, 


4. Einzelheiten zu den nach § 138e zur Mitteilung verpflichtenden Kennzeichen, 


5. eine Zusammenfassung des Inhalts der grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
einschließlich 


a) soweit vorhanden, eines Verweises auf die Bezeichnung, unter der die Steu-
ergestaltung allgemein bekannt ist, und  


b) einer abstrakt gehaltenen Beschreibung der relevanten Geschäftstätigkeit o-
der Gestaltung des Nutzers, soweit dies nicht zur Offenlegung eines Handels-
, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder 
von Informationen führt, deren Offenlegung die öffentliche Ordnung verletzen 
würde, 


6. das Datum des Tages, an dem der erste Schritt der Umsetzung der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung gemacht wurde oder voraussichtlich gemacht wer-
den wird, 


7. Einzelheiten zu den einschlägigen Rechtsvorschriften aller betroffenen Mitglied-
staaten der Europäischen Union, die unmittelbar die Grundlage der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung bilden, 


8. den tatsächlichen oder voraussichtlichen wirtschaftlichen Wert der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung, 
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9. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die wahrscheinlich von der grenz-
überschreitenden Steuergestaltung betroffen sind, und 


10. Angaben zu allen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässigen Per-
sonen, die von der grenzüberschreitenden Steuergestaltung wahrscheinlich unmit-
telbar betroffen sind, einschließlich Angaben darüber, zu welchen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sie in Beziehung stehen, soweit dem Intermediär dies be-
kannt ist. 


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Interme-
diär im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union zur Mitteilung derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
verpflichtet ist, so hat er im Datensatz nach Satz 1 die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 
auch hinsichtlich der anderen ihm bekannten Intermediäre zu machen. 


(4) Der mitteilende Intermediär hat den Nutzer darüber zu informieren, welche 
den Nutzer betreffenden Angaben er gemäß Absatz 3 an das Bundeszentralamt für 
Steuern übermittelt hat oder übermitteln wird. Im Fall des Absatzes 3 Satz 2 hat der 
mitteilende Intermediär die anderen ihm bekannten Intermediäre unverzüglich darüber 
zu informieren, dass die Angaben gemäß Absatz 3 an das Bundeszentralamt für Steu-
ern übermittelt wurden.  


(5) Das Bundeszentralamt für Steuern weist dem eingegangenen Datensatz im 
Sinne des Absatzes 3 


1. eine Registriernummer für die mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltung 
und  


2. eine Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung  


zu und teilt diese dem mitteilenden Intermediär mit. Hat das Bundeszentralamt für Steu-
ern oder die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union 
im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung aufgrund der Mitteilung eines anderen Intermediärs bereits eine Re-
gistriernummer zugewiesen und ist diese dem mitteilenden Intermediär bekannt, so hat 
er sie dem Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz nach Absatz 3 Satz 1 mitzutei-
len. Satz 1 Nummer 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Intermediär nach Satz 2 im Da-
tensatz eine Registriernummer für die grenzüberschreitende Steuergestaltung ange-
geben hat. Der mitteilende Intermediär hat die Registriernummer nach Satz 1 Num-
mer 1 und die Offenlegungsnummer nach Satz 1 Nummer 2 unverzüglich dem Nutzer 
der grenzüberschreitenden Steuergestaltung mitzuteilen. Im Fall des Absatzes 3 
Satz 2 hat der mitteilende Intermediär die Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 
den anderen ihm bekannten Intermediären mitzuteilen. 


(6) Unterliegt ein Intermediär einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und 
hat der Nutzer ihn von dieser Pflicht nicht entbunden, so geht die Pflicht zur Übermitt-
lung der Angaben nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 auf den Nutzer über, 
sobald der Intermediär 


1. den Nutzer über die Mitteilungspflicht, die Möglichkeit der Entbindung von der Ver-
schwiegenheitspflicht und den anderenfalls erfolgenden Übergang der Mitteilungs-
pflicht informiert hat und 


2. dem Nutzer die nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 erforderlichen Anga-
ben, soweit sie dem Nutzer nicht bereits bekannt sind, sowie die Registriernummer 
und die Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt hat. 
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Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 be-
zeichneten Angaben auf den Nutzer übergegangen, so hat dieser in seiner Mitteilung 
die Registriernummer und die Offenlegungsnummer anzugeben; Absatz 1 und 2 gilt in 
diesem Fall entsprechend. Die Information des Nutzers nach Satz 1 Nummer 2 ist vom 
Intermediär nach Zugang der Mitteilung der Offenlegungsnummer unverzüglich zu ver-
anlassen. Erlangt der Nutzer die in Satz 1 Nummer 2 bezeichneten Informationen erst 
nach Eintritt des nach Absatz 2 maßgebenden Ereignisses, so beginnt die Frist zur 
Übermittlung der in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 bezeichneten Angaben ab-
weichend von Absatz 2 erst mit Ablauf des Tages, an dem der Nutzer die Informationen 
erlangt hat. 


(7) Ein Intermediär ist nur dann zur Mitteilung der grenzüberschreitenden Steuer-
gestaltung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern verpflichtet, wenn er seinen 
Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz 


1. im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat oder 


2. nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, er aber im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes 


a) eine Betriebstätte hat, durch die die Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
der grenzüberschreitenden Steuergestaltung erbracht werden, 


b) in das Handelsregister oder in ein öffentliches berufsrechtliches Register ein-
getragen ist oder 


c) bei einem Berufsverband für juristische, steuerliche oder beratende Dienst-
leistungen registriert ist. 


Bei Anwendung von Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a gilt § 138d Absatz 4 entsprechend. 


(8) Ist ein Intermediär hinsichtlich derselben grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung zur Mitteilung im Geltungsbereich dieses Gesetzes und zugleich in mindestens 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verpflichtet, so ist er von der Mit-
teilungspflicht nach diesem Gesetz nur dann befreit, wenn er nachweisen kann, dass 
er die grenzüberschreitende Steuergestaltung bereits in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften der 
zuständigen Behörde mitgeteilt hat. 


(9) Mehrere Intermediäre derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
sind nebeneinander zur Mitteilung verpflichtet. Ein Intermediär ist in diesem Fall von 
der Mitteilungspflicht gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern befreit, soweit er 
nachweisen kann, dass die in Absatz 3 bezeichneten Informationen zu derselben 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung bereits durch einen anderen Intermediär dem 
Bundeszentralamt für Steuern oder der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften 
mitgeteilt wurden. 


§ 138g 


Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch Nutzer 


(1) Erfüllt bei einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung im Sinne des § 138d 
Absatz 2 kein Intermediär die Voraussetzungen des § 138f Absatz 7, so obliegt die Mit-
teilung der in § 138f Absatz 3 bezeichneten Angaben dem Nutzer; in diesem Fall gilt 
§ 138f Absatz 1 und 2 entsprechend. Die Mitteilungspflicht des Nutzers nach Satz 1 
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besteht nicht, soweit der Nutzer nachweisen kann, dass er selbst, ein Intermediär oder 
ein anderer Nutzer dieselbe grenzüberschreitende Steuergestaltung bereits in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden 
Rechtsvorschriften mitgeteilt hat. 


(2) Obliegt die Mitteilung der in § 138f Absatz 3 bezeichneten Angaben im Fall 
des Absatzes 1 mehreren Nutzern derselben grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung, so gilt Folgendes: 


1. hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 bezeichneten An-
gaben ist vorrangig der Nutzer zur Mitteilung verpflichtet, der die grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung mit dem Intermediär oder den Intermediären vereinbart 
hat; nachrangig ist der Nutzer mitteilungspflichtig, der die Umsetzung der grenz-
überschreitenden Steuergestaltung verwaltet; 


2. alle Nutzer derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung sind zur Mitteilung 
der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 bezeichneten Angaben ver-
pflichtet; 


3. soweit der in Nummer 1 bezeichnete Nutzer auch die in § 138f Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 10 bezeichneten Angaben zu den übrigen Nutzern derselben 
Steuergestaltung mitgeteilt hat, sind die übrigen Nutzer von der Mitteilungspflicht 
nach Nummer 2 befreit. 


Bei Anwendung von Satz 1 Nummer 1 gilt § 138f Absatz 5 Satz 1 und 4 entsprechend.  


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für Nutzer, die ihren Wohnsitz, ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt, ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz 


1. im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben oder 


2. nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben, aber im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes 


a) eine Betriebstätte im Sinne des § 138d Absatz 4 haben, in der durch die grenz-
überschreitende Steuergestaltung ein steuerlicher Vorteil entsteht, 


b) Einkünfte erzielen oder eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, sofern diese für 
eine Steuer von Bedeutung sind, auf die das EU-Amtshilfegesetz anzuwenden 
ist. 


§ 138h 


Mitteilungen bei marktfähigen grenzüberschreitenden  
Steuergestaltungen  


(1) Eine grenzüberschreitende Steuergestaltung ist marktfähig, wenn sie konzi-
piert wird, vermarktet wird, umsetzungsbereit ist oder zur Umsetzung bereitgestellt 
wird, ohne dass sie individuell angepasst werden muss. 


(2) Bei marktfähigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen sind Änderun-
gen und Ergänzungen hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2, 6, 9 und 
10 bezeichneten Angaben, die nach Übermittlung des Datensatzes nach § 138f Ab-
satz 3 eingetreten sind, innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf des Kalendervierteljah-
res mitzuteilen, in dem die jeweils mitteilungspflichtigen Umstände eingetreten sind. 
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Dabei sind die Registriernummer und die Offenlegungsnummer anzugeben. Die Anga-
ben sind dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz über die amtlich bestimmte Schnittstelle mitzuteilen. Satz 1 bis 3 gilt in den Fällen 
des § 138g entsprechend. 


§ 138i 


Information der Landesfinanzbehörden  


Soweit von nach den §§ 138f bis 138h mitgeteilten grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen im Sinne des § 138d Absatz 2 Steuern betroffen sind, die von Landes-
finanzbehörden oder Gemeinden verwaltet werden, teilt das Bundeszentralamt für 
Steuern den Finanzbehörden der Länder im automatisierten Verfahren mit, dass ihm 
Angaben über mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen vorliegen. 


§ 138j 


Auswertung der Mitteilungen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern wertet die ihm nach den §§ 138f bis 138h 
zugegangenen Mitteilungen aus. Soweit von mitgeteilten grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen im Sinne des § 138d Absatz 2 Steuern betroffen sind, die von Zollbe-
hörden verwaltet werden, übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern die ihm zuge-
gangenen Mitteilungen zusammen mit der jeweils zugewiesenen Registriernummer an 
die Generalzolldirektion. Die Auswertung der Daten erfolgt in diesem Fall durch die 
Generalzolldirektion. Die Ergebnisse der Auswertung teilen das Bundeszentralamt für 
Steuern und die Generalzolldirektion dem Bundesministerium der Finanzen mit. 


(2) Soweit von nach den §§ 138f bis 138h mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die ganz oder teilweise den Ländern oder 
Gemeinden zustehen, unterrichtet das Bundesministerium der Finanzen die obersten 
Finanzbehörden der Länder über die Ergebnisse der Auswertung. 


(3) Soweit von nach den §§ 138f bis 138h mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die von Finanzbehörden der Länder oder 
von Gemeinden verwaltet werden, stellt das Bundeszentralamt für Steuern den Finanz-
behörden der Länder Angaben über ihm mitgeteilte grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen zusammen mit den Ergebnissen der Auswertung zum Abruf bereit. 


(4) Das Ausbleiben einer Reaktion des Bundeszentralamts für Steuern, der Ge-
neralzolldirektion, des Bundesministeriums der Finanzen oder des Gesetzgebers auf 
die Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach den §§ 138f bis 
138h bedeutet nicht deren rechtliche Anerkennung. § 89 Absatz 2 bis 7 bleibt unbe-
rührt. 


§ 138k 


Angabe der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in der Steuererklärung 


Hat ein Nutzer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des § 138d 
Absatz 2 oder der entsprechenden Regelung eines anderen Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union verwirklicht, so hat er diese in der Steuererklärung für die Steuerart 
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und den Besteuerungszeitraum oder den Besteuerungszeitpunkt, in der sich der steu-
erliche Vorteil der grenzüberschreitenden Steuergestaltung erstmals auswirken soll, 
anzugeben. Hierzu genügt die Angabe  


1. der vom Bundeszentralamt für Steuern zugeteilten Registriernummer und Offenle-
gungsnummer oder  


2. der von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union zugeteilten Registriernummer und Offenlegungsnummer.“ 


4. § 379 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 2 Nummer 1d werden folgende Nummern 1e bis 1g eingefügt: 


„1e. entgegen § 138d Absatz 1, § 138f Absatz 1 bis 3 oder § 138h Absatz 3 eine 
Mitteilung über eine grenzüberschreitende Steuergestaltung nicht oder nicht 
rechtzeitig macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht vollständig mit-
teilt, 


1f. entgegen § 138g Absatz 1 Satz 1 oder § 138h Absatz 3 die Angaben nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt, 


1g. entgegen § 138k Satz 1 in der Steuererklärung die Angabe der von ihm ver-
wirklichten grenzüberschreitenden Steuergestaltung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,“. 


b) In Absatz 7 werden die Wörter „Nummer 1 und 1d“ durch die Wörter „Nummer 1 
und 1d bis 1g“ ersetzt. 


Artikel 2 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird folgender § 33 angefügt: 


„§ 33 


Mitteilungspflicht bei Steuergestaltungen 


(1) § 102 Absatz 4 Satz 1 und die §§ 138d bis 138k der Abgabenordnung in der am 
1. Januar 2020 geltenden Fassung sind ab dem 1. Juli 2020 in allen Fällen anzuwenden, in 
denen der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung nach dem 24. Juni 2018 umgesetzt wurde.  


(2) Wurde der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung nach dem 24. Juni 2018 und vor dem 1. Juli 2020 umgesetzt, ist die Mitteilung 
abweichend von § 138f Absatz 2 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2020 geltenden 
Fassung innerhalb von zwei Monaten nach dem 30. Juni 2020 zu erstatten. 


(3) § 379 Absatz 2 Nummer 1e bis 1g und Absatz 7 der Abgabenordnung in der am 
1. Januar 2020 geltenden Fassung ist ab dem 1. Juli 2020 in allen Fällen anzuwenden, in 
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denen der erste Schritt einer mitteilungspflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung nach dem 30. Juni 2020 umgesetzt wurde.“ 


Artikel 3 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2522) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. § 5 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 5c wird wie folgt gefasst: 


„5c. die Einstellung von Informationen zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden 
oder Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung gemäß 
§ 7 Absatz 3 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes in das Zentralverzeichnis der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Richt-
linie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung 
der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie die Entgegennahme der von den anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union in das Zentralverzeichnis eingestellten Infor-
mationen im Sinne des Artikels 8a der Richtlinie 2011/16/EU und ihre Weiter-
leitung an die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde nach Maßgabe des 
§ 7 Absatz 9 des EU-Amtshilfegesetzes;“. 


b) Nummer 5f wird wie folgt gefasst: 


„5f. die automatische Übermittlung von Informationen zu grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen gemäß § 7 Absatz 13 des EU-Amtshilfegesetzes sowie 
die Entgegennahme von Informationen im Sinne des Artikels 8ab der Richtli-
nie 2011/16/EU gemäß § 7 Absatz 14 des EU-Amtshilfegesetzes;“. 


c) Nach Nummer 5f wird folgende Nummer 5g eingefügt: 


„5g. die Auswertung der Informationen nach den Nummern 5c, 5d, 5e und 5f im 
Rahmen der dem Bundeszentralamt für Steuern gesetzlich übertragenen Auf-
gaben; Auswertungen der Informationen nach den Nummern 5c, 5d, 5e 
und 5f durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde bleiben hiervon un-
berührt;“. 


d) In Nummer 42 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


e) Folgende Nummer 43 wird angefügt:  


„43. die Sammlung, Sortierung, Zuordnung und Auswertung der ihm nach den 
§§ 138d bis 138h der Abgabenordnung und § 7 Absatz 14 Satz 2 des EU-
Amtshilfegesetzes zugegangenen Mitteilungen über grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen, ihre Weiterleitung an die Generalzolldirektion nach 
§ 138j Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung, die Information der Landesfi-
nanzbehörden nach § 138i und § 138j Absatz 4 der Abgabenordnung sowie 
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die Unterrichtung des Bundesministeriums der Finanzen über die Ergebnisse 
der Auswertung nach § 138j Absatz 2 der Abgabenordnung.“ 


2. Nach § 5a Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Sie wertet die ihr nach § 138j Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung vom Bundeszent-
ralamt für Steuern übermittelten Daten über grenzüberschreitende Steuergestaltungen 
aus, unterrichtet nach § 138j Absatz 2 der Abgabenordnung das Bundesministerium 
der Finanzen über die Ergebnisse der Auswertung und stellt dem zuständigen Haupt-
zollamt die zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens und des Bußgeldverfahrens 
erforderlichen Informationen zur Verfügung.“ 


3. Dem § 21a wird folgender Absatz 5 angefügt: 


„(5) Die Finanzbehörden der Länder wirken bei der Auswertung von Mitteilungen 
über grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach § 138j Absatz 1 Satz 1 der Abga-
benordnung durch das Bundeszentralamt für Steuern mit, soweit Steuern betroffen 
sind, die von den Ländern oder Gemeinden verwaltet werden.“ 


Artikel 4 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3000) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 20 wie folgt gefasst: 


„§ 20 Statistiken und Bewertungen“. 


2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Automatischer Austausch im Sinne dieses Gesetzes ist die systematische 
Übermittlung zuvor festgelegter Informationen an einen anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union ohne dessen vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, im Voraus be-
stimmten Abständen; für die Zwecke des § 7 Absatz 1 sind verfügbare Informationen 
solche Informationen, die in den Steuerakten über Personen, die in anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union ansässig sind, enthalten sind und die im Einklang mit 
den Verfahren für die Erhebung und Verarbeitung von Informationen abgerufen werden 
können.“ 


3. In § 5 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 
15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, 
S. 1), der durch die Richtlinie (EU) 2015/2376 (ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1) ein-
gefügt worden ist,“ durch das Wort „Amtshilferichtlinie“ ersetzt. 


4. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) In den Absätzen 3 und 4 Satz 1 und in Absatz 7 Satz 2 bis 4 wird jeweils die An-
gabe „Richtlinie 2011/16/EU“ durch das Wort „Amtshilferichtlinie“ ersetzt. 


b) Die Absätze 8 und 9 werden wie folgt gefasst: 
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„(8) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 und 9 bis 14 ist gemäß § 117 Absatz 4 
Satz 3 der Abgabenordnung keine Anhörung der Beteiligten erforderlich. 


(9) Das zentrale Verbindungsbüro nimmt die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß Artikel 8a 
der Amtshilferichtlinie übermittelten Informationen entgegen; ab dem Zeitpunkt sei-
ner Bereitstellung ist das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie zu nutzen. Das zentrale 
Verbindungsbüro leitet die Informationen zur Durchführung des Besteuerungsver-
fahrens nach Maßgabe des § 88 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung an die je-
weils zuständige Landesfinanzbehörde weiter. Unbeschadet des Satzes 2 greifen 
die zuständigen Stellen auf die Informationen nach Satz 1 zu; hierzu werden ge-
mäß § 3 Absatz 2 Satz 2 Verbindungsstellen im Sinne des Artikels 4 Absatz 3 und 
zuständige Bedienstete im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Amtshilferichtlinie un-
ter Berücksichtigung der in Artikel 21 der Amtshilferichtlinie enthaltenen Regelun-
gen zur Anwendung der dort genannten technischen Verfahren benannt.“ 


c) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Richtlinie 2011/16/EU“ durch das Wort „Amtshilfe-
richtlinie“ ersetzt. 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


d) Die Absätze 13 und 14 werden durch die folgenden Absätze 13 bis 15 ersetzt: 


„(13) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt im Weg des automatischen 
Austauschs die dem Bundeszentralamt für Steuern nach den §§ 138f bis 138h der 
Abgabenordnung übermittelten Informationen über grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen im Sinne des § 138d der Abgabenordnung den zuständigen Behör-
den der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Übermittlung erfolgt 
innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals, in dem die Informationen vor-
gelegt wurden, erstmals bis zum 31. Oktober 2020. Die praktischen Regelungen 
gemäß Artikel 20 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie, die der Erleichterung des Aus-
tausches der in § 138f Absatz 3 der Abgabenordnung bezeichneten Informationen 
dienen, sind zu beachten. Für die Zwecke der Übermittlung an die zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch das zentrale 
Verbindungsbüro gelten die in § 138f Absatz 3 der Abgabenordnung bezeichneten 
Informationen als dem Bundeszentralamt für Steuern von einem Intermediär offen-
gelegt, es sei denn, es liegt ein Fall des § 138d Absatz 6 oder des § 138g Absatz 1 
Satz 1 der Abgabenordnung vor; in diesen Fällen gelten die Informationen als von 
einem Steuerpflichtigen offengelegt. Ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung ist für 
die Übermittlung das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie zu nutzen. 


(14) Das zentrale Verbindungsbüro nimmt die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß Artikel 8ab 
der Amtshilferichtlinie übermittelten Informationen entgegen; ab dem Zeitpunkt sei-
ner Bereitstellung ist das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie zu nutzen. Das zentrale 
Verbindungsbüro stellt die Informationen dem Bundeszentralamt für Steuern zur 
weiteren Aufgabenerledigung zur Verfügung; § 88 Absatz 3 und 4 und § 138j der 
Abgabenordnung gelten entsprechend. Unbeschadet des Satzes 2 greifen die zu-
ständigen Stellen auf die Informationen nach Satz 1 zu; hierzu werden gemäß § 3 
Absatz 2 Satz 2 Verbindungsstellen im Sinne des Artikels 4 Absatz 3 und zustän-
dige Bedienstete im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Amtshilferichtlinie unter Be-
rücksichtigung der in Artikel 21 der Amtshilferichtlinie enthaltenen Regelungen zur 
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Anwendung der dort genannten technischen Verfahren benannt. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen legt im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder die Einzelheiten zu dem Verfahren nach Satz 3 in einem Schreiben 
fest. Dieses Schreiben ist im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen. 


(15) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, die Informationen ge-
mäß den Absätzen 1 bis 5, 7 und 9 bis 14 zur Erfüllung der ihm gesetzlich übertra-
genen Aufgaben auszuwerten. Auswertungen der Informationen nach Satz 1 
durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde bleiben hiervon unberührt. Für 
Informationen gemäß Absatz 14 Satz 2 finden § 138j der Abgabenordnung und 
§ 21a Absatz 5 des Finanzverwaltungsgesetzes entsprechende Anwendung.“ 


5. § 20 wird wie folgt gefasst: 


„§ 20 


Statistiken und Bewertungen 


(1) Die zuständige Behörde übermittelt 


1. der Europäischen Kommission 


a) eine jährliche Bewertung der Wirksamkeit des automatischen Austauschs von 
Informationen gemäß den Artikeln 8, 8a, 8aa und 8ab der Amtshilferichtlinie 
sowie einen Überblick über die erreichten praktischen Ergebnisse, 


b) alle sachdienlichen Informationen, die für die Bewertung der Wirksamkeit der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden gemäß der Amtshilferichtlinie bei 
der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung notwendig sind, 


c) statistische Angaben, die der Bewertung der Amtshilferichtlinie dienen; 


2. den anderen betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einmal jährlich 
eine Rückmeldung zum automatischen Austausch von Informationen. 


Bei der Übermittlung ist die Durchführungsverordnung (EU) 2015/2378 zur Festlegung 
von Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Artikeln der Richtlinie 2011/16/EU 
des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteu-
erung und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012 (ABl. L 
332 vom 18.12.2015, S. 19) zu berücksichtigen. 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder die Einzelheiten zur Übermittlung im Sinne des Absatzes 
1 in einem Schreiben fest. Dieses Schreiben ist im Bundessteuerblatt zu veröffentli-
chen.“ 


Artikel 5 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 







 - 21 -  


 


Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, Steuervermeidungspraktiken und Gewinnverlagerung 
zeitnah zu identifizieren und zu verringern, um die Erosion des deutschen Steuersubstrats 
zu verhindern. Auch für die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird es immer 
schwieriger, ihre Steuerbemessungsgrundlagen davor zu schützen, dass dem Grunde nach 
steuerpflichtige Gewinne durch Steuergestaltungen in ausländische Niedrig- oder Nullsatz-
jurisdiktionen verlagert werden. 


Die Steuergestaltungen werden immer ausgefeilter und machen sich häufig die höhere Mo-
bilität von Kapital, Personen und immateriellen Werten zunutze. Bei grenzüberschreitenden 
Strukturen werden regelmäßig die Unterschiede der Steuerrechtsordnungen mehrerer 
Staaten ausgenutzt. Damit können die steuerpflichtigen Gewinne in Staaten mit vorteilhaf-
teren Steuersystemen verlagert oder kann die Gesamtsteuerbelastung der Steuerpflichti-
gen verringert werden. Infolgedessen kommt es häufig zu einem beträchtlichen Rückgang 
der Steuereinnahmen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 


Die Gestaltungen widersprechen den gesetzgeberischen Prinzipien steuerlicher Gerechtig-
keit, indem komplexe zivilrechtliche Strukturen zur Erzielung steuerlicher Vorteile genutzt 
werden. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass alle zuständigen Finanzbehör-
den, also auch die Finanzbehörden der von einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
konkret betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, umfassende und relevante 
Informationen über gesetzlich nicht vorgesehene Steuergestaltungen erhalten. Diese Infor-
mationen können die Behörden in die Lage versetzen, zeitnah gegen schädliche Steuer-
praktiken vorzugehen, ungewollte Gestaltungsspielräume durch Rechtsvorschriften oder 
durch geeignete Risikoabschätzungen und die Durchführung von Steuerprüfungen zu 
schließen. 


Dabei werden sowohl das rechtspolitische Ziel, den Gesetzgeber frühzeitig über mögliche 
Lücken in den bestehenden Rechtsvorschriften zu informieren, als auch der veranlagungs-
begleitende Zweck verfolgt, den Steuerverwaltungen eine gezieltere Prüfung zu ermögli-
chen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Im Wesentlichen basiert der Entwurf auf der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 
25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden auto-
matischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenz-
überschreitende Gestaltungen (ABl. L 139 vom 5. 6. 2018; sog. „DAC 6“). Die Richtlinie 
geht zurück auf die Arbeiten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) zu BEPS-Aktionspunkt 12 (Mandatory Disclosure Rules). 


Die Verpflichtung zur Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen liegt grund-
sätzlich beim Intermediär. Dieser hat bestimmte als relevant eingestufte steuerliche Gestal-
tungen den Finanzbehörden mitzuteilen. In Fällen, in denen sich ein Intermediär auf ein 
berufsrechtliches Verschwiegenheitsrecht beruft oder kein Intermediär vorhanden ist, geht 
die Verpflichtung zur Mitteilung auf den Nutzer der Steuergestaltung selbst über. Auf das 
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berufsrechtliche Verschwiegenheitsrecht können sich insbesondere Rechtsanwälte, Steu-
erberater sowie Abschluss- und Wirtschaftsprüfer berufen. Die Mitteilung hat gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern zu erfolgen. In einem weiteren Schritt sollen die deut-
schen Finanzbehörden die erlangten Informationen zu grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen mit den Finanzbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
automatisch austauschen. 


III. Alternativen 


Keine. Die Richtlinie (EU) 2018/822 ist bis zum 31. Dezember 2019 in nationales Recht 
umzusetzen. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Abgabenord-
nung (Artikel 1), des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 2) und des EU-
Amtshilfegesetzes (Artikel 4) aus Artikel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG). 


Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 3) folgt die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 GG. Es wird der Vollzug der Steuergesetze 
erheblich verbessert oder erleichtert. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und dem Völkerrecht vereinbar. 


Die Richtlinie (EU) 2018/822 ist bis zum 31. Dezember 2019 in nationales Recht umzuset-
zen. 


Die nach dem Entwurf vorgesehene Verarbeitung personenbezogener Daten steht in Ein-
klang mit der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72). Die Erhebung und weitergehende Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten der Intermediäre, der Nutzer und ggf. weiterer beteiligter Personen ist 
durch die Richtlinie (EU) 2018/822 vorgeschrieben und stellt eine Maßnahme dar, die an-
gemessen und erheblich ist, um den zuständigen Finanzbehörden die Auswertung der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung und den zielgenauen Informationsaustausch zu 
ermöglichen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Der Entwurf sieht keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vor. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf steht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, indem 
er das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert und den Indikatorenbereich 8.2 
(Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen) 
unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Das Gesetz dient der Sicherung des Steuersubstrats.  


4. Erfüllungsaufwand 


4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Die Mitteilungspflicht trifft vorrangig den Intermediär. Intermediär ist, wer eine grenzüber-
schreitende Steuergestaltung vermarktet, für Dritte konzipiert, organisiert oder zur Nutzung 
bereitstellt oder ihre Umsetzung durch Dritte verwaltet. 


Den Nutzer einer Steuergestaltung trifft die Mitteilungspflicht unmittelbar nur dann, wenn  


– der Intermediär sich auf eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht berufen kann und 
der Nutzer ihn nicht von der Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden hat,  


– kein mitteilungspflichtiger Intermediär existiert oder 


– der Nutzer die Steuergestaltung selbst konzipiert hat (Inhouse-Gestaltung). 


Besteht für den Intermediär eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht, so hat dieser den 
Nutzer nicht nur über die Möglichkeit der Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht zu 
informieren, sondern ihm im Fall der Nichtentbindung auch die für eine Mitteilung relevanten 
Angaben einschließlich der Registrier- und Offenlegungsnummer zur Verfügung zu stellen. 
Daher ist der Erfüllungsaufwand des Nutzers im Fall einer auf ihn übergegangenen Mittei-
lungspflicht im Wesentlichen auf die Übermittlung der vom Intermediär zur Verfügung ge-
stellten Angaben beschränkt. 


Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass Bürgerinnen und Bürger 
von der Mitteilungspflicht nur in sehr wenigen Fällen betroffen sein werden. 


4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Die Verpflichtung zur Mitteilung von Steuergestaltungen liegt grundsätzlich beim Interme-
diär. Dieser hat dem Bundeszentralamt für Steuern im Gesetz näher bestimmte grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen mitzuteilen. Die mitteilungspflichtigen Tatbestände sind 
entsprechend der Richtlinie (EU) 2018/822 sehr umfassend.  


Für die Wirtschaft entsteht hoher einmaliger und laufender Erfüllungsaufwand. Dieser ergibt 
sich nicht nur durch die Erfüllung der Mitteilungspflicht selbst, sondern insbesondere auch 
im Zusammenhang mit der notwendigen Prüfung, ob eine Mitteilungspflicht besteht. Bei 
dem Erfüllungsaufwand handelt es sich vollständig um Bürokratiekosten aus Informations-
pflichten. Betroffen sind neben Intermediären auch Nutzer der Steuergestaltungen. 


Im Rahmen einer ersten, teilweisen Schätzung wurde allein für die Mitteilungen durch die 
Intermediäre ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 7 Mio. Euro jährlich ermit-
telt. Da jedoch die Belastung sowohl für die Intermediäre als auch die Nutzer insgesamt um 
ein vielfaches höher liegen dürfte, wird in Abstimmung mit dem Nationalen Normenkontroll-
rat (NKR) eine vollumfassende Berechnung des entstehenden laufenden und einmaligen 
Erfüllungsaufwands vorgenommen. Die Ergebnisse sollen vor Beginn der parlamentari-
schen Beratung vorliegen und dem Bundestag sowie dem NKR zugeleitet werden. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft durch die Mitteilungspflicht für grenz-
überschreitende Steuergestaltungen unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung, da 
hiermit ausschließlich europäische Vorgaben umgesetzt werden.  
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4.3. Erfüllungsaufwand für die Verwaltung  


Durch die Neuentwicklung, laufende Pflege und Wartung sowie den Betrieb des IT-Verfah-
rens zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen entsteht insbesondere auf 
Seiten des Bundes, aber auch - in geringerem Umfang - auf Seiten der Länder, ein einma-
liger sowie ein laufender Erfüllungsaufwand. Außerdem ergeben sich dauerhafte Sach- und 
Personalaufwände beim Bundeszentralamt für Steuern, beim Informationstechnikzentrum 
Bund und dem Bundesministerium der Finanzen sowie – in geringerem, nicht bezifferbarem 
Umfang – auch bei den Landesfinanzbehörden. 


Die Ausgestaltung der elektronischen Mitteilung nach den neuen §§ 138f bis 138h der Ab-
gabenordnung (AO) sowie deren Verarbeitung durch das Bundeszentralamt für Steuern 
führen auf Bundesseite zu einem zusätzlichen Bedarf zur Entwicklung eines gesonderten 
IT-Verfahrens. Die Steuergestaltungen sind dem Bundeszentralamt für Steuern nach amt-
lich vorgeschriebenen Datensatz über eine amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln. 
Den Mitteilungen ist nach § 138f Absatz 5 Satz 1 AO eine Registriernummer und eine Of-
fenlegungsnummer zuzuweisen, die im Falle des Übergangs der Mitteilungspflicht nach 
§ 138f Absatz 6 AO die Zusammenführung der durch den Nutzer einer Steuergestaltung 
selbst gemeldeten Angaben nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 ermöglicht. 
Außerdem wird hierdurch ein zielgerichteter Abruf der Daten über bestimmte Steuergestal-
tungen durch die Landesfinanzbehörden (vergleiche § 138j Absatz 4 AO) sichergestellt. Die 
beim Bundeszentralamt für Steuern eingehenden Mitteilungen sind automationsgestützt 
aufzubereiten, zu aktualisieren und zur Auswertung in eine vom Bundeszentralamt für Steu-
ern verwaltete Datenbank einzustellen.  


Weiterer IT-Entwicklungsbedarf entsteht beim Bundeszentralamt für Steuern als zentralem 
Verbindungsbüro für den Bereich des internationalen Informationsaustausches. Im Zuge 
der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/822 sind die gemäß §§ 138f bis 138h AO dem 
Bundeszentralamt für Steuern übermittelten Informationen über grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals, in dem die grenz-
überschreitende Steuergestaltung mitgeteilt worden ist, in englischer Sprache in das Zent-
ralverzeichnis der Europäischen Union einzustellen. Daneben sind die von anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union in das Zentralverzeichnis eingestellten Mitteilun-
gen - wenn sie einen unmittelbaren Bezug zu Deutschland haben oder für Deutschland von 
Bedeutung sind - unter risikoorientierten Gesichtspunkten auszuwerten und Informationen 
zu diesen Steuergestaltungen den Landesfinanzbehörden in entsprechender Anwendung 
der §§ 138i und 138j AO. Enthalten die Nutzerdaten keine steuerliche Identifikationsnum-
mer nach § 139b AO, ist diese – soweit möglich – durch das Bundeszentralamt für Steuern 
beizusteuern. 


Das einzurichtende IT-Verfahren sollte in der Lage sein, die Kerninformationen der jeweili-
gen Mitteilungen zu erkennen und diese für die Auswertung nutzbar zu machen. Die Bun-
desregierung plant in diesem Zusammenhang den Einsatz von künstlicher Intelligenz. 


Die Entwicklung eines IT-Verfahrens und der Aufbau der Datenbank führen in den Anfangs-
jahren zu erhöhten IT-Aufwänden beim Bundeszentralamt für Steuern, die im Laufe der 
Jahre schrittweise abnehmen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich unter Berück-
sichtigung der laufenden Kosten im Jahr 2019 auf insgesamt rund 4,2 Mio. Euro, im 
Jahr 2020 auf insgesamt rund 7,3 Mio. Euro und sinken in den Jahren 2021 und 2022 auf 
voraussichtlich insgesamt rund 7,3 Mio. Euro (2021) bzw. 7,1 Mio. Euro (2022). Das IT-
Verfahren soll im Auftrag des Bundeszentralamtes für Steuern beim Informationstechnik-
zentrum Bund betrieben werden. Hierdurch entsteht dem Informationstechnikzentrum Bund 
ein IT-Aufwand von rund 2,3 Mio. Euro im Jahr 2019 bzw. 3,6 Mio. Euro im Jahr 2020 für 
den Aufbau der betrieblichen Infrastruktur und im Anschluss von rund 1,8 Mio. Euro für den 
laufenden Betrieb. 
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Neben dem Aufbau des IT-Verfahrens entsteht auf Seiten des Bundeszentralamts für Steu-
ern, der Generalzolldirektion, des Informationstechnikzentrums Bund und des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen auch dauerhaft erhöhter Personalmehrbedarf. Bei der Auswertung 
der Mitteilungen wirken auch die Finanzbehörden der Länder mit, soweit Steuern betroffen 
sind, die von den Ländern oder Gemeinden verwaltet werden. 


Da keine Informationen bzw. Erfahrungswerte vorliegen, wie viele Mitteilungen auszuwer-
ten sein werden, welche Qualität die übermittelten Daten haben und wie lange die Auswer-
tung einer mitgeteilten Steuergestaltung dauern wird, ist eine konkrete Schätzung des Per-
sonal- und Sachaufwands nur eingeschränkt möglich. Aufgrund der weitgefassten Mittei-
lungspflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen und der Anzahl der in Deutsch-
land steuerpflichtigen Unternehmen (ca. 3,37 Mio.) wird von einer Größenordnung an Mel-
dungen im fünfstelligen Bereich ausgegangen. 


Eine vollautomatische Auswertung der Mitteilungen wird voraussichtlich nur in einem sehr 
eingeschränkten Umfang möglich sein, daher verursacht die Auswertung insbesondere per-
sonellen Aufwand. Für die steuerfachliche Auswertung der Mitteilungen wird spezialisiertes 
Fachpersonal mit fundierten Kenntnissen im nationalen wie internationalen Steuerrecht so-
wie im Unternehmens- und Kapitalmarktrecht benötigt. Zudem sind statistisch-mathemati-
sche sowie volkswirtschaftliche Auswertungen vorzunehmen, welche sich unter anderem 
auf die Ermittlung des Steuerausfallrisikos oder die unternehmens- bzw. branchenspezifi-
schen Effekte einer Steuergestaltung beziehen. Diese Kenntnisse sind zudem als Grund-
lage zur Ermittlung eines eventuellen rechtspolitischen Handlungsbedarfs erforderlich. Die 
Auswertung der Mitteilungen verursacht daher beim Bundeszentralamt für Steuern einen 
erhöhten Personalaufwand. Beim Bundeszentralamt für Steuern entsteht darüber hinaus 
Personal- und Sachaufwand für den Bereich des internationalen Informationsaustauschs, 
für die Wartung und Pflege des IT-Verfahrens sowie für die Ahndung von Verstößen gegen 
die Mitteilungspflicht. 


Bei der Generalzolldirektion wird ab dem Jahr 2020 Personalaufwand für die Auswertung 
der Mitteilungen anfallen, die Steuern betreffen, die von Zollbehörden verwaltet werden 
(§ 138j AO). Unter Berücksichtigung der - abgesehen von der Prognose „gering“ - derzeit 
noch nicht abschätzbaren Fallzahlen und dem für eine Auswertung benötigten Zeitaufwand 
wird ab 2020 von einem jährlichen Personalmehraufwand von 601 911 Euro ausgegangen. 
Die Entwicklung eines eigenen IT-Verfahrens ist nicht notwendig. 


Auf Seiten des Bundeszentralamtes für Steuern, der Generalzolldirektion und des Informa-
tionstechnikzentrums Bund ergibt sich daher insgesamt folgender Erfüllungsaufwand: 


 2019 2020 2021 2022 


 in Euro 


Personaleinzelkosten 
einschließlich Gemein-
kosten 


 9 564 847 9 564 847 9 564 847 


– davon einmaliger Erfül-
lungsaufwand 


 
   


– davon laufender Erfül-
lungsaufwand 


 
9 564 847 9 564 847 9 564 847 


Sacheinzelkosten ein-
schließlich Gemeinkos-
ten 


 2 412 379 2 412 379 2 412 379 


– davon einmaliger Erfül-
lungsaufwand 


    


– davon laufender Erfül-
lungsaufwand 


 2 412 379 2 412 379 2 412 379 
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 2019 2020 2021 2022 


 in Euro 


Aufträge und IT-Dienst-
leistungen 


6 460 000 10 890 000 9 090 000 8 850 000 


– davon einmaliger Erfül-
lungsaufwand 


5 400 000 9 120 000   


– davon laufender Erfül-
lungsaufwand 


1.060 000 1 770 000 9 090 000 8 850 000 


Übersetzungskosten  25 000 75 000 75 000 


– davon einmaliger Erfül-
lungsaufwand 


    


– davon laufender Erfül-
lungsaufwand 


 25 000 75 000 75 000 


Personalaufwand ergibt sich nicht nur beim Bundeszentralamt für Steuern, bei der Gene-
ralzolldirektion und beim Informationstechnikzentrum Bund, sondern auch beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen. Zu nennen sind insoweit die enge Begleitung des Aufbaus einer 
neuen Einheit beim Bundeszentralamt für Steuern, für die es dort bisher kein Vorbild gibt, 
die umfassende rechtliche und rechtspolitische Bewertung der vorgelegten Auswertungen, 
fachaufsichtsrechtliche Maßnahmen und Aufgaben sowie gegebenenfalls die Erarbeitung 
von Gesetzentwürfen oder in Zusammenarbeit mit den obersten Finanzbehörden der Län-
der die Einleitung von bundeseinheitlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Rechtsmiss-
bräuchen (zum Beispiel durch Erlass von BMF-Schreiben). 


Im Hinblick auf die Auswertung der eingegangenen Mitteilungen, die durch das Bundes-
zentralamt für Steuern in Zusammenarbeit mit den Ländern erfolgt (§ 138j AO in Verbin-
dung mit § 21a Absatz 5 des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) sowie § 7 Absatz 15 des 
EU-Amtshilfegesetzes), ist auch für die Länder mit einem nicht bezifferbaren Verwaltungs-
mehraufwand zu rechnen. Die nutzerbezogene Information des Bundeszentralamts für 
Steuern über das Vorliegen einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung gegenüber den 
Landesfinanzbehörden sowie eine eventuelle Weiterleitung der von anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union erhaltenen Informationen an die zuständige Landesfinanzbe-
hörde führt auch zur Anpassung der IT-Verfahren auf Seiten der Länder. Eine Bezifferung 
dieser Aufwände ist derzeit nicht möglich. 


Die Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln sollen finanziell und stellenmäßig im Ein-
zelplan 08 ausgeglichen werden. 


5. Weitere Kosten 


Keine. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Keine. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Nach Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 2011/16/EU (EU-Amtshilferichtlinie) in der Fassung 
der Änderung durch Artikel 1 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2018/822 legt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat alle fünf Jahre nach dem 1. Januar 2013 einen 
Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie vor.  
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Entsprechend Artikel 27 Absatz 2 der EU-Amtshilferichtlinie in der Fassung der Änderung 
durch Artikel 1 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2018/822 sind die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union und die Kommission verpflichtet, die Relevanz der Kennzeichen im Sinne 
des neuen § 138e AO alle zwei Jahre nach dem 1. Juli 2020 zu bewerten. Dementspre-
chend wird die Bundesregierung nach Maßgabe der Vorgaben der Kommission die Über-
prüfung vornehmen. Die Kommission legt dem Rat darüber einen Bericht vor.  


Eine Befristung der Regelungen zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
ist aufgrund des europarechtlichen Umsetzungsgebots nicht möglich.  


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Einfügung der neuen §§ 138d bis 138k der 
Abgabenordnung (AO) angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 102 


Nach § 138d Absatz 1 AO müssen Intermediäre der Finanzverwaltung grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen mitteilen. Intermediäre können aber auch solche Personen sein, 
die einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die in § 102 Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe b AO bezeichneten Personen können Auskunft über das verweigern, was 
ihnen in ihrer Eigenschaft als Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerbevollmächtigter oder vereidigter Buchprüfer (Berufsgeheimnisträger) 
anvertraut worden oder bekannt geworden ist, also mandatsbezogene Geheimnisse (vgl. 
BFH v. 27.9.2017 - XI R 15/15, BStBl. II 2018, 155). Die Wahrung der Verschwiegenheits-
pflicht ist nach § 203 StGB strafbewehrt. 


Soweit die vorgenannten Berufsgeheimnisträger vom Nutzer der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung – allgemein oder nach entsprechendem Hinweis – von ihrer Verschwie-
genheitspflicht entbunden wurden (vgl. § 138d Absatz 6 AO), gilt das Auskunftsverweige-
rungsrecht und damit die Strafbewehrung nach § 203 StGB bereits nach geltendem Recht 
nicht (§ 102 Absatz 3 AO). In diesem Fall muss der Intermediär dem Bundeszentralamt für 
Steuern alle in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 10 und Satz 2 AO bezeichneten An-
gaben mitteilen, also auch Angaben, die personenbezogen sind. 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Nummer 2, 3 und 10 AO bezeich-
neten Angaben mangels Entbindung des Berufsgeheimnisträgers von der Verschwiegen-
heitspflicht auf den Nutzer übergegangen, wird durch den neuen Satz 3 in § 102 Absatz 4 
AO klargestellt, dass die Mitteilungspflichten der Berufsgeheimnisträger hinsichtlich der in 
§ 138f Absatz 3 Nummer 1 und 4 bis 9 AO bezeichneten, im Regelfall abstrakten Angaben 
auch dann bestehen, wenn mit diesen Angaben betroffene Nutzer identifizierbar sein soll-
ten. Die Offenbarung solcher Daten ist damit nicht unbefugt im Sinne des § 203 StGB.  


Zu Nummer 3 


Mit Nummer 3 werden die neuen §§ 138d bis 138k in die AO eingefügt. 


Für das in den neuen §§ 138d bis 138k AO geregelte Verfahren ist die Abgabenordnung, 
insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30, 87b, 93 und 97 AO, unmittelbar anwendbar. Die 
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Aufgaben der Bundes- und Landesfinanzbehörden im Zusammenhang mit den neuen Mit-
teilungspflichten sind unter den Begriff der Steuerverwaltung im Sinne des § 1 AO zu sub-
sumieren. Zum einen werden sie mit der Eingliederung in die Abgabenordnung und der 
Aufgabenzuweisung zu den Finanzbehörden kraft Gesetzes zu einer Aufgabe der Steuer-
verwaltung und damit zu einer Steuerverwaltungssache. Des Weiteren ist der Begriff der 
Verwaltung ein Oberbegriff, der alle möglichen Aufgaben und Tätigkeiten der Finanzbehör-
den in ihrem Aufgabenbereich einschließt. Darunter fällt auch die Überwachung von Ne-
benpflichten wie Mitteilungspflichten zur Erfassung grenzüberschreitender Steuergestaltun-
gen, die letztlich auch der Erfüllung von Hauptpflichten, hier der Steuerfestsetzung und -er-
hebung, dienen. Die Erfassung und rechtspolitische wie auch veranlagungsunterstützende 
Auswertung grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch die Auferlegung von Mittei-
lungspflichten weist zudem eine derart große Sachnähe zum eigentlichen Besteuerungs-
verfahren auf, dass die hier in Rede stehenden Mitteilungspflichten nicht losgelöst hiervon 
beurteilt und damit unter den Oberbegriff der Steuerverwaltung nach § 1 AO subsumiert 
werden müssen.  


Bei Streitigkeiten bei der Anwendung der neuen §§ 138d bis 138k AO ist nach § 347 Ab-
satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 AO der Einspruch statthaft und nach § 33 Absatz 1 Num-
mer 1 und Absatz 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) der Finanzrechtsweg gegeben. 


§ 138d – neu – 


Mit dieser Regelung wird eine Mitteilungspflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
eingeführt, um die auf der Empfehlung des OECD-BEPS-Aktionspunkts 12 aufbauende 
Richtlinie (EU) 2018/822 in nationales Recht umzusetzen.  


Absatz 1 


§ 138d Absatz 1 AO normiert eine Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen für Intermediäre. Mit der Mitteilungspflicht und der Definition, wer Intermediär ist, 
werden Artikel 3 Nummer 21 und Artikel 8ab Absatz 1 der durch die Richtlinie (EU) 
2018/822 geänderten Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie) umgesetzt.  


Die Definition des Intermediärs knüpft dabei an die Mitwirkung bei den verschiedenen Sta-
dien einer Steuergestaltung an, von ihrer Entstehung bis hin zur Umsetzung:  


– Unter Konzipieren ist das Planen, Entwerfen oder Entwickeln einer konkreten Steuer-
gestaltung zu verstehen, in der Regel in Bezug zu einem bestimmten Nutzer oder zu 
einer Gruppe von Nutzern. 


– Vermarktet wird eine Steuergestaltung, sobald sie auf den Markt gebracht und dort 
gegenüber Dritten angeboten wird. Verbundene Unternehmen sind davon nicht um-
fasst.  


– Zur Nutzung bereitstellen bedeutet, dass der Intermediär einem potenziellen Nutzer die 
für eine Umsetzung einer Steuergestaltung erforderlichen Informationen oder (Ver-
trags-)Unterlagen ausgehändigt oder anderweitig individuell zugänglich gemacht hat. 
Eine tatsächliche Umsetzung der Steuergestaltung durch den Nutzer ist hierbei noch 
nicht erforderlich. Die bloße Verbreitung allgemeiner Informationen über eine Steuer-
gestaltung, z. B. durch Veröffentlichung unverbindlicher Informationen im Internet oder 
durch öffentliches Auslegen oder Ausgeben allgemein zugänglicher Prospekte, ist da-
gegen noch kein „zur Nutzung bereitstellen“. 


– Organisieren umfasst die systematische Vorbereitung und Planung der Steuergestal-
tung, die Bereitstellung zur Nutzung und die Zurverfügungstellung für eine konkrete 
Verwendung. 
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– Die Verwaltung der Umsetzung erfasst die verantwortliche Leitung der konkreten Um-
setzung der Steuergestaltung. 


Der Begriff des Intermediärs setzt keine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe 
voraus. Intermediär ist derjenige, der eine grenzüberschreitende Steuergestaltung konzi-
piert, vermarktet, organisiert oder zur Nutzung bereitstellt oder die Umsetzung einer solchen 
Steuergestaltung verwaltet. Intermediäre können beispielsweise Angehörige der steuerbe-
ratenden Berufe, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Finanzdienstleister oder sonstige Be-
rater sein. Wer lediglich bei der Verwirklichung einzelner Teilschritte einer grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltung mitgewirkt hat, ohne dies zu wissen und auch ohne dies vernünf-
tigerweise erkennen zu müssen, ist kein Intermediär im Sinne des § 138d Absatz 1 AO. 


Eine „Steuergestaltung“ im Sinne der §§ 138d ff. AO ist ein Schaffensprozess, bei dem 
durch den Nutzer oder für den Nutzer eine bestimmte Struktur, ein bestimmter Prozess oder 
eine bestimmte Situation bewusst und aktiv herbeigeführt oder verändert wird und diese 
Struktur, dieser Prozess oder diese Situation dadurch eine steuerrechtliche Bedeutung be-
kommt, die ansonsten nicht eintreten würde.  


Der Begriff „Steuergestaltung“ ist daher weit zu verstehen. Er umfasst damit unter anderem 
die Schaffung, die Zuordnung, den Erwerb oder die Übertragung von Einkünften oder deren 
Quellen auf einen bestehenden Rechtsträger. Unter dem Begriff „Steuergestaltung“ sind 
auch die Gründung oder der Erwerb einer die Einkünfte erzielenden juristischen Person zu 
verstehen (beispielsweise gründet eine Gesellschaft eine neue Tochtergesellschaft und 
stattet diese mit Kapital aus, um dann Anteile auf diese Tochtergesellschaft zu übertragen). 
Nicht erfasst vom Begriff „Steuergestaltung“ ist es hingegen, wenn ein Steuerpflichtiger le-
diglich den Ablauf einer gesetzlichen Frist oder eines gesetzlichen Zeitraums abwartet, 
nachdem er eine Transaktion steuerfrei realisieren kann. Ein Beispiel dafür ist der Ablauf 
der Spekulationsfrist gemäß § 23 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 des Einkommensteuergeset-
zes (EStG). 


Absatz 2 


§ 138d Absatz 2 Satz 1 AO definiert die mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Steuer-
gestaltung. Die in den Nummern 1 bis 3 genannten Voraussetzungen müssen kumulativ 
vorliegen, wobei die Anforderungen innerhalb der Nummern 2 (Buchstaben a bis e) und 3 
(Buchstaben a und b) jeweils nur alternativ erfüllt sein müssen. 


§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO bestimmt diejenigen Steuerarten, die Grundlage für 
eine mitteilungspflichtige Gestaltung sind. Die Beschränkung auf ausgewählte Steuerarten 
ergibt sich aus dem Anwendungsbereich der Amtshilferichtlinie (vgl. Artikel 2 der Richtlinie 
2011/16/EU). Die Amtshilferichtlinie wurde durch das EU-Amtshilfegesetz  
(EUAHiG) in nationales Recht umgesetzt. Erfasst sind daher nur diejenigen Steuerarten, 
auf die das EUAHiG anzuwenden ist. In den Anwendungsbereich des EUAHiG fallen bei-
spielsweise die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer sowie die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer, aber auch die Luftverkehrsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer 
und die nichtharmonisierten Verbrauchsteuern, wie beispielsweise die Kaffeesteuer. Die 
(Einfuhr-)Umsatzsteuer als direkte Steuer ist hingegen ausgenommen; sie ist Gegenstand 
der Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
durch die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie. Ausgenommen sind auch harmonisierte Ver-
brauchsteuern und Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach dem Zollkodex der Union. 


Durch § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO wird Artikel 3 Nummer 18 der durch die Richt-
linie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Es wird 
definiert, wann eine Steuergestaltung grenzüberschreitend ist. Grenzüberschreitend ist da-
nach eine Steuergestaltung, wenn sie mehr als einen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
betrifft. Unter dieser Voraussetzung ist es unerheblich, ob Deutschland von der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung betroffen ist oder nicht.  







 - 30 -  


 


Die Regelung stellt darüber hinaus als zusätzlich zu erfüllende Bedingung auf die Ansäs-
sigkeit bzw. auf die Tätigkeit der Beteiligten ab, wobei der Intermediär grundsätzlich nicht 
als Beteiligter gilt (vgl. § 138d Absatz 7 AO). Im Grundsatz wird vorausgesetzt, dass die 
Beteiligten in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten ansässig sind. Trifft dies nicht zu, wird 
im Weiteren auf eine etwaige Doppelansässigkeit der Beteiligten abgestellt. Ist auch diese 
Fallgestaltung nicht einschlägig, zieht die Regelung als grenzüberschreitendes Anknüp-
fungsmerkmal eine Betriebstätte eines Beteiligten heran. Dabei muss die Betriebstätte in 
einem anderen Steuerhoheitsgebiet als dem Ansässigkeitsstaat liegen und die grenzüber-
schreitende Steuergestaltung wenigstens einen Teil der Geschäftstätigkeit ausmachen. Für 
den Fall, dass keine solche Betriebstätte besteht, wird auf die reine Tätigkeit eines Betei-
ligten in einem anderen Steuerhoheitsgebiet abgestellt. Dabei muss diese Tätigkeit in einer 
Gesamtschau unter Berücksichtigung der übrigen Tatbestandsvarianten des § 138d Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 AO und nach dem Sinn und Zweck der Richtlinie (EU) 2018/822 
steuerlich erheblich sein. Sonstige Tätigkeiten, die sich steuerlich nicht auswirken, sind hin-
gegen unerheblich. Abschließend gelten auch solche Gestaltungen als grenzüberschrei-
tend, die möglicherweise Auswirkungen auf den automatischen Informationsaustausch 
über Finanzkonten in Steuersachen nach dem gemeinsamen Meldestandard oder die Iden-
tifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer haben und damit spezifische Kennzeichen im 
Sinne des § 138e Absatz 2 Nummer 2 und 3 AO erfüllen.  


§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO legt als weitere kumulative Voraussetzung inhaltli-
che Kennzeichen fest, die eine grenzüberschreitende Steuergestaltung ausmachen, und 
dient der Umsetzung des Anhangs IV Teil I und II der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 
geänderten Amtshilferichtlinie. Innerhalb der Nummer 3 können dabei die Buchstaben a 
und b alternativ erfüllt sein. Eine umfassende Definition der einzelnen Kennzeichen enthält 
§ 138e AO.  


Danach werden Gestaltungen, die Kennzeichen im Sinne des § 138e Absatz 1 AO und zu-
sätzlich den sogenannten „Main benefit“-Test im Sinne des Anhangs IV Teil I der durch die 
Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie erfüllen, als mitteilungspflichtige 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen eingestuft. Die in § 138e Absatz 1 AO enthalte-
nen Kennzeichen sind insbesondere äußere Merkmale einer Gestaltung, wie beispiels-
weise die vertragliche Vereinbarung einer Vertraulichkeitsregelung über die konkrete Art 
und Weise, mit der ein steuerlicher Vorteil durch die Gestaltung erlangt werden soll. Um 
diesen sehr weit gehaltenen Anwendungsbereich zu beschränken, muss zu den Kennzei-
chen im Sinne des § 138e Absatz 1 AO eine weitere Prüfung hinzutreten. Aus Sicht eines 
verständigen Dritten muss der zu erwartende Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile der 
Gestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils sein. Bei der Gestaltung muss dabei 
die günstige Auswirkung des steuerlichen Vorteils im Vordergrund stehen. Der Mitteilungs-
pflichtige kann das Gegenteil zum Beispiel nachweisen, indem er derart überwiegende au-
ßersteuerliche (insbesondere wirtschaftliche) Gründe für die konkrete Strukturierung einer 
Transaktion darlegt, dass steuerliche Vorteile dadurch in den Hintergrund rücken. Dabei 
reicht es - anders als in den Fällen des § 42 Absatz 2 Satz 2 AO - nicht aus, lediglich be-
achtliche außersteuerliche Vorteile nachzuweisen. Es muss vielmehr nachgewiesen wer-
den, dass der steuerliche Vorteil kein Hauptvorteil der Gestaltung ist. Wann ein steuerlicher 
Vorteil vorliegt, bestimmt Absatz 3.  


§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO verlangt das Vorliegen von Kennzei-
chen im Sinne des § 138e Absatz 2 AO. Hierbei genügt die Erfüllung der darin genannten 
Merkmale, ohne dass der Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile der Gestaltung die Er-
langung eines steuerlichen Vorteils ist. Diesen Kennzeichen ist immanent, dass sie nach 
ihrem Wesen bereits eine mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltung be-
gründen. Auf die Begründung zu § 138e Absatz 2 AO wird verwiesen. 


§ 138d Absatz 2 Satz 2 AO normiert, dass eine grenzüberschreitende Steuergestaltung 
auch dann vorliegt, wenn sie aus einer Reihe von Gestaltungen besteht und nur ein Schritt 
oder Teilschritt der Reihe einen grenzüberschreitenden Bezug hat. Klarstellend bestimmt 
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Satz 2 Halbsatz 2, dass der Mitteilungspflichtige in diesem Fall sämtliche ihm bekannte In-
formationen zur Steuergestaltung mitzuteilen hat und nicht nur die aus seiner Sicht maß-
geblichen Teile. 


Absatz 3 


§ 138d Absatz 3 AO enthält die abstrakte Definition eines steuerlichen Vorteils im Sinne 
des § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO. Dieser steuerliche Vorteil kann 
nach § 138d Absatz 3 Satz 1 AO in der Reduktion oder Verschiebung der Entstehung von 
Steueransprüchen, in der Erstattung von Steuerbeträgen oder in der Gewährung von Steu-
ervergütungen bestehen. Steueransprüche werden verringert, indem die grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung beispielsweise zu einer doppelten Berücksichtigung abzugsfähiger 
Kosten in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten führt. Eine Verschiebung der Entstehung 
von Steueransprüchen in andere Besteuerungszeitpunkte oder Besteuerungszeiträume ist 
für einen steuerlichen Vorteil im Sinne dieser Vorschrift auch denkbar.  


Die Entstehung des maßgeblichen steuerlichen Vorteils ist nicht auf die deutsche Ertrags-
hoheit beschränkt. Es ist ausreichend, wenn der steuerliche Vorteil in einem der beteiligten 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem Drittstaat erzielt wird (§ 138d Ab-
satz 3 Satz 2 AO). Der Begriff des steuerlichen Vorteils im Sinne dieser Vorschrift ist nicht 
deckungsgleich mit dem Begriff des Steuervorteils im Sinne des § 370 AO. 


Wirkt sich der steuerliche Vorteil einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung allerdings 
ausschließlich im Inland aus und ist dieser unter Berücksichtigung aller Umstände der Steu-
ergestaltung gesetzlich vorgesehen, gilt dieser nach § 138d Absatz 3 Satz 3 AO nicht als 
steuerlicher Vorteil im Sinne des § 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO. Ein 
steuerlicher Vorteil einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung ist vor allem dann nicht 
als vom Gesetz vorgesehen anzusehen, wenn er bei objektivierter Betrachtung den sys-
temtragenden Grundsätzen der Besteuerung wie dem Leistungsfähigkeitsprinzip wider-
spricht. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein grenzüberschreitender Vorgang zu einem 
Doppelabzug von Aufwendungen oder Verlusten oder zu einem Abzug von Aufwendungen 
ohne Besteuerung der korrespondierenden Erträge führt. Gleiches gilt, wenn ein grenzüber-
schreitender Sachverhalt günstiger besteuert werden soll als er ohne grenzüberschreiten-
des Element bei voller Verwirklichung in dem einen oder dem anderen Staat besteuert wor-
den wäre. Ob ein steuerlicher Vorteil für den konkreten Fall ausdrücklich im Gesetz vorge-
sehen ist, ergibt sich im Einzelfall nicht nur aus dem Wortlaut der Norm, sondern unter 
Berücksichtigung aller Umstände der konkreten Gestaltung und vorrangig aus der Teleolo-
gie der gesetzlichen Regelung. Nur aufgrund der Übereinstimmung mit dem gesetzgeberi-
schen Willen, bestimmte Konstellationen einer von der Regelbesteuerung abweichenden 
„günstigeren“ Besteuerung zu unterwerfen, kann eine Gestaltung vom Anwendungsbereich 
ausgenommen werden. Demnach können auch legale steuerliche Vorteile eine Mitteilungs-
pflicht auslösen, wenn sie durch solche Gestaltungen erzielt werden, die in einer Gesamt-
betrachtung der gesetzgeberischen Intention nicht gerecht werden. Dieses Verständnis des 
steuerlichen Vorteils orientiert sich an der Definition der „aggressiven Steuerplanung” durch 
die EU-Kommission, vgl. Empfehlung der Kommission vom 6.12.2012 betreffend aggres-
sive Steuerplanung, COM (2012) 8806 final: „Ein Hauptmerkmal dieser Praktiken ist, dass 
sie die Steuerschuld durch Vorkehrungen senken, die zwar durchaus legal sind, aber zur 
Absicht des Gesetzes im Widerspruch stehen. [...] Aggressive Steuerplanung besteht darin, 
die Feinheiten eines Steuersystems oder Unstimmigkeiten zwischen zwei oder mehr Steu-
ersystemen auszunutzen, um die Steuerschuld zu senken.” 


Absatz 4 


Zur Gewährleistung eines dem Normzweck entsprechenden weiten Anwendungsbereichs 
der Mitteilungspflichten verweist § 138d Absatz 4 AO gleichzeitig auf die Definition der Be-
triebstätte im Sinne des § 12 AO als auch auf eine davon abweichende Definition der Be-
triebsstätte in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Dadurch sollen 
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auch Fälle erfasst werden, in denen eine Steuergestaltung auf der Ausnutzung von Unter-
schieden zwischen dem abkommensrechtlichen Betriebsstättenbegriff und dem innerstaat-
lichen Betriebstättenbegriff beruht. 


Absatz 5 


§ 138d Absatz 5 AO setzt die Vorgaben von Artikel 3 Nummer 22 der durch die Richtlinie 
(EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie um. Statt des in der Änderung der Amtshilfe-
richtlinie verwendeten Begriffs des „relevanten Steuerpflichtigen“ wird der Begriff des „Nut-
zers“ verwendet. Inhaltlich ergeben sich insoweit jedoch keine Abweichungen.  


Nutzer ist die natürliche oder juristische Person, Personengesellschaft, Gemeinschaft oder 
Vermögensmasse,  


– der die grenzüberschreitende Steuergestaltung zur Verfügung gestellt wird (Num-
mer 1), 


– die bereit ist, die grenzüberschreitende Steuergestaltung umzusetzen (Nummer 2), o-
der 


– die den ersten Schritt zur Umsetzung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung vor-
genommen hat (Nummer 3). 


Eine grenzüberschreitende Steuergestaltung wurde einem Nutzer im Sinne der Nummer 1 
zur Umsetzung zur Verfügung gestellt, wenn der Intermediär ihm die vertraglichen Unterla-
gen ausgehändigt oder anderweitig zugänglich gemacht hat. Die tatsächliche Umsetzung 
ist hingegen nicht erforderlich. Die Realisierung der grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung ist nur noch vom Nutzer abhängig.  


Die Bereitschaft zur Umsetzung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung im Sinne 
der Nummer 2 liegt vor, sobald ihre Umsetzung nur noch von der abschließenden Entschei-
dung des Nutzers abhängig ist. Nummer 2 kommt insbesondere zur Anwendung, wenn die 
Steuergestaltung vom Nutzer selbst, also ohne Beteiligung eines Intermediärs, konzipiert 
worden ist. In Unternehmen ist hierbei auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem der zuständige 
Verantwortliche die Implementierung der Steuergestaltung beschließt.  


Liegt ein Vertrag vor, dessen Wirkung von einer Bedingung abhängig gemacht wird (auf-
schiebende Bedingung im Sinne des § 158 BGB), so gilt eine Person als Nutzer, wenn sie 
erste Schritte zur Umsetzung der grenzüberschreitenden Gestaltung vornimmt (Num-
mer 3).  


Absatz 6 


Hat ein Nutzer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung für sich selbst konzipiert (z. B. 
„Inhouse-Gestaltung“), ist kein Intermediär vorhanden. § 138d Absatz 6 AO bestimmt da-
her, dass in derartigen Fällen für diesen Nutzer auch die für Intermediäre geltenden Vor-
schriften entsprechend anzuwenden sind. 


Absatz 7 


Nach § 138d Absatz 7 AO gilt ein Intermediär nicht als „an der Gestaltung Beteiligter“, so-
weit er im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Steuergestaltung nur solche Tä-
tigkeiten ausübt, durch die er nach § 138d Absatz 1 AO die Stellung eines Intermediärs 
erlangt hat. Dies hat insbesondere zur Folge, dass keine grenzüberschreitende Steuerge-
staltung vorliegt, wenn alle Beteiligten der Steuergestaltung (d.h. ohne den „reinen“ Inter-
mediär) in demselben (fremden) Steuerhoheitsgebiet ansässig sind und nur der „reine“ In-
termediär einen Inlandsbezug im Sinne des § 138f Absatz 7 AO aufweist. 
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§ 138e – neu – 


§ 138e AO enthält die abschließende Aufzählung der Kennzeichen, die einen mitteilungs-
pflichtigen Tatbestand auslösen können. Die in § 138e AO genannten Nummern orientieren 
sich im Wesentlichen an der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilfericht-
linie. Dabei erfasst § 138e Absatz 1 AO die Kennzeichen, auf die der Relevanztest des 
§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO (sog. „Main benefit“-Test) anzuwenden 
ist. Im Gegensatz dazu erfasst § 138e Absatz 2 AO solche Kennzeichen, deren Vorliegen 
ohne Relevanztest zu einer mitteilungspflichtigen Steuergestaltung führen. 


Während die Kennzeichen des § 138e Absatz 1 Nummer 1 und 2 AO auf bestimmte Moda-
litäten der Entwicklung, der Vermarktung oder der Umsetzung von Gestaltungen abstellen 
(z. B. qualifizierte Vertraulichkeitsklausel, standardisierte Dokumentation oder Struktur), 
knüpfen die Kennzeichen der § 138e Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 AO unmittelbar an 
bestimmte Strukturinhalte oder rechtliche Ergebnisse von Gestaltungen an (z. B. Verlust-
nutzung, Nichtbesteuerung).  


Wenn eine Gestaltung eines der Kennzeichen des § 138e Absatz 1 oder 2 AO aufweist, 
werden dadurch die Rechte eines Beteiligten, die sich aus dem verfassungsrechtlichen 
Grundsatz ergeben, dass niemand verpflichtet ist, sich selbst zu belasten (nemo tenetur se 
ipsum accusare), nicht berührt. Die Mitteilungspflicht erfasst legale Steuergestaltungen, die 
nach dem Gesetz zulässig sind, aber materiell möglicherweise nicht dem Regelungsziel 
des Gesetzgebers entsprechen. Außerdem ist die Mitteilungspflicht aus Gründen des All-
gemeinwohls gerechtfertigt, da sie dazu dient, Gestaltungen zur Erosion des Steuersub-
strats aufzudecken. 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 


§ 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO bestimmt eine vertragliche Vertraulich-
keitsklausel als Kennzeichen einer potenziell mitzuteilenden Steuergestaltung. Gesetzliche 
und standesrechtliche Verschwiegenheitspflichten fallen nicht in den Anwendungsbereich 
des Kennzeichens. Erfasst werden dagegen solche Vereinbarungen, die dem Nutzer oder 
einem anderen an der Steuergestaltung Beteiligten eine Offenlegung des durch die Steu-
ergestaltung vermittelten steuerlichen Vorteils gegenüber anderen, auch von der Mittei-
lungspflicht erfassten Intermediären oder der Finanzverwaltung verbieten. Hingegen führen 
all jene Vertraulichkeitsklauseln zu keiner Mitteilungspflicht, in denen die Offenlegung ge-
genüber weiteren Intermediären verboten ist, welche von der potenziellen Mitteilungspflicht 
zu einer konkreten Steuergestaltung nicht erfasst sind. Insoweit sollen die Geschäftsge-
heimnisse der Intermediäre gegenüber konkurrierenden Intermediären gewahrt bleiben, 
was Sinn und Zweck dieses Kennzeichens, eine effektive Mitteilung des steuerlichen Vor-
teils an die Finanzverwaltung sicherzustellen, entspricht. Vereinbaren zwei Parteien eine 
Klausel, wonach die Gestaltung nicht ohne Zustimmung des Erstellers an Dritte weiterge-
leitet werden darf, erfüllt dies auch die Anforderungen des Kennzeichens, denn Dritte sind 
in diesem Fall auch andere Intermediäre oder die Finanzverwaltung. Sind umgekehrt die 
Finanzverwaltung und andere Intermediäre bezüglich der Einzelheiten des steuerlichen 
Vorteils in der Klausel ausdrücklich ausgenommen, führt die Vertraulichkeitsklausel nicht 
zu einer Mitteilungspflicht. Ein Intermediär, dessen Tätigkeit im Zusammenhang mit der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung auf Tätigkeiten im Sinne des § 138d Absatz 1 AO 
beschränkt ist, gilt nach § 138d Absatz 7 AO nicht als an der Gestaltung Beteiligter im Sinne 
des § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO. 


In § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO wird die Vergütung als Kennzeichen 
für solche Fälle definiert, in denen sie von der Höhe des steuerlichen Vorteils abhängt. 
Diese Abhängigkeit bei der Festsetzung der Vergütung kann ein Indiz für das Vorliegen rein 
steuerlich motivierter Gestaltungen sein. Auf die zivilrechtliche Wirksamkeit der Vergü-
tungsvereinbarung kommt es nicht an. § 4a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG), 
§ 9a StBerG und § 55a der Wirtschaftsprüferordnung (WPO), nach denen unter bestimmten 
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Bedingungen Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Erfolgshonorare verein-
baren dürfen, bleiben von dem Kennzeichen unberührt. Dementsprechend wird die Vergü-
tung dieser Berufsgruppen nicht im Sinne der Vorschrift „in Bezug auf den steuerlichen 
Vorteil der Steuergestaltung festgesetzt“, wenn sich der Gegenstandswert im Sinne des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes allein infolge der Berücksichtigung des erwarteten steu-
erlichen Vorteils erhöht, denn in diesem Fall wäre jede steuerliche Beratung unabhängig 
von ihrem konkreten Inhalt mitteilungspflichtig. Erfasst werden dagegen solche echten Er-
folgshonorare, die ohne Verletzung der Bundesrechtsanwaltsordnung vereinbart werden 
können und deren Inhalt es gerade ist, eine (zusätzliche) Vergütung bei Eintritt einer Be-
dingung (§ 158 BGB) auszulösen, sofern sich die Bedingung auf den erwarteten steuerli-
chen Vorteil bezieht. 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


Die in § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO definierten Kennzeichen sollen Gestaltungen 
erfassen, die in einer Vielzahl weiterer Fälle in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt 
werden können (Standardisierung). Die Standardisierung kann sich sowohl auf die (äußere) 
Dokumentation als auch die (innere) Struktur der Gestaltung beziehen. Kleinere Anpassun-
gen an die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Steuerpflichtigen sind für die Beur-
teilung der Standardisierung unbeachtlich. 


Für die Voraussetzungen einer Gestaltung wird auf die Begründung zu § 138d Absatz 2 AO 
verwiesen. 


Das erste Merkmal erfasst die äußere Form der Standardisierung. Unter „standardisierter 
Dokumentation“ sind daher Vertragswerke oder sonstige mandatsbezogene Dokumente zu 
verstehen, welche ohne wesentliche Anpassungen an den Einzelfall für die Nutzer muster-
artig vorbereitet sind. Wesentlich sind Anpassungen in der Form oder der Darstellung, die 
in der Gesamtbetrachtung die Dokumentation inhaltlich, d. h. die Gestaltung, nicht mehr als 
gleichartig erscheinen lassen. 


Das Merkmal der „standardisierten Struktur“ bezieht sich dagegen nur auf den materiellen 
Gehalt der Gestaltung, d.h. auf die Idee der Gestaltung, unabhängig davon, ob formale 
Vertragsmuster für diese bestehen. Eine standardisierte Struktur liegt daher vor, wenn die 
Gestaltung inhaltlich oder konzeptionell so aufgebaut ist, dass sie in einer Vielzahl weiterer 
Fälle in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt werden kann. Wesentlich sind daher 
solche Anpassungen der Struktur, die die betreffende Steuergestaltung inhaltlich oder kon-
zeptionell ändern. Ein Indiz für eine inhaltliche oder konzeptionelle Änderung kann darin 
gesehen werden, dass sich die auf die Steuergestaltung anzuwendenden gesetzlichen Re-
gelungen ändern. Eine solche „Struktur“ ist regelmäßig anzunehmen, wenn ein bewusstes 
Hintereinanderschalten oder Zusammenwirken von rechtlichen Teilschritten zur Zielerrei-
chung gewählt wird. So beispielsweise, wenn eine Transaktion durch eine Mehrzahl hinter-
einander geschalteter Schritte bewusst rechtlich verkompliziert wird, ohne dass dies im Er-
gebnis eine Änderung des wirtschaftlichen Gehalts der Transaktionen zur Folge hat. Eine 
„Struktur“ kann auch dann vorliegen, wenn kein eigenständiger wirtschaftlicher Zweck ver-
folgt wird, sondern allein der Steuervorteil im Vordergrund steht (z. B. beim sog. „Goldfin-
ger“-Modell). Eine „Struktur“ ist nicht bereits deshalb zu verneinen, weil der Intermediär die 
Gestaltung z. B. betragsmäßig an die Bedürfnisse des Einzelfalls anpasst. 


Beim sog. „Goldfinger“-Modell wurde durch den Erwerb von Gold (Umlaufvermögen) im 
Ausland bei Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung im Jahr des Erwerbs 
ein dem negativen Progressionsvorbehalt unterliegender Verlust erzielt. Der Gewinn aus 
der Veräußerung des Goldes im Folgejahr unterlag zwar dem positiven Progressionsvor-
behalt, wirkte sich jedoch aufgrund der Höhe der übrigen Einkünfte des Steuerpflichtigen, 
die bereits mit dem Spitzensteuersatz zu versteuern waren, nicht aus. Das „Goldfinger“-
Modell wurde in nahezu gleicher Form einer Vielzahl von Nutzern von Intermediären ange-
boten. 
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Ein weiteres Beispiel für eine standardisierte Struktur kann die Begründung und der Einsatz 
von Finanzierungsgesellschaften insbesondere im niedrig besteuernden Ausland sein, 
wenn die konkrete Gestaltung auch ohne wesentliche inhaltliche oder konzeptionelle Ände-
rungen bei anderen Steuerpflichtigen verwendet werden kann. Ebenso kann die Einrichtung 
von unternehmensgruppeninternen Zentralgesellschaften in niedrig besteuernden Staaten, 
z. B. einer Einkaufs- oder Dienstleistungsgesellschaft, eine standardisierte Struktur der Ge-
staltung im Sinne dieses Kennzeichens darstellen, wenn die konkrete Gestaltung auch 
ohne wesentliche inhaltliche oder konzeptionelle Änderungen bei anderen Steuerpflichtigen 
verwendet werden kann. 


Wird in Abgrenzung zum Vorherigen im Zuge einer bestehenden Geschäftsbeziehung eine 
(steuerliche) Strukturierungsmaßnahme entwickelt, die einen individuellen Einzelfall betrifft, 
liegt regelmäßig keine standardisierte Dokumentation oder Struktur der Gestaltung vor. 
Nimmt ein Intermediär den individuellen Einzelfall indes zum Anlass, aus dem individuellen 
Einzelfall eine standardisierte Gestaltung zu entwickeln, indem er den Einzelfall anonymi-
siert oder die Einzelfallgestaltung in anderer Weise für eine Vielzahl weiterer Fälle verwend-
bar macht, weist die Gestaltung ein Kennzeichen nach § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
AO auf. 


Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit den in § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO 
definierten Kennzeichen die Feststellung der Voraussetzungen des § 138d Absatz 3 AO 
wichtig, insbesondere die Feststellung, ob ein steuerlicher Vorteil vorliegt. Zahlreiche Stan-
dardvorgänge der Rechts- oder Steuerberatung erfüllen die Voraussetzungen des § 138d 
Absatz 3 AO nämlich nicht, etwa die formularmäßige Gründung von Gesellschaften oder 
die formularmäßige Vergabe von Darlehen. Etwas anderes kann sich allerdings dann erge-
ben, wenn Steuerklauseln in solchen Standardverträgen zu einem gesetzlich nicht aus-
drücklich vorgesehenen steuerlichen Vorteil führen, der im rein nationalen Kontext nicht 
erzielt werden könnte. 


Beschränkt sich die Beratung darauf, dass ein Intermediär den Mandanten auf steuerliche 
Regelungen hinweist, bei denen sich der steuerliche Vorteil ohne weiteres aus dem Geset-
zestext ergibt, etwa das Hinausschieben einer geplanten Veräußerung im Hinblick auf den 
Ablauf der Veräußerungsfrist nach § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 
EStG, erfüllt dies das Kennzeichen auch dann nicht, wenn für die Hinweiserteilung ein Mus-
teranschreiben verwendet wird. 


Ebenso fehlt es z. B. im Fall einer Umwandlung nach § 20 Absatz 1 des Umwandlungssteu-
ergesetzes (UmwStG 2006) an einem relevanten steuerlichen Vorteil, denn der Ansatz des 
Buchwerts als steuerlicher Vorteil ist in § 20 Absatz 2 Satz 1 UmwStG 2006 ausdrücklich 
gesetzlich vorgesehen. 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 3  


§ 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO erfasst Fälle der Verlustnutzung, in de-
nen von einem Beteiligten unangemessene rechtliche Schritte planmäßig unternommen 
werden, um ein laufendes verlustbringendes Unternehmen (auch mittelbar) zu erwerben 
und die Haupttätigkeit des Unternehmens zu beenden. Der Erwerb von Unternehmen, de-
ren Betrieb im Zeitpunkt des Erwerbs bereits eingestellt war oder die inzwischen Gewinne 
erwirtschaften, wird von dem Kennzeichen nicht erfasst. 


Die Voraussetzungen für die Unangemessenheit der rechtlichen Schritte entsprechen den 
Anforderungen des § 42 Absatz 2 AO und der dazu ergangenen höchstrichterlichen Recht-
sprechung. Damit wird das Merkmal der „künstlichen Schritte“ nach Anhang IV Teil II. Buch-
stabe B. Nummer 1 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie 
umgesetzt, welches auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu künstlichen 
Gestaltungen beruht. 
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Auf die Rechtsform des Unternehmens kommt es nicht an. Liegen keine wirtschaftlichen 
Gründe für die jeweiligen Schritte vor, ist davon auszugehen, dass die Gestaltung gezielt 
dafür genutzt werden soll, Steuern zu vermeiden oder zu umgehen. 


Um die Verluste eines erworbenen Unternehmens dafür zu nutzen, die eigene Steuerbe-
lastung zu verringern, muss der Erwerb des Verlustunternehmens in einem solchen Umfang 
erfolgen, dass der Erwerber allein oder zusammen mit nahestehenden Personen die wei-
teren Schritte veranlassen oder durchsetzen kann. Dies richtet sich nach den jeweiligen 
einschlägigen (gesellschaftsrechtlichen) Regelungen. Sofern die Verluste aufgrund von 
Verlustnutzungsbeschränkungen nach den §§ 8c und 8d des Körperschaftsteuergesetzes 
(KStG) nicht genutzt werden können, sind solche Erwerbe nicht mitteilungspflichtig. Aus 
diesem inneren Zusammenhang mit den Verlustnutzungsbeschränkungen können sich 
auch Indizien für die Beurteilung der unangemessenen rechtlichen Schritte ergeben. So 
können unangemessene rechtliche Schritte vorliegen, wenn Gestaltungen ihren Zweck da-
rin haben, die Anwendung der Verlustnutzungsbeschränkungen zu umgehen, und daher 
von einem Beteiligungsdirekterwerb abgesehen wird. 


Beteiligt sind der Nutzer, verbundene Unternehmen und Dritte, die bei der Gestaltung eine 
Funktion erfüllen, sei dies auch nur eine untergeordnete Hilfsfunktion. Die erworbene Ver-
lustgesellschaft zählt ebenfalls zu den an der Gestaltung Beteiligten und ist bei der Mittei-
lung als Beteiligter anzugeben. Nicht erforderlich ist, dass die erworbene Verlustgesell-
schaft eine eigene Mitteilung abgibt. Ebenso wenig ist es erforderlich, dass Dritte angege-
ben werden, deren Beitrag zur Verwirklichung der Gestaltung nicht erforderlich ist. 


Gemäß § 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO stellt auch das Umwandeln von 
Einkünften in Vermögen, in Schenkungen oder andere niedriger besteuerte oder steuerfreie 
Einnahmen oder steuerbefreite Einkünfte eine mitteilungspflichtige Steuergestaltung dar. 
An dem Umwandeln können ein Steuerpflichtiger oder mehrere Steuerpflichtige sowie ver-
bundene Unternehmen beteiligt sein. Des Weiteren sind auch solche Konstellationen er-
fasst, bei denen das Umwandeln ausschließlich im Inland erfolgt und Auswirkungen im Aus-
land hat. Als Umwandlung gilt etwa die Änderung der Einkunftsart. Nicht umfasst sind Kons-
tellationen, bei denen ein steuerlicher Vorteil für den konkreten Fall ausdrücklich im Gesetz 
vorgesehen ist, unabhängig davon, ob das Umwandeln der Einkünfte grenzüberschreitend 
erfolgt. Damit führt zum Beispiel die Aufstockung einer Beteiligung, die die Anwendung des 
Schachtelprivilegs zur Folge hat, nicht zu einer Mitteilungspflicht. Ob ein steuerlicher Vorteil 
für den konkreten Fall ausdrücklich im Gesetz vorgesehen ist, ergibt sich im Einzelfall nicht 
nur aus dem Wortlaut der Norm, sondern unter Berücksichtigung aller Umstände der kon-
kreten Gestaltung und vorrangig aus der Teleologie der gesetzlichen Regelung. Nur auf-
grund der Übereinstimmung mit dem gesetzgeberischen Willen, bestimmte Konstellationen 
einer von der Regelbesteuerung abweichenden „günstigeren“ Besteuerung zu unterwerfen, 
kann eine Gestaltung von dem Anwendungsbereich des Kennzeichens ausgenommen wer-
den. Demnach können auch legale steuerliche Vorteile eine Mitteilungspflicht auslösen, 
wenn sie durch solche Gestaltungen erzielt werden, die in einer Gesamtbetrachtung der 
gesetzgeberischen Intention nicht gerecht werden. Dieses Verständnis des steuerlichen 
Vorteils orientiert sich an der Definition der „aggressiven Steuerplanung“ durch die EU-
Kommission, vgl. Empfehlung der Kommission vom 6.12.2012 betr. Aggressive Steuerpla-
nung, COM (2012) 8806 final: „Ein Hauptmerkmal dieser Praktiken ist, dass sie die Steuer-
schuld durch Vorkehrungen senken, die zwar durchaus legal sind, aber zur Absicht des 
Gesetzes im Widerspruch stehen. [...] Aggressive Steuerplanung besteht darin, die Fein-
heiten eines Steuersystems oder Unstimmigkeiten zwischen zwei oder mehr Steuersyste-
men auszunutzen, um die Steuerschuld zu senken.“ 


Dabei sind nicht nur die durch die deutsche Rechtsordnung gesetzlich eingeräumten steu-
erlichen Vorteile zu beachten, sondern auch solche, die von den nationalen Rechtsordnun-
gen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgesehen sind. Nicht von Bedeu-
tung sind dagegen steuerliche Vorteile, die ein Drittstaat unilateral durch nationale Gesetze 
einräumt. 
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Beispiel 1:  


Eine inländische Stiftung ist Inhaberin einer Forderung, aus der steuerpflichtige Zins-
erträge erzielt werden. Sie legt die Forderung in eine Tochtergesellschaft in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union ein. Die von der Tochtergesellschaft zu-
künftig bezogenen Dividenden sind unter den Voraussetzungen des § 8b Absatz 1 
und 4 KStG steuerfrei. Sofern dieses Umwandeln der Einkünfte die effektive Steuerbe-
lastung der ganzen Struktur bei einer Gesamtbetrachtung der in- und ausländischen 
geschuldeten Steuer mindert, wird regelmäßig auch ein relevanter steuerlicher Vorteil 
gegeben sein, der zu einer Mitteilungspflicht führt. Während die Freistellung der Divi-
dendeneinkünfte unter den Voraussetzungen des § 8b KStG im Gesetz vorgesehen 
ist, ergibt sich hierdurch für die Gesamtbetrachtung der Gestaltung, dass der konkrete 
steuerliche Vorteil durch die vorhergehenden Schritte nicht von der gesetzgeberischen 
Intention getragen ist, denn die Gestaltung nutzt die gesetzgeberische Annahme aus, 
dass die Bezüge eine Vorversteuerung unterlegen hätten. Der gesetzgeberische Wille, 
eine Doppelbesteuerung (Kaskadeneffekt) zu vermeiden, wird genutzt, um eine geset-
zeszweckwidrige Keinmalbesteuerung zu erreichen. 


Dem in § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c AO genannten Kennzeichen liegen fol-
gende Überlegungen zugrunde: Werden Wirtschaftsgüter zwischen Steuerpflichtigen ver-
schoben, kann dies zu einer Änderung der steuerlichen Behandlung führen, ohne dass sich 
die zugrundeliegende Wirtschaftstätigkeit ändert oder ein nichtsteuerlicher Grund für die 
Transaktion besteht. 


Unter einer Transaktion ist eine gegenseitige - ggf. mehrteilige - Übertragung von Gütern 
oder Rechten zwischen mindestens zwei juristischen oder natürlichen Personen, Rechts-
trägern oder Vermögensmassen zu verstehen. Eine relevante Transaktion im Sinne des 
Kennzeichens liegt vor, wenn zwischen der Transaktion und der „Gestaltung“ der Zweck-
zusammenhang besteht, die Transaktion - jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkt - für die 
Gestaltung zu nutzen. 


Entsprechend der Beschreibung in der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten 
Amtshilferichtlinie liegt eine mitteilungspflichtige Steuergestaltung vor, wenn Steuerpflich-
tige Transaktionen für zirkuläre Vermögensverschiebungen nutzen und zwar entweder 
durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen, die keine wirtschaftliche Tä-
tigkeit ausüben oder dadurch, dass sich die Transaktionen gegenseitig aufheben oder aus-
gleichen (sog. „Round tripping“). 


Bei zirkulären Vermögensverschiebungen ist maßgeblich, dass es sich um mindestens zwei 
Transaktionen handeln muss und dass das betroffene Vermögen nach Abschluss der 
Transaktionen wertmäßig wieder zum ursprünglichen Steuerpflichtigen zurückgelangt. Für 
solche Transaktionen genügt bereits der Übergang der wirtschaftlichen Zuordnung für eine 
sog. juristische Sekunde. Wesentlich ist auch, dass die Transaktionen einem planmäßigen 
Ablauf folgen. Damit sich Transaktionen im Sinne der Vorschrift gegenseitig aufheben oder 
ausgleichen, dürfen sich diese Transaktionen nicht aufheben oder ausgleichen infolge 
rechtlicher Vorgaben, beispielsweise infolge eines gesetzlich vorgesehenen und ausgestal-
teten Clearings oder eines Liquidationsnettings im Rahmen von Finanztermingeschäften. 
Rein vertragliche Transaktionen, die Kreditinstitute beispielsweise zur Allokation oder zum 
Ausgleich von Markt- oder Ausfallrisiken verwenden, können sich dagegen gegenseitig auf-
heben oder ausgleichen im Sinne der Vorschrift und sind dann dem Relevanztest („Main 
benefit“-Test) zu unterziehen. So werden sich die Teiltransaktionen eines Wertpapierpen-
sionsgeschäfts (sog. „Repo“) zwar im Einzelfall gegenseitig aufheben oder ausgleichen. 
Erfolgt die Transaktion jedoch, um die zugrundeliegenden Markt- bzw. Ausfallrisiken zwi-
schen den Parteien zu allokieren und spiegeln sich die Risikoeinschätzungen der Parteien 
daher auch im Verkaufs- bzw. Rückkaufspreis wider, so erfolgt durch die Transaktion eine 
echte Risikoverteilung zwischen den Parteien und der Relevanztest wird nicht erfüllt sein, 
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eine Mitteilung ist nicht zu erstatten. Daraus lässt sich erkennen, dass sämtliche Gestaltun-
gen, bei denen durch das planmäßige Ineinandergreifen der einzelnen Transaktionen tat-
sächlich keine Unsicherheit darüber besteht, ob und zu welchem risikogewichteten Wert 
das verschobene Wirtschaftsgut (oder ein wertidentisches Surrogat) wieder zum Veräuße-
rer zurückkehrt, als zirkulär angesehen werden müssen, denn in diesem Fall wird das be-
troffene Vermögen nach Abschluss der Transaktionen wertmäßig bzw. ohne Änderungen 
der Zugriffsmöglichkeiten wieder zum ursprünglichen Steuerpflichtigen zurückgelangen. 


Beispiel 2: 


Speziell aus den USA sind Fälle sog. „Round tripping intangibles“ bekannt. Dabei wer-
den immaterielle Werte, die eine inländische Gesellschaft entwickelt hat, im Wege einer 
nicht-ausschließlichen Lizenz an eine im niedrig besteuerten Ausland ansässige Toch-
tergesellschaft zur Produktion eines Wirtschaftsguts zeitweise überlassen. Da die in-
ländische Gesellschaft Eigentümerin des immateriellen Werts bleibt und durch den ver-
traglich ausschließlichen und zeitlich begrenzten Charakter der Lizenz, kann eine rela-
tiv niedrige Lizenzgebühr für die Nutzungsüberlassung fremdüblich sein. Produziert die 
ausländische Tochter daraufhin die finalen Güter, können diese allerdings, da sie die 
neue Technologie enthalten, einen sehr hohen Marktwert haben. Werden diese Güter 
nun in einem weiteren Schritt an die inländische Muttergesellschaft veräußert, um von 
ihr im Inland auf den Markt gebracht zu werden, kann daher ein relativ hoher Kaufpreis 
fremdüblich sein. Somit entstehen große Gewinnanteile aus der Nutzung der Techno-
logie zu der Tochtergesellschaft im niedrig besteuerten Ausland und stellen somit eine 
mitteilungspflichtige Steuergestaltung dar.  


Beispiel 3:  


Auch die folgende Gestaltung ist mitteilungspflichtig: Eine deutsche Aktiengesellschaft 
(AG) unterliegt einer kombinierten Ertragsteuerbelastung von ca. 33 Prozent (Körper-
schaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer). Die AG hält 100 Prozent des Ka-
pitals an einer niederländischen Finanzierungsgesellschaft, die in den Niederlanden 
einer Ertragsteuerbelastung von ca. 25 Prozent unterliegt. Die deutsche AG legt zu-
nächst einen Betrag in die Finanzierungsgesellschaft ein. Unmittelbar im Anschluss 
gewährt die Finanzierungsgesellschaft der deutschen AG ein Darlehen in Höhe der 
Einlage. Somit wurde Zinsaufwand geschaffen, der in Deutschland - vorbehaltlich der 
Anwendung der Zinsschranke gemäß § 4h EStG - die Bemessungsgrundlage mindert. 


§ 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d AO erfasst die Fälle, in denen der Empfän-
ger grenzüberschreitender Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen in einem Steu-
erhoheitsgebiet ansässig ist, welches keine oder sehr geringe Körperschaftsteuern erhebt 
und oft im allgemeinen Sprachgebrauch als sogenannte „Steueroase“ bezeichnet wird. Die 
Definition des verbundenen Unternehmens ergibt sich aus Absatz 3. Ein Körperschaftsteu-
ersatz von „nahe 0 Prozent“ liegt vor, wenn er kleiner oder gleich 4 Prozent ist, da nach 
Rundungsregeln bei dieser Höhe abgerundet wird.  


Ein Beispiel für die Verlagerung von Gewinnen durch grenzüberschreitende Zahlungen sind 
mehrstufige Gestaltungen, die unter Ausnutzen von nationalen Qualifikationskonflikten ver-
schiedener Jurisdiktionen hinsichtlich der Ansässigkeit von Gesellschaften und einer unzu-
reichenden auswärtigen Hinzurechnungsbesteuerung Steuersubstrat planmäßig an einen 
Letztempfänger zuweisen, der in einem Steuerhoheitsgebiet steuerpflichtig ist, das entwe-
der überhaupt keine Unternehmenssteuern erhebt oder einen Körperschaftsteuersatz von 
0 Prozent oder nahe 0 Prozent hat (sog. „Double Irish with a Dutch Sandwich“-Struktur). 
Die letztlichen grenzüberschreitenden Zahlungen bleiben in diesen Fällen unbesteuert. 


§ 138e Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe e AO unterliegen die Fälle, in denen die 
grenzüberschreitenden Zahlungen als solche steuerlich begünstigt sind und nicht ihr Emp-
fänger. Dies kann im Wege einer gesetzlichen Steuerbefreiung oder im Wege einer sog. 
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Präferenzregelung geschehen. Auch auf diese Kennzeichen ist der Relevanztest anwend-
bar, so dass ein steuerlicher Vorteil der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe der Ge-
staltung sein muss und nicht ausdrücklich im Gesetz angelegt sein darf. Insoweit wäre das 
Schachtelprivileg des § 8b Absatz 1 Satz 1 KStG eine grundsätzlich vom Kennzeichen er-
fasste Steuerbefreiung, die jedoch aufgrund des Relevanztestes nicht zu einer Mitteilungs-
pflicht führt. Denn der dort normierte steuerliche Vorteil ist ausdrücklich im Gesetz vorge-
sehen.  


Grundlage für eine Steuerbefreiung ist, dass der Staat, dem das Besteuerungsrecht zuge-
wiesen ist, die Zahlungen nicht in die steuerliche Bemessungsgrundlage einbezieht. Einer 
Steuerbefreiung steht es gleich, wenn eine Besteuerung infolge  


– von Freibeträgen, 


– eines Verlustausgleichs oder -abzugs wegen anderer negativer Einkünfte, 


– des Abzugs bzw. der Anrechnung von im Ausland gezahlten Steuern, 


– der Anwendung von DBA-Schachteldividenden-Regelungen, 


– der Anwendung einer Unionsrichtlinie (z. B. bei Schachteldividenden gemäß Artikel 4 
Absatz 1 und Artikel 5 der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über 
das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten, sog. Mutter-Tochter- Richtlinie (ABl. EG Nr. L 225 S. 6, Nr. L 266 S. 20, 
1997 Nr. L 16 S. 98), neugefasst durch die Richtlinie 2011/96/EU vom 30. November 
2011 (ABl. EU Nr. L 345 S. 8) und geändert durch die Richtlinie 2013/13/EU vom 13. 
Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 141/30)) 


unterbleibt oder aufgrund ausländischer Vorschriften zur Einkünfteermittlung temporäre o-
der permanente Differenzen im Vergleich zu der nach deutschem Steuerrecht ermittelten 
Bemessungsgrundlage auftreten, auch wenn dies - bezogen auf den nach deutschem Steu-
errecht maßgeblichen Veranlagungszeitraum - wie eine zumindest partielle Nichtbesteue-
rung wirkt. Temporäre Differenzen treten z. B. auf, wenn das Recht des anderen Vertrags-
staats höhere Rückstellungen ermöglicht oder höhere Abschreibungen zulässt. Perma-
nente Differenzen treten z. B. auf, wenn das Recht des anderen Vertragsstaats es ermög-
licht, Aufwendungen abzuziehen, die nach inländischem Steuerrecht dem Betriebsausga-
benabzugsverbot des § 4 Absatz 5 EStG unterliegen. 


Eine Präferenzregelung liegt hingegen in der Regel dann vor, wenn bestimmte Branchen, 
Sektoren oder Einnahmen im Vergleich zur übrigen Wirtschaft oder zu anderen Einnahme-
kategorien steuerlich begünstigt werden. Insoweit muss neben der Selektivität der Rege-
lung noch eine von der Regelbesteuerung abweichende, niedrige Besteuerung hinzukom-
men.  


Ein Beispiel für eine Präferenzregelung sind Regelungen, die für Lizenzeinkünfte eine be-
vorzugte Besteuerung vorsehen (sog. Patent- oder Lizenz -Boxen). Eine Präferenzregelung 
liegt auch dann vor, wenn die Lizenzeinkünfte auf einer aktiven Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit im Sinne des modifizierten Nexus-Ansatzes der OECD beruhen. 


Absatz 2 Nummer 1 


§ 138e Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a AO bestimmt, dass beim Zahlenden als Betriebs-
ausgaben abzugsfähige Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen an staatenlose 
Zahlungsempfänger oder solche Zahlungsempfänger, die in einem Territorium ansässig 
sind, welches auf der Liste nichtkooperierender Drittstaaten der Europäischen Union ge-
führt wird, mitteilungspflichtige Steuergestaltungen darstellen.  
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Typischerweise sind staatenlose Zahlungsempfänger solche Personen, die bewusst eine 
Ansässigkeit vermeiden. Dies erreichen sie entweder durch ihr tatsächliches Verhalten oder 
indem sie Qualifikationskonflikte zwischen den betroffenen nationalen Rechtsordnungen 
ausnutzen. Dies kann beispielsweise eintreten, wenn ein Staat die steuerliche Ansässigkeit 
allein vom Sitz der Geschäftsleitung abhängig macht und ein zweiter Staat allein vom Ort 
der Gründung der Gesellschaft. Wird eine Gesellschaft nun im ersten Staat gegründet und 
liegt der Sitz der Geschäftsleitung im zweiten Staat, entsteht eine in keinem Steuerhoheits-
gebiet ansässige Gesellschaft (sog. „ghost company“). 


Das Merkmal der Staatenlosigkeit erfasst auch solche Fälle grenzüberschreitender Zahlun-
gen, in denen die steuerliche Ansässigkeit nach den Bestimmungen eines Doppelbesteue-
rungsabkommens (DBA) von beiden Vertragsstaaten nicht in korrespondierender Weise 
bestimmt wird. Dies kann beispielsweise bei der Bestimmung der Ansässigkeit einer Ge-
sellschaft nach Maßgabe des Orts der tatsächlichen Geschäftsleitung auftreten, indem je-
der Vertragsstaat davon ausgeht, dass sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung im 
jeweils anderen Staat befindet. Folge ist, dass kein Staat das Besteuerungsrecht als sog. 
Ansässigkeitsstaat dieser Gesellschaft wahrnimmt.  


§ 138e Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b AO erfasst solche Transaktionen, bei denen Steu-
erpflichtige vergleichbare Steuervergünstigungen in mehreren Rechtsordnungen beantra-
gen oder ihnen die Steuervergünstigungen gewährt werden.  


Unter die Regelung fallen Fallgestaltungen, in denen Abschreibungen zum Beispiel in Folge 
von Qualifikationskonflikten in mehreren Staaten geltend gemacht werden sollen.  


Beispiel 4:  


Eine inländische Fluggesellschaft (Leasingnehmerin) least bei dem ausländischen 
Leasingunternehmen (Leasinggeber) ein Flugzeug. Beiden Parteien wird das Flugzeug 
von ihrem jeweiligen Ansässigkeitsstaat aufgrund der nationalen Regelungen bilanziell 
zugerechnet. Somit können beide Unternehmen Abschreibungen als Betriebsausga-
ben geltend machen. Dasselbe Wirtschaftsgut wird folglich in zwei Staaten abgeschrie-
ben. Dies kann auch im Fall von Betriebstätten, die nach einem DBA freigestellt wer-
den, auftreten, wenn ein Wirtschaftsgut sowohl der Betriebstätte als auch dem Stamm-
haus zugerechnet wird. 


Von dem Kennzeichen sind jedoch solche Fälle nicht erfasst, in denen eine Doppelbesteu-
erung im Wege der Anrechnungsmethode beseitigt werden soll. Beispielsweise unterhält 
ein inländischer Nutzer in einem Staat, mit dem kein DBA besteht, eine Betriebstätte. In der 
Betriebstätte werden Waren produziert. Die dafür notwendigen Maschinen werden nach 
den jeweiligen Gewinnermittlungsvorschriften abgeschrieben. Das Betriebstättenergebnis 
wird in dem Betriebstättenstaat besteuert. In Deutschland fließt das Ergebnis der Betrieb-
stätte in die Gewinnermittlung des Nutzers ein. Gleichzeitig werden die ausländischen Steu-
ern gemäß § 34c EStG in Verbindung mit § 26 KStG angerechnet. Die Abschreibungen der 
Maschinen werden sowohl im ausländischen Staat als auch in Deutschland berücksichtigt.  


Eine Mitteilung ist nicht erforderlich, soweit die doppelte Geltendmachung einer Abschrei-
bung z. B. darauf beruht, dass das Ergebnis der Betriebstätte sowohl im Betriebstättenstaat 
als auch im inländischen Stammhaus erfasst und besteuert wird. 


Ebenfalls von diesem Kennzeichen erfasst sind Fälle, in denen eine Befreiung von einer 
Doppelbesteuerung mehrfach für dieselben Einkünfte oder Vermögen beantragt wird. Dies 
kann beispielsweise bei Drei-Staaten-Konstellationen vorkommen, in denen auf Basis des 
DBA zwischen den ersten beiden Staaten eine Freistellung der Einkünfte im zweiten Staat 
beantragt wird und auf Basis des DBA zwischen dem ersten und dem dritten Staat eine 
Freistellung der Einkünfte im ersten Staat erzielt wird. Um dies zu erreichen, können bei-
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spielsweise Qualifikationskonflikte oder Zuordnungskonflikte im Hinblick auf eine steuerli-
che Transaktion, die diese drei Staaten betrifft, genutzt werden, so dass im Ergebnis diese 
Einkünfte nirgends besteuert werden. 


§ 138e Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c AO sieht eine Mitteilungspflicht für solche Gestal-
tungen vor, bei denen eine Übertragung oder Überführung von Vermögensgegenständen 
in den beteiligten Rechtsgebieten hinsichtlich des Wertansatzes im Abgangsstaat bzw. des 
Wertansatzes im Zugangsstaat steuerlich unterschiedlich beurteilt wird. Unter das Kennzei-
chen fallen solche Fälle, bei denen z. B. eine Differenz zwischen Veräußerungspreis im 
Staat der Veräußerung und Anschaffungspreis im Staat des Erwerbs besteht, etwa weil im 
Staat der Veräußerung der Buchwert angesetzt wird, während im Staat des Erwerbs der 
Ansatz mit dem gemeinen Wert erfolgt. Wenn der unterschiedliche Wertansatz 10 Prozent 
oder weniger beträgt, ist er nicht wesentlich und somit nicht mitteilungspflichtig. 


Dabei ist zu beachten, dass Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 
2016 (ABl. L 193 vom 19.7.2016) mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungs-
praktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts (sog. 
ATAD-Richtlinie) enumerativ Tatbestände enthält, bei denen eine Aufdeckung stiller Reser-
ven in grenzüberschreitenden Übertragungen oder Überführungen von Vermögensgegen-
ständen zwischen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erfolgt. 


Absatz 2 Nummer 2 


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 AO knüpft an den Standard für den automatischen Austausch 
von Informationen über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Meldestandard der OECD 
an (sog. „Common Reporting Standard“ – CRS).  


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 AO erfasst solche Steuergestaltungen, deren Ziel es ist, eine 
unzureichende Umsetzung des gemeinsamen Meldestandards durch Steuerhoheitsgebiete 
oder Finanzinstitute oder der von ihnen Beauftragten als auch die Nichtanwendbarkeit des 
gemeinsamen Meldestandards auszunutzen.  


Die Nichtanwendbarkeit kann darauf zurückgehen, dass ein Steuerhoheitsgebiet an dem 
Informationsaustausch nicht teilnimmt oder dass der persönliche, sachliche oder zeitliche 
Anwendungsbereich des an sich umgesetzten gemeinsamen Meldestandards vermieden 
wird. Das Ausnutzen verwirklicht sich darin, dass ein Informationsaustausch über Finanz-
konten nicht, nicht vollständig, nicht verwertbar, nicht mit dem richtigen Endadressaten oder 
nicht zur richtigen Zeit erfolgt. Die bloße Tatsache, dass infolge einer Gestaltung eine Mel-
dung bzw. ein Informationsaustausch nach CRS unterbleibt, erlaubt für sich alleine nicht 
die Annahme, dass CRS-Rechtsvorschriften umgangen würden. Die Ausnutzung oder Ver-
meidung des CRS-Regelwerks liegt insbesondere nicht vor, wenn im Vordergrund einer 
Gestaltung nachvollziehbare wirtschaftliche Erwägungen stehen, die reflexhaft zur Folge 
haben, dass auch eine Meldung bzw. ein Informationsaustausch nach CRS ausbleibt. Eine 
Umgehung des CRS liegt außerdem nicht vor, sofern die Informationen zum Finanzkonto 
gemäß einem FATCA-Abkommen mit der Steuerverwaltung bzw. den Steuerverwaltungen 
des meldepflichtigen Kontoinhabers ausgetauscht werden. 


Das Kennzeichen verweist hinsichtlich der Begriffe „Finanzkonto“, „Finanzinstitut“, „Konto-
inhaber“ und „beherrschende Person“ auf die Begriffsbestimmungen der §§ 19 und 20 des 
Gesetzes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten. Damit folgt 
die Umsetzung der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie, die 
ihrerseits für die Zwecke der Bestimmung dieser Begriffe auf die Richtlinie 2014/107/EU 
des Rates vom 9. Dezember 2014 (ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 1) verweist. Das Vorlie-
gen der Kennzeichen nach § 138e Absatz 2 Nummer 2 AO beurteilt sich unabhängig von 
der steuerlichen Ansässigkeit der nach CRS meldepflichtigen Personen bzw. dem Staat 
oder Gebiet, der oder das Empfänger des Informationsaustausches nach CRS ist. 
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Die Buchstaben a bis f des Absatzes 2 Nummer 2 stehen in einem Alternativverhältnis zu-
einander. 


Die Kennzeichen entsprechen den von der OECD entwickelten „Model Mandatory Disclo-
sure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures“ (MDR) 
(OECD (2018), Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and 
Opaque Offshore Structures, OECD, Paris. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-infor-
mation/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-
offshore-structures.pdf).  


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a AO sieht die Mitteilungspflicht solcher grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen vor, welche die Nutzung eines Kontos, Produkts oder ei-
ner Anlage umfassen, die formal nicht zur Annahme eines meldepflichtigen Kontos führen, 
obwohl dieses Konto, Produkt oder diese Anlage typische Merkmale eines nach dem ge-
meinsamen Meldestandard meldepflichtigen Finanzkontos beinhaltet.  


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b AO sieht die Mitteilungspflicht grenzüberschrei-
tender Steuergestaltungen vor, die zum Gegenstand haben, dass ein meldepflichtiges Fi-
nanzkonto oder Vermögenswerte in ein Steuerhoheitsgebiet übertragen werden, das kei-
nen Finanzkonteninformationsaustausch nach dem gemeinsamen Meldestandard mit dem 
Steuerhoheitsgebiet durchführt, in dem der Nutzer der Steuergestaltung bzw. des melde-
pflichtigen Finanzkontos ansässig ist. Erfasst wird auch die Einbeziehung eines solchen 
Steuerhoheitsgebiets in eine Steuergestaltung. 


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c AO sieht eine Pflicht zur Mitteilung grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen vor, die Einkünfte und Vermögen als Produkte oder Zah-
lungen einstufen, die nicht dem gemeinsamen Meldestandard unterliegen. Damit ist eine 
Umqualifizierung von Einkünften und Vermögensgegenständen zu Finanzprodukten er-
fasst, die keiner Meldeverpflichtung nach dem gemeinsamen Meldestandard unterliegen.  


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d AO erfasst grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen, die die Übertragung oder die Umwandlung eines Finanzinstituts oder eines Finanz-
kontos oder der darin enthaltenen Vermögenswerte, welche grundsätzlich als meldende 
Finanzinstitute oder meldepflichtige Finanzkonten einzustufen sind, in Finanzinstitute, Fi-
nanzkonten oder in Vermögenswerte vorsehen, die nicht der Meldepflicht im Rahmen des 
gemeinsamen Meldestandards unterliegen. 


In Abgrenzung zu dem Buchstaben d erfasst § 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e AO 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen, die keine Übertragung oder Umwandlung eines 
meldenden Finanzinstituts oder meldepflichtigen Finanzkontos zum Gegenstand haben, je-
doch Rechtsträger, Steuergestaltungen oder Strukturen einbeziehen, die die Meldung eines 
oder mehrerer Kontoinhaber bzw. einer oder mehrerer beherrschender Personen im Rah-
men des automatischen Informationsaustauschs über Finanzkonten nach dem gemeinsa-
men Meldestandard ausschließen oder vorgeblich ausschließen. 


§ 138e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f AO beschreibt grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen, die darauf abzielen, Schwächen in den Verfahren, die Finanzinstitute zur Erfül-
lung der Sorgfaltspflicht bezüglich des gemeinsamen Meldestandards anwenden, auszu-
nutzen oder diese Verfahren aushöhlen. Dies schließt die Einbeziehung solcher Steuerho-
heitsgebiete in die grenzüberschreitende Steuergestaltung mit ein, die über ungeeignete 
bzw. schwache Regelungen über die Durchsetzung von Regelungen für die Durchführung 
von Vorschriften gegen die Geldwäsche oder mit schwachen Transparenzanforderungen 
für juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen ausgestattet sind. Bei der Beurteilung, 
inwieweit Schwächen im vorstehenden Sinne in den jeweiligen Steuerhoheitsgebieten vor-
liegen, können die Ergebnisse des Global Forum on Transparency and Exchange of Infor-
mation for Tax Purposes der OECD aus der Überprüfung der Implementierung und der 
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Einhaltung der Standards für den automatischen Informationsaustausch und den Informa-
tionsaustausch auf Ersuchen herangezogen werden. 


Absatz 2 Nummer 3 


§ 138e Absatz 2 Nummer 3 AO beschreibt grenzüberschreitende Steuergestaltungen, de-
ren Ziel es ist, durch Zwischenschaltung rechtlicher Eigentümer oder wirtschaftlich Berech-
tigter (vgl. § 3 des Geldwäschegesetzes - GwG) mit Einbeziehung verschiedener Personen, 
Rechtsvereinbarungen oder Strukturen die Identität wirtschaftlich Berechtigter zu verschlei-
ern. Es ist nicht Voraussetzung, dass die Identität des wirtschaftlich Berechtigten gerade 
deswegen verschleiert wird, um eine zutreffende Meldung nach dem gemeinsamen Melde-
standard zu verhindern oder zu erschweren. Die Merkmale der Buchstaben a und b müssen 
allerdings kumulativ erfüllt sein. 


Diese Kennzeichen entsprechen den von der OECD entwickelten „Model Mandatory Dis-
closure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures“ (MDR) 
(OECD (2018), Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and 
Opaque Offshore Structures, OECD, Paris. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-infor-
mation/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-
offshore-structures.pdf).  


§ 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a AO enthält die Voraussetzung, dass Personen, 
Rechtsvereinbarungen oder Strukturen verwendet werden, die keine tatsächliche wirt-
schaftliche Tätigkeit ausüben, die mit angemessenem Personal, angemessenen Vermö-
genswerten und angemessenen Räumlichkeiten einhergeht. Dies kennzeichnet regelmäßig 
passive Gesellschaften, die die Ermittlung der hinter ihnen stehenden Berechtigten er-
schweren.  


In § 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b AO wird verlangt, dass die einbezogenen Per-
sonen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen in anderen Steuerhoheitsgebieten eingetra-
gen, ansässig oder niedergelassen sind oder verwaltet oder anderweitig kontrolliert werden 
als dem Steuerhoheitsgebiet, in dem ein oder mehrere der wirtschaftlich Berechtigten der 
von diesen Personen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen gehaltenen Vermögenswerte 
ansässig sind.  


Weitere Voraussetzung ist, dass die wirtschaftlichen Eigentümer der einbezogenen Perso-
nen, Rechtsvereinbarungen oder Strukturen nicht nach dem Geldwäschegesetz, durch das 
die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73) zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Vierte EU-Geldwäsche-
richtlinie) in Deutschland umgesetzt worden ist, identifizierbar gemacht werden. 


Absatz 2 Nummer 4 


Bei den Kennzeichen der Nummer 4 handelt es sich um spezifische Kennzeichen hinsicht-
lich der Verrechnungspreisgestaltungen. Diese Gestaltungen sind grundsätzlich auch Ge-
genstand der Aufzeichnungspflichten gemäß § 90 Absatz 3 AO. Durch die Mitteilung einer 
Verrechnungspreisgestaltung bleibt die Mitwirkungspflicht nach § 90 Absatz 3 AO unbe-
rührt. 


Bei § 138e Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a AO wird auf die Nutzung unilateraler Safe-
Harbour-Regelungen abgestellt. Eine Safe-Harbour-Regelung im vorliegenden Sinne ist 
eine Regelung, die für eine festgelegte Kategorie von Steuerpflichtigen oder Geschäftsvor-
fällen gilt und dafür in Betracht kommende Steuerpflichtige von bestimmten Verpflichtungen 
befreit, die aufgrund der allgemeinen Verrechnungspreisvorschriften eines Staates sonst 
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zu erfüllen wären. Eine Safe-Harbour-Regelung ersetzt daher die Verpflichtungen des all-
gemeinen Verrechnungspreissystems durch einfachere Verpflichtungen (Kapitel IV E. der 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien 2017). 


Von dem Kennzeichen werden Fälle erfasst, bei denen es keine eigenständige Ermittlung 
des (angemessenen) Verrechnungspreises gibt, sondern Pauschalen zur Anwendung kom-
men. Solche Pauschalen können z. B. bestimmte Schwellenwerte bei der Gewinnmarge 
sein oder darin bestehen, dass die Netto-Umsätze der konzerninternen Export-Transaktio-
nen einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtumsätze ausmachen. Außerdem sehen 
manche Rechtsordnungen bei der Ermittlung eines Fremdvergleichspreises vor, dass be-
stimmte Preise oder Gewinnaufschläge in einer zuvor festgelegten Bandbreite als fremd-
üblich gelten. So können Rechtsordnungen pauschal einen Kostenaufschlag für Dienstlei-
tungen oder Darlehensgewährungen zwischen verbundenen Unternehmen als fremdüblich 
ansehen. Bewegen sich die Verrechnungspreise in diesem Rahmen, erfolgt im konkreten 
Einzelfall keine weitere Ermittlung der Fremdüblichkeit. Sollten sich die „Verrechnungs-
preise“ eines Unternehmens innerhalb dieser festgelegten Grenzen befinden, werden keine 
Korrekturen vorgenommen. Auf eine Angemessenheitsprüfung im Einzelfall kommt es da-
bei nicht an. Sofern eine vom Kennzeichen betroffene Regelung von der OECD akzeptiert 
wird, handelt es sich nicht um eine unilaterale Regelung. Das ist beispielsweise der Fall bei 
der Behandlung von sog. Dienstleistungen mit geringer Wertschöpfung (Kapitel VII der 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien 2017). 


Im Rahmen von § 138e Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b AO wird die Übertragung von 
schwer zu bewertenden immateriellen Werten zwischen verbundenen Unternehmen oder 
deren Überführung zwischen Betriebstätten als Kennzeichen normiert. Der Begriff „schwer 
zu bewertende immaterielle Werte“ umfasst gemäß der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 
geänderten Amtshilferichtlinie immaterielle Werte oder Rechte an immateriellen Werten, für 
die zum Zeitpunkt ihrer Übertragung oder Überführung keine ausreichend verlässlichen 
Vergleichswerte vorliegen und zum Zeitpunkt der Transaktion die Prognosen voraussichtli-
cher Cashflows oder die vom übertragenen immateriellen Wert erwarteten abzuleitenden 
Einkünfte oder die der Bewertung des immateriellen Werts zugrunde gelegten Annahmen 
höchst unsicher sind, weshalb der letztendliche Erfolg des immateriellen Werts zum Zeit-
punkt der Übertragung oder Überführung nur schwer absehbar ist (Kapitel VI D.4 der 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien 2017). 


Unter dieses Kennzeichen fallen u. a. Fälle, in denen der immaterielle Wert zum Zeitpunkt 
des konzerninternen Transfers nur teilweise entwickelt, seine kommerzielle Verwertung erst 
zeitversetzt zu erwarten oder die Nutzung neuartig ist. Sind Patente oder Marken bei Über-
tragung oder Überführung der Inhaberschaft hingegen bereits verfestigt, hat sich also be-
reits ein Marktpreis gebildet, liegt kein schwer zu bewertender immaterieller Wert vor. Wer-
den in einem einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang mehrere immaterielle Werte übertragen 
oder überführt, so ist aus Vereinfachungsgründen lediglich eine Anzeige abzugeben, in der 
alle betroffenen immateriellen Werte anzugeben sind. 


§ 138e Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c AO normiert Übertragungen von Funktionen, Ri-
siken und Wirtschaftsgütern oder sonstigen Vorteilen innerhalb von verbundenen Unter-
nehmen, sofern sich dies erheblich negativ auf den erwarteten jährlichen Gewinn vor Zinsen 
und Steuern (sog. „Earnings Before Interest and Taxes“ - EBIT) des übertragenden Unter-
nehmens auswirkt. 


Bei sinngemäßer Anwendung auf Betriebstätten ist das EBIT des übertragendenden Unter-
nehmens ohne Berücksichtigung der Betriebstätte, auf die die Funktionen, Risiken oder 
Wirtschaftsgütern übertragen wurden, zu berechnen. 


Absatz 3  
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§ 138e Absatz 3 AO enthält eine Definition des „verbundenen Unternehmens“ im Sinne der 
Absätze 1 und 2. Sie entspricht der Definition des Artikels 3 Nummer 23 der durch Artikel 1 
der Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie.  


§ 138f – neu – 


§ 138f AO regelt das Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
im Sinne der §§ 138d und 138e AO durch Intermediäre.  


Absatz 1 


§ 138f Absatz 1 Satz 1 AO bestimmt, dass die grenzüberschreitende Steuergestaltung im 
Sinne des § 138d Absatz 1 AO dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz und über die amtlich bestimmte Schnittstelle mitzuteilen ist. Den 
Inhalt dieses Datensatzes bestimmt Absatz 3 des § 138f AO. Die Mitteilungen haben nach 
Maßgabe der §§ 87a und 87b AO elektronisch zu erfolgen.  


Die übermittelten Daten werden durch das Bundeszentralamt für Steuern gemäß Arti-
kel 8ab Absatz 13 und Artikel 21 Absatz 5 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänder-
ten Amtshilferichtlinie im Rahmen des automatischen Informationsaustausches in das von 
der EU-Kommission eingerichtete sichere Zentralverzeichnis eingestellt. Hierdurch können 
die Informationen von den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgerufen wer-
den. 


Absatz 2 


§ 138f Absatz 2 AO bestimmt die Frist, innerhalb der die Mitteilung an das Bundeszentral-
amt für Steuern zu übermitteln ist, und setzt damit die Vorgaben von Artikel 8ab Absatz 1 
der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie um.  


Nach § 138f Absatz 2 AO ist die Mitteilung innerhalb von 30 Tagen nach Eintritt des ersten, 
in der Vorschrift genannten Ereignisses zu erstatten.  


Nach § 138f Absatz 2 Nummer 1 AO beginnt die Mitteilungsfrist, sobald die grenzüber-
schreitende Steuergestaltung einem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt wird. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn der Intermediär die vertraglichen Unterlagen dem Nutzer 
ausgehändigt oder anderweitig zugänglich gemacht hat. Eine tatsächliche Umsetzung der 
Steuergestaltung durch den Nutzer ist hierbei noch nicht erforderlich. Auf die Erläuterungen 
in der Begründung zu § 138d Absatz 1 AO wird verwiesen. 


Nach § 138f Absatz 2 Nummer 2 AO beginnt die Mitteilungsfrist, sobald der Nutzer der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung zu deren Umsetzung bereit ist. Hierunter fallen 
insbesondere solche Konstellationen, in denen die grenzüberschreitende Steuergestaltung 
durch den Nutzer selbst konzipiert wird.  


§ 138f Absatz 2 Nummer 3 AO knüpft den Fristbeginn an den Tag, nachdem der erste 
Schritt zur Umsetzung der grenzüberschreitenden Steuergestaltung durch den Nutzer ge-
macht wurde. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Vertrag über die Nutzung 
der grenzüberschreitenden Steuergestaltung von einer aufschiebenden Bedingung abhän-
gig ist und diese noch nicht eingetreten ist.  


Für den Beginn der Mitteilungsfrist ist dabei der Tag maßgebend, an dem das erste der in 
Nummern 1 bis 3 genannten Ereignisse eintritt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 
die Finanzverwaltung zum frühestmöglichen Zeitpunkt über grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen informiert wird. 


Absatz 3 
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Zur Umsetzung der Vorgaben von Artikel 8ab Absatz 14 Buchstaben a bis h der geänderten 
Amtshilferichtlinie sind in dem an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermittelnden Da-
tensatz die in § 138f Absatz 3 AO bestimmten Angaben mitzuteilen. 


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 AO bezeichnet die mitzuteilenden Angaben zu In-
termediären. Ist der Intermediär eine natürliche Person, sind Familienname und Vor-
name sowie Tag und Ort seiner Geburt anzugeben. Ist der Intermediär keine natürliche 
Person, sind seine Firma oder sein Name anzugeben. In beiden Fällen sind darüber 
hinaus seine Anschrift, sein Ansässigkeitsstaat sowie sein (in- oder ausländisches) 
Steueridentifikationsmerkmal oder seine (in- oder ausländische) Steuernummer anzu-
geben.  


Für die Erhebung und sonstige Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) und der ergänzenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der AO (insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30 
und 32a bis 32j AO). Die Erhebung der Steueridentifikationsnummern der Intermediäre 
ist durch die Amtshilferichtlinie vorgeschrieben und stellt eine Maßnahme dar, die an-
gemessen und geeignet ist, um dem Bundeszentralamt für Steuern die Auswertung der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung und den zielgenauen Informationsaustausch 
zu ermöglichen. Bei Schaffung der Richtlinie (EU) 2018/822 wurde der Europäische 
Datenschutzbeauftragte konsultiert; die im Rahmen dieser Richtlinie vorgenommene 
Verarbeitung personenbezogener Daten muss in Einklang mit der Datenschutz-Grund-
verordnung erfolgen (vgl. Erwägungsgrund 17 der Richtlinie (EU) 2018/822). Die nati-
onalen Regelungen zur Umsetzung dieser Richtlinie entsprechen den Anforderungen 
der Datenschutz-Grundverordnung. 


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO bestimmt die mitzuteilenden Angaben zum Nut-
zer. Ist der Nutzer eine natürliche Person, sind Familienname und Vorname sowie Tag 
und Ort seiner Geburt anzugeben. Ist der Nutzer keine natürliche Person, sind seine 
Firma oder sein Name anzugeben. In beiden Fällen sind darüber hinaus seine An-
schrift, sein Ansässigkeitsstaat sowie - soweit dies dem Intermediär bekannt ist - sein 
(in- oder ausländisches) Steueridentifikationsmerkmal oder seine (in- oder ausländi-
sche) Steuernummer anzugeben.  


Für die Erhebung und sonstige Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und der ergänzenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen der AO (insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30 und 
32a bis 32j AO). Die Erhebung der Steueridentifikationsnummern der Nutzer ist durch 
die Amtshilferichtlinie vorgeschrieben und stellt eine Maßnahme dar, die angemessen 
und geeignet ist, um dem Bundeszentralamt für Steuern die Auswertung der grenz-
überschreitenden Steuergestaltung und die zielgenaue Information der örtlich zustän-
digen Finanzbehörden nach § 138i und § 138j Absatz 4 AO zu ermöglichen. 


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 AO bestimmt die notwendigen Angaben zu etwaigen 
verbundenen Unternehmen des Nutzers. 


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 AO bestimmt, dass der Intermediär Einzelheiten 
über das oder die Kennzeichen im Sinne des § 138e AO benennen muss, die nach 
§ 138d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO eine konkrete Mitteilungspflicht auslösen.  


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 AO verlangt, dass der Intermediär den Inhalt der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung zusammenfasst. Diese Zusammenfassung 
muss es einem sachkundigen, objektiven Dritten ohne weiteres ermöglichen nachzu-
vollziehen, wie es im Rahmen der grenzüberschreitenden Steuergestaltung zu einem 
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gesetzlich möglicherweise nicht vorgesehenen steuerlichen Vorteil für den Nutzer 
kommt und was dieser steuerliche Vorteil ist. Zur Kontrolle sollte der Intermediär prü-
fen, ob es bei der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in einem rein innerstaatli-
chen Sachverhalt ebenfalls zu dem beabsichtigten steuerlichen Vorteil kommen würde.  


§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a AO erfordert weiterhin, dass – soweit 
bekannt – auch die allgemein gebräuchliche Bezeichnung der Steuergestaltung be-
nannt wird. In der Vergangenheit erhielten besonders prominente Steuergestaltungen 
Bezeichnungen wie z. B. „Cum-Ex“ oder „Double Irish with a Dutch Sandwich“.  


Zudem soll nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b AO auch eine abstrakt 
gehaltene Beschreibung der im Hinblick auf die konkrete grenzüberschreitende Steu-
ergestaltung relevanten Geschäftstätigkeit oder Gestaltung des Nutzers mitgeteilt wer-
den. Dies gilt allerdings nur, soweit dies nicht zur Offenlegung eines Handels-, Ge-
werbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder von Informati-
onen, deren Offenlegung die öffentliche Ordnung verletzen würde, führt.  


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 AO fordert die Mitteilung des Datums des Tages, an 
dem mit der Umsetzung der Steuergestaltung nach § 138f Absatz 2 Nummer 3 AO be-
gonnen wird. Insoweit sind auch Vorbereitungsschritte umfasst, da der steuerliche Vor-
teil typischerweise erst mit Entstehung der jeweiligen Steuer mit Ablauf des Besteue-
rungszeitraums entsteht.  


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 AO legt fest, dass auch Einzelheiten über die für das 
Gelingen der Steuergestaltung wesentlichen, einschlägigen in- und ausländischen Vor-
schriften benannt werden. Auch hier genügt es, dass lediglich die Vorschrift selbst mög-
lichst exakt zitiert wird. Handelt es sich um ausländische Vorschriften, ist die genaue 
Bezeichnung des jeweiligen Gesetzes einschließlich der Angabe des jeweils gesetz-
gebenden Staates erforderlich.  


– Nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 AO ist der wirtschaftliche Wert der grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung zu bezeichnen. Der wirtschaftliche Wert einer grenz-
überschreitenden Steuergestaltung bemisst sich nicht am erwarteten steuerlichen Vor-
teil der Steuergestaltung, sondern bezieht sich auf die konkrete Transaktion. Maßge-
bend zur Wertbestimmung kann insbesondere die Höhe der Gegenleistung oder der 
Investition sein. Da nach der Höhe dieses Werts keine Abgabe bemessen wird, sind 
keine überhöhten Anforderungen an die Wertermittlung zu stellen. 


– § 138f Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 AO erfordert, dass alle anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union benannt werden, die von der konkreten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung wahrscheinlich betroffen sind, soweit sie der mitteilungspflichtigen 
Person bekannt sind. Eine Betroffenheit liegt schon dann vor, wenn die Steuergestal-
tung geeignet ist, steuerliche Auswirkungen auf diese, von der konkreten Steuergestal-
tung betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu haben. Mit anderen Wor-
ten: Ein Mitgliedstaat ist betroffen, wenn eine der Voraussetzungen des § 138d Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 AO erfüllt ist, auch wenn der steuerliche Vorteil nur in einem 
der betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorliegt. Nicht mitzuteilen sind 
hingegen all jene Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die zwar womöglich ver-
gleichbare Regelungen, die zu einem entsprechenden steuerlichen Vorteil führen kön-
nen, besitzen, auf die sich jedoch die der Mitteilung zugrundeliegende grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung nicht konkret auswirkt. 


– § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 AO erfordert, dass – soweit dies dem Intermediär 
bekannt ist – alle anderen Personen benannt werden, die von der grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung wahrscheinlich betroffen sind. Anzugeben ist dann auch, zu wel-
chen Mitgliedstaaten der Europäischen Union diese Personen in Beziehung stehen. 
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Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Intermediär 
im Geltungsbereich der AO oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zur Mitteilung derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung verpflichtet ist (vgl. dazu 
auch § 138f Absatz 8 AO), hat der Intermediär nach § 138f Absatz 3 Satz 2 AO in seiner 
Mitteilung auch die Angaben zu den anderen ihm bekannten Intermediäre im Sinne des 
§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 AO zu ergänzen.  


Absatz 4 


Nach § 138f Absatz 4 Satz 1 AO hat der mitteilende Intermediär den Nutzer darüber zu 
informieren, welche ihn betreffenden Angaben der Intermediär an das Bundeszentralamt 
für Steuern übermittelt hat oder übermitteln wird. 


In Fällen des § 138f Absatz 3 Satz 2 AO hat der mitteilende Intermediär die anderen Inter-
mediäre nach § 138f Absatz 4 Satz 2 AO unverzüglich darüber zu informieren, dass er die 
Angaben gemäß § 138f Absatz 3 AO an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt hat. 
Auf diesem Weg wird es den anderen mitteilungspflichtigen Intermediären ermöglicht nach-
zuweisen, dass ihre Mitteilungspflicht bereits durch den mitteilenden Intermediär erfüllt 
wurde. 


Absatz 5 


Nach § 138f Absatz 5 Satz 1 AO weist das Bundeszentralamt für Steuern grundsätzlich für 
jeden bei ihm eingegangenen Datensatz im Sinne des § 138f Absatz 3 Satz 1 AO  


– eine Registriernummer für die grenzüberschreitende Steuergestaltung (sog. „Arrange-
mentID“) und  


– eine Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung (sog. „DisclosureID“) 


zu und teilt diese Nummern dem mitteilenden Intermediär mit.  


Wurde einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung aufgrund der Mitteilung eines ande-
ren Intermediärs vom Bundeszentralamt für Steuern oder von der zuständigen Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden 
Rechtsvorschriften bereits eine Registriernummer zugewiesen und ist dies dem mitteilen-
den Intermediär bekannt, hat dieser dem Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz nach 
§ 138f Absatz 3 Satz 1 AO auch jene bereits erteilte Registriernummer mitzuteilen (§ 138f 
Absatz 5 Satz 2 AO). Die Zuweisung einer Registriernummer für die grenzüberschreitende 
Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern hat in diesen Fällen zu unter-
bleiben (§ 138f Absatz 5 Satz 3 AO). Damit soll vermieden werden, dass für dieselbe grenz-
überschreitende Steuergestaltung mehrere Registriernummern vergeben werden. 


Der Intermediär hat die vom Bundeszentralamt für Steuern zugewiesene Registriernummer 
für die grenzüberschreitende Steuergestaltung (§ 138f Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO) und 
die Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung (§ 138f Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 2 AO) unverzüglich dem Nutzer derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
mitzuteilen (§ 138f Absatz 5 Satz 4 AO).  


Der Nutzer hat die Registriernummer und die Offenlegungsnummer nach § 138f Absatz 5 
Satz 1 AO in seiner Mitteilung nach § 138f Absatz 6 Satz 2 AO anzugeben, um die abstrak-
ten Angaben nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 AO und die individuellen 
Angaben nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO zusammenführen zu kön-
nen. 
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Ist dem Intermediär bekannt, dass neben ihm mindestens ein weiterer Intermediär im Gel-
tungsbereich der AO oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Mit-
teilung derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung verpflichtet ist, hat der mittei-
lende Intermediär die vom Bundeszentralamt für Steuern vergebene Registriernummer 
nach § 138f Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO den anderen ihm bekannten Intermediären mit-
zuteilen (§ 138f Absatz 5 Satz 5 AO). 


Ist kein Intermediär im Sinne des § 138d Absatz 1 AO vorhanden, der die Voraussetzungen 
des § 138f Absatz 7 AO („Inlandsbezug“) erfüllt, obliegt die Mitteilungspflicht hinsichtlich 
des in § 138f Absatz 3 Satz 1 AO bezeichneten Angaben unter den Voraussetzungen des 
§ 138g AO dem Nutzer. 


Absatz 6 


§ 138f Absatz 6 AO befasst sich mit Fallgestaltungen, in denen sich Intermediäre, die die 
Voraussetzungen des § 138f Absatz 7 AO erfüllen, auf eine gesetzliche Pflicht zur Ver-
schwiegenheit berufen können. Hierunter fallen beispielsweise Steuerberater, Rechtsan-
wälte und Wirtschaftsprüfer bei mandatsbezogenen Sachverhalten.  


Die gesetzliche Mitteilungspflicht des Intermediärs hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 10 AO genannten Angaben geht nach § 138f Absatz 6 Satz 1 AO nur 
unter folgenden Voraussetzungen auf den Nutzer über: 


– der Intermediär hat den Nutzer über die Mitteilungspflicht als solche, die Möglichkeit 
der Entbindung des Intermediärs von der Verschwiegenheitspflicht und den anderen-
falls erfolgenden Übergang der Mitteilungspflicht informiert, 


– der Nutzer hat den Intermediär nicht von der Verschwiegenheitsverpflichtung entbun-
den,  


und  


– der Intermediär hat dem Nutzer die nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 
AO erforderlichen und dem Nutzer nicht bereits bekannten Angaben sowie die Regist-
rierungsnummer und die Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt. 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO 
bezeichneten Angaben hiernach auf den Nutzer übergegangen, so hat er nach § 138f Ab-
satz 6 Satz 2 AO in seinem Datensatz auch die Registriernummer und die Offenlegungs-
nummer (siehe § 138f Absatz 5 AO) anzugeben.  


Der Intermediär hat den Nutzer nach § 138f Absatz 6 Satz 3 AO nach Zugang der Mitteilung 
der Offenlegungsnummer unverzüglich über die nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 10 AO erforderlichen Angaben zu informieren.  


Die 30-tägige Frist des Nutzers zur Mitteilung der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 10 AO Angaben (§ 138f Absatz 2 AO) beginnt – abweichend von der für den Interme-
diär geltenden Frist – erst mit Ablauf des Tages, an dem der Nutzer vom Intermediär die 
erforderlichen Angaben erlangt hat (§ 138f Absatz 6 Satz 4 AO). Damit wird sichergestellt, 
dass dem Nutzer (sofern die Mitteilungspflicht auf ihn übergegangen ist) ab Zugang der für 
die Mitteilung erforderlichen Angaben immer ausreichend Zeit bleibt, um seinerseits die 
Mitteilung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln.  


Trotz Bestehens einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verschwiegenheit bleibt demzufolge 
der Intermediär zur Mitteilung der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO ge-
nannten (individuellen) Angaben verpflichtet, wenn 
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– der Intermediär den Nutzer nicht über die Mitteilungspflicht, die Möglichkeit der Entbin-
dung von der Verschwiegenheitsverpflichtung und den anderenfalls erfolgenden Über-
gang der Mitteilungspflicht informiert hat,  


– der Nutzer den Intermediär von der Verschwiegenheitspflicht entbunden hat oder 


– der Intermediär dem Nutzer nicht die nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 
AO erforderlichen Angaben sowie die Registriernummer und die Offenlegungsnummer 
zur Verfügung gestellt hat. 


Die Pflicht zur Mitteilung der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 AO genannten 
(abstrakten) Angaben verbleibt ungeachtet einer ansonsten bestehenden gesetzlichen 
Pflicht zur Verschwiegenheit beim Intermediär (vgl. § 102 Absatz 4 Satz 3 AO). 


Absatz 7 


§ 138f Absatz 7 Satz 1 AO regelt, welche Intermediäre ihrer Pflicht zur Mitteilung grenz-
überschreitender Steuergestaltungen gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern nach 
§ 138d Absatz 1 AO nachzukommen haben. Die Vorschrift beruht auf Artikel 3 Nummer 21 
der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie. 


Eine Mitteilungspflicht des Intermediärs gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern be-
steht nach § 138f Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 AO, wenn er im Geltungsbereich der AO sei-
nen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt bzw. bei nicht-natürlichen Personen 
seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz hat. Dies gilt auch dann, wenn die grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung keinen in Deutschland ansässigen Nutzer und auch keine deut-
schen Steueransprüche betrifft. 


Ist der Intermediär dagegen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansäs-
sig, hat er seiner Mitteilungspflicht – entsprechend Artikel 8ab Absatz 3 Buchstabe a der 
durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie – in diesem Staat und 
nach dem dort geltenden Recht nachzukommen. Dies gilt auch dann, wenn die grenzüber-
schreitende Steuergestaltung in Deutschland ansässige Nutzer und deutsche Steueran-
sprüche betrifft. 


Ist ein Intermediär weder im Geltungsbereich der AO noch in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ansässig, begründet § 138f Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 AO unter 
folgenden Voraussetzungen eine gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern zu erfül-
lende Mitteilungspflicht eines in einem Drittstaat ansässigen Intermediärs: 


– der Intermediär unterhält im Geltungsbereich der AO eine Betriebstätte, durch die er 
die Dienstleistung im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
ausführt (§ 138f Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und Satz 2 AO), 


– der Intermediär ist im Geltungsbereich der AO in das Handelsregister oder in ein öf-
fentliches berufsrechtliches Register (z. B. ein Verzeichnis nach § 3b oder § 86b des 
Steuerberatungsgesetzes – StBerG –) eingetragen (§ 138f Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe b AO) oder  


– der Intermediär ist im Geltungsbereich der AO bei einem Berufsverband für juristische 
oder beratende Dienstleistungen registriert (§ 138f Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c AO). 


Diese Regelungen gewährleisten eine in Deutschland zu erfüllende Mitteilungspflicht sol-
cher Intermediäre, die nicht in der Europäischen Union ansässig sind. 


Absatz 8 
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§ 138f Absatz 8 AO regelt zur Umsetzung von Artikel 8ab Absatz 3 und 4 der durch die 
Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie den Fall, dass ein in der Europäi-
schen Union ansässiger Intermediär zur Mitteilung derselben grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung zugleich im Geltungsbereich der AO und in einem oder mehreren anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet ist. Mehrere identische Mitteilungen 
der gleichen grenzüberschreitenden Steuergestaltung in mehreren Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union sind weder aus Sicht der Finanzverwaltungen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union noch aus Sicht der beteiligten Intermediäre sinnvoll, da die Informati-
onen zwischen diesen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgetauscht werden. Des-
halb ist ein Intermediär nach § 138f Absatz 8 AO von der Mitteilungspflicht nach § 138d 
Absatz 1 AO befreit, sofern er nachweisen kann, dass er dieselbe grenzüberschreitende 
Steuergestaltung bereits in einem anderen Mitgliedstaat ordnungsgemäß der dort zustän-
digen Finanzbehörde mitgeteilt hat. Soweit die zuständige Behörde eines anderen Mitglied-
staates für die ihr mitgeteilte Steuergestaltung eine Registriernummer und eine Offenle-
gungsnummer vergeben hat, genügt deren Angabe. 


Absatz 9 


Nach § 138f Absatz 9 Satz 1 AO sind mehrere Intermediäre derselben grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung grundsätzlich nebeneinander – sozusagen „gesamtschuldnerisch“ – 
zur Mitteilung verpflichtet.  


Allerdings sind mehrere identische Mitteilungen der gleichen grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung weder aus Sicht der Finanzverwaltungen der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union noch aus Sicht der beteiligten Intermediäre sinnvoll. Aus diesem Grund sieht 
§ 138f Absatz 9 Satz 2 AO in Umsetzung von Artikel 8ab Absatz 9 Unterabsatz 2 der durch 
die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie eine Befreiung von der Mittei-
lungspflicht vor, soweit der Intermediär nachweisen kann, dass bereits ein anderer Interme-
diär im Hinblick auf dieselbe Steuergestaltung die erforderlichen Informationen entweder 
dem Bundeszentralamt für Steuern oder der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staats übermittelt hat. Als Nachweis reicht in diesem Zusammenhang bei in Deutschland 
erfolgten Mitteilungen die Angabe der vom Bundeszentralamt für Steuern nach § 138f Ab-
satz 5 AO vergebenen Registriernummer und Offenlegungsnummer aus. Soweit die zu-
ständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates eine Registriernummer und eine Offenle-
gungsnummer vergeben hat, genügt deren Angabe. 


Unter den erforderlichen Informationen im Sinne dieser Regelung sind die Angaben nach 
§ 138f Absatz 3 AO zu verstehen. Diese umfassen Auskünfte über die grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung, den oder die Intermediäre und den oder die Nutzer.  


§ 138g – neu – 


§ 138g AO regelt das Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
im Sinne der §§ 138d und 138e AO durch Nutzer. 


Absatz 1 


Existiert kein Intermediär, der die Voraussetzungen des § 138f Absatz 7 AO erfüllt, obliegt 
die Mitteilungspflicht hinsichtlich aller in § 138f Absatz 3 AO bezeichneten Angaben nach 
§ 138g Absatz 1 AO grundsätzlich dem Nutzer. Der Nutzer ist nur dann nicht mitteilungs-
pflichtig, wenn er nachweisen kann, dass er selbst, der Intermediär oder ein anderer Nutzer 
dieselbe grenzüberschreitende Steuergestaltung bereits in einem anderen Mitgliedstaat 
nach dessen Recht mitgeteilt hat. 


Hat ein Nutzer die grenzüberschreitende Steuergestaltung für sich selbst konzipiert, gelten 
für ihn nach § 138d Absatz 6 AO die für Intermediäre geltenden Bestimmungen, also ins-
besondere § 138f AO, entsprechend. 







 - 52 -  


 


Absatz 2 


§ 138g Absatz 2 AO regelt den Fall, in dem mehrere Nutzer hinsichtlich derselben grenz-
überschreitenden Steuergestaltung nebeneinander nach Absatz 1 mitteilungspflichtig sind:  


– Hinsichtlich in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 9 AO bezeichneten Anga-
ben ist vorrangig der Nutzer zur Mitteilung verpflichtet, der die grenzüberschreitende 
Steuergestaltung mit dem Intermediär oder den Intermediären vereinbart hat; nachran-
gig ist der Nutzer mitteilungspflichtig, der die Umsetzung der grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung verwaltet. In diesem Fall gelten die Regelungen des § 138f Absatz 5 
Satz 1 und 4 AO entsprechend. 


– Hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO bezeichneten An-
gaben sind alle Nutzer jeweils individuell zur Mitteilung verpflichtet. Hierbei haben sie 
die Registriernummer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung anzugeben. 


– Soweit der nach § 138g Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO vorrangig mitteilungspflichtige 
Nutzer hinsichtlich der übrigen Nutzer auch die in § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 10 AO bezeichneten Angaben mitgeteilt hat, sind die übrigen Nutzer von ihrer in-
dividuellen Mitteilungspflicht befreit. 


Absatz 3 


Die Regelungen in § 138g Absatz 1 und 2 AO gelten nach § 138g Absatz 3 Satz 1 AO nur 
für diejenigen Nutzer, die im Geltungsbereich der AO ansässig sind oder in einem Drittstaat 
ansässig sind und im Geltungsbereich der AO 


– eine Betriebstätte haben, in der durch die grenzüberschreitende Steuergestaltung ein 
steuerlicher Vorteil entsteht, oder 


– Einkünfte erzielen oder wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, soweit diese für eine 
Steuer maßgeblich sind, auf die das EU-Amtshilfegesetz Anwendung findet. 


§ 138g Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO verweist auf § 138d Absatz 4 AO, um 
klarzustellen, dass Betriebstätte im Sinne dieser Regelung sowohl eine Betriebstätte im 
Sinne des § 12 AO als auch eine Betriebsstätte im Sinne eines DBA sein kann. 


§ 138h – neu – 


§ 138h AO setzt die Aktualisierungspflicht nach Artikel 8ab Absatz 2 der durch die Richtlinie 
(EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie um. Hierdurch wird vermieden, dass bei 
marktfähigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen für jeden einzelnen Nutzer voll-
ständige Datensätze im Sinne von § 138f Absatz 3 Satz 1 AO übermittelt werden müssen, 
obwohl die mitzuteilenden Angaben überwiegend identisch sind.  


Absatz 1 


Eine marktfähige grenzüberschreitende Steuergestaltung liegt nach Absatz 1 des § 138h 
AO vor, wenn für ihre Verwendung durch einen weiteren Nutzer keinerlei individuelle An-
passung erforderlich ist. Diese Definition entspricht Artikel 3 Nummer 24 der durch die 
Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie. 


Absatz 2 


Nach § 138g Absatz 1 Satz 1 AO hat der Intermediär bei marktfähigen grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen – hinsichtlich neu hinzugekommener Nutzer – lediglich nachträg-
lich eingetretene Änderungen und Ergänzungen hinsichtlich der in § 138f Absatz 3 Satz 1 
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Nummer 1, 2, 6, 9 und 10 AO bezeichneten Angaben bis zum zehnten Tag nach Ablauf 
eines jeden Kalendervierteljahres mitzuteilen, in dem jeweils neue oder geänderte mittei-
lungspflichtige Umstände eingetreten sind. Diese Aktualisierung hat gegenüber dem Bun-
deszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich be-
stimmte Schnittstelle unter Angabe der Registriernummer und der Offenlegungsnummer zu 
erfolgen (§ 138h Absatz 1 Satz 2 und 3 AO). Soweit nach § 138g AO anstelle des Interme-
diärs ein Nutzer mitteilungspflichtig ist, gelten insoweit die gleichen Bestimmungen. 


§ 138i – neu – 


Soweit grenzüberschreitende Steuergestaltungen (auch) Steuern betreffen, die von den 
Ländern oder Gemeinden verwaltet werden, hat das Bundeszentralamt für Steuern den 
Landesfinanzbehörden im automatisierten Verfahren mitzuteilen, dass ihm Angaben über 
nach den §§ 138f bis 138h AO mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen vorlie-
gen. Eine Information über die Auswertung einer Mitteilung erfolgt dabei nicht (vgl. dazu 
§ 138j Absatz 4 AO). Ziel ist es, den Landesfinanzbehörden eine (automationsgestützte o-
der personelle) Prüfung zu ermöglichen, ob ein Nutzer die von ihm verwirklichte Steuerge-
staltung auch in seiner maßgeblichen Steuererklärung (vgl. § 138k AO) angegeben hat. 


§ 138j – neu – 


Absatz 1 


Das Bundeszentralamt für Steuern hat nach § 138j Absatz 1 Satz 1 AO die Aufgabe, die 
ihm nach den §§ 138f bis 138h AO zugegangen Mitteilungen über grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen auszuwerten.  


Soweit von einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung Steuern betroffen sind, die von 
Zollbehörden verwaltet werden, obliegt diese Auswertung der Generalzolldirektion (§ 138j 
Absatz 1 Satz 2 und 3 AO).  


Die Ergebnisse der Auswertung haben das Bundeszentralamt für Steuern bzw. die Gene-
ralzolldirektion dem Bundesministerium der Finanzen mitzuteilen (§ 138j Absatz 1 Satz 4 
AO). Personenbezogene Daten der Intermediäre, der Nutzer und ggf. anderer an der Steu-
ergestaltung beteiligter Personen sind dabei nur insoweit mitzuteilen, wie dies zur Erfüllung 
der in § 3 FVG geregelten Aufgaben des Bundesministeriums der Finanzen und ggf. der 
obersten Finanzbehörden der Länder erforderlich ist. 


Das Bundesministerium der Finanzen prüft dann, ob grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen Anlass für gesetzgeberische Maßnahmen sein können oder ob Verwaltungsvor-
schriften zum Umgang mit der Steuergestaltung erlassen werden sollen.  


Absatz 2 


Soweit von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die ganz o-
der teilweise den Ländern oder Gemeinden zustehen, informiert das Bundesministerium 
der Finanzen seinerseits die obersten Finanzbehörden der Länder. Die obersten Finanzbe-
hörden der Länder können in diesen Fällen dann – ebenso wie das Bundesministerium der 
Finanzen – prüfen, ob die Steuergestaltung Anlass dafür bietet, gesetzgeberische Maßnah-
men vorzuschlagen, oder ob eine Verwaltungsvorschrift zum Umgang mit der Steuergestal-
tung erlassen werden soll.  


Absatz 3 


Das Bundeszentralamt für Steuern hat den Landesfinanzbehörden Angaben über ihm nach 
den §§ 138f bis 138h AO mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen zusammen 
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mit den Ergebnissen seiner Auswertung zum Abruf bereitzustellen, soweit diese Steuerge-
staltungen von den Ländern oder Gemeinden verwaltete Steuern betreffen. 


Absatz 4 


§ 138j Absatz 4 AO setzt Artikel 8ab Absatz 15 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 ge-
änderten Amtshilferichtlinie um. 


Die Regelung stellt klar, dass aus dem Unterbleiben einer Reaktion des Bundeszentralamts 
für Steuern, der Generalzolldirektion, des Bundesministeriums der Finanzen oder des Ge-
setzgebers auf die Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung keine 
Schlüsse auf die steuerrechtliche Zulässigkeit dieser Steuergestaltung gezogen werden 
können. Will der Nutzer der Steuergestaltung eine verbindliche Aussage der Finanzverwal-
tung zu der dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilten Steuergestaltung erlangen, ste-
hen ihm die allgemeinen verfahrensrechtlichen Regelungen, zum Beispiel eine verbindliche 
Auskunft nach § 89 Absatz 2 AO, offen.  


Die Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung kann außerdem auch im Hin-
blick auf den Gesetzgeber kein schützenswertes Vertrauen des Nutzers oder Intermediärs 
in die Zulässigkeit seiner Gestaltung begründen. Schon gar nicht kann eine Mitteilung im 
Verhältnis zum Gesetzgeber dazu führen, dass Intermediäre oder Nutzer sich nachträglich 
auf die Zulässigkeit ihrer Gestaltung berufen (vgl. insoweit auch BVerfGE 97, 67 [83 f.], zum 
Schutz der Gewaltenteilung: der Gesetzgeber kann durch die Verwaltung nicht gebunden 
werden).  


§ 138k – neu – 


Hat ein Nutzer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung verwirklicht, muss er dies in 
der nach § 138k Satz 1 AO maßgeblichen Steuererklärung angeben. Hierbei genügt es, in 
der Steuererklärung die vom Bundeszentralamt für Steuern zugeteilte Registriernummer 
und Offenlegungsnummer oder die von der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union zugeteilte Registrier- und Offenlegungsnummer anzuge-
ben (§ 138k Satz 2 AO). Diese Regelung dient der Umsetzung der geänderten Amtshilfe-
richtlinie, die nicht nur rechtspolitische Ziele verfolgt, sondern auch veranlagungsunterstüt-
zende Ziele. Die auf die Nennung der Registrier- und Offenlegungsnummer beschränkte 
Deklarationspflicht entlastet die Steuerpflichtigen, weil sie die verwirklichte Steuergestal-
tung anderenfalls in ihrer Steuererklärung oder auf entsprechendes Ersuchen des zustän-
digen Finanzamts ausführlich darlegen müssten. 


§ 138k AO gilt nicht nur für Steuern, die von den Ländern oder Gemeinden verwaltet wer-
den, sondern auch für Steuern, die von Bundesfinanzbehörden verwaltet werden. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 379 Absatz 2 Nummer 1e bis 1g – neu – 


Nach dem ergänzten § 379 Absatz 2 und 7 AO kann mit einem Bußgeld von bis zu 25 000 
Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder leichtfertig 


– als Intermediär entgegen § 138d Absatz 1, § 138f Absatz 1 bis 3 oder § 138h Absatz 3 
AO eine Mitteilung über eine grenzüberschreitende Steuergestaltung nicht oder nicht 
rechtzeitig macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht vollständig übermittelt, 


– als Nutzer entgegen § 138g Absatz 1 Satz 1 oder § 138h Absatz 3 AO die Angaben 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt, 
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– als Steuerpflichtiger entgegen § 138k Satz 1 AO in der hiernach maßgeblichen Steu-
ererklärung die Angabe der von ihm verwirklichten grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. 


Diese Regelung setzt die Vorgaben von Artikel 25a der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 
geänderten Amtshilferichtlinie um. 


Für die Ahndung von Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen gilt das Opportunitätsprinzip. Sofern sich zureichende tatsächliche An-
haltspunkte für eine durch den Bevollmächtigten des Nutzers im Sinne des § 80 AO als 
Intermediär begangene Verletzung der Mitteilungspflicht im Sinne des § 379 Absatz 2 Num-
mer 1e bis 1g AO im Besteuerungsverfahren des Nutzers ergeben, deren Ermittlung der 
Finanzbehörde obliegt, ist das Bundeszentralamt für Steuern hierüber zu unterrichten. Das 
Bundeszentralamt für Steuern entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob es die Ord-
nungswidrigkeit des Intermediärs verfolgt. Die ggf. erfolgende Ahndung der durch den Be-
vollmächtigten des Nutzers begangenen Ordnungswidrigkeit findet keine Berücksichtigung 
im Besteuerungsverfahren des Nutzers. 


Zu Buchstabe b 


§ 379 Absatz 7 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung der neuen Num-
mern 1e bis 1g in § 379 Absatz 2 AO. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 33 – neu – 


Artikel 97 § 33 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) bestimmt 
den Anwendungszeitpunkt der Regelungen zu den Mitteilungspflichten für 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen im Sinne der neuen §§ 138d bis 138k AO und 
setzt damit die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/822 um. Die Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union sind verpflichtet, die Richtlinie bis spätestens zum 31. Dezember 2019 in 
nationales Recht umzusetzen. Die neuen Regelungen sollen dann ab dem 1. Juli 2020 
angewendet werden. Der erste Austausch der erhobenen Daten soll bis zum 31. Oktober 
2020 abgeschlossen sein; danach erfolgt er quartalsweise.  


Jeder Mitgliedstaat muss zudem nach Artikel 8ab Absatz 12 der durch die Richtlinie (EU) 
2018/822 geänderten Amtshilferichtlinie Maßnahmen ergreifen, um Intermediäre bzw. 
Steuerpflichtige zur Vorlage von Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende 
Gestaltungen zu verpflichten, deren erster Schritt zwischen dem 25. Juni 2018 und dem 
1. Juli 2020 umgesetzt wurde. Die Intermediäre bzw. Steuerpflichtigen müssen deshalb 
nach Artikel 97 § 33 Absatz 2 EGAO, sofern betroffen, bis zum 31. August 2020 
Informationen über diese meldepflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 
vorlegen. 


Artikel 97 § 33 Absatz 3 EGAO enthält die Anwendungsregelung zu § 379 Absatz 2 und 7 
AO in der Fassung von Artikel 1. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Der automatische Austausch von Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen erfolgt zwischen den „zuständigen Behörden“ der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Artikel 1 Nummer 2 und 4 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 
geänderten Amtshilferichtlinie).  
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Zu Nummer 1 


§ 5 


Der automatische Austausch von Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen erfolgt zwischen den „zuständigen Behörden“ der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Artikel 1 Nummer 2 und 4 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 
geänderten Amtshilferichtlinie). Das Bundeszentralamt für Steuern ist für die Zwecke der 
Durchführung der Amtshilferichtlinie gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 EUAHiG als zentrales 
Verbindungsbüro zuständige Behörde im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 und 2 der 
Amtshilferichtlinie. Die Anpassungen an § 5 FVG dienen vor diesem Hintergrund im 
Wesentlichen der Aktualisierung der Aufgabenzuweisung an das Bundeszentralamt für 
Steuern und der mit der Umsetzung der Änderungen der Amtshilferichtlinie durch die 
Richtlinie (EU) 2018/822 einhergehenden Aufgabenzuweisung an die Generalzolldirektion, 
soweit Steuern betroffen sind, die von Zollbehörden verwaltet werden. 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5c 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5c FVG betrifft den automatischen Austausch von 
Informationen zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden oder Vorabverständigungen über 
die Verrechnungspreisgestaltung aufgrund der Richtlinie (EU) 2015/2376. Die bisherige 
Fassung der Nummer 5c enthielt eine Übergangsregelung für den Zeitraum bis zur 
Bereitstellung eines Zentralverzeichnisses der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
durch die Europäische Kommission, das zum effizienten Austausch dieser Informationen 
erst noch entwickelt werden musste. Dieses Zentralverzeichnis wurde in der zweiten 
Jahreshälfte 2017 bereitgestellt und wird seither verbindlich und ausschließlich durch die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union genutzt. Die Übergangsregelung ist damit obsolet. 
Die Neufassung der Nummer 5c trägt diesem Zustand Rechnung. Die Bezugnahme auf § 7 
Absatz 9 EUAHiG konkretisiert die Entgegennahme und den weiteren inländischen 
Umgang mit den Informationen, die in das Zentralverzeichnis durch andere Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union eingestellt werden.  


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5f 


In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5f FVG wird dem Bundeszentralamt für Steuern die 
Aufgabe zugewiesen, Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungsmodelle im Sinne der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten 
Amtshilferichtlinie automatisch mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union auszutauschen. Dabei verweist die Regelung auf § 7 Absatz 13 
und 14 EUAHiG, in denen die Einzelheiten der Übermittlung dieser Informationen an das 
Ausland bzw. ihre Entgegennahme aus dem Ausland geregelt werden. Der 
Regelungsgehalt der bisherigen Nummer 5f findet sich in der neuen Nummer 5g wieder. 


Zu Buchstabe c 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g – neu – 


In dem neuen § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g FVG geht die Regelung der bisherigen 
Nummer 5f auf. Dabei wird die Regelung insoweit abgeändert, als dem Bundeszentralamt 
für Steuern zusätzlich die Auswertung von Informationen über meldepflichtige 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach Nummer 5f und von Informationen über 
aus dem Ausland eingehende länderbezogene Berichte nach Nummer 5e im Rahmen der 
ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben zugewiesen wird. 
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Die Auswertung dieser Informationen durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde 
soll davon unberührt bleiben. Die Nummer 5f wird durch die einheitliche Verweisung auf die 
Nummern 5c, 5d, 5e und 5f im Übrigen nur sprachlich angepasst. 


Zu Buchstabe d 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 


Nummer 42 wird wegen der Anfügung einer neuen Nummer 43 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe e 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 43 – neu – 


Durch diese Änderung des FVG obliegt dem Bundeszentralamt für Steuern sowohl die 
Sammlung als auch grundsätzlich die Auswertung der ihm aus dem Inland nach den § 138d 
bis § 138h AO und aus dem Ausland nach § 7 Absatz 14 Satz 2 des EUAHiG zugehenden 
Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen (vgl. auch § 138j AO und § 7 
Absatz 15 Satz 3 EUAHiG). Soweit von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen Steu-
ern betroffen sind, die von den Zollbehörden verwaltet werden, obliegt die Auswertung hin-
gegen der Generalzolldirektion. Für die Sammlung der Mitteilungen ist ausschließlich das 
Bundeszentralamt für Steuern zuständig, da durch das Bundeszentralamt für Steuern in 
seiner Funktion als zentrales Verbindungsbüro auch die Einstellung in das sichere Zentral-
verzeichnis und die Entgegennahme aus dem sicheren Zentralverzeichnis zum automati-
schen Informationsaustausch mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union er-
folgen. Die Auswertung der eingegangenen Mitteilungen erfolgt, soweit nicht Steuern be-
troffen sind, die von den Zollbehörden verwaltet werden, durch eine Prüfgruppe, die aus 
Vertretern von Bund und obersten Finanzbehörden der Länder besteht. Diese Prüfgruppe 
untersteht der Leitung des Bundeszentralamts für Steuern. In Bezug auf das genaue Ver-
fahren zur Prüfung und Auswertung der Mitteilungen wird auf die Begründung zu § 138j AO 
verwiesen. 


Zu Nummer 2 


§ 5a Absatz 1 Satz 3 – neu – 


Mit dieser Regelung wird der Generalzolldirektion aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2018/822 eine neue Aufgabe zugewiesen, soweit Steuern betroffen sind, die von den 
Zollbehörden verwaltet werden. Die Generalzolldirektion wertet die ihr durch das Bundes-
zentralamt für Steuern unter Angabe der Registriernummer übermittelten Mitteilungen aus 
und unterrichtet das Bundesministerium der Finanzen über ihre Prüfungsergebnisse und 
Empfehlungen. Hinsichtlich des weiteren Verfahrens zur Prüfung und Auswertung der Mit-
teilungen beim Bundesministerium der Finanzen wird auf die Begründung zum neuen 
§ 138j AO verwiesen. Außerdem stellt die Generalzolldirektion dem zuständigen Hauptzoll-
amt die zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens und des Bußgeldverfahrens erfor-
derlichen Informationen zur Verfügung. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Anga-
ben über mitgeteilte grenzüberschreitende Steuergestaltungen und die Ergebnisse der 
Auswertung.  


Zu Nummer 3 


§ 21a 


Soweit von einer dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung Steuern betroffen sind, die von Landesfinanzbehörden oder Gemeinden 
verwaltet werden, wirken die Landesfinanzbehörden nach dem neuen Absatz 5 bei der Aus-
wertung mit. 
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Zu Artikel 4 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


Das EUAHiG dient der Umsetzung der Amtshilferichtlinie. Es regelt den Austausch von In-
formationen in Steuersachen zwischen Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. Soweit die durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderte Amtshilfe-
richtlinie den Austausch von Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorsieht, erfolgt die 
Umsetzung der geänderten Amtshilferichtlinie durch die entsprechende Ergänzung des EU-
AHiG. Die vorgesehenen Änderungen des EUAHiG dienen in der Hauptsache dieser Um-
setzung. 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht zu § 20 


Die Inhaltsübersicht wird wegen der Neufassung des § 20 EUAHiG (Statistiken und Bewer-
tungen) redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 2 Absatz 2 


Die bisherigen Regelungen der Nummern 1 bis 3 werden aus sprachlichen Vereinfachungs-
gründen in Absatz 2 zusammengefasst.  


Die bisherigen Begriffsbestimmungen definierten den automatischen Informationsaus-
tausch in Anlehnung an die Amtshilferichtlinie und die dort genannten Regelungen zur Be-
griffsbestimmungen des automatischen Informationsaustauschs. Die Definition des auto-
matischen Informationsaustausches über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Melde-
standard (Common Reporting Standard) ist im Gegensatz zu der Amtshilferichtlinie in die-
sem Gesetz nicht erforderlich, da § 7 Absatz 2 dieses Gesetzes auf das Gesetz zum auto-
matischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkon-
ten-Informationsaustauschgesetz – FKAustG) verweist, in dem Einzelheiten zum gemein-
samen Meldestandard geregelt sind. 


Zu Nummer 3 


§ 5 Absatz 3 Satz 3 


Der Begriff „Amtshilferichtlinie“ ist in § 2 Absatz 11 EUAHiG als „Richtlinie 2011/16/EU des 
Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Be-
reich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung“ legaldefiniert. Aus diesem Grund kann 
der Verweis in § 5 EUAHiG auf den Begriff „Amtshilferichtlinie“ verkürzt werden. Diese Än-
derung ist rein redaktionell und dient der besseren Lesbarkeit des EUAHiG. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 7 Absatz 3 und 4 Satz 1, Absatz 7 Satz 1 bis 3 


Der Begriff „Amtshilferichtlinie“ ist in § 2 Absatz 11 EUAHiG als „Richtlinie 2011/16/EU des 
Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Be-
reich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung“ legaldefiniert. Aus diesem Grund kann 
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der Verweis an den bezeichneten Stellen des § 7 EUAHiG auf den Begriff „Amtshilferichtli-
nie“ verkürzt werden. Diese Änderung ist rein redaktionell und dient der besseren Lesbar-
keit des EUAHiG. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 8 


Die in § 7 Absatz 8 EUAHiG enthaltene Regelung der Ausnahme einer Anhörung im Rah-
men des automatischen Informationsaustausches wird um die Übermittlung und Entgegen-
nahme von meldepflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen erweitert. 


§ 7 Absatz 9 


Für den Austausch von Information zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden oder Vorab-
verständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung hat die Europäische Kommission 
in der zweiten Jahreshälfte 2017 das Zentralverzeichnis gemäß Artikel 21 Absatz 5 der 
Amtshilferichtlinie bereitgestellt. Die Neufassung des § 7 Absatz 9 EUAHiG erlaubt nach 
Satz 3 unverändert, dass das Bundeszentralamt für Steuern sowie die Landesfinanzbehör-
den auf die Inhalte des Zentralverzeichnisses zugreifen. Hierdurch wird insbesondere ge-
währleistet, dass bei Bedarf auch solche Informationen den Finanzbehörden für Auswer-
tungszwecke unmittelbar zur Verfügung stehen, die sich Finanzbehörden nicht zuordnen 
lassen. Da ein unmittelbarer Zugriff auf die Inhalte des Zentralverzeichnisses nur den zu-
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union eröffnet ist, sieht der 
zweite Halbsatz insoweit die Benennung von zuständigen Stellen und zuständigen Bediens-
teten vor, denen insoweit Kompetenzen der zuständigen Behörde verliehen werden. Unab-
hängig vom eröffneten Zugriff bestimmen die Sätze 1 und 2 die Entgegennahme von Infor-
mationen aus dem Zentralverzeichnis durch das Bundeszentralamt für Steuern als zentra-
les Verbindungsbüro, ihre Zuordnung zu sowie Weiterleitung an die jeweils zuständige Lan-
desfinanzbehörde unter den Voraussetzungen des § 88 Absatz 3 und 4 AO. Hierdurch wer-
den die in das Zentralverzeichnis eingestellten Informationen - soweit sie Deutschland be-
treffen - für die Zwecke des Besteuerungsverfahrens unter Berücksichtigung von Wirt-
schaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen nutzbar gemacht.  


Die im bisherigen § 7 Absatz 9 Satz 4 EUAHiG enthaltene Regelung zur Datenspeicherung 
entfällt im Zuge der Neufassung. Sie war redundant, da bereits § 3 Absatz 4  
EUAHiG eine entsprechende Regelung zur Speicherung der Informationen enthält. 


Zu Buchstabe c 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 7 Absatz 12 Satz 1 


Der Begriff „Amtshilferichtlinie“ ist in § 2 Absatz 11 als „Richtlinie 2011/16/EU des Rates 
vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1) 
in der jeweils geltenden Fassung“ legaldefiniert. Aus diesem Grund kann der Verweis in § 7 
Absatz 12 EUAHiG auf den Begriff „Amtshilferichtlinie“ verkürzt werden. Diese Änderung ist 
rein redaktionell und dient der besseren Lesbarkeit des EUAHiG. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 7 Absatz 12 Satz 3 - aufgehoben - 


Die bisher in § 7 Absatz 12 Satz 3 EUAHiG enthaltene Regelung zur Speicherung von In-
formationen zu länderbezogenen Berichten entfällt. Sie war redundant, da bereits § 3 Ab-
satz 4 EUAHiG eine entsprechende Regelung enthält. 
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Zu Buchstabe d 


§ 7 Absatz 13 und 14 sowie Absatz 15 – neu – 


Im neu gefassten § 7 Absatz 13 EUAHiG wird die rechtliche Grundlage für die Übermittlung 
der in Deutschland aufgrund von §§ 138f bis 138h AO mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen durch das zentrale Verbindungsbüro an die zuständigen Behörden der 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschaffen. Das zentrale Verbindungs-
büro ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 EUAHiG das Bundeszentralamt für Steuern. Die Über-
mittlung erfolgt innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals, in dem die Mitteilung der 
grenzüberschreitenden Steuergestaltung erfolgt ist, beginnend mit dem 3. Quartal 2020. 
Somit wird Artikel 8ab Absätze 13 und 18 der Amtshilferichtlinie umgesetzt. Gleichzeitig 
wird auf die Nutzung der von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellten Stan-
dardformblätter nach Artikel 1 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2018/822 verwiesen, welche 
zur Erleichterung und Standardisierung des Übermittlungsverfahrens zu verwenden sein 
werden. Das bei der Informationsübermittlung durch das zentrale Verbindungsbüro zu ver-
wendende Schema verlangt eine Festlegung dazu, ob die Angaben zu einer Steuergestal-
tung den deutschen Finanzbehörden durch einen Intermediär oder einen Steuerpflichtigen 
gemeldet worden sind. Nach § 138f Absatz 6 AO ist es in Deutschland möglich, dass ein 
Intermediär und ein Nutzer jeweils Teilangaben zu einer Steuergestaltung melden. Vor die-
sem Hintergrund bestimmt § 7 Absatz 13 Satz 4 EUAHiG zur Ermöglichung der Informa-
tionsübermittlung, dass die Steuergestaltung nur in den Fällen als von einem Nutzer offen-
gelegt gilt, wenn dieser zur vollständigen Meldung aller Angaben im Sinne des § 138f Ab-
satz 3 AO verpflichtet ist. 


Gemäß Artikel 1 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2018/822 wird die Europäische Kommission 
bis zum 31. Dezember 2019 ein sicheres Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union einrichten, das für den sicheren und effizienten Austausch der Informatio-
nen über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen zwischen den Mitglied-
staaten der Europäischen Union ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung zu nutzen sein wird. 
Ein solches Zentralverzeichnis wird bereits für den automatischen Austausch von Informa-
tionen zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden oder Vorabverständigungen über die Ver-
rechnungspreisgestaltung verwendet. Bei dem Zentralverzeichnis handelt es sich um eine 
Datenbank, in welche die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auszutauschen-
den Informationen durch die zuständigen Behörden eingestellt werden. Gleichzeitig können 
von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union alle in dem 
Zentralverzeichnis enthaltenen Informationen abgerufen werden. Auf diese Weise erhalten 
die nationalen Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Kenntnis 
zu grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, die ihnen bei einem jeweils bilateralen Aus-
tausch gar nicht zugänglich geworden wären. Absatz 13 enthält vor diesen Hintergründen 
die Bestimmung, dass dieses Zentralverzeichnis ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung zu 
nutzen ist. Damit wird der neuen Fassung des Artikels 21 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie 
Rechnung getragen. 


Die bisher in § 7 Absatz 13 EUAHiG erfasste Regelung geht in dem neuen § 20 EUAHiG 
auf. 


In dem neu gefassten § 7 Absatz 14 EUAHiG wird die rechtliche Grundlage für die Entge-
gennahme der durch die zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union gemäß Artikel 8ab der Amtshilferichtlinie übermittelten Informationen durch 
das zentrale Verbindungsbüro geschaffen. Ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung werden 
hierzu die Informationen aus dem Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Amtshilferichtlinie abgerufen. Die abgerufenen Infor-
mationen werden nach Satz 2 dem Bundeszentralamt für Steuern zur Verfügung gestellt, 
das für die Auswertung grenzüberschreitender Steuergestaltungen grundsätzlich zuständig 
ist (vergleiche auch § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 43 FVG). Auf diese Weise werden die von 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in das Zentralverzeichnis eingestellten 
Informationen für Auswertungszwecke nutzbar gemacht. § 88 Absatz 3 und 4 und § 138i 
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AO finden in diesem Zusammenhang entsprechende Anwendung. Sofern von den Mittei-
lungen aus dem Ausland Steuern betroffen sind, die von den Landesfinanzbehörden oder 
Gemeinden verwaltet werden, informiert danach das Bundeszentralamt für Steuern die je-
weils zuständige Landesfinanzbehörde darüber, dass ihm insoweit Angaben vorliegen. Die 
Ergebnisse der Auswertung werden den Ländern zum Abruf bereitgestellt (siehe § 7 Ab-
satz 15 EUAHiG). Im der Zuge der Verarbeitung der in das Zentralverzeichnis eingestellten 
Mitteilungen sollen unverhältnismäßige Aufwände auf Seiten der Finanzverwaltung vermie-
den werden. Zu diesem Zweck ist es mit der Bezugnahme auf § 88 Absatz 3 und 4 AO 
vorgesehen, nur solche aus dem Ausland mitgeteilten grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen einer weitergehenden Auswertung zugeführt, die sich unter Wirtschaftlichkeits- 
und Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten hierfür anbieten. Unabhängig davon soll es Satz 3 
für die Zwecke einer darüberhinausgehenden Auswertung von Informationen über grenz-
überschreitende Steuergestaltungen ermöglichen, ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung des 
Zentralverzeichnisses auf die darin eingestellten Inhalte zuzugreifen. Da ein unmittelbarer 
Zugriff auf die Inhalte des Zentralverzeichnisses nur den zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union eröffnet ist, sieht der zweite Halbsatz in Satz 3 die 
Benennung von zuständigen Stellen und zuständigen Bediensteten vor, denen insoweit 
Kompetenzen der zuständigen Behörde verliehen werden.  


Der bisherige § 7 Absatz 14 EUAHiG wird zu dem neuen § 7 Absatz 15 EUAHiG. In die neu 
gefasste Regelung wird nun ebenfalls § 7 Absatz 2 EUAHiG aufgenommen, um für das 
Bundeszentralamt für Steuern die Berechtigung zu schaffen, auch Informationen im Sinne 
des Absatzes 2 (Informationen über Finanzkonten gemäß § 2 des Gesetzes zum automa-
tischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen) zur Erfüllung der 
ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben auswerten zu dürfen (vgl. § 5 Absatz 1 Nummer 5 
FVG). Dies ist besonders mit Blick auf die in § 20 EUAHiG (neu) genannten Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Bewertung der Richtlinie 2011/16/EU erforderlich. Der neu aufge-
nommene Satz 3 betrifft Informationen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu 
grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, die dem Bundeszentralamt für Steuern zur 
Verfügung gestellt werden. Indem § 138j AO sowie § 21a Absatz 5 FVG für entsprechend 
anwendbar erklärt werden, wird hinsichtlich dieser Informationen eine Auswertung vorge-
sehen, wie sie in Bezug auf die aus dem Inland mitgeteilten grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen erfolgt. 


Zu Nummer 5 


§ 20 


Aufgrund der inhaltlichen Anpassung des § 20 EUAHiG wird die Überschrift dieser Norm 
entsprechend geändert.  


Die Neufassung des § 20 EUAHiG dient der Konsolidierung von Bestimmungen, die die 
quantitative und qualitative Bewertung der Zusammenarbeit der Verwaltungen der Mitglied-
staaten der Europäischen Union auf der Grundlage der Amtshilferichtlinie betreffen. 


Die Neufassung beinhaltet in Absatz 1 Nummer 1 die Umsetzung der Bestimmung nach 
Artikel 23 Absatz 2 der Amtshilferichtlinie (Übermittlung aller sachdienlichen Informationen, 
die für die Bewertung der Wirksamkeit der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Einklang der Richtlinie bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung not-
wendig sind - sog. „Functioning of the Directive“; bislang ohne Entsprechung im EUAHiG), 
Artikel 23 Absatz 3 der Amtshilferichtlinie (jährliche Bewertung der Wirksamkeit des auto-
matischen Informationsaustausches – sog. „Yearly Assessment“; bislang geregelt in dem 
bisherigen § 7 Absatz 13 Satz 1) und Artikel 23 Absatz 4 der Amtshilferichtlinie (Vorlage 
statistischer Angaben zur Bewertung der Wirksamkeit des Informationsaustausches nach 
der Richtlinie; bislang nur teilweise geregelt in dem bisherigen § 20 aufgrund Artikel 8 Ab-
satz 4 der Amtshilferichtlinie, der mit der Richtlinie (EU) 2015/2376 aufgehoben wurde). Bei 
der Übermittlung dieser Informationen an die Europäische Kommission sind die von ihr 
hierzu im Weg von Durchführungsrechtsakten festgelegten Formen und die Bedingungen 
einzuhalten (vgl. insbesondere Durchführungsverordnung (EU) 2018/99 der Kommission 
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vom 22. Januar 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2378 in Be-
zug auf die Form und die Bedingungen für die Übermittlung der jährlichen Bewertung der 
Wirksamkeit des automatischen Informationsaustauschs und der Liste statistischer Anga-
ben, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Bewertung der Richtlinie 
2011/16/EU des Rates vorlegen müssen). 


Daneben wird mit Absatz 1 Nummer 2 die bislang im EUAHiG nicht geregelte bilaterale 
Rückmeldung (sogenanntes „Annual Bilateral Feedback“) an die anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union zum automatischen Informationsaustausch ermöglicht und 
dadurch Artikel 14 Absatz 2 der Amtshilferichtlinie umgesetzt. 


Die Erfassung der nach Absatz 1 zu übermittelnden Informationen quantitativer und quali-
tativer Art erfordert die Mitwirkung der Landesfinanzbehörden. Im Hinblick darauf, dass die 
Einzelheiten dieses Zusammenwirkens von Bund und Ländern einvernehmlich bestimmt 
werden, bestimmt Absatz 2, dass das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder die Einzelheiten zur Übermittlung im Sinne 
des Absatzes 1 in einem im Bundessteuerblatt zu veröffentlichenden Schreiben festlegt.  


Zu Artikel 5 (Inkrafttreten) 


Die Mitgliedstaaten müssen nach Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 der durch die Richtlinie (EU) 
2018/822 geänderten Richtlinie 2011/16/EU spätestens am 31. Dezember 2019 die Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften erlassen und veröffentlichen, die erforderlich sind, um dieser 
Richtlinie nachzukommen. Die Verkündung des vorliegenden Gesetzes muss daher spä-
testens am 31. Dezember 2019 erfolgen. Artikel 5 bestimmt vor diesem Hintergrund, dass 
das Gesetz am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. 


Anwendungsbestimmungen hinsichtlich der Änderungen der Abgabenordnung nach Arti-
kel 1 dieses Gesetzes enthält Artikel 2 dieses Gesetzes. 
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften


Der Bundesrat hat in seiner 980. Sitzung am 20. September 2019 beschlossen, zu 


dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


1. Zu Artikel 1 Nummer 3a - neu - und Nummer 24 Buchstabe a0 - neu -  


(§ 3a Absatz 3a - neu -,  


 § 52 Absatz 4a Satz 4 - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 3 ist folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. In § 3a wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a.) Bei Zusammenveranlagung sind auch die laufenden 


Beträge und Verlustvorträge des anderen Ehegatten 


einzubeziehen.“.“


b) In Nummer 24 ist dem Buchstaben a folgender Buchstabe a0


voranzustellen:


„a0 Dem Absatz 4a wird folgender Satz angefügt: 


„Satz 1 gilt auch für § 3a Absatz 3a in der Fassung des Artikels … des 


Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes].“
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Begründung: 


Als Reaktion auf den Beschluss des Großen Senats vom 28. November 2016 – 
GrS 1/2015 – (BStBl 2017 II S. 393), dass das BMF-Schreiben vom 
27. März 2003 (BStBl I S. 240 – sog. Sanierungserlass, ergänzt durch das 
BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2009, BStBl 2010 I S. 18) gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt, wurden mit dem 
Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen (BGBl. 2017 I S. 2074) u. a. die Vorschriften des § 3a 
Einkommensteuergesetz (EStG) (steuerfreie Sanierungserträge) und § 3c 
Absatz 4 EStG (Berücksichtigung von Betriebsvermögensminderungen oder 
Betriebsausgaben im Zusammenhang mit einem steuerfreien Sanierungsertrag) 
geschaffen. 


Die Steuerbefreiung von Sanierungserträgen wird dabei durch eine vorrangige 
Verlustverrechnung auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt.  


Hierzu ist in § 3a Absatz 3 EStG geregelt, dass bestehende 
Verlustverrechnungspotentiale aus den Vorjahren, dem Sanierungsjahr und 
dem Folgejahr verbraucht werden. Nach der Gesetzesbegründung  
(BT-Drucksache 18/12128) sind bei zusammenveranlagten Ehegatten auch die 
laufenden Einkünfte und Verlustvorträge des anderen Ehegatten einzubeziehen.  


Aus Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit soll diese schon bisher von der 
Finanzverwaltung vertretene Auffassung im Gesetz verankert werden. Die 
Erwähnung in der Gesetzesbegründung könnte keine ausreichende 
Rechtsgrundlage darstellen. 


Mit der Ergänzung des § 52 Absatz 4a EStG wird hinsichtlich der zeitlichen 
Anwendung ein Gleichklang mit der Grundnorm hergestellt.


2. Zu Artikel 1 Nummer 4a - neu - und Nummer 24 Buchstabe a1 -neu- 


(§ 5a Absatz 6 Satz 2 -neu, § 52 Absatz 10 Satz 5 -neu- EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 4 ist folgende Nummer 4a einzufügen: 


„4a. Dem § 5a Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 


„Für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens sind den 


weiteren Absetzungen für Abnutzung unverändert die 


ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde zu 


legen.““
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b) In Nummer 24 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1 einzufügen: 


„a1 „Dem Absatz 10 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 5a Absatz 6 in der durch Artikel … des Gesetzes vom … 2019, 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und die Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] geänderten Fassung ist erstmals für 


Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.Dezember 20[18] 


beginnen.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Der BFH hat erstmals im seinem Urteil vom 25.Oktober 2018 - IV R 35/16 - 
u. a. entschieden, dass der Wechsel von der Gewinnermittlung nach der 
Tonnage zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich wie eine 
fiktive Einlage anzusehen sei. Der Teilwertansatz gemäß § 5a Absatz 6 EStG 
für Wirtschaftsgüter, die dem internationalen Seeschiffsverkehr unmittelbar 
dienen, beruhe auf einer Einlagefiktion. Daraus folgt nach seiner Ansicht bei 
abschreibbaren Wirtschaftsgütern für die weitere AfA-Bemessungsgrundlage, 
dass nach dem Wechsel der Gewinnermittlungsart der Einlagewert an die Stelle 
der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten tritt. Der neuen 
Auffassung des BFH in seinem Urteil vom 25. Oktober 2018 - IV R 35/16 -, 
wonach der Wechsel von der pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG 
zum Bestandsvergleich eine fiktive Einlage oder Eröffnung eines neuen 
Betriebs bedeutet, wird nicht gefolgt. Vielmehr wird auch weiterhin an der 
bisherigen Verwaltungsauffassung festgehalten, wonach mit der 
Teilwertaufstockung nach § 5a Absatz 6 EStG lediglich sichergestellt werden 
soll, dass stille Reserven, die während der pauschalen Gewinnermittlung nach 
§ 5a EStG gebildet wurden, nicht besteuert werden müssen, die weitere AfA 
für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens jedoch von dieser 
Aufstockung unbeeinflusst bleiben soll. Entsprechend handelt es sich bei der 
vorgeschlagenen Formulierung um eine gesetzliche Festschreibung der 
langjährigen Verwaltungsauffassung dahingehend, dass beim Rückwechsel von 
der pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG zur normalen 
Gewinnermittlung nach §§ 4, 5 EStG für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren 
Anlagevermögens den weiteren Absetzungen für Abnutzung unverändert die 
ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde zu legen sind.  


Für die Zeit der Tonnagebesteuerung sind neben der Gewinnermittlung nach 
§ 5a EStG zusätzliche Steuerbilanzen nach § 4 Absatz 1 oder § 5 EStG 
einschließlich etwaiger Ergänzungs- und Sonderbilanzen (sog. 
Schattenbilanzen) zu führen (§ 60 Absatz 1 Satz 1 EStDV). Aufgrund der 
Fortführung der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die 
Ergänzungsbilanzen auch in der Zeit nach der Tonnagebesteuerung 
fortzuführen.
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Zu Buchstabe b: 


Die Änderung des § 5a Absatz 6 EStG ist erstmals für Wirtschaftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 20[18] beginnen.


3. Zu Artikel 1 Nummer 5a - neu -, Nummer 24 Buchstabe b1 - neu - 


(§ 7g Absatz 7 Satz 6, § 52 Absatz 16 Satz 6 - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 5 ist folgende Nummer 5a einzufügen 


„5a. Dem § 7g Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Hinzurechnung nach Absatz 2 hat bei Personengesellschaften 


und Gemeinschaften in dem Vermögensbereich zu erfolgen, für den 


der Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen wurde.““ 


b) In Nummer 24 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1 einzufügen: 


„b1) Dem Absatz 16 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 7g Absatz 7 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals für Investitionsabzugsbeträge 


anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 2018 endenden 


Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen werden.““


Begründung: 


Mit Urteil vom 15. November 2017 - VI R 44/16 - hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass ein im Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft 
gebildeter Investitionsabzugsbetrag auch für eine nach § 7g EStG begünstigte 
Investition im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers verwendet 
werden kann. Des Weiteren sei der Investitionsabzugsbetrag in der Folge auch 
im Sonderbereich des investierenden Mitunternehmers hinzuzurechnen. Dies 
folge daraus, dass Hinzurechnung und Minderung der Anschaffungskosten 
nach § 7g Absatz 2 Satz 2 EStG „gleich“ laufen würden.
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Eine uneingeschränkte Anwendung des Urteils ermöglicht die Verschiebung 
von Gewinn zwischen Mitunternehmern. Zur Vermeidung solcher vom 
Gesetzgeber nicht gewollten Steuergestaltungen wird § 7g Absatz 7 EStG 
dahingehend angepasst, dass die Hinzurechnung des Investitionsabzugsbetrags 
parallel zum Vermögensbereich der Inanspruchnahme vorzunehmen ist.  


Die Ergänzung ist erstmals auf Investitionsabzugsbeträge anzuwenden, die in 
nach dem 31. Dezember 2018 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch 
genommen werden. 


4. Zu Artikel 1 (zu Bescheinigungen nach §§ 7h Absatz 2, 7i Absatz 2 und 


§ 10f i. V. m. § 7h bzw. 7i EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 


gesetzliche Regelung geschaffen werden kann, wonach Bescheinigungen nach 


§ 7h Absatz 2, § 7i Absatz 2, § 10f i. V. m. § 7h bzw. § 7i EStG im 


Besteuerungsverfahren keine Bindungswirkung entfalten, wenn die von der 


jeweils zuständigen Bescheinigungsbehörde ausgestellte Bescheinigung 


offensichtlich rechtswidrig ist und das Berufen auf deren Bindungswirkung als 


rechtmissbräuchlich erscheint.


Begründung: 


Gemäß § 7h Absatz  2 Satz 1, § 7i Absatz 2 Satz 1, § 10f EStG kann der 
Steuerpflichtige die jeweiligen (erhöhten) Absetzungen nur in Anspruch 
nehmen, wenn er durch eine Bescheinigung der zuständigen 
Bescheinigungsbehörde das Vorliegen der Voraussetzungen der 
Steuerbegünstigungsvorschrift nachweist. Das Gleiche gilt nach § 11a 
Absatz 4 i. V. m. § 7h Absatz 2 Satz 1 und § 11b Satz 3 i. V. m. § 7i Absatz 2 
Satz 1 EStG entsprechend, wenn der Steuerpflichtige die begünstigte 
Verteilung von Erhaltungsaufwand in Anspruch nehmen möchte. 


Der Bundesfinanzhof hat wiederholt entschieden, dass die Bescheinigung nach 
§ 7h Absatz 2 EStG - unabhängig von deren Rechtmäßigkeit - für die 
Finanzbehörden bindend ist (BFH, Urteile vom 10. Oktober 2017 – X R 6/16 –, 
BFHE 260, 55, BStBl II 2018, 272; vom 17. April 2018 – IX R 27/17 –, BFHE 
261, 293, BStBl II 2018, 597). 


Auch die Finanzverwaltung erkennt bislang an, dass die Bescheinigungen 
weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch die 
Finanzbehörden unterliegen. Es handelt sich um Verwaltungsakte in Form von 
Grundlagenbescheiden, an die die Finanzbehörden im Rahmen des gesetzlich 
vorgegebenen Umfangs gebunden sind (§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO).
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Selbst wenn offensichtlich ist, dass die Bescheinigung für Maßnahmen erteilt 
worden ist, bei denen die Voraussetzungen nicht vorliegen, die Bescheinigung 
also rechtswidrig ist, ist die Finanzbehörde daran gebunden. Sie kann in diesen 
Fällen nur ihr Remonstrationsrecht geltend machen, d.h. die ausstellende 
Behörde zur Überprüfung veranlassen sowie um Rücknahme oder Änderung 
der Bescheinigung nach Maßgabe des § 48 Absatz 1 VwVfG bitten (vgl. R 7h 
Absatz 4 Sätze 2 bis 4, R 7i Absatz 2 Satz 2, R 10f EStR, R 11a, R 11b sowie 
entsprechende Bescheinigungsrichtlinien). 


Das Remonstrationsrecht der Finanzbehörden erweist sich in der Praxis jedoch 
– auch unter Einbeziehung der entsprechenden Aufsichtsbehörden – aus 
diversen Gründen oftmals als erfolglos. Zum einen kann zwischen 
Finanzbehörde und ausstellender Behörde bereits Uneinigkeit darüber 
bestehen, ob die erteilte Bescheinigung rechtswidrig ist, mit der Folge, dass die 
ausstellende Behörde sich nicht veranlasst sieht, eine Rücknahme nach § 48 
Absatz 1 VwVfG zu prüfen. Zum anderen kann die (rechtmäßige) Rücknahme 
einer rechtswidrigen Bescheinigung auch daran scheitern, dass die weiteren in 
§ 48 VwVfG normierten Voraussetzungen, wie zum Beispiel das Einhalten der 
Jahresfrist nach § 48 Absatz 4 VwVfG, nicht vorliegen. 


Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs stehe der Finanzverwaltung 
bei gegenteiliger Auffassung nach erfolgloser Remonstration der 
Verwaltungsrechtsweg offen. Sofern sich dieser Weg in der Praxis als 
ungeeignet erweisen sollte, um etwaigen offensichtlich unrichtigen 
Bescheinigungen wirksam entgegenzutreten, wäre es die Aufgabe des 
Gesetzgebers, die gegebene Kompetenzverteilung im Interesse der 
Gesetzmäßigkeit der Besteuerung zu überprüfen und ggf. zu korrigieren (BFH-
Urteil vom 22. Oktober 2014 – X R 15/13 –, BFHE 247, 562, BStBl II 2015, 
367 m. w. N.). 


Auf Bund-Länder-Ebene wurde die Möglichkeit, den Klageweg zu beschreiten, 
bereits 2007 erörtert. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass etwaige Klagen der 
Finanzbehörden gegen solche Bescheinigungen mit einem erheblichen 
Prozessrisiko behaftet sind. Unabhängig davon, welche Klageart (Anfechtungs-
, Verpflichtungs- oder Feststellungsklage) vorliegend statthaft wäre, dürften die 
Klagen mangels Klagebefugnis der Finanzbehörden unzulässig sein. Den 
Finanzbehörden dürfte es nicht gelingen, sich auf ein zur Klage berechtigendes 
subjektiv-öffentliches Recht zu berufen. 


Damit gibt es für die Finanzbehörden bei einer erfolgslos gebliebenen 
Remonstration keine weitere Möglichkeit, um offensichtlich unrichtigen 
Bescheinigungen wirksam entgegenzutreten. 


Um diesen Missstand im Interesse der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung zu 
beheben, sollte eine Regelung geschaffen werden, wonach die 
Bindungswirkung für die Finanzbehörde im Besteuerungsverfahren entfällt, 
wenn es sich um offensichtlich rechtswidrige Bescheinigungen handelt und das 
Berufen auf deren Bindungswirkung als rechtsmissbräuchlich erscheint.
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5. Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe b (§ 7h Absatz 2 Satz 1 EStG) 


In Artikel 1 ist Nummer 6 Buchstabe b wie folgt zu fassen: 


„b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 


werden die Wörter „die Bescheinigung hat die Höhe der Aufwendungen für 


die Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie die Erforderlichkeit der 


Aufwendungen zu enthalten.“ angefügt.“


Begründung: 


Die vorgesehene Gesetzesänderung zielt darauf ab, dass in der Bescheinigung 
auch die Höhe der Aufwendungen für die Maßnahmen nach § 7h Absatz 1 
Satz 1 und 2 EStG ausgewiesen werden. Die Ergänzung des § 7h Absatz 2 
Satz 1 EStG schafft dafür die notwendige gesetzliche Grundlage. Neben der 
Höhe der Aufwendungen sollte mit der Bescheinigung auch die 
Erforderlichkeit der Aufwendungen durch die Bescheinigungsbehörde 
nachgewiesen werden. Aus formalen Gründen sollte auch diese 
Bescheinigungspflicht ausdrücklich im Gesetz verankert werden. Die 
Erwähnung in der Gesetzesbegründung stellt keine ausreichende 
Rechtsgrundlage dar.
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6. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG) 


In Artikel 1 Nummer 8 sind in § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 nach den 


Wörtern „Kindergeld gesteht“ die Wörter „im Rahmen seiner Unterhalts-


verpflichtung“ einzufügen.


Begründung: 


§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG sieht in seiner geltenden Fassung vor, 
dass der Steuerpflichtige Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eines 
Kindes als eigene Beiträge steuermindernd berücksichtigen kann, wenn die 
Beiträge vom Steuerpflichtigen „im Rahmen seiner Unterhaltsverpflichtung“ 
getragen werden. Dieser Passus stellt klar, dass die Unterhaltsverpflichtung 
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug ist. 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Fassung des § 10 Absatz 1 Nummer 3 
Satz 2 EStG-E sieht diese Klarstellung nicht vor. Lediglich aus der 
Begründung des Gesetzentwurfs wird deutlich, dass der Sonderausgabenabzug 
weiterhin eine Unterhaltsverpflichtung voraussetzt. 


Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte der Passus deshalb weiterhin 
ausdrücklich im Gesetz enthalten sein.


7. Zu Artikel 1 Nummer 12a - neu - (§ 22 Nummer 5 Satz 15 EStG) 


In Artikel 1 ist nach Nummer 12 folgende Nummer 12a einzufügen: 


„12a. § 22 Nummer 5 Satz 15 wird wie folgt gefasst: 


„§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 in der ab dem 27. Juli 2016 geltenden 


Fassung findet keine Anwendung.““


Begründung:


§ 22 Nummer 5 Satz 15 EStG wurde durch das Gesetz zur Stärkung der 
betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze 
(Betriebsrentenstärkungsgesetz) vom 17.08.2017 (BGBl I 2017, 3214) zur 
Vermeidung einer etwaigen doppelten Steuerfreistellung eingefügt. 


Die Regelung erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung solcher Erträge, 
für die auf Fondsebene eine Steuerbefreiung nach den §§ 8 bis 12 des 
Investmentsteuergesetzes tatsächlich erfolgt ist, und solchen Erträgen, für die 
eine solche Befreiung nicht gewährt wurde. Für Investmentfondsanteile, die im 
Rahmen von zertifizierten Altersvorsorgeverträgen gehalten werden, besteht 
für den Investmentfonds generell die Möglichkeit, die Besteuerung auf der 
Eingangsseite nach den §§ 8 bis 12 des Investmentsteuergesetzes zu 
vermeiden. Einer zusätzlichen Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Nummer 6
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Satz 9 EStG bedarf es aus steuersystematischen Gründen in diesen Fällen nicht.  


Von den Befreiungsmöglichkeiten nach den §§ 8 bis 12 des 
Investmentsteuergesetzes machen jedoch nicht alle Investmentfonds Gebrauch. 
Dies macht bei der Besteuerung auf Anlegerebene nach der derzeitigen 
Regelung eine komplizierte Aufteilung der ausgezahlten Versicherungsprämien 
erforderlich, um für Erträge aus solchen Investmentfonds, die tatsächlich keine 
Befreiung nach den §§ 8 bis 12 des Investmentsteuergesetzes beansprucht 
haben, eine Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 EStG zu 
gewähren. 


Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass eine derartige Aufteilung sehr 
aufwendig und letztlich nur für eine sehr geringe Anzahl von Anlegern von 
Bedeutung ist, da von dieser Regelung nur solche Erträge aus zertifizierten 
Altersvorsorgeverträgen betroffen sind, für die eine Riesterförderung nicht in 
Betracht kommt (z. B. bei übersparten Riester-Verträgen oder im Falle einer 
schädlichen Verwendung). Mit der Neuregelung des § 22 Nummer 5 Satz 15 
EStG wird daher ab 2020 die Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 
Satz 9 EStG bei zertifizierten Altersvorsorgeverträgen generell ausgeschlossen. 
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach den §§ 8 bis 
12 des Investmentsteuer-gesetzes bleibt von der Änderung unberührt.


8. Zu Artikel 1 Nummer 12b - neu - (§ 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 - neu - 


EStG)


In Artikel 1 ist nach der neuen Nummer 12a folgende Nummer 12b einzufügen: 


„12b. In § 22a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 


folgende Nummer angefügt: 


„8. soweit angeordnet, die Höhe der durch Steuerabzug gemäß § 50a 


Absatz 7 einbehaltenen Beträge.““


Begründung: 


Durch die Ergänzung wird der Inhalt der Rentenbezugsmitteilungen um den 
aufgrund einer Anordnung nach § 50a Absatz 7 EStG vom Rententräger 
einbehaltenen Betrag erweitert. Dies ist erforderlich, um die 
automationstechnische Abwicklung der Fälle mit angeordnetem 
Steuereinbehalt insbesondere im Finanzamt Neubrandenburg (RiA) sicher zu 
stellen. Dieses Finanzamt ist für die Besteuerung der im Ausland ansässigen 
Rentner in den Fällen ohne weitere Inlandseinkünfte bundesweit zentral 
zuständig. 
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Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist die Gefahr von Steuerausfällen gegenüber 
reinen Inlandsfällen deutlich größer, da die Steuerzahler im Ausland leben und 
damit die Zugriffsmöglichkeiten für den Fiskus im Fall von Steuerrückständen 
deutlich erschwert sind. Ein wesentlicher Beanstandungspunkt des 
Bundesrechnungshofes in seiner diesbezüglichen Prüfung war es, dass die 
festgesetzten Einkommensteuerbeträge häufig rückständig blieben und 
Vollstreckungsmaßnahmen in der Regel erfolglos verlaufen sind. Einzig das 
Steuerabzugsverfahren nach § 50a Absatz 7 EStG erwies sich als geeignet, die 
Entstehung neuer Steuerrückstände zu vermeiden. 


In Mecklenburg-Vorpommern findet § 50a Absatz 7 EStG (Steuerabzugs-
verfahren auf Anordnung) im Finanzamt Neubrandenburg (RiA) bereits seit 
vielen Jahren Anwendung. Der Bundesrechnungshof weist zutreffend darauf 
hin, dass eine Automationsunterstützung für eine breite Anwendung des 
Steuerabzugs auf Anordnung gemäß § 50a Absatz 7 EStG dringend 
erforderlich ist (Abschließende Mitteilung des Bundesrechnungshofes über die 
Prüfung der Sicherung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis bei 
beschränkt Steuerpflichtigen vom 22. Dezember 2014, Gz.: 38160 – 2012 – 
0364). 


Das auf Basis der bestehenden gesetzlichen Regelungen konzipierte IT-
Verfahren zum Steuerabzug auf Anordnung nach § 50a Absatz 7 EStG lässt 
sich jedoch weder kurz- noch mittelfristig programmtechnisch umsetzen, da es 
in dieser Form einen enormen Entwicklungsaufwand erfordert. Hintergrund ist 
im Wesentlichen, dass das bisher konzipierte Verfahren für jeden 
Einbehaltungsfall nach § 50a Absatz 7 EStG die Einrichtung eines zusätzlichen 
Steuerkontos vorsieht, um die Anrechnung des Steuerabzugs gemäß § 36 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a EStG sicherzustellen. Dies könnte allein im 
Finanzamt Neubrandenburg (RiA) zu zusätzlichen Steuerkonten im 
sechsstelligen Bereich führen. 


Vor diesem Hintergrund schlagen die mit der Angelegenheit befassten 
Automationsgremien eine alternative, weit weniger aufwändige 
Programmlösung vor, die auch zeitnah zu realisieren wäre. Diese 
Alternativlösung beinhaltet: 


1. Die Anordnung des Steuerabzugs erfolgt weiterhin einzelfallbezogen. 
Hierfür ist ein Anordnungsdialog erforderlich. Der Anordnungsbescheid 
soll zukünftig, sowohl in Papier als auch elektronisch versandt werden 
können. In diesem Punkt gibt es keine Abweichungen zum bisher 
konzipierten Verfahren. 


2. Die Anmeldung der Steuerabzugsbeträge erfolgt durch den 
Vergütungsschuldner für seine betroffenen Vergütungsgläubiger in 1 
Anmeldung an das anordnende Finanzamt. Hierzu ist 1 Steuerkonto für 
den jeweiligen Vergütungsschuldner erforderlich.







- 11 - Drucksache 356/19 (Beschluss)


3. Der Steuerabzug auf Anordnung hat keine abgeltende Wirkung gemäß 
§ 50a Absatz 7 Satz 4 EStG i. V. m. § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG; er muss 
auf die festzusetzende Steuer gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe 
a EStG angerechnet werden. Für die technische Umsetzung der 
Anrechnung der Steuerabzugsbeträge im Rahmen der Veranlagung ist die 
Höhe des Steuerabzugs vom Vergütungsschuldner (elektronisch) 
mitzuteilen, da die vom Finanzamt angeordneten Beträge von diesem 
u.U. zeitlich verzögert und in abweichender Höhe einbehalten werden. 


Die beschriebene Alternativlösung ist deutlich schneller umsetzbar und führt 
zu einem besseren Ergebnis als der bisher konzipierte Ansatz. Der unter 
Punkt 2 ausgeführte Lösungsansatz, dass der nach § 50a Absatz 7 EStG 
Einbehaltungspflichtige (wie beim Kapitalertragsteuer- bzw. Lohnsteuer-
anmeldeverfahren) eine Meldung für alle gemäß § 50a Absatz 7 EStG 
einbehaltenen Beträge abgibt, macht die hohe Anzahl der zusätzlichen 
Steuerkonten entbehrlich und führt sowohl bei den Rentenversicherungsträgern 
als auch in der Finanzverwaltung zu erheblichen Entlastungen. 


Voraussetzung ist allerdings die Sicherstellung der Anrechnung der 
einbehaltenen Beträge nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a EStG. Dazu 
benötigt die Finanzverwaltung den Abzugsbetrag nach § 50a Absatz 7 EStG in 
der Rentenbezugsmitteilung, damit im Rahmen der Veranlagung eine 
Anrechnung der bereits getilgten Steuer - entsprechend den technischen 
Mechanismen der Lohnsteuer - möglich ist (siehe Punkt 3). Nur so kann dieser 
Betrag automatisch dem zutreffenden Steuerkonto zugeordnet werden. Daher 
ist der Datensatz der Rentenbezugsmitteilung, zu diesem Zweck um die vom 
Rententräger einbehaltenen Steuerabzugsbeträge zu ergänzen. Dazu muss eine 
gesetzliche Verpflichtung gegenüber den Rentenversicherungsträgern 
geschaffen werden. 


Da der einzig bekannte Anwendungsfall dieser Konstellation 
(Ein Vergütungsschuldner für mehrere Vergütungsgläubiger) die Anordnung 
an Rentenversicherungsträger ist, wäre der nach § 50a Absatz 7 EStG 
einbehaltene Betrag ausschließlich in der jeweiligen Rentenbezugsmitteilung 
zu ergänzen. Andere Mitteilungswege müssen nicht geschaffen werden. 


Ziel ist es, ein möglichst verwaltungsökonomisches Verfahren für alle 
Beteiligten umzusetzen. Anderweitige gesetzliche Änderungen sind zur 
programmtechnischen Umsetzung der Alternativlösung nicht erforderlich.







Drucksache 356/19 (Beschluss) - 12 -


9. Zu Artikel 1 Nummer 12c - neu - (§ 32d Absatz 3 Satz 3 - neu - EStG) 


In Artikel 1 ist nach der neuen Nummer 12b folgende Nummer 12c einzufügen: 


„12c. In § 32d Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz angefügt: 


„Im Fall des Satzes 1 ist eine Veranlagung ungeachtet von § 46 


Absatz 2 EStG durchzuführen.““ 


Begründung:


Nach § 32d Absatz 3 Satz 1 EStG sind steuerpflichtige Kapitalerträge, die nicht 
der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, in der Einkommensteuererklärung 
anzugeben. Fraglich ist, ob diese Regelung bei Arbeitnehmern zu einer 
Pflichtveranlagung führen kann. 


Aus § 32d Absatz 3 EStG lässt sich eine solche Veranlagungspflicht – 
unabhängig von der Höhe der erzielten Kapitalerträge – derzeit nicht zwingend 
herleiten, da dort nur die Verpflichtung normiert wird, Kapitalerträge in der 
Steuererklärung anzugeben. Eine ausdrückliche Abgabe- und 
Veranlagungsverpflichtung – wie etwa in § 46 EStG und § 56 EStDV geregelt 
– ergibt sich aus § 32d Absatz 3 EStG nach dem reinen Wortlaut nicht. 


Bei Arbeitnehmern mit zusätzlichen Kapitaleinkünften, für die keine 
Kapitalertragsteuer erhoben wurde, käme eine Veranlagung daher 
grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen des § 46 Absatz 2 Nummer 1 
EStG in Betracht. Voraussetzung wäre hiernach jedoch, dass die positive 
Summe der einkommensteuerpflichtigen Einkünfte, die nicht dem Steuerabzug 
vom Arbeitslohn zu unterwerfen waren, mehr als 410 Euro beträgt. Nach § 2 
Absatz 5b EStG könnten Kapitalerträge nach § 32d Absatz 1 und § 43 Absatz 5 
EStG bei der Ermittlung der Freigrenze des § 46 Absatz 2 Nummer 1 EStG 
jedoch außen vorbleiben. Auch wenn die Kapitalerträge keinem abgeltenden 
Steuerabzug im Sinne von § 43 Absatz 5 EStG unterlegen haben, unterliegen 
sie nach § 32d Absatz 2 Satz 2 EStG dem besonderen Steuertarif nach § 32d 
Absatz 1 EStG. 


Damit könnte bei Arbeitnehmern mit zusätzlichen Kapitalerträgen ohne 
Steuerabzug, für die die Anwendung von § 32d Absatz 2 und 6 EStG nicht in 
Betracht käme, unabhängig von deren Höhe eine Pflichtveranlagung nach § 25 
Absatz 1 in Verbindung mit § 46 EStG ausgeschlossen sein. Im Ergebnis 
könnten derartige Erträge unversteuert bleiben. Dieses Ergebnis widerspräche 
dem Sinn und Zweck der Regelung des § 32d Absatz 3 EStG, wonach 
sämtliche Kapitalerträge ohne Steuerabzug mit solchen Kapitalerträgen 
gleichzustellen sind, die einem inländischen Steuerabzug unterlegen haben. 


§ 32d Absatz 3 EStG wird daher klarstellend um eine Regelung ergänzt, 
wonach in Fällen des § 32d Absatz 1 Satz 1 EStG immer eine 
Pflichtveranlagung durchzuführen ist.







- 13 - Drucksache 356/19 (Beschluss)


10. Zu Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe a - neu - (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 


EStG)


In Artikel 1 ist Nummer 16 wie folgt zu fassen: 


„16. § 40 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


a) In Satz 1 wird Nummer 2 wie folgt gefasst: 


„2. Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen zahlt; 


dabei kann auf die Anwendung des Freibetrags im Sinne des 


§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3 sowie eine 


Aufzeichnung im Lohnkonto verzichtet werden.“ 


b) Die Sätze 2 und 3 werden durch die folgenden Sätze ersetzt: 


(weiter wie Gesetzentwurf)“


Begründung:


Derzeit fallen Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer im 
Rahmen von Betriebsveranstaltungen unter die Freibetragsregelung des § 19 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Einkommensteuergesetz. Danach kommt für 
maximal zwei Betriebsveranstaltungen jährlich jeweils ein Freibetrag von 
110 Euro pro Arbeitnehmer zur Anwendung, sodass der Arbeitnehmer erst den 
übersteigenden Betrag individuell versteuern muss. Alternativ kann der 
Arbeitgeber den übersteigenden Betrag nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
Einkommensteuergesetz pauschal mit 25 Prozent versteuern. 


Zur Anwendung der Freibetragsregelung muss der Arbeitgeber 
Teilnehmerlisten über die Anwesenheit der Arbeitnehmer für die jeweiligen 
Betriebsveranstaltungen führen. 


Zur Vermeidung des bürokratischen Aufwands, der mit der Führung der 
Teilnehmerlisten verbunden ist, soll der Arbeitgeber auf die Führung solcher 
Listen im Wege eines Wahlrechts verzichten können. Im Gegenzug muss der 
Arbeitgeber die Aufwendungen für die Betriebsveranstaltung - ohne 
Berücksichtigung eines Freibetrags - pauschal mit 25 Prozent nach § 40 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Einkommensteuergesetz versteuern.
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11. Zu Artikel 1 Nummer 16a - neu - (§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG) 


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


Nach Nummer 16 ist folgende Nummer 16a einzufügen: 


„16a. In § 41a Absatz 1 Satz 1 wird Nummer 1 wie folgt gefasst: 


„1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte (§ 41 


Absatz 2) befindet (Betriebsstättenfinanzamt), eine 


Steuererklärung einzureichen, in der er die Summen der im 


Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu 


übernehmenden Lohnsteuer entsprechend dem Bezug des 


Arbeitslohns getrennt nach Kalenderjahren angibt (Lohnsteuer-


Anmeldung),“.“


Begründung:


Bislang hat der Arbeitgeber die Summe der im Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu übernehmenden 
Steuerabzugsbeträge (Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) 
nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung einem Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum 
zuzuordnen (sog. IST-Prinzip). Danach werden die Steuerabzugsbeträge dem 
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum zugeordnet, in dem der Arbeitslohn dem 
Arbeitnehmer zufließt (§ 38 Absatz 2 EStG). 


Abweichend hiervon hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die einbehaltenen 
Steuerabzugsbeträge bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder am Ende 
eines Kalenderjahres auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für das 
Kalenderjahr zu bescheinigen, in dem der Arbeitslohn als bezogen gilt (sog. 
FÜR-Prinzip, § 38a Absatz 1 Sätze 2 und 3 EStG). 


Diese unterschiedliche Handhabung führt dazu, dass bei einem maschinellen 
Abgleich der "angemeldeten Steuerabzugsbeträge" mit den "bescheinigten 
Steuerabzugsbeträgen" regelmäßig Differenzbeträge auftreten. Da diese sog. 
Differenzfälle als risikobehaftete Fälle eingestuft werden, ist bei ihnen die 
ordnungsgemäße Durchführung des Lohnsteuerabzugs durch die Arbeitgeber 
von den Finanzämtern zu überprüfen. Aufgrund der beschriebenen 
unterschiedlichen Handhabung werden auch Fälle als Differenzfälle 
ausgeworfen, die nicht risikobehaftet sind. Im Kern geht es deshalb darum, den 
maschinellen Abgleich zielgenauer auszugestalten. Dadurch sollen sich sowohl 
bei den Finanzämtern als auch den Arbeitgebern/Steuerberatern teils zeit- und 
arbeitsaufwendigen Rückfragen erübrigen.
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Zu diesem Zweck soll das Lohnsteuer-Anmeldungsverfahren auf das "Für-
Prinzip" umgestellt werden. In § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG wird 
hierzu geregelt, dass die anzumeldenden Steuerabzugsbeträge entsprechend 
dem Bezug des Arbeitslohns getrennt nach Kalenderjahren anzumelden sind. 


Ein zusätzlicher Bürokratieaufwand für die Arbeitgeber/Steuerberater entsteht 
hierdurch nicht. Denn die zur Umsetzung des "FÜR-Prinzips" im Lohnsteuer-
Anmeldungsverfahren erforderlichen Informationen liegen bereits im 
Datenbestand der Arbeitgeber/Steuerberater vor.


12. Zu Artikel 1 Nummer 21, Nummer 24 Buchstabe i (§ 50 Absatz 1 Satz 2, 


 § 52 Absatz 46 Satz 10


EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 21 ist wie folgt zu fassen: 


„21. § 50 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Einkommen“ die 


Wörter „bei der Ermittlung des Steuersatzes“ eingefügt. 


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 5 (weiter wie Gesetzentwurf) 


bb) Folgende Nummer 6 wird eingefügt: 


(weiter wie Gesetzentwurf)“ 


b) Nummer 24 Buchstabe i ist wie folgt zu fassen: 


„i) Absatz 46 wird wie folgt geändert: 


aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz vorangestellt: 


„§ 50 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 


vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen 


Fällen anzuwenden.“ 


bb) Nach Satz 2 wird (weiter wie Gesetzentwurf)“
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Begründung: 


Die Steuerfreistellung des Existenzminimums ist bei beschränkt 
Steuerpflichtigen grundsätzlich Sache des Wohnsitzstaates. Deshalb wird durch 
§ 50 Abs. 1 Satz 2 EStG der Grundfreibetrag im Rahmen der Ermittlung der 
Einkommensteuer dem inländischen zu versteuernden Einkommen 
hinzugerechnet. Im Ergebnis wird dadurch kein fiktives Einkommen besteuert, 
sondern der Steuersatz wird lediglich auf das Niveau hochgeschleust, das sich 
aus dem Tarifverlauf oberhalb des Grundfreibetrags ergibt.  


Nicht ganz klar ist jedoch, was aus der derzeitigen Gesetzesformulierung folgt, 
wenn ein beschränkt Steuerpflichtiger inländische Einkünfte sowie Einkünfte 
hat, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Rechnet man den 
Grundfreibetrag dem inländischen zu versteuernden Einkommen zu und 
besteuert man den um den Grundfreibetrag erhöhten Betrag, könnten sich für 
das der inländischen Besteuerung unterliegende Einkommen rein rechnerisch 
Steuersätze weit oberhalb des Spitzensteuersatzes ergeben. Im Extremfall wäre 
die rechnerische Einkommensteuer dann höher als das tatsächliche inländische 
zu versteuernde Einkommen. 


Durch die Änderung in § 50 Absatz 1 Satz 2 EStG wird klargestellt, dass es 
nicht zu einer Übermaßbesteuerung kommen kann, sondern dass die 
Hinzurechnung des Grundfreibetrags nur den Steuersatz des tatsächlich zu 
versteuernden inländischen Einkommens beeinflusst. Die Änderung erfasst 
daher alle offenen Fälle. 


13. Zu Artikel 1 Nummer 21 Buchstabe b (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


neu vorgesehenen Veranlagungsmöglichkeit in § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 


eine eigene Zuständigkeitsregelung beigefügt werden sollte.


Begründung: 


Die neue Veranlagungsmöglichkeit richtet sich an im Ausland ansässige 
Steuerpflichtige, denen eine bei einem inländischen Versicherungs-
unternehmen abgeschlossene Lebensversicherung ausgezahlt wird. Nach den 
allgemeinen Regelungen der Abgabenordnung (AO) richtet sich die 
Zuständigkeit nach § 20 Absatz 2 AO. Die dort angeführten 
Anknüpfungsmerkmale (inländisches Vermögen, Ausübung oder Verwertung 
einer Tätigkeit im Inland) lassen für die hier relevanten Fälle eine eindeutige 
Zuständigkeitsbestimmung nicht zu.  


Der neuen Veranlagungsmöglichkeit sollte daher eine eigene 
Zuständigkeitsregelung beigefügt werden. Es sollte geprüft werden, ob die 
Zuständigkeit für die neue Veranlagungsmöglichkeit dem Finanzamt 
zuzuweisen ist, an das die Kapitalertragsteuer abgeführt worden ist. 
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14. Zu Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe e (§ 52 Absatz 20 Satz 1, Satz 2 - neu - 


EStG) 


In Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe e ist in § 52 Absatz 20 Satz 1 nach den 


Wörtern „Schadens dienen“ das Wort „(Rechtsfolgen)“ einzufügen und 


folgender Satz anzufügen: 


„§ 12 Nummer 4 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist auch für mit Rechtsfolgen im Sinne des Satzes 1 


zusammenhängende Aufwendungen anzuwenden, wenn die Rechtsfolge vor 


dem 1. Januar 2019 festgesetzt wurde.“


Begründung: 


Der angefügte Satz 2 stellt sicher, dass das Abzugsverbot für mit Geldstrafen 
o. Ä. zusammenhängende Aufwendungen auch für solche nach dem 
31. Dezember 2018 entstehende Aufwendungen anzuwenden ist, wenn die 
Geldstrafe o. Ä. vor dem 1. Januar 2019 festgesetzt wurde. 


Das Wort „damit“ in Satz 1 könnte so verstanden werden, dass nur mit 
Geldstrafen o. Ä. zusammenhängende Aufwendungen unter das Abzugsverbot 
fallen, die mit nach dem 31. Dezember 2018 festgesetzten Geldstrafen o. Ä. im 
Kontext stehen. 


Die Einfügung des Klammerzusatzes „(Rechtsfolgen)“ in Satz 1 vermeidet 
Textwiederholungen im neuen Satz 2. 


15. Zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b1 - neu -, Buchstabe b2 - neu -  


(§ 3 Nummer 26 Satz 1, Nummer 26a Satz 1 EStG)


In Artikel 2 Nummer 2 sind nach Buchstabe b folgende Buchstaben einzufügen: 


„b1) In Nummer 26 Satz 1 wird die Angabe „2 400 Euro“ durch die Angabe 


„3 000 Euro“ ersetzt. 


b2) In Nummer 26a Satz 1 wird die Angabe „720 Euro“ durch die Angabe 


„840 Euro“ ersetzt.“
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Begründung: 


Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland engagieren sich Tag für Tag 
ganz konkret und ehrenamtlich für unser Land und seine Mitmenschen. In 
Zeiten von wachsender sozialer und humanitärer Verantwortung tragen sie mit 
ihrem bürgerschaftlichen Engagement entscheidend und unverzichtbar zu 
einem engen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei. Entlastungen für 
ehrenamtlich Tätige sind daher ein Kernpunkt zur Stärkung der Mitte der 
Gesellschaft und zur Entfaltung von weiterem Potenzial für bürgerschaftliches 
Engagement. 


Zu Buchstabe b1: 


Trainerinnen und Trainer, die diese Tätigkeit nebenberuflich in Sportvereinen 
ausüben, profitieren von der Übungsleiterpauschale. Auch die 
Entschädigungen für Ausbilderinnen und Ausbilder, z. B. bei der freiwilligen 
Feuerwehr und der DLRG oder an nebenberuflich in der Erziehung, Kunst oder 
Pflege Tätige, werden hierdurch begünstigt. Die Übungsleiterpauschale wurde 
zuletzt ab dem Veranlagungszeitraum 2013 erhöht. 


Durch die Anhebung des Freibetrags von 2 400 Euro auf 3 000 Euro können 
auch von den Übungsleiterinnen und Übungsleitern getragene Kosten – 
insbesondere Fahrtkosten – im Zusammenhang mit der Tätigkeit besser als 
bisher steuerfrei erstattet werden.


Zu Buchstabe b2: 


Die Erhöhung der ebenfalls zuletzt für den Veranlagungszeitraum 2013 
angepassten Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 840 Euro unterstützt all 
diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die nicht in den Anwendungsbereich des 
§ 3 Nummer 26 fallen, sich aber gleichwohl ehrenamtlich engagieren, 
beispielsweise als Schriftführerinnen und Schriftführer oder Kassenwartinnen 
und Kassenwarte von gemeinnützigen Vereinen. 


Die Maßnahmen sind auch geeignet, den Bürokratieaufwand im Gemeinwesen 
spürbar zu reduzieren. Den Vereinen wird es hierdurch zugleich leichter fallen, 
ehrenamtlich Tätige für sich zu gewinnen.
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16. Zu Artikel 2 Nummer 3a - neu - 


Artikel 4a - neu - (§ 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG 


 § 8c Absatz 2 EStDV)


a) In Artikel 2 ist nach Nummer 3 folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. In § 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird in Satz 1 nach der Angabe 


„1. Juli bis zum 30. Juni“ ein Komma gesetzt und die Wörter  


„1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom 1. Juli bis zum 


30. Juni, soweit der Land- und Forstwirt nicht ein dem 


Kalenderjahr entsprechendes Wirtschaftsjahr wählt“ eingefügt.“ 


b) Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4a einzufügen: 


„Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


In § 8c Absatz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die 


zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S 2730) 


geändert worden ist, wird Satz 1 gestrichen.“ 


Folgeänderung: 


a) Zu Artikel 35 (Inkrafttreten) 


In Artikel 35 ist Absatz 2 wie folgt zu fassen: 


„(2) Die Artikel 2, 4a, 9, 12, 29, 31 und 33 treten am 1. Januar 2020 in 


Kraft.“ 


b) In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 4 Weitere Änderung 


des Einkommensteuergesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 4a  Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ 
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gilt grundsätzlich ein 
Wirtschaftsjahr, das sich vom 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres erstreckt. 
Abweichende Regelungen sind für Betriebe mit hohem Futterbauanteil, 
Weinbaubetriebe und reine Forstbetriebe zugelassen. Letztere sowie 
Gartenbaubetriebe können auch ein dem Kalenderjahr entsprechendes 
Wirtschaftsjahr wählen, was allen anderen Betrieben bislang verwehrt ist.  


Der Gewinnermittlungszeitraum bei Gewerbetreibenden bestimmt sich 
dagegen nach dem regelmäßigen Abschlussstichtag, den das Unternehmen für 
sich gewählt hat, oder entspricht dem Kalenderjahr. In der Praxis hat sich die 
Notwendigkeit einer flexibleren Regelung auch für die Land- und 
Forstwirtschaft gezeigt. Daher wird die Möglichkeit geschaffen, neben den 
bisher zugelassenen Gewinnermittlungszeiträumen stets auch ein dem 
Kalenderjahr entsprechendes Wirtschaftsjahr zu wählen. Dies erleichtert u. a. 
auch die Erstellung und Überprüfung der für das Kalenderjahr abzugebenden 
Umsatzsteuererklärungen. 


Zu Buchstabe b: 


Durch die Schaffung der Möglichkeit für Land- und Forstwirte, generell ein 
dem Kalenderjahr entsprechendes Wirtschaftsjahr zu wählen, ist die 
Sonderregelung für Gartenbaubetriebe und reine Forstbetriebe nicht mehr 
erforderlich und kann daher gestrichen werden. 


Zu Artikel 35 (Inkrafttreten): 


Artikel 4a tritt entsprechend Artikel 2 zum 1. Januar 2020 in Kraft.


17. Zu Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe b - neu - , Buchstabe c - neu - 


Nummer 24 Buchstabe c (§ 6 Absatz 2 Satz 1, 


Absatz 2a, 


 § 52 Absatz 12 Satz 5a - neu - 


und 5b - neu - 


EStG)


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 


„4. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Nummer 1 (weiter wie Gesetzentwurf) 
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bbb) In Nummer 2 (weiter wie Gesetzentwurf) 


ccc) Die folgenden Nummer 3 und 4 (weiter wie Gesetzentwurf) 


bb) Satz 3 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Nummer 1 (weiter wie Gesetzentwurf) 


bbb) In Nummer 2 (weiter wie Gesetzentwurf) 


ccc) Die folgenden Nummern 3 und 4 (weiter wie 


Gesetzentwurf) 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „800 Euro“ durch die Angabe 


„1000 Euro“ ersetzt. 


c) Absatz 2a wird gestrichen. 


b) Nummer 24 Buchstabe c ist wie folgt zu fassen: 


„c) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 2 wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2030“ ersetzt. 


bb) Nach Satz 5 werden folgende Sätze eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 angeschafft, 


hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden.“ § 6 


Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 


11. Juni 2017 (BGBl. I S. 2074) ist letztmals bei Wirtschaftsgütern 


anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2020 angeschafft, hergestellt 


oder in das Betriebsvermögen eingelegt worden sind. Für 


Sammelposten, die am 31. Dezember 2019 noch vorhanden sind, ist 


Absatz 2a in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung weiter 


anzuwenden.““
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von bis zu 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) können als 
geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden. Diese 
Wertgrenze gilt seit 1. Januar 2018. Mit einer weitergehenden Anhebung der 
GWG-Grenze auf 1.000 Euro wird ein substanzieller Vereinfachungseffekt 
erreicht, indem die Regelungen zur Bildung eines Sammelpostens vollständig 
entfallen können. 


Als Alternative zur „GWG-800“ Regelung ist es derzeit möglich, 
geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 
zu 1.000 Euro in einen Sammelposten einzustellen, der linear über einen 
Zeitraum von 5 Jahren gewinnmindernd aufgelöst wird. Das 
Sofortabschreibungsrecht besteht bei Ausübung dieser Option lediglich für 
Wirtschaftsgüter bis 250 Euro. 


Bereits heute dürfte die „GWG-800“ Regelung in den meisten Fällen zu einem 
steuerlich günstigeren Ergebnis führen. Bei Anhebung der Wertgrenze auf 
1.000 Euro ist das dann aber ausnahmslos der Fall, so dass der Sammelposten 
seine Praxisrelevanz vollständig verliert und die entsprechenden Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes abgeschafft werden können. 


Buchstabe b: 


Die auf 1.000 Euro erhöhte GWG-Grenze gilt erstmals bei Wirtschaftsgütern, 
die im Jahr 2020 – d. h. nach dem 31. Dezember 2019 – angeschafft wurden. 
Ein Sammelposten kann letztmals für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von mehr als 250 Euro und maximal 1.000 Euro, die vor 
dem 1. Januar 2020 angeschafft oder hergestellt wurden. Zum 
31. Dezember 2019 bestehende Sammelposten sind in den Folgejahren nach 
den Regeln des bisherigen Absatzes 2a aufzulösen.


18. Zu Artikel 2 Nummer 5 (§ 7c Absatz 1, 


Absatz 2 EStG), 


Artikel 2 Nummer 24 Buchstabe d (§ 52 Absatz 15b EStG)


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) In Nummer 5 ist § 7c wie folgt zu ändern: 


aa) In Absatz 1 sind nach dem Wort „Elektrolieferfahrzeugen“ die Wörter 


„und schweren Elektronutzfahrzeugen“ einzufügen.







- 23 - Drucksache 356/19 (Beschluss)


bb) Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 


aaa) Nach dem Wort „Elektrolieferfahrzeuge“ sind die Wörter „und 


schwere Elektronutzfahrzeuge“ einzufügen. 


bbb) Nach dem Wort „EG-Fahrzeugklassen“ sind die Wörter „N1 


und N2 mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 


maximal 7,5 Tonnen“ durch die Angabe „N1, N2 und N3“ zu 


ersetzen.


b) In Nummer 24 Buchstabe d sind in § 52 Absatz 15b nach dem Wort  


„Elektrolieferfahrzeuge“ die Wörter „und schwere Elektronutzfahrzeuge“ 


einzufügen. 


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Es ist weder aus umweltpolitischer noch aus Sicht des Gleichbehandlungs-
grundsatzes nachvollziehbar, weshalb die Bundesregierung die in § 7c EStG-E 
erwogene Sonderabschreibung nur auf elektrische Lieferfahrzeuge bestimmter 
Fahrzeugklassen beschränken will. Durch die Änderungen wird die 
Beschränkung der Sonderabschreibung auf Lieferfahrzeuge der 
Fahrzeugklassen N1 und N2 und einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 
Tonnen aufgehoben. Mit der Einfügung der Fahrzeugklasse N3 und der 
Streichung der max. Gewichtsklasse können die mit der Regelung verbundenen 
Anreize durch weitere Kreise und auch schwere Nutzfahrzeuge mit 
Elektroantrieb genutzt werden. Gerade hier kann die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aufgrund des hohen Anschaffungspreises 
gegenüber konventionellen schweren Nutzfahrzeugen zugunsten 
emissionsarmer Fahrzeuge mit Elektroantrieb positiv beeinflusst werden. 


Zu Buchstabe b: 


Aufgrund der Änderung in § 7c EStG-E bedarf es einer redaktionellen 
Anpassung in § 52 Absatz 15b EStG-E. 


19. Zu Artikel 2 (§ 8 Absatz 2 Satz 11 EStG) 


Die monatliche 44-Euro-Freigrenze für Sachbezüge (§ 8 Absatz 2 Satz 11 


EStG) wurde durch Artikel 1 Nummer 13 des Jahressteuergesetzes 1996 vom 


11. Oktober 1995 eingeführt. Sachbezüge in geringem Umfang sollen aus 


Vereinfachungsgründen nicht besteuert werden. Die Regelung dient somit in 


erster Linie der Vereinfachung und dem Bürokratieabbau.
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In den letzten Jahren wird die 44-Euro-Freigrenze vermehrt genutzt, um den 


Arbeitnehmern steuerfreie Sachbezüge in Form von Gutscheinen zukommen zu 


lassen.


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine Rechtsprechung zur Abgrenzung 


zwischen Geldleistungen und Sachbezügen dahingehend geändert, dass 


zweckgebundene Geldleistungen oder nachträgliche Kostenerstattungen nun 


nicht mehr ohne weiteres als Sachbezug eingeordnet werden können. Die 


Rechtsprechung des BFH hat zu erheblicher Verunsicherung bei der 


Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn geführt. 


Die Anwendung der Rechtsprechung des BFH birgt die Gefahr, dass die 


Gutscheine bestimmter Anbieter dadurch begünstigt werden, dass für sie 


weiterhin die 44-Euro-Freigrenze gilt, während Gutscheine anderer Anbieter 


versteuert werden müssen. Eine solche Wettbewerbsverzerrung insbesondere 


zulasten kleiner und mittelständischer Unternehmen ist nach Auffassung des 


Bundesrates nicht hinnehmbar.


Es bedarf daher einer klaren gesetzlichen Regelung, um den gegenwärtigen 


Zustand zu beenden. Dabei muss sich der Gesetzgeber entscheiden, in welchem 


Umfang er Guthaben-Karten steuerlich begünstigen will. Dabei stehen ihm 


verschiedene Handlungsalternativen zur Verfügung: 


a) Eine Möglichkeit wäre die weite Anwendung des Begriffs „Sachbezug“ per 


Gesetzesdefinition. Soweit der Arbeitnehmer unabhängig vom Anbieter der 


Gutscheine sich die Leistung nicht in Bargeld auszahlen lassen kann, würde 


dann die 44-Euro-Freigrenze gelten. 


b) Der Gesetzgeber könnte sich aber auch dafür entscheiden, dass Gutscheine 


und Gutscheinkarten, die auf einen Geldbetrag lauten, generell keine 


Sachbezüge, sondern Barlohn darstellen und somit nicht unter die 44 Euro-


Freigrenze fallen. Zum Ausgleich und als Maßnahme zur 


Steuervereinfachung sollte der Arbeitnehmerpauschbetrag für alle 


Arbeitnehmer einheitlich und aufkommensneutral erhöht werden.







- 25 - Drucksache 356/19 (Beschluss)


20. Zu Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe c - neu - 


(§ 10 Absatz 2a Satz 01 - neu - EStG)


In Artikel 2 Nummer 8 ist folgender Buchstabe c anzufügen: 


„c) Dem Absatz 2a wird folgender Satz vorangestellt: 


„Bei Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a haben 


der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, die landwirtschaftliche 


Alterskasse und die berufsständische Versorgungseinrichtung als 


mitteilungspflichtige Stelle nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung 


und unter Angabe der Versicherungsdaten die Höhe der im jeweiligen 


Beitragsjahr geleisteten Beiträge an die zentrale Stelle (§ 81) zu 


übermitteln; dies gilt nicht, soweit diese Daten mit der elektronischen 


Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 ) zu übermitteln sind.““ 


Begründung: 


Den Finanzämtern stehen die Daten zu den Beiträgen i. S. d. § 10 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe a EStG (Basisrentenversicherung) derzeit nur dann 
elektronisch zur Verfügung, wenn sie mit der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG) übermittelt worden 
sind. Werden die Basisrentenbeiträge nicht vom Arbeitgeber, sondern vom 
Steuerpflichtigen entrichtet (sog. Selbstzahler), kommt es insbesondere im 
Bereich der Beiträge zur berufsständischen Versorgung häufig zu fehlerhaften 
Eintragungen der Steuerpflichtigen und zu fehlerhaften Steuerfestsetzungen.  


Um die Fehleranfälligkeit zu beseitigen, sind künftig die Daten zu den nicht 
vom Arbeitgeber entrichteten Beiträgen zur Basisrentenversicherung vom 
Rententräger elektronisch zu übermitteln. Dies gilt nicht nur bei den 
Selbstzahlern der berufsständischen Versorgung, sondern auch bei freiwilligen 
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zur landwirtschaftlichen 
Alterskasse. 
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21. Zu Artikel 2 Nummer 8 (§ 10 Absatz 1a Nummer 2 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob zur 


Sicherstellung einer übereinstimmenden Handhabung der 


Versorgungsleistungen beim Verpflichteten und Berechtigten auch in den 


Fällen von § 10 Absatz 1a Nummer 2 der Sonderausgabenabzug an die 


Bedingung geknüpft wird, dass der Verpflichtete die Identifikationsnummer des 


Berechtigten angibt.


Begründung: 


Durch Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe b wird zur Verbesserung der 
Bearbeitung und Gewährleistung des Korrespondenzprinzips bei 
Ausgleichsleistungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs die 
Angabe der Identifikationsnummer des Ausgleichsberechtigten zur materiell-
rechtlichen Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug beim 
Ausgleichspflichtigen. Das Korrespondenzprinzip gilt in materiell-rechtlicher 
Hinsicht jedoch auch bei den Versorgungsleistungen i. S. d. § 10 Absatz 1a 
Nummer 2 EStG (vgl. BFH-Urteil vom 10.01.2007, BFH/NV 2007, 718). Zur 
Sicherstellung einer übereinstimmenden Handhabung der 
Versorgungsleistungen beim Verpflichteten und Berechtigten sollten daher die 
Fälle von § 10 Absatz 1a Nummer 2 EStG ebenfalls an die Bedingung 
geknüpft werden, dass der Verpflichtete die Identifikationsnummer des 
Berechtigten angibt. 
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22. Zu Artikel 2 (§ 11 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu 


prüfen, ob auf die Regelungen des § 11 Absatz 1 Satz 2 bzw. Absatz 2 Satz 2, 


die regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben abweichend vom Zu- 


oder Abfluss dem Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zuordnen, soweit sie 


innerhalb kurzer Zeit vor Beginn oder nach Ende des Kalenderjahres zu- bzw. 


abgeflossen sind, verzichtet werden kann. Dies würde nicht zuletzt im Lichte 


der Digitalisierung, die auch das Besteuerungsverfahren erfasst, eine erhebliche 


Vereinfachung darstellen. 


Begründung:


Um Zahlungen um den Jahreswechsel richtig zuordnen zu können, muss 
zunächst geklärt werden, ob es sich um wiederkehrende Zahlungen handelt, die 
dann anhand des Fälligkeits- sowie Zahlungsdatums abweichend von Zu- und 
Abflussprinzip im Hinblick auf eine Verschiebung in das Jahr der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit geprüft werden müssen. Dies ist mit 
zusätzlichem Aufwand beim Steuerpflichtigen verbunden, da aufgrund der 
Erforderlichkeit externer Informationen eine vollautomatisierte Abwicklung 
nicht möglich ist. 


Dass die Regelung in der Praxis immer wieder zu Problemen führt, zeigt nicht 
zuletzt die Vielzahl gerichtlicher Entscheidungen. Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei der Rechtsprechung zu, dass auch Umsatzsteuervoranmeldungen 
zu den regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen gehören, wodurch ein 
automatisierter Abgleich zwischen EÜR und den eingegangenen Zahlungen im 
Rahmen eines Risikomanagements konterkariert wird. 


Unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten ist eine Sonderregelung für regelmäßig 
wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben nicht zwingend. Zufällige 
Verschiebungen zum Jahreswechsel werden allenfalls eng begrenzt innerhalb 
des 10-Tage-Zeitraums vermieden, wodurch sich das Zuordnungsproblem 
lediglich zeitlich verlagert. Darüber hinaus sind nur Dauerschuldverhältnisse 
betroffen, während mit den übrigen Zahlungsströmen Gewinne vorgezogen 
oder in die nächste Periode verschoben werden können. 
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23. Zu Artikel 2 Nummer 9a -neu- (§ 13 Absatz 6 Satz 1 EStG) 


Nummer 11 Buchstabe a0 -neu-  


(§ 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG) 


Anlage 2 (Nummer 1 Buchstabe f zu § 43 EStG) 


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 9 ist folgende Nummer 9a einzufügen: 


„9a. In § 13 Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „Erwerbs- und 


Wirtschaftsgenossenschaft“ durch das Wort „Genossenschaft“ 


ersetzt.“ 


b) Nummer 11 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Im Einleitungssatz ist die Angabe „Absatz 2“ zu streichen. 


bb) Dem Buchstaben a ist folgender Buchstabe a0 voranzustellen: 


„a0 In Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 werden die Wörter "Erwerbs-


und Genossenschaft" durch das Wort „Genossenschaft“ 


ersetzt.“


c) In Anlage 2 Nummer 1 Buchstabe f zu § 43b sind die Wörter „Erwerbs-


und Genossenschaft“ durch das Wort „Genossenschaft“ zu ersetzen.


Begründung: 


In entsprechender Anwendung der Änderungen im Körperschaft- und im 
Gewerbesteuergesetz sind in den angeführten Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes die Wörter „Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaft“ ebenfalls durch das Wort „Genossenschaft“ zu ersetzen. 
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24. Zu Artikel 2 Nummer 10 (§ 17 Absatz 2a EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in 


Artikel 2 Nummer 10 eine Regelung aufgenommen werden sollte, die eine 


wertgerechte Verteilung von Anschaffungskosten für im Betriebsvermögen 


gehaltene Beteiligungen an Kapitalgesellschaften vorsieht.


Begründung:


Die Erwägungen, die zu einer Einfügung der Regelung für im Privatvermögen 
gehaltene Beteiligungen geführt haben, könnten spiegelbildlich auf im 
Betriebsvermögen gehaltene Beteiligungen zu übertragen sein. 


Zusätzlich erscheint eine Aufnahme einer korrespondierenden Regelung für im 
Betriebsvermögen gehaltene Beteiligungen unumgänglich, um einer 
Umgehung der unter Artikel 2 Nummer 10 vorgesehenen Regelung durch eine 
Einlage der Beteiligung von einem Privatvermögen in ein Betriebsvermögen 
vorzubeugen.


25. Zu Artikel 2 Nummer 10, 


Nummer 11 (§ 17 Absatz 6 Satz 7 und 8 - neu -  


 § 20 Absatz 2 EStG)


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 10 ist wie folgt zu fassen: 


„10. Dem § 17 Absatz 2 Satz 6 werden folgende Sätze angefügt: 


„Leistet der Steuerpflichtige über den Nennbetrag seiner Anteile 


hinaus Einzahlungen in das Kapital der Gesellschaft, sind die 


Einzahlungen bei der Ermittlung der Anschaffungskosten 


gleichmäßig auf seine gesamten Anteile einschließlich seiner im 


Rahmen von Kapitalerhöhungen erhaltenen neuen Anteile 


aufzuteilen. Satz 7 ist bei Einzahlungen im Rahmen einer 


Kapitalerhöhung nur anwendbar, soweit die Einzahlungen den 


gemeinen Wert der erhaltenen Anteile übersteigen.““ 


b) Nummer 11 ist zu streichen. 


Folgeänderung: 


In Nummer 24 Buchstabe f ist in § 52 Absatz 25a Satz 2 zu streichen. 







Drucksache 356/19 (Beschluss) - 30 -


Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Mit § 17 Absatz 2a Satz 1 bis 4 EStG-E zielt die Bundesregierung darauf ab, 
der BFH-Entscheidung vom 11.07.2017, IX R 36/15, die rechtliche Grundlage 
zu entziehen. Ein solches „Nichtanwendungsgesetz“ ist problematisch und bei 
Annahme der hier zu Artikel 2 Nummer 11 vorgeschlagenen Änderungen 
unnötig. Zudem würde man mit den vom Bund vorgesehenen Maßnahmen 
ohne Not zu einem früheren Rechtszustand zurückkehren, der sich in 
langjähriger Praxis als rechtsunsicher und kaum administrierbar erwiesen hat.  


Die in § 17 Absatz 2a Satz 5 EStG-E vorgesehene Änderung ist hingegen 
erforderlich. Sie wird wegen des Sachzusammenhangs bei § 17 Absatz 2 EStG 
angefügt. Die Regelung ist aber lediglich gerechtfertigt, soweit Einzahlungen 
den gemeinen Wert der erhaltenen Anteile übersteigen. Bei der Bewertung sind 
unter anderem auch die in der Gesellschaft bereits vorhandenen stillen 
Reserven zu berücksichtigen. 


Zu Buchstabe b: 


Die beabsichtigten Anpassungen führen de facto zu einem 
Nichtanwendungsgesetz hinsichtlich der aktuellen BFH-Entscheidungen vom 
12.01.2016 (IX R 48/14, IX R 49/14 und IX R 50/14) zur steuerlichen 
Berücksichtigung von Verlusten aus Termingeschäften, vom 24.10.2017 (VIII 
R 13/15) zur steuerlichen Berücksichtigung insolvenzbedingter 
Forderungsausfälle, vom 12.06.2018 (VIII R 32/16) zur steuerlichen 
Berücksichtigung von Verlusten aus der Veräußerung wertloser Aktien vom 
20.11.2018 (VIII R 37/15) und zur steuerlichen Berücksichtigung von 
Verlusten aus Knock-Out-Zertifikaten. Darüber hinaus werden mit der 
geplanten Änderung auch weitere, bisher in den Anwendungsbereich der 
Abgeltungsteuer fallende Vorgänge zukünftig von einer steuerlichen 
Berücksichtigung ausgeschlossen (z. B. Verkauf notleidender Forderungen). 
Die Änderungen sind steuersystematisch nicht gerechtfertigt und stoßen zudem 
auf verfassungsrechtliche Bedenken. 


Mit der Einführung der Abgeltungsteuer im Unternehmensteuerreformgesetz 
2008 vom 14. August 2007 (BGBl I 2007, S. 1912) sollte eine vollständige 
steuerrechtliche Erfassung aller Wertveränderungen im Zusammenhang mit 
Kapitalanlagen erreicht werden (BT-Drucksache 16/4841, S. 33, 55 ff.). Dafür 
wurde die traditionelle quellentheoretische Trennung von Vermögens- und 
Ertragsebene für Einkünfte aus Kapitalvermögen aufgegeben.
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Die nunmehr beabsichtigten Änderungen bewirken im Ergebnis, dass Verluste 
aus dem Kapitalstamm weitestgehend der einkommensteuerlich irrelevanten 
Privatsphäre zugerechnet werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass aus 
dem Kapitalstamm, ein Totalverlust resultiert. Derartige Totalverluste 
entstehen regelmäßig in Insolvenzfällen, in denen der Schuldner nicht mehr in 
der Lage ist, seine Verbindlichkeiten (vollumfänglich) zu bedienen (z. B. 
Gesellschafterdarlehen, Insolvenz des Emittenten von Zertifikaten). 


Anders als der Gesetzentwurf suggeriert, sind von derartigen Verlusten nicht 
nur hoch spekulative Anlagen betroffen, sondern insbesondere auch klassische 
Kapitalanlagen, wie beispielsweise Finanzierungsdarlehen. 
Verfassungsrechtlich bedenklich ist in diesem Zusammenhang der Umstand, 
dass sämtliche realisierten Wertzuwächse bei Kapitalanlagen auch weiterhin 
der Besteuerung unterworfen werden, während Verluste nur noch bis zu einem 
gewissen Grad steuerlich berücksichtigt werden sollen. Sobald der 
Kapitalstamm wertlos geworden ist, soll eine steuerliche Berücksichtigung in 
Zukunft ausgeschlossen sein. 


Verfassungsrechtlich problematisch erscheint auch der geplante zeitliche 
Anwendungsbereich von § 20 Absatz 2 Satz 3 EStG-E, da auch die 
Veräußerung solcher Kapitalanlagen, die bereits vor dem 01.01.2020 wertlos 
geworden sind, zukünftig steuerlich unbeachtlich bleiben soll. Insbesondere 
aufgrund der jüngst im BStBl veröffentlichten BFH-Entscheidung vom 
12.06.2018, VIII R 32/16 (BStBl II 2019, 221), und dem begleitenden BMF-
Schreiben vom 10.05.2019 (BStBl I 2019, 464) dürfte für Kapitalanleger ein 
verfassungsrechtlich schützenswertes Vertrauen darin entstanden sein, dass 
Verluste aus der Veräußerung nahezu wertloser Kapitalanlagen steuerlich 
berücksichtigt werden. 


Dem Argument der fiskalischen Risiken, die beim Handel mit hoch 
spekulativen Anlagen entstehen, ist entgegen zu halten, dass Verluste im 
Bereich der Abgeltungsteuer nach § 20 Absatz 6 EStG einem besonderen 
Verlustverrechnungskreis unterliegen und somit nur mit anderen positiven 
Kapitalerträgen verrechnet werden können. Wollte man die 
Verlustverrechnungsmöglichkeiten bei Verlusten aus hochriskanten 
Kapitalanlagen weiter einschränken, würde es sich anbieten – ähnlich wie bei 
Verlusten aus der Veräußerung von Aktien – einen weiteren 
Verlustverrechnungskreis, beispielsweise für Verluste aus Termingeschäften 
vorzusehen. Eine vergleichbare Regelung existiert bereits mit § 15 Absatz 4 
Satz 3 ff EStG im betrieblichen Bereich. 


Hinsichtlich der Termingeschäfte wird mit dem Gesetzentwurf des Bundes im 
Übrigen nicht das laut Gesetzesbegründung angestrebte Ziel erreicht. Die 
Veräußerung von Kapitalanlagen im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG soll unter 
bestimmten Voraussetzungen zukünftig generell steuerlich unberücksichtigt 
bleiben (§ 20 Absatz 2 Satz 3 EStG-E). Vergleichbare (spekulative) Verluste, 
die auch bei Termingeschäften entstehen können, wären von der geplanten 
Neuregelung jedoch nicht erfasst, da Termingeschäfte ausschließlich in § 20 
Absatz 2 EStG geregelt werden und keine Kapitalanlagen im Sinne des § 20 
Absatz 1 EStG darstellen. Beispielsweise wären sowohl die Glattstellung von 
Optionsgeschäften als auch die Veräußerung von wertlosen Optionsscheinen
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durch den neu gefassten § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a Satz 2 
EStG-E nicht erfasst, sodass entsprechende Verluste entgegen der in der 
Gesetzesbegründung suggerierten Intention des Gesetzgebers weiterhin 
steuerlich zu berücksichtigen wären. 


Die beabsichtigte Änderung bei der steuerlichen Berücksichtigung von 
Termingeschäften würde nach der jetzigen Formulierung zudem zu steuerlich 
nicht gerechtfertigten Ausfällen führen. Nach dem Gesetzentwurf sollen nur 
noch Erträge aus der Beendigung von Termingeschäften steuerlich 
berücksichtigt werden. Somit blieben laufende Erträge, beispielsweise aus 
SWAP-Geschäften steuerlich vollkommen unberücksichtigt. Bei SWAP-
Geschäften erfolgen i. d. R. laufend (z. B. monatlich) Ausgleichszahlungen, die 
bisher unter § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu subsumieren 
sind. Nach dem Gesetzesentwurf blieben solche Zahlungen zukünftig 
unberücksichtigt, da die SWAP-Geschäfte durch die laufenden 
Ausgleichzahlungen regelmäßig (noch) nicht als beendet gelten.


26. Zu Artikel 2 Nummer 11a - neu - (§ 21 Absatz 2 Satz 1, 2 und Satz 3 - neu - 


EStG)


In Artikel 2 ist nach Nummer 11 folgende Nummer 11a einzufügen: 


„11a. § 21 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „66 Prozent“ durch die Angabe „50 


Prozent“ ersetzt.


b) In Satz 2 wird die Angabe „66 Prozent“ durch die Angabe „50 


Prozent“ ersetzt.“


c) Folgender Satz wird angefügt  


„Erfolgt die Vermietung durch einen Arbeitgeber im Rahmen eines 


Ausbildungsdienstverhältnisses, findet Satz 1 keine Anwendung 


und die Wohnraumvermietung gilt als entgeltlich.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a und b: 


Nach den Ergebnissen der Vermieterbefragung 2018 von Haus und Grund 
laufen 23,9 Prozent der erfassten Mietverhältnisse seit mehr als zehn Jahren 
ohne eine Mieterhöhung. Der starke Anstieg der Mieten im vergangenen 
Jahrzehnt führt zwangsweise auch zu einer größeren Streuung bei den Mieten. 
Mehr und mehr Vermieter, die ihre Mieterhöhungspotenziale nicht 
ausschöpfen, laufen dadurch Gefahr, die bestehende Entgeltlichkeitsgrenze von 
66 Prozent zu unterschreiten. Folge hiervon ist, dass Werbungskosten nur noch 
anteilig abgezogen werden können, was von den Betroffenen vielfach als
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ungerecht empfunden wird. Wer dies vermeiden will, ist daher gezwungen, den 
Mietzins regelmäßig anzupassen. Um preisgünstigen Wohnraum zu erhalten, 
sollten daher die Spielräume der Vermieter zum (teilweisen) Verzicht auf Miet-
erhöhungen erweitert werden, ohne dass sie negative steuerliche Konsequenzen 
zu fürchten haben. Vor diesem Hintergrund wird die Entgeltlichkeitsgrenze 
von 66 Prozent auf 50 Prozent abgesenkt. Entsprechend den Flexibilisierungen 
bei verbilligten Wohnraumüberlassungen an Arbeitnehmer gilt die abgesenkte 
Entgeltlichkeitsgrenze ab dem Veranlagungszeitraum 2020. 


Zu Buchstabe c: 


In den vergangenen Jahren ist insbesondere in vielen Groß- und Universitäts-
städten eine steigende Wohnraumknappheit zu registrieren. Die zunehmende 
Anspannung der Wohnungsmärkte führt dazu, dass u. a. Auszubildende teil-
weise keinen bezahlbaren Wohnraum finden können. Diese Städte verlieren 
hierdurch für Auszubildende an Attraktivität, weshalb Ausbildungsplätze 
teilweise unbesetzt bleiben. Arbeitgeber versuchen zunehmend, diesem Trend 
entgegenzusteuern, indem die Auszubildenden mit einer verbilligten 
Überlassung von Wohnraum unterstützt werden. 


§ 21 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes kann eine Kürzung des 
Werbungskostenabzugs auslösen, wenn ein Arbeitgeber, der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt, z. B. einem eigenen Auszubildenden eine 
Wohnung unentgeltlich oder deutlich verbilligt überlässt. Arbeitgeber, die 
Gewinneinkünfte erzielen, sind davon nicht betroffen. Eine verbilligte 
Wohnraumüberlassung führt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. 
BFH-Urteil vom 29. April 1999, IV R 49/97; BStBl. II 1999, 652) in diesen 
Fällen nicht zu einer Kürzung der Betriebsausgaben. 


Damit auch Arbeitgeber, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung er-
zielen, im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses eine Wohnung ohne 
steuerliche Nachteile verbilligt überlassen können, ist die bisherige Ungleich-
behandlung zu Arbeitgebern mit Gewinneinkünften zu beseitigen. Es sind nur 
Vermietungen an eigene Auszubildende begünstigt, so dass die Haupt-
anwendungsfälle des § 21 Absatz 2 unberührt bleiben. Mit der neuen Regelung 
kann das Angebot an bezahlbarem Wohnraum und gleichzeitig die soziale 
Fürsorge des Arbeitgebers unterstützt werden. Der Begriff des 
Ausbildungsdienstverhältnisses umfasst u. a. Berufsausbildungsverhältnisse 
gemäß § 1 Absatz 3, §§ 4 bis 52 des Berufsbildungsgesetzes und duale 
Studiengänge im Rahmen eines Dienstverhältnisses.
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27. Zu Artikel 2 (§ 21 Absatz 2 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 21 


Absatz 2 Einkommensteuergesetz eine Regelung aufgenommen werden kann, 


die den spekulativen Leerstand von vermietbarem Wohnraum eindämmt.


Begründung:


Trotz der angespannten Wohnungsmärkte stehen Wohnungen leer. 


Der sogenannte spekulative Leerstand von Wohnungen zeigt sich vor allem in 
Großstädten und Ballungsräumen, in denen Wohnungen ohnehin schon knapp 
und somit teuer sind. Aufgrund der steigenden Mietpreise in deutschen 
Ballungsgebieten und den Preisentwicklungen beim Kauf von 
Wohnungseigentum lassen Vermieter ihre Wohnungen einige Zeit leer stehen. 
Die Neuvermietung nach dem Leerstand oder der Verkauf von leerstehendem 
Wohneigentum lassen eine höhere Rendite erwarten als eine dauerhafte 
Vermietung. 


Gleichzeitig machen Vermieter, die eine Wohnung einen längeren Zeitraum 
leer stehen lassen, ihre Unterhaltskosten für die Wohnung als vorgezogene 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend 
und mindern so ihre Steuern. Eine Regelung, die den Abzug von 
Werbungskosten nur bei (erneuter) Vermietung in einem bestimmten zeitlichen 
Zusammenhang zulässt, soll die Vermieter veranlassen, eine zeitnahe 
Vermietung anzustreben und so den Leerstand von Wohnraum zu vermeiden. 
Der potentielle Verlust des Werbungskostenabzugs soll die Vermieter also zu 
einer zeitnahen Weitervermietung anhalten. 


Der Bundesfinanzhof räumt dem Steuerpflichtigen in ständiger 
Rechtsprechung nach einer dauerhaften Vermietung einen zwei- bis 
dreijährigen Zeitraum ein, um erneut zu vermieten, ohne dass die 
Vermietungsabsicht entfällt (Urteil des BFH vom 11.12.2012 - IX R 14/12, 
BStBl II 2013 S. 279). Trägt der Steuerpflichtige vor, dass er die Vermietung 
beabsichtigt, erkennen die Finanzämter die geltend gemachten 
Werbungskosten deshalb zunächst vorläufig an. Während des o.g. Zwei- bzw. 
Drei-Jahres-Zeitraums wird dann in der Regel um geeignete Nachweise für das 
Vorliegen der Vermietungsabsicht gebeten. Bemüht sich der Steuerpflichtige in 
dieser Zeit um eine Vermietung (etwa durch Inserate in der Presse, Angebot 
auf Internetplattformen etc.), hat das Finanzamt nach der bestehenden 
Rechtslage die geltend gemachten Werbungskosten anzuerkennen. Dieser von 
der Rechtsprechung vorgegebene Zeitraum von zwei bis drei Jahren kann als 
zu lang empfunden werden. Dem kann allein mit einer Gesetzesänderung 
entgegen gewirkt werden. Es ist daher zu prüfen, ob in § 21 Absatz 2 
Einkommensteuergesetz eine Regelung aufgenommen werden kann, die den 
Abzug von Werbungskosten nur zulässt, wenn die (Weiter-) Vermietung 
deutlich zeitnäher erfolgt, als dies die geltenden Rechtsprechungsgrundsätze 
erfordern.
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28. Zu Artikel 2 (§ 32 d Absatz 2 Nummer 1 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


Regelungsinhalt des § 32d Absatz 2 Nummer 1 an die aktuelle BFH-


Rechtsprechung und im Hinblick auf aktuell bekannt gewordene Gestaltungs-


modelle angepasst werden sollte.


Begründung:


Nach der aktuellen BFH-Rechtsprechung werden Verluste aus 
Gesellschafterdarlehen, die nach dem 27.09.2017 gewährt werden, 
ausschließlich durch § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG und insbesondere 
nicht mehr über § 17 EStG erfasst, wenn die Beteiligung an der 
Kapitalgesellschaft im Privatvermögen gehalten wird (vgl. BFH-Urteile vom 
11.07.2017 – IX R 36/15, vom 24.10.2017 – VIII R 13/15, vom 06.12.2017 – 
IX R 7/17 und vom 20.07.2018 – IX R 5/15 sowie das BMF-Schreiben vom 
05.04.2019 – BStBl I 2019, 257). Mögliche Verluste aus den 
Gesellschafterdarlehen unterliegen damit dem Regime der Abgeltungsteuer. 


Bisher unterlagen derartige Verluste über § 17 EStG dem sog. Teileinkünfte-
verfahren (Ansatz nur zu 60 Prozent), wodurch sich unter Berücksichtigung 
des tariflichen Grenzsteuersatzes eine Steuerwirkung i. H. v. 25,2 Prozent  
(= 42 Prozent von 60 Prozent von 100) ergab. Im Regime der Abgeltungsteuer 
greift das Teileinkünfteverfahren nicht mehr mit der Folge, dass die 
Steuerwirkung entsprechender Verluste grundsätzlich bei 25 Prozent liegt 
(Abgeltungsteuersatz). 


Eine Ausnahme besteht aktuell für solche Gesellschafter, die zu mindestens 
10 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt sind. Hier können entstandene 
Verluste derzeit uneingeschränkt mit anderen tariflich versteuerten 
Einkunftsarten – ohne Anwendung des Teileinkünfteverfahrens – verrechnet 
werden. Die Steuerwirkung liegt demnach bei bis zu 42 Prozent 
(Spitzensteuersatz) bzw. 45 Prozent (Reichensteuersatz). 


Es sollte daher geprüft werden, inwieweit die Steuerwirkung bei Verlusten aus 
Gesellschafterdarlehen auf das bisherige Maß beschränkt werden könnte. Ein 
möglicher Ansatzpunkt könnte dabei sein, dass die entstandenen Verluste  
zukünftig nur noch nach Maßgabe des § 20 Absatz 6 EStG mit anderen 
positiven Kapitalerträgen verrechnet werden könnten. Auch könnte man 
Erträge i. S.d. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG generell aus dem 
Anwendungsbereich des § 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG herausnehmen.
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Mit einer Einschränkung der Steuerwirkung bei den Erträgen i. S. d. § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG könnte auch in der Praxis bekannt 
gewordenen Gestaltungen begegnet werden. Die Ausnahmeregelung des § 32d 
Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 EStG wird derzeit vermehrt dazu genutzt, künstlich 
erzeugte Verluste i. S. d. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG in voller Höhe 
mit tariflich versteuerten Einkünften zu verrechnen. Den Verlusten liegen meist 
korrespondierende positive Kapitalerträge zu Grunde, die jedoch nicht unter 
die Ausnahmeregelung des § 32d Absatz 2 EStG fallen, sondern dem günstigen 
Abgeltungsteuertarif unterliegen.


29. Zu Artikel 2 Nummer 12a - neu - 


Nummer 24 Buchstabe g1 - neu - 


(§ 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1, 


 § 52 Absatz 33a Satz 01 und 02 - neu - EStG) 


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 12 ist folgende Nummer 12a einzufügen: 


„12a. In § 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1 wird der 


Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und die Wörter „soweit die den 


Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuldner 


Betriebsausgaben oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften 


sind, die der inländischen Besteuerung unterliegen und § 20 Absatz 9 Satz 1 


zweiter Halbsatz keine Anwendung findet.“ angefügt.“ 


b) Nach Nummer 24 Buchstabe g ist folgender Buchstabe g1 einzufügen: 


„g1) Dem Absatz 33a werden folgende Sätze vorangestellt: 


„§ 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b in der Fassung des 


Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist auf Kapitalerträge anzuwenden, deren 


rechtliche Grundlage nach dem 31.12.2019 begründet wurde. Auf 


Kapitalerträge, deren rechtliche Grundlage vor dem 01.01.2020 


begründet wurde, ist § 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 


ab dem Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden.““
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Nach Ergehen der jüngeren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu 
Eigenkapital ersetzenden Darlehen (Urteil vom 11. Juli 2017 – IX R 36/15) 
sind Veräußerungsverluste von Darlehen eines Gesellschafters an seine 
Gesellschaft grundsätzlich im Rahmen des § 20 Absatz 2 Nummer 7 EStG zu 
berücksichtigen. 


Sofern die Beteiligung über 10 Prozent beträgt, würden nach bisheriger 
Rechtslage sowohl die laufenden Einkünfte als auch der Überschuss bzw. 
Verlust aus der Veräußerung der Darlehensforderung durch die Regelung des 
§ 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b dem Regime der Abgeltungsteuer 
entzogen und der tariflichen Besteuerung nach § 32a unterworfen. Der 
jüngeren Rechtsprechung zufolge würde dies – entgegen der bisherigen 
Verwaltungsauffassung – auch für den vollständigen Forderungsausfall gelten. 


Die Regelungen in § 32d Absatz 2 dienen dazu, die Ausnutzung von 
Steuersatzspreizungen zu verhindern. Wesentlicher Regelungsgehalt ist, dass 
Einkünfte des Gläubigers von Kapitalerträgen dann nicht dem 
Abgeltungsteuertarif unterliegen sollen, wenn die betreffenden Zahlungen auf 
Seiten des Schuldners der Kapitalerträge Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben darstellen, die zur Minderung von Einkünften führen, die der 
tariflichen Besteuerung unterliegen. 


Die bisherige Regelung des § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b setzt diese 
Intention jedoch nicht zielgenau um. Zwar werden laufende Kapitalerträge des 
Gesellschafters, die bei der Gesellschaft als Zinszahlungen zu 
Betriebsausgaben führen, zutreffender Weise der tariflichen Besteuerung nach 
§ 32a zugeführt. Hinsichtlich der Verluste oder Gewinne aus der Veräußerung 
einer Darlehensforderung des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft ist 
der Ausschluss des Abgeltungsteuertarifs insoweit nicht gerechtfertigt, als den 
betreffenden Einkünften des Gesellschafters auf Seiten der Gesellschaft keine 
Betriebsausgaben gegenüberstehen. 


Durch die oben dargestellte Neuregelung wird sichergestellt, dass nur solche 
Einkünfte des Gesellschafters aus einer Forderung gegenüber der Gesellschaft 
nach § 32a tariflich besteuert werden, die auf Seiten der Gesellschaft 
Betriebsausgaben darstellen. 


Eine vergleichbare Regelung befindet sich bereits in § 32d Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe a.


Zu Buchstabe b: 


Die Neuregelung kann im Vergleich zur bisherigen Rechtslage in 
Teilbereichen zu Nachteilen führen, wenn Verluste des Gesellschafters, denen 
keine Betriebsausgaben auf Seiten der Gesellschaft gegenüberstehen, der 
tariflichen Besteuerung nach § 32a EStG entzogen werden und stattdessen dem 
Regime der Abgeltungsteuer unterworfen werden. Damit einhergehend sind 
Verluste gemäß § 20 Absatz 6 nur begrenzt ausgleichsfähig.
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Daher ist die Anwendung der Neuregelung auf Kapitaleinkünfte, deren 
Rechtsgrundlage vor dem 1. Januar .2020 begründet wurde, einzuschränken. 
Zunächst ist für diese Kapitaleinkünfte weiterhin die bisherige Rechtslage 
anzuwenden. Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 wird auch für diese 
Kapitalerträge pauschalierend unterstellt, dass der Anlass für ihre Entstehung 
erst nach dem 31. Dezember .2019 eingetreten ist. Das gilt insbesondere für 
Verluste aus der Veräußerung oder dem Untergang von Darlehensforderung 
des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft. Sofern der Verlust sich erst 
im Veranlagungszeitraum 2023 oder in späteren Veranlagungszeiträumen 
ergibt, wird pauschalierend davon ausgegangen, dass die Wertminderung auf 
Ereignissen beruht, die nach dem 31. Dezember 2019 in Erscheinung getreten 
sind.


30. Zu Artikel 2 Nummer 15 a - neu - (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 - neu - 


EStG)


In Artikel 2 ist nach Nummer 15 folgende Nummer 15a einzufügen: 


„15a. In § 40 Absatz 2 Satz 1 wird in Nummer 6 der Punkt durch ein Komma 


ersetzt und folgende Nummer 7 angefügt: 


„7. dem Arbeitnehmer Sachbezüge für eine zu eigenen Wohnzwecken 


überlassene Wohnung zuwendet und das vom Arbeitnehmer 


gezahlte Entgelt weniger als zwei Drittel des ortsüblichen 


Mietwerts und dieser nicht mehr als 25 Euro je Quadratmeter ohne 


umlagefähige Kosten im Sinne der Verordnung über die 


Aufstellung von Betriebskosten beträgt.““


Begründung:


Wird die Nichtaufgriffsgrenze des neuen § 8 Absatz 2 Satz 12 (vgl. Artikel 2 
Nummer 6 des Gesetzentwurfes) überschritten, unterliegt der geldwerte Vorteil 
aus einer verbilligten Wohnraumüberlassung sowohl der Besteuerung wie auch 
der Sozialversicherung. Dies führt zu unverhältnismäßigen 
Belastungssprüngen. In diesen Fällen wird dem Arbeitgeber die Möglichkeit 
einer Pauschalversteuerung des geldwerten Vorteils eröffnet. Im geltenden 
Recht können bereits bestimmte Lohnbestandteile wie zum Beispiel die 
unentgeltliche oder verbilligte Abgabe arbeitstäglicher Mahlzeiten pauschal 
mit 25 Prozent der Lohnsteuer unterworfen werden, die dann vom Arbeitgeber 
getragen wird. Die Erweiterung dieses Katalogs auf Mietvorteile setzt Anreize 
für Arbeitgeber, ihren Arbeitnehmern bezahlbare Wohnungen zur Verfügung 
zu stellen, ohne dass sich deren Nettolohn verringert. Um zu verhindern, dass 
Luxuswohnungen begünstigt werden, gilt auch hier der Ausschluss von 
Wohnungen mit einem ortsüblichen Mietwert von mehr als 25 Euro pro m2. 
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31. Zu Artikel 2 allgemein 


a) Die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung gehört 


zu den zentralen sozialpolitischen Herausforderungen heute und in den 


kommenden Jahren. Gerade in den wirtschaftsstarken Regionen 


Deutschlands ist bezahlbarer Wohnraum vielerorts Mangelware, da infolge 


einer unzureichenden Bautätigkeit die Mietpreise drastisch angestiegen 


sind. So haben sich in Berlin die Angebotsmieten innerhalb der letzten zehn 


Jahre mehr als verdoppelt. In München, wo Wohnraum nach wie vor am 


teuersten ist, belief sich der Anstieg im gleichen Zeitraum auf gut 60 


Prozent.


b) Der Bundesrat begrüßt daher das im September vergangenen Jahres 


anlässlich des Wohnungsgipfels beschlossene Maßnahmenpaket, durch das 


bis zum Jahr 2021 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen entstehen sollen. 


Allerdings gibt es bereits Hinweise, dass dieses Ziel nicht erreicht werden 


könnte. Nach Angaben des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes 


wurden im Jahr 2018 lediglich rund 300.000 Wohnungen fertiggestellt. Vor 


allem in den Großstädten verhindert der Mangel an bebaubaren Flächen, 


dass mehr Wohnungen entstehen können. 


32. Zu Artikel 2 Nummer 19 (§ 44 Absatz 1 Satz 4 EStG) 


Der Bundesrat begrüßt die Schaffung eines Kapitalertragsteuertatbestandes für 


das sog. Crowdlending und bittet im weiterem Gesetzgebungsverfahren zu 


prüfen: 


a) Ob die geplante Regelung zur auszahlenden Stelle in § 44 Absatz 1 Satz 4 


Nummer 1 Buchstabe c EStG nicht zutreffend in einer neuen Nummer 2a 


des § 44 Absatz 1 Satz 4 EStG erfolgen müsste. Denn § 44 Absatz 1 


Satz 4 Nummer 1 EStG erfasst die Fälle des neuen § 43 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 7 Buchstabe c EStG nicht. Folgende Formulierung für eine solche 


Nummer 2a in § 44 Absatz 21 Satz 4 EStG wird vorgeschlagen:
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„2a. In den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c der 


inländische Betreiber oder die inländische Zweigniederlassung 


eines ausländischen Betreibers einer Internet-


Dienstleistungsplattform im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 7 Buchstabe c Satz 2, der die Kapitalerträge an den 


Gläubiger auszahlt oder gutschreibt, sofern sich für diese 


Kapitalerträge kein zum Steuerabzug Verpflichteter nach der 


Nummer 1 ergibt;“.“ 


b) Ob die Steuerabzugsverpflichtung auf Betreiber solcher Internet-


Dienstleistungsplattformen ausgeweitet werden sollte, die die 


Kapitalerträge für den Gläubiger ausweisen oder eine Übersicht über die 


Kapitalerträge anderweitig zur Verfügung stellen, sofern sich für diese 


Kapitalerträge sonst kein zum Steuerabzug Verpflichteter ergibt. 


c) Ob einem möglichen Ausweichen der Betreiber der Internet-


Dienstleistungsplattformen ins Ausland dadurch entgegengewirkt werden 


könnte, dass in die Abwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen 


eingebundene inländische Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute zum 


Steuerabzug verpflichtet werden, sofern sich mangels inländischem 


Betreiber bzw. inländischer Zweigniederlassung eines ausländischen 


Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform sonst kein zum 


Steuerabzug Verpflichteter ergibt.


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 EStG gilt für Kapitalerträge im Sinne des § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bis 7 Buchstabe a EStG. Der 
Kapitalertragsteuertatbestand für das sog. Crowdlending soll in § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c EStG-Entwurf geregelt werden. Das Anfügen 
des Buchstaben c in der Nummer 1 des § 44 Absatz 1 Satz 4 EStG würde daher 
ins Leere gehen. 


Zu Buchstabe b:  


Die im Gesetzentwurf formulierte Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtung gilt 
nur für inländische Betreiber und eine inländische Zweigniederlassung eines 
ausländischen Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform, welche die 
Kapitalerträge an den Gläubiger auszahlen oder gutschreiben. Häufig bedienen 
sich die Internet-Dienstleistungsplattformen beim Crowdlending für die 
Zahlungsabwicklung eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts. Die 
Internet-Dienstleistungsplattform nimmt in der Folge keine Auszahlungen oder
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Gutschriften vor. In diesen Fällen wäre weder die Internet-
Dienstleistungsplattform noch das eingeschaltete Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut zum Steuerabzug verpflichtet. Es ist daher zu 
prüfen, ob zum Steuerabzug nicht „der inländische Betreiber oder die 
inländische Zweigniederlassung eines ausländischen Betreibers einer Internet-
Dienstleistungsplattform im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 
Buchstabe c Satz 2 EStG, der die Kapitalerträge für den Gläubiger ausweist 
oder eine Übersicht über die Kapitalerträge anderweitig zur Verfügung stellt, 
sofern sich für diese Kapitalerträge kein zum Steuerabzug Verpflichteter nach 
den Buchstaben a oder b ergibt“, 


verpflichtet werden sollte. 


Zu Buchstabe c: 


Die geplante Steuerabzugsverpflichtung könnte Betreiber inländischer Internet-
Dienstleistungsplattformen dazu veranlassen, ins Ausland auszuweichen. Um 
den Steuerabzug auch in diesen Fällen sicherzustellen, könnten in die 
Zahlungsabwicklung eingebundene inländische Kredit- oder 
Finanzdienstleitungsinstitute zum Steuerabzug verpflichtet werden, sofern sich 
sonst kein zum Steuerabzug Verpflichteter ergibt. 


33. Zu Artikel 3 Nummer 2 (§ 62 Absatz 2 EStG), 


Artikel 30 (§ 1 Absatz 3 BKGG), 


Artikel 32 (§ 1 Absatz 7 BEEG) und 


Artikel 34 (§ 1 Absatz 2a UhVorschG) 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung die Voraussetzungen für den 


Bezug von Familienleistungen durch nicht freizügigkeitsberechtigte 


ausländische Staatsangehörige in den Artikeln 3 Nummer 2, 30, 32 und 34 des 


vorliegenden Gesetzentwurfs neu regeln möchte. Die bisherigen Regelungen 


sind in Teilen unanwendbar geworden, so dass es einer Überarbeitung dringend 


bedarf. 


Die Überarbeitungsbedürftigkeit ergibt sich nicht zuletzt aus dem Beschluss des 


Bundesverfassungsgerichts vom 10. Juli 2012, 1 BvL 2/10, BVerfGE 132, 72. 


Mit dieser Entscheidung hatte das Bundesverfassungsgericht § 1 Absatz 7 


Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz insoweit für nichtig erklärt, als diese 


Vorschrift ausländische Staatsangehörige, denen ein Aufenthaltstitel nach § 23 


Absatz 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wegen eines Krieges in ihrem 


Heimatland oder nach den §§ 23a, 24, 25 Absatz 3 bis 5 AufenthG erteilt 


worden ist, und die weder erwerbstätig noch in Elternzeit sind noch 


Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch beziehen, vom 


Elterngeldanspruch ausschließt. Das Bundesverfassungsgericht begründete 


seine Auffassung damit, dass der Gesetzgeber den Elterngeldbezug
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zulässigerweise auf diejenigen Eltern beschränken wollte, die voraussichtlich 


dauerhaft in Deutschland bleiben können, dass das Fehlen der drei genannten 


Anspruchsvoraussetzungen aber nicht den Schluss auf eine fehlende 


Bleibeperspektive zulässt. Damit verstoße die Regelung gegen den 


Gleichheitssatz. Zudem liege ein Verstoß gegen das Verbot der Benachteiligung 


wegen des Geschlechts (Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz) vor, da Frauen 


die genannten Voraussetzungen schwerer erfüllen könnten als Männer. 


Auch der nun vorliegende Gesetzentwurf verfolgt ausdrücklich das Ziel, den 


Bezug von Familienleistungen auf Personen zu beschränken, die sich aller 


Voraussicht nach dauerhaft in Deutschland aufhalten. Vor diesem Hintergrund 


erscheint es unverständlich, dass der vorgelegte Gesetzentwurf wiederum auf 


die drei Kriterien zurückgreift, die das Bundesverfassungsgericht mit sehr 


klaren Worten als ungeeignet bezeichnet hat. Es ist davon auszugehen, dass 


auch die neue Regelung einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht 


nicht Stand halten würde. 


Eine verfassungsrechtlich einwandfreie und verlässliche Regelung liegt im 


Interesse aller Beteiligten. Der Bundesrat fordert deshalb, die genannten Artikel 


im weiteren Gesetzgebungsverfahren so zu überarbeiten, dass den 


Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem oben zitierten 


Beschluss Rechnung getragen wird.


34. Zu § 56 EStDV


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 56 


der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung um eine Regelung ergänzt 


wird, nach der auf die Abgabe einer Einkommensteuererklärung zumindest 


dann verzichtet werden kann, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert 


um die Vorsorgeaufwendungen und den Freibetrag nach § 33b des Einkommen-


steuergesetzes (Behinderten-Pauschbetrag), den Grundfreibetrag nicht 


übersteigt.
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Begründung: 


In „Nichtarbeitnehmer-Fällen“ ergibt sich eine Pflicht zur Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte den 
Grundfreibetrag übersteigt (§ 56 der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung). 


Damit bleiben Abzugstatbestände, insbesondere Sonderausgaben und außerge-
wöhnliche Belastungen, und Steuerermäßigungen, insbesondere nach § 35a des 
Einkommensteuergesetzes (EStG), für die Frage, ob eine Einkommen-
steuererklärung abzugeben ist, unberücksichtigt. 


Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über Vereinfachungen bei der 
Abgabe von Einkommensteuererklärungen durch Bezieher von 
Alterseinkünften sollte geprüft werden, ob auf die Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung zumindest dann verzichtet werden kann, wenn der 
Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um die Vorsorgeaufwendungen und 
den Freibetrag nach § 33b EStG, den Grundfreibetrag nicht übersteigt. 


Damit wird vermieden, dass Einkommensteuererklärungen abgegeben werden 
müssen, obwohl offenkundig ist, dass eine Einkommensteuerschuld nicht 
entsteht.


35. Zu Artikel 4a - neu - (§ 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2  


 § 84 Absatz 2c EStDV) 


Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4a einzufügen: 


„Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch 


Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2730) geändert worden 


ist, ist wie folgt zu ändern: 


1. In § 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 ist die Angabe „200 Euro“ durch die 


Angabe „300 Euro“ zu ersetzen.“ 


2. In § 84 Absatz 2c wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2020“ und 


die Angabe „2016“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 


Folgeänderung 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „ Artikel 4 weitere Änderung des 


Einkommensteuergesetzes“ die Angabe „Änderung der Einkommensteuer-


Durchführungsverordnung“ einzufügen.
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Begründung: 


Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke 
können als Sonderausgaben im Rahmen der Ermittlung des zu versteuernden 
Einkommens in Abzug gebracht werden und hierdurch die Steuerlast mindern. 


Für kleinere Zuwendungen gibt es bereits die Möglichkeit eines vereinfachten 
Nachweises. Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt bei betragsmäßig 
geringen Zuwendungen der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes mit dem Empfängerbeleg. Der 
Betrag, bis zu dem ein vereinfachter Zuwendungsnachweis möglich ist, beläuft 
sich seit dem Veranlagungszeitraum 2007 auf 200 Euro. Eine Anhebung der


Grenze für den vereinfachten Spendennachweis auf 300 Euro würde Spender, 
gemeinnützige Organisationen und Steuerverwaltung gleichermaßen von 
Bürokratieaufwand entlasten. Außerdem wird mit dieser Maßnahme beim 
Spender ein Anreiz gesetzt, eine höhere Spende zu leisten als bisher. 


36. Artikel 4a - neu - (§ 56 Absatz 1 Satz 2 EStDV) 


Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4a einzufügen: 


„Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


§ 56 Absatz 1 Satz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt 


durch Artikel 4 des Gesetzes zum Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien 


von der Parteienfinanzierung vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2730) geändert 


worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„Eine Steuererklärung ist außerdem abzugeben,  


a) wenn zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums ein 


verbleibender Verlustabzug festgestellt worden ist, 


b) wenn im Veranlagungszeitraum steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt 


wurden, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen haben.““ 


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 4 Weitere Änderung der 


Einkommensteuergesetzes“ die Angabe 


„Artikel 4a Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ 


einzufügen. 
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Begründung:


Die Neuregelung ergänzt die vorgesehene Änderung zu § 32d Absatz 3 Satz 3 
EStG (siehe Artikel 1 Nummer 12), wonach in Fällen, in denen steuerpflichtige 
Kapitalerträge erzielt wurden, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen 
haben, auch bei Arbeitnehmern zu einer Pflichtveranlagung führen. 


§ 56 Satz 2 Buchstabe a EStDV entspricht dem bisherigen Wortlaut des § 56 
Satz 2 EStDV. 


§ 56 Satz 2 Buchstabe b EStDV regelt, dass in Fällen, in denen im 
Veranlagungszeitraum steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt wurden, die nicht 
der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, eine Einkommensteuererklärung 
abzugeben ist. Die Regelung ergänzt den neuen § 32d Absatz 3 Satz 3 EStG, 
wonach in diesen Fällen auch bei Arbeitnehmern eine Pflichtveranlagung 
durchzuführen ist.


37. Zu Artikel 4b - neu - (§ 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 LStDV) 


Nach dem neuen Artikel 4a ist folgender Artikel 4b einzufügen: 


„Artikel 4b 


Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 


In § 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 


vom 10. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1848), die zuletzt geändert durch Artikel 4 


des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, 


wird die Angabe „§ 3 Nr. 45“ durch die Angabe „§ 3 Nr. 37, 45 und 46“ 


ersetzt.“


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 4a Weitere Änderung der 


Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ die Angabe 


„Artikel 4b  Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung“ einzufügen. 


Begründung:


Zu Artikel 4a (Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung) 


Auf Grundlage des § 41 Absatz 1 Satz 7 Einkommensteuergesetz lässt es § 4 
Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung zu, dass 
bestimmte steuerfreie Bezüge (z. B. Vorteile im Sinne des § 3 Nummer 45 
EStG) nicht im Lohnkonto aufgezeichnet werden müssen.  
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Nach dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im 
Straßenverkehr vom 7. November 2016 (BGBl. I S. 2498) bleiben Vorteile für 
das elektrische Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs 
im Betrieb nach § 3 Nummer 46 EStG steuerfrei. Diesbezüglich hat die 
Finanzverwaltung mit Schreiben vom 14. Dezember 2016, Bundessteuerblatt 
Teil I S. 1446, in Rdnr. 30 den Verzicht auf Aufzeichnungen im Lohnkonto 
zugelassen. Im Hinblick auf die nunmehr vorgesehene Verlängerung der 
Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 EStG wird dieser Aufzeichnungsverzicht 
in die Rechtsverordnung übernommen. 


Zudem wird klargestellt, dass auch für die Steuerbefreiung nach § 3 
Nummer 37 EStG keine Aufzeichnungen im Lohnkonto erforderlich sind, 
zumal die nach § 3 Nummer 37 EStG steuerfreien Vorteile gemäß § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 4 Satz 7 EStG nicht auf die Entfernungspauschale anzurechnen 
und daher vom Arbeitgeber auch nicht in der Lohnsteuerbescheinigung 
anzugeben sind. 


38. Zu Artikel 5 (§ 8b Absatz 1 Satz 4 KStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 8b 


Absatz 1 Satz 4 Körperschaftsteuergesetz auf eine periodenübergreifende 


Betrachtung ausgeweitet werden kann.


Begründung:


Die Regelung des § 8b Absatz 1 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG) lässt 
bestimmte Bezüge aus einer Beteiligung an einer Körperschaft bei der 
Ermittlung des Einkommens außer Ansatz, wenn der Anteilseigner selbst eine 
Körperschaft ist. Durch diese Steuerfreistellung von Ausschüttungen soll eine 
Kumulierung der Steuerbelastung bei der Durchschüttung einer Dividende über 
eine Beteiligungskette von mehreren Kapitalgesellschaften vermieden werden.  


§ 8b Absatz 1 Satz 2 KStG macht die Steuerbefreiung des Satzes 1 davon 
abhängig, dass diese Bezüge das Einkommen der leistenden Körperschaft nicht 
gemindert haben dürfen. 


Dabei wird nur darauf abgestellt, ob die Leistung bei der leistenden 
Körperschaft als Betriebsausgabe abgezogen wurde. Nicht erfasst wird 
dagegen der Fall, dass ein Abzug als Betriebsausgabe bei einer der leistenden 
Körperschaft nahestehenden Person möglich ist. 


Rechtsfolge ist, dass die Zahlung bei der empfangenden Körperschaft 
(Gesellschafter) nicht mehr nach Satz 1 steuerbefreit ist, sondern 
steuerpflichtig wird.
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§ 8b Absatz 1 Satz 4 KStG stellt eine Rückausnahme von der Steuerpflicht im 
Fall einer verdeckten Gewinnausschüttung an eine nahe stehende Person in 
einem Dreiecksverhältnis dar. Bei dieser Konstellation wird bei der leistenden 
Körperschaft das Einkommen gemindert und bei der nahestehenden Person das 
Einkommen erhöht. In diesem Fall wird die verdeckte Gewinnausschüttung 
nicht bei der leistenden Körperschaft, sondern bei der nahestehenden Person 
versteuert. 


Der Wortlaut des § 8b Absatz 1 Satz 4 KStG („erhöht hat“) erfordert, dass sich 
das Einkommen der nahestehenden Person durch die verdeckte 
Gewinnausschüttung selbst oder zumindest innerhalb desselben 
Veranlagungszeitraums erhöht. 


Es können aber auch Fälle vorkommen, in denen die Einkommenserhöhung bei 
der nahestehenden Person nicht möglich ist oder nur zeitverschoben erfolgen 
kann. Wird beispielsweise im Ausland Vermögen auf eine nahestehende 
Person zum Buchwert übertragen (z.B. im Rahmen einer Aufspaltung im 
Drittstaat), ergibt sich die Einkommenserhöhung bei der nahestehenden Person 
erst durch eine geringere Abschreibung in den Folgejahren oder durch eine 
spätere Gewinnrealisierung. 


Es ist daher zu prüfen, ob mit einer periodenübergreifenden Betrachtung in 
§ 8b Absatz 1 Satz 4 KStG in den Fällen einer späteren Erhöhung des 
Einkommens der nahestehenden Person die Anwendung des Satzes 2 
ausgeschlossen werden kann. 


Ferner ist zu prüfen, ob die Anwendung des § 8b Absatz 1 Satz 4 KStG auf 
sämtliche Bezüge ausgedehnt werden sollte. Hintergrund hierfür ist, dass das 
Ende 2006 eingeführte Korrespondenzprinzip zunächst nur für verdeckte 
Gewinnausschüttungen galt. § 8b Absatz 1 Satz 2 KStG wurde in der Folge ab 
dem Veranlagungszeitraum 2014 auf sämtliche Bezüge ausgedehnt; eine 
entsprechende Anpassung des Satzes 4 unterblieb.


39. Zu Artikel 5 Nummer 7a - neu -, Nummer 11 Buchstabe g1 - neu - 


(§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2,  


 § 34 Absatz 6f - neu - KStG)


Artikel 5 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 7 ist folgende Nummer 7a einzufügen:  


„7a. § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Sind in dem dem Organträger zugerechneten Einkommen Bezüge, 


Gewinne oder Gewinnminderungen im Sinne des § 8b Absatz 1 bis 


3 dieses Gesetzes oder mit solchen Beträgen zusammenhängende 


Ausgaben im Sinne des § 3c Absatz 2 des 


Einkommensteuergesetzes, ein Übernahmeverlust im Sinne des § 4 


Absatz 6 des Umwandlungssteuergesetzes oder ein Gewinn oder
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Verlust im Sinne des § 12 Absatz 2 Satz 1 des 


Umwandlungssteuergesetzes enthalten, sind § 8b dieses Gesetzes, 


§ 4 Absatz 6, § 12 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Umwandlungs-


steuergesetzes sowie § 3 Nummer 40 und § 3c Absatz 2 des 


Einkommensteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkommens des 


Organträgers anzuwenden. ““


b) In Nummer 11 ist nach Buchstabe g folgender Buchstabe g1 einzufügen: 


„g1) Nach Absatz 6e wird der folgende Absatz 6f eingefügt: 


„6f. „§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 KStG in der Fassung des 


Artikels … des Gesetzes vom (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Umwandlungen 


anzuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in 


das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs 


maßgebende öffentliche Register nach dem … [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum des vorliegenden Änderungsgesetzes] 


erfolgt ist.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Der BFH hat mit Urteil vom 26. September 2018 (Az. I R 16/16) entschieden, 
dass im Fall der Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft auf ihre 
Muttergesellschaft, die ihrerseits Organgesellschaft ist, auf den 
Verschmelzungsgewinn weder auf der Ebene der Muttergesellschaft noch auf 
der Ebene der Organträgerin das pauschale Betriebsausgaben-Abzugsverbot 
nach § 8b Absatz 3 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz anzuwenden ist. Dies führt 
zu einer steuerlichen Besserstellung der Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Organgesellschaft gegenüber der Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Kapitalgesellschaft, die nicht Organgesellschaft ist.  


Der BFH weist in dem Urteil darauf hin, dass hier eine Gesetzeslücke besteht, 
die seitens der Rechtsprechung nicht durch Rückgriff auf übergeordnete 
systematische Gesichtspunkte oder durch Gesetzesanalogie geschlossen 
werden kann. § 12 Absatz 2 Satz 2 Umwandlungssteuergesetz sieht eine 
Anwendung des pauschalen Betriebsausgaben-Abzugsverbots nach § 8b 
Absatz 3 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz auf den Übertragungsgewinn bei der 
aufnehmenden Körperschaft vor. Eine Anwendung des § 8b Absatz 3 Satz 1 
wird allerdings im Fall der Organschaft durch § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 
Körperschaftsteuergesetz vorbehaltlos suspendiert. Da ein Übertragungsgewinn 
nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Umwandlungssteuergesetz bei der übernehmenden
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Körperschaft außer Ansatz bleibt, ergibt sich nach dem bisherigen Wortlaut des 
§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz auch keine 
Möglichkeit, das pauschale Betriebsausgaben-Abzugsverbot auf Ebene des 
Organträgers zur Anwendung zu bringen. 


Durch die Ergänzung der Aufzählung in § 15 Satz 1 Nummer 2 
Körperschaftsteuergesetz um den Übertragungsgewinn nach § 12 Absatz 2 
Umwandlungssteuergesetz wird sichergestellt, dass das pauschale 
Betriebsausgaben-Abzugsverbot des § 8b Absatz 3 Satz 1 
Körperschaftsteuergesetz auf Ebene des Organträgers zur Anwendung kommt. 
Dadurch wird erreicht, dass die Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Organgesellschaft mit der Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Kapitalgesellschaft, die nicht Organgesellschaft ist, steuerlich gleichbehandelt 
wird.  


Zu Buchstabe b: 


Die Änderung gilt für alle Umwandlungen, die nach dem Inkrafttreten der 
Neuregelung zur Eintragung in das für die Wirksamkeit des jeweiligen 
Vorgangs maßgebende öffentliche Register angemeldet werden. 


40. Zu Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen von der 


Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer befreit werden 


sollen.


Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Aufnahme einer Steuerbefreiung in das 


Gewerbesteuergesetz hierfür die geeignetste Lösung ist. 


Der Bundesrat bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 


durch eine alternative Regelung eine zielgenauere und weniger bürokratische 


Lösung gefunden werden kann.


Begründung:


Der Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften sieht in 
Artikel 6 Nummer 1e eine gewerbesteuerliche Befreiung für kleine 
Photovoltaikanlagen vor. Befreit sind danach Unternehmen, die ausschließlich 
Energiegewinnung und Vermarktung aus einer Photovoltaikanlage bis zu einer 
installierten Leistung von 10 Kilowatt (vgl. § 48 Absatz 2 Nummer 1 
Erneuerbare-Energien-Gesetz) betreiben. Bei den Unternehmern handelt es 
sich typischerweise um Eigenheimbesitzer, bei denen regelmäßig der 
Freibetrag nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz für natürliche 
Personen und Personengesellschaften von 24.500 Euro greift. Somit fällt in 
diesen Fällen bereits jetzt schon keine Gewerbesteuer an, wodurch die neue 
Befreiungsvorschrift steuerlich keine Besserstellung bewirkt.
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Hintergrund des neuen Befreiungstatbestands ist die Entbindung der Betreiber 
kleiner Photovoltaikanlagen von der Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und 
Handelskammer (IHK). Denn die IHK-Mitgliedschaft ist an die objektive 
Gewerbesteuerpflicht geknüpft. Es kommt dabei nicht darauf an, ob tatsächlich 
Gewerbesteuer zu entrichten ist. Nur ausdrücklich von der Gewerbesteuer 
befreite Unternehmen unterliegen nicht der Kammermitgliedschaft. Daher 
wären Unternehmen, die unter den neuen gewerbesteuerlichen 
Befreiungstatbestand fallen, künftig auch von der Kammermitgliedschaft 
befreit. Zur Feststellung der Voraussetzungen für die Gewerbesteuerbefreiung 
wäre allerdings eine Abgabe der Gewebesteuererklärung erforderlich. 


Dies bedeutet eine Schlechterstellung im Vergleich zur derzeitigen Regelung in 
§ 25 Absatz 1 Nummer 1 Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung. Denn 
danach müssen Unternehmen, die den Freibetrag nicht übersteigen, keine 
Gewerbesteuererklärung abgeben. 


Es sollte daher überprüft werden, ob eine alternative Regelung als Ergänzung 
zur bereits bestehenden Gewerbesteuerbefreiung besser geeignet ist, um 
Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen von der IHK-Pflichtmitgliedschaft zu 
befreien. 


Es wäre wünschenswert, dieses Ziel zu erreichen, ohne gleichzeitig neue 
bürokratische Hürden für die Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung zu 
schaffen.


41. Zu Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe c1 - neu - und Nummer 5 


(§ 3 Nummer 24 und § 36 Absatz 2 Satz 2a - neu - 


GewStG)


Artikel 6 ist wie folgt zu ändern: 


a) In Nummer 1 ist nach Buchstabe c folgender Buchstabe c1 einzufügen: 


„c1) In Nummer 24 wird nach dem Satzteil „Mittelständische 


Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH,“ folgender 


Satzteil eingefügt: 


„Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Bremen mbH,“ 


b) In Nummer 5 ist in § 36 Absatz 2 nach Satz 2 folgender Satz 2a einzufügen: 


„§ 3 Nummer 24 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 


2019 anzuwenden.“
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Begründung 


Zu Buchstabe a: 


Die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Bremen mbH (MBB) war 
ursprünglich als Bremer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH (BUG) 
nach § 3 Nummer 23 GewStG als anerkannte Unternehmensbeteiligung von 
der Gewerbesteuer befreit. Aufgrund der Umwandlung der BUG in die MBB 
entfiel die Gewerbesteuerbefreiung nach § 3 Nummer 23 GewStG. 


Um die Befreiung weiterhin zu erhalten, ist nunmehr erforderlich, die MBB in 
die Norm des § 3 Nummer 24 GewStG namentlich aufzunehmen und insoweit 
eine Gesetzesänderung herbeizuführen. 


Die in § 3 Nummer 24 GewStG geregelte Gewerbesteuerbefreiung soll 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften in den Ländern entlasten, die sich dort an 
kleinen und mittleren Unternehmen, die entweder wachsen wollen oder neu 
gegründet worden sind, zwecks Unterstützung beteiligen. Die Befreiung von 
der Gewerbesteuer erhalten jedoch nur die in § 3 Nummer 24 GewStG 
namentlich aufgeführten und abschließend aufgezählten 
Beteiligungsgesellschaften und auch nur soweit sich der Geschäftsbetrieb der 
jeweiligen Kapitalbeteiligungsgesellschaft darauf beschränkt, im öffentlichen 
Interesse mit Eigenmitteln oder mit staatlicher Hilfe Beteiligungen zu 
erwerben. Zudem muss der Gewinn, den die Kapitalbeteiligungsgesellschaft 
erzielt, ausschließlich und unmittelbar für die satzungsmäßigen Zwecke der 
Beteiligungsfinanzierung verwendet werden. 


Gegenstand der MBB ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen 
und zwar insbesondere an mittleren und kleinen Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft sowie Unternehmen, die im Land Bremen ihren 
Firmen- oder Betriebssitz haben oder für das Land Bremen von wirtschaftlicher 
Bedeutung sind. Der Beteiligungserwerb erfolgt ausschließlich aus 
Eigenmitteln der Gesellschaft sowie aus öffentlichen Mitteln und öffentlichen 
Refinanzierungsprogrammen. 


In Form von typisch stillen Beteiligungen stellt die Gesellschaft den 
Unternehmen Kapital für Unternehmenswachstums- und 
Investitionsfinanzierungen sowie zur Finanzierung von Unternehmens-
nachfolgen und Existenzgründungen zur Verfügung. Dadurch sollen die 
Eigenkapitalbasis der Unternehmen gestärkt, die Bilanzstruktur verbessert und 
nachhaltig wettbewerbsfähige Wirtschaftsstrukturen geschaffen bzw. gesichert 
werden. Erzielte Gewinne werden ausschließlich und unmittelbar für diese 
Zwecke verwendet. Eine Ausschüttung von Gewinnen an die Gesellschafter 
erfolgt nicht. 


Durch die Änderung wird die Gesellschaft von der Gewerbesteuer befreit. 
Sämtliche Mittel können dann zur Förderung mittelständischer Unternehmen 
eingesetzt werden. 


Zu Buchstabe b:


Die Gewerbesteuerbefreiung für die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Bremen mbH wird erstmals für den Erhebungszeitraum 2019 angewandt.
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42. Zu Artikel 6 Nummer 1a -neu-, Nummer 5 (§ 7 Satz 3 und 


 § 36 Absatz 2a -neu - GewStG)


Artikel 6 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. § 7 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Der nach § 5a des Einkommensteuergesetzes ermittelte Gewinn 


einschließlich der Hinzurechnungen nach § 5a Absatz 4 und 4a des 


Einkommensteuergesetzes und das nach § 8 Absatz 1 Satz 3 des 


Körperschaftsteuergesetzes ermittelte Einkommen gelten als 


Gewerbeertrag nach Satz 1.““


b) In Nummer 5 ist in § 36 nach Absatz 2 folgender Absatz 2a einzufügen: 


„2a. § 7 Satz 3 in der durch Artikel … des Gesetzes vom … 2019, 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und die Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geänderten Fassung ist 


erstmals für den Erhebungszeitraum 2009 anzuwenden. Für den 


Erhebungszeitraum 2008 ist § 7 Satz 3 in folgender Fassung 


anzuwenden: „Der nach § 5a des Einkommensteuergesetzes 


ermittelte Gewinn einschließlich der Hinzurechnungen nach § 5a 


Absatz 4 und 4a des Einkommensteuergesetzes und das nach § 8 


Absatz 1 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des 


Artikels 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) 


ermittelte Einkommen gelten als Gewerbeertrag nach Satz 1.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Nach bisheriger Verwaltungsauffassung (vgl. BMF-Schreiben vom 
31. Oktober 2008, BStBl. I Seite 956 (dort zu Rz. 38)) rechnen Gewinne aus 
der Auflösung des Unterschiedsbetrags nach § 5a Absatz 4 EStG zum Gewinn 
im Sinne des § 5a EStG. Dies basiert auf der bisherigen Rechtsprechung des 
BFH (vgl. BFH-Urteil vom 13. Dezember 2007, BStBl. II 2008 S. 583). Für 
Hinzurechnungsbeträge nach § 5a Absatz 4a EStG gilt Entsprechendes, auch 
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sie rechnen zu dem nach § 5a EStG ermittelten Gewinn. Die Folge dieser 
Auslegung des § 5a EStG ist, dass diese Beträge als Gewerbeertrag im Sinne 
des § 7 Satz 1 GewStG gelten; sie werden weder nach § 8 GewStG erhöht noch 
nach § 9 GewStG gekürzt. 


Mit der Änderung des § 7 Satz 3 GewStG wird diese Verwaltungsauffassung 
nunmehr gesetzlich festgeschrieben. Anlass hierfür ist das BFH-Urteil IV R 
35/16 vom 25. Oktober 2018. Damit hat das Gericht unter ausdrücklicher 
Änderung seiner bisherigen langjährigen Rechtsprechung entschieden, dass der 
Gewinn aus der Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags gemäß § 5a Absatz 4 
Satz 3 Nummer 1 bis 3 EStG nicht der Fiktion des Gewerbeertrags gemäß § 7 
Satz 3 GewStG unterfällt. In § 7 Satz 3 GewStG werde im Ergebnis lediglich 
auf den Gewinn verwiesen, der gemäß § 5a Absatz 1 EStG nach der Tonnage 
ermittelt worden ist. Der Gewinn aus der Hinzurechnung des 
Unterschiedsbetrags unterfalle damit dem Regelungsbereich des § 7 Satz 1 
GewStG. Hieraus folgt, dass bei der Ermittlung des Gewerbeertrags der 
Gewinn aus der Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags nach § 9 Nummer 3 
Satz 2 GewStG um 80 Prozent gekürzt werden kann, wenn die übrigen 
Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sind. 


Diese geänderte Gesetzesauslegung ist mit dem bisherigen Wortlaut des § 7 
Satz 3 GewStG nicht vereinbar. Der Wortlaut wird nunmehr klarstellend 
angepasst und bringt damit weiterhin das bisherige Verständnis der 
Rechtsprechung zum Ausdruck. 


Zu Buchstabe b: 


Die Änderung des § 7 Satz 3 GewStG zur Reichweite der Fiktion des Gewinns 
im Sinne des § 5a EStG ist rückwirkend bis zum Erhebungszeitraum 2008 
anzuwenden. Diese Rückwirkung ist verfassungsrechtlich zulässig, weil sie die 
Rechtsauslegung zu § 7 Satz 3 GewStG festschreibt, die seit dem BFH-Urteil 
vom 13. Dezember 2007, BStBl. II 2008 S. 583, galt (vgl. BMF-Schreiben vom 
31. Oktober 2008, BStBl. I Seite 956 (dort zu Rz. 38)). Ein schutzwürdiges 
Vertrauen in eine andere Rechtsauslegung konnte bisher nicht entstehen und 
wird durch die Gesetzesänderung damit auch nicht rückwirkend verletzt. 


Der BFH hat mit Urteil IV R 35/16 vom 25. Oktober 2018 seine bisherige 
Auslegung zu § 7 Satz 3 GewStG geändert. Die hieran anknüpfende 
rückwirkende gesetzliche Festschreibung der bisherigen Auslegungsgrundsätze 
ist verfassungsrechtlich zulässig (vgl. u. a. BVerfGBeschluss vom 21. Juli 2010 
– 1 BvL 11/06, BVerfGE 126, 369 und vom 2. Mai 2012 – 2 BvL 5/10, 
BVerfGE 131, 20).
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43. Zu Artikel 6 Nummer 3a - neu - (§ 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG) 


In Artikel 6 ist nach Nummer 3 folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. § 29 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. bei Betrieben, die ausschließlich oder fast ausschließlich Anlagen 


zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie 


Wärme aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie betreiben, 


zu drei Zehntel das in Nummer 1 bezeichnete Verhältnis und zu 


sieben Zehntel das Verhältnis, in dem die Summe der installierten 


Leistung im Sinne von § 3 Nummer 31 des Erneuerbare-Energien-


Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert 


worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, in allen 


Betriebsstätten (§ 28) zu der installierten Leistung der einzelne 


Betriebsstätte steht.““


Begründung: 


Mit dem Antrag soll der besondere Zerlegungsmaßstab für Anlagen zur 
Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme aus 
Windenergie und solarer Strahlungsenergie zielgenau ausgestaltet werden. 


Der Antrag greift einen Teil eines Vorschlags des Bundesrates vom 
7. November 2014 zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der 
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften (BT-Drucksache 18/3158, Stellungnahme, Ziffer 38) 
auf. 


In seiner Gegenäußerung zur damaligen Stellungnahme hatte die 
Bundesregierung den Vorschlag abgelehnt, weil er unter anderem eine 
Ausdehnung auf alle Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien vorsah. Nur 
ein Jahr zuvor (im Rahmen des Amtshilferichtlinienumsetzungsgesetzes) sei 
aber bewusst eine Beschränkung des besonderen Zerlegungsmaßstabes auf 
Wind- und Sonnenenergie erfolgt. 


Aus diesem Grund verzichtet dieser Antrag auf eine Ausdehnung auf andere 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, sondern ist beschränkt auf 
Anlagen zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme 
aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie. 
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Gerade für diese Anlagen kann der geltende Zerlegungsmaßstab selbst nicht 
gewährleisten, dass die Standortgemeinden an der Gewerbesteuer des 
Betreibers partizipieren. Die anteilige Zerlegung des Gewerbesteuer-
messbetrages nach Arbeitslöhnen (30 Prozent) gewährleistet zwar zuverlässig, 
dass der Geschäftsleitungsgemeinde des Betreibers der vom Gesetzgeber 
beabsichtigte Anteil an der Gewerbesteuer verbleibt. Die darüber 
hinausgehende Zerlegung nach dem Buchwert des Sachanlagevermögens 
(70 Prozent) verfehlt indes in vielen Fällen ihren Zweck einer angemessenen 
Beteiligung der Standortgemeinden. Da Anlagen zur Erzeugung von Strom und 
anderen Energieträgern sowie Wärme aus Windenergie und solarer 
Strahlungsenergie in der Anlaufphase aufgrund der hohen Abschreibungen in 
der Regel keine oder nur geringe Gewinne erzielen, werden Standortgemeinden 
in den ersten Jahren kaum Gewerbesteuerzahlungen erwarten können. Noch 
schwerer wiegt die Tatsache, dass sich der Wert des Sachanlagevermögens der 
Anlagen und damit der Zerlegungsanteil jährlich um die Abschreibungsbeträge 
reduziert. Der Zerlegungsanteil der Standortortgemeinde verringert sich 
kontinuierlich. Bereits nach einem Zeitraum von 16 Jahren sind beispielsweise 
Windenergieanlagen vollständig abgeschrieben. Nach diesem Zeitraum endet 
im Ergebnis die Beteiligung der Standortgemeinde am 
Gewerbesteuermessbetrag des Betreibers. Das Gewerbesteueraufkommen fließt 
dann in der Regel vollständig der Geschäftsleitungsgemeinde des Betreibers 
oder einer anderen Betriebsstättengemeinde mit noch nicht abgeschriebenen 
Anlagen zu, obgleich der Standortgemeinde durch den Weiterbetrieb der 
Anlagen dauerhaft Belastungen verbleiben. Es kommt zu unsachgerechten 
Verwerfungen in der Zerlegung des Gewerbesteueraufkommen, die für die 
Gemeinden nicht vorhersehbar oder beeinflussbar sind. 


Für die Zerlegung tritt als Maßstab an die Stelle des Buchwertes des 
Sachanlagevermögens künftig die installierte Leistung im Sinne von 
§ 3 Nummer 31 des EEG 2017. Für die installierte Leistung ist die 
Wirkleistung der Anlage, die bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche 
Einschränkungen erbracht werden kann, maßgeblich. Eine höhere Leistung 
geht typischerweise mit einer größeren Belastung der jeweiligen Gemeinde 
einher. Eine „installierte Leistung“ im Sinne von § 3 Nummer 31 des EEG 
2017 kann problemlos ermittelt bzw. angegeben werden. Eine Zerlegung nach 
der installierten Leistung gewährleistet eine angemessene und dauerhafte 
Beteiligung der jeweiligen Standortgemeinden. Die derzeit noch bestehende 
Verschiebung des Steueraufkommens zwischen Standortgemeinden bei 
zeitversetztem Errichten von Windkraft- und Solaranlagen in unterschiedlichen 
Gemeinden wird vermieden. Dadurch trägt die Änderung zur Sicherung der 
Gewerbesteuereinnahmen der von den maßgeblichen Anlagen in besonderem 
Maße betroffenen Standortgemeinden bei. 


Infolge des Verzichts auf die bisher im Rahmen der zeitlichen 
Anwendungsvorschriften vorgesehene Differenzierung zwischen Alt- und 
Neuanlagen und der daraus resultierenden doppelten Verhältnisrechnung ergibt 
sich zudem eine deutliche Steuervereinfachung.
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Der Anwendungsbereich des § 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG ist bislang mit 
der Einschränkung verbunden, dass nur Gewerbebetriebe, die ausschließlich 
entsprechende Anlagen betreiben, dem besonderen Zerlegungsmaßstab 
unterliegen. Das bedeutet, dass der besondere Zerlegungsmaßstab nur zur 
Anwendung kommt, wenn der Betrieb von Wind- oder solarer 
Strahlungsenergie alleinige Tätigkeit des Unternehmens ist. Sobald ein 
Unternehmer andere Tätigkeiten – ggf. nur in einem geringfügigen Umfang – 
ausübt, verlieren die Standortgemeinden ihren Anteil am 
Gewerbesteueraufkommen. 


Auch dem soll mit der Gesetzesänderung begegnet werden. Danach unterliegen 
nicht nur Betreibergesellschaften, die "ausschließlich" entsprechende Anlagen 
betreiben, sondern solche, die dies – in Anlehnung an die in §§ 2a, 7g und 32b 
EStG, §§ 7 und 8 AStG getroffenen Formulierungen – „fast ausschließlich“ 
tun, dem besonderen Zerlegungsmaßstab. Hierbei ist von der im Steuerrecht 
allgemein geltenden Geringfügigkeitsgrenze, die bei 10 v. H. liegt, auszugehen 
(s. BFH-Urteil vom 02.10.2003, IV R 13/03, BStBl. II 2004, 985). Konkret 
heißt dies, dass der besondere Zerlegungsmaßstab anzuwenden ist, wenn die 
nicht aus den maßgebenden Anlagen erzielten laufenden Bruttoerträge weniger 
als 10 v. H. der laufenden Gesamterträge betragen. 


Die vorgesehene Änderung führt damit im Ergebnis dazu, dass der besondere 
Zerlegungsmaßstab nur bei Betrieben zur Anwendung kommt, die auf die 
Energieerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie spezialisiert sind. 
Geringfügige Änderungen in der Betriebsstruktur sollen nicht zwangsläufig 
dazu führen, dass sich der Zerlegungsmaßstab ändert (Verhinderung von 
Gestaltungsmöglichkeiten). Bei echten Mischbetrieben, die neben der 
Gewinnung von Energie und Wärme aus Wind- und Sonnenkraft auch andere 
Tätigkeiten ausüben, greift der besondere Zerlegungsmaßstab nicht. Hier ist 
auf die Einführung einer – die Besteuerungspraxis erschwerenden – 
„Spartenrechnung“ zu verzichten. 


Die Neuregelung soll ab dem Erhebungszeitraum 2020 gelten. Die bisherige 
Übergangsregelung entfällt ab diesem Zeitraum ersatzlos.
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44. Zu Artikel 6 Nummer 3 Buchstabe c (§ 9 Nummer 7 GewStG) 


Der Bundesrat begrüßt das Anliegen, die im Vergleich zu § 9 Nummer 2a 


GewStG einschränkenden Tatbestandsvoraussetzungen des bisherigen § 9 


Nummer 7 GewStG für ausländische und EU-Gesellschaften im Lichte der 


unionsrechts-konformen Anwendung nationalen Rechts zu streichen. 


Er bittet die Bundesregierung jedoch zu prüfen, ob 


- die Mindestbeteiligungsgrenze von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent 


abzusenken ist und


- für die Kürzung von Schachtelerträgen ausschließlich auf unmittelbare 


Beteiligungen abzustellen ist.


Begründung:


Die vorgesehene Änderung beseitigt die unterschiedliche Behandlung bei 
Gesellschaften, die die Voraussetzungen der Mutter-Tochter-Richtlinie 
(90/435/EWG) erfüllen (§ 9 Nummer 7 Satz 1 letzter Halbsatz GewStG-E 
Beteiligung von mindestens 10 Prozent zu Beginn des Erhebungszeitraums) 
und ausländischen Kapitalgesellschaften, die Geschäftsleitung und Sitz 
außerhalb der EU haben (§ 9 Nummer 7 Satz 1 1. Halbsatz GewStG-E: 
Beteiligung von mindestens 15 Prozent ununterbrochen seit Beginn des 
Erhebungszeitraums). Die Änderung ist erforderlich, da der EuGH mit seiner 
Entscheidung vom 20. September 2018 in der Rechtsache C-685/16 (EV) in 
der bisherigen unterschiedlichen Behandlung einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit sah. 


Es bietet sich an, anlässlich der ohnehin angestrebten Gesetzesänderung die 
gewerbesteuerliche Mindestbeteiligungsgrenze für Schachteldividenden zur 
Angleichung an die körperschaftsteuerliche Grenze auf 10 Prozent des Grund-
und Stamm- bzw. des Nennkapitals abzusenken. 


Beteiligungserträge sind für Kapitalgesellschaften unter den Voraussetzungen 
des § 8b Absatz 1 i. V. m. Absatz 4 KStG steuerfrei. Sie sind damit nicht im 
Gewerbeertrag nach § 7 Satz 1 GewStG enthalten. Bei einer einheitlichen 
Mindestbeteiligungsgrenze von 10 Prozent bei Körperschaft- und 
Gewerbesteuer bedürfte es keiner weiteren gewerbesteuerlichen Korrektur 
mehr. 
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Die gewerbesteuerliche Mindestbeteiligungsgrenze für Schachteldividenden 
wurde im Rahmen des Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 vor dem 
Hintergrund der nominellen Entlastungen durch die damalige 
Unternehmenssteuerreform zur Gegenfinanzierung von 10 Prozent auf 
15 Prozent erhöht. Es bestehen keine Bedenken, die Grenze nunmehr aus 
Gründen der Steuervereinfachung und der Rechtsangleichung des 
Gewerbesteuer gesehen an das Körperschaftsteuergesetz wieder abzusenken. 


Hinsichtlich der gewerbesteuerlichen Behandlung von Schachtelerträgen sollte 
geprüft werden, ob künftig ausschließlich auf unmittelbare Beteiligungen 
abzustellen ist. Die Nicht-Berücksichtigung mittelbarer Beteiligungen dient der 
Steuervereinfachung. In der Praxis ist es vielfach kaum möglich, angesichts 
mehrstufiger Beteiligungsverhältnisse die Voraussetzungen für eine mittelbare 
Schachtelgrenze mit verhältnismäßigem Aufwand zu verifizieren. Die Nicht-
Berücksichtigung mittelbarer Beteiligungen trägt auch dazu bei, die zu 
erwartende Minderung des Gewerbesteueraufkommens durch die erforderliche 
Neukonzeption zu begrenzen.


45. Zu Artikel 7 (GewStDV) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


Anwendungsbereich des sogenannten Bankenprivilegs des § 19 Absatz 1 der 


Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung dahingehend einzuschränken ist, 


dass Institute im Sinne des § 2 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes, insbesondere 


Konzernfinanzierungsgesellschaften, von der Begünstigung bei der 


Hinzurechnung ausgeschlossen sind.


Begründung: 


Mit Urteil vom 6. Dezember 2016 – I R 79/15 –, BStBl 2019 II S. 173, hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass das sog. Bankenprivileg des § 19 
Absatz 1 der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung (GewStDV) auch von 
einer Konzernfinanzierungsgesellschaft beansprucht werden kann, sofern diese 
als Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) 
anzusehen ist. Der Umstand, dass die Konzernfinanzierungsgesellschaft auch 
die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Nummer 7 KWG erfüllt und hiernach im 
Ergebnis nicht als Kreditinstitut im Sinne des KWG gilt, schließt nach 
Auffassung des BFH die Anwendung des § 19 Absatz 1 GewStDV nicht aus. 
Dies ergebe sich aus dem Wortlaut des § 19 Absatz 1 GewStDV und dem 
kasuistisch ausschließlichen Verweis auf § 1 Absatz 1 KWG. 
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Das als Begünstigung ausgestaltete sog. Bankenprivileg des § 19 Absatz 1 
GewStDV findet ihre Rechtfertigung in der besonderen wirtschafts-, kredit-
und währungspolitischen Funktion von Kreditinstituten und den damit 
einhergehenden besonderen Aufsichtsregeln des KWG.  


Die in § 2 KWG genannten Institute und somit auch die 
Konzernfinanzierungsgesellschaften sind hingegen auf Grund der Tatsache, 
dass diese – auch unter den Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 KWG – gerade 
nicht als Kreditinstitut im Sinne des KWG gelten, vom Regelungsbereich des 
KWG und somit auch einer Finanzdienstleistungsaufsicht ausgenommen. 


Nach dem Sinn und Zweck des sog. Bankenprivilegs ist es gerechtfertigt, die 
unter § 2 KWG fallenden Institute von der Begünstigung bei der 
Zinshinzurechnung auszuschließen. Dem steht jedoch der derzeitige Wortlaut 
des § 19 Absatz 1 GewStDV – wie das BFH-Urteil zeigt – derzeit entgegen, 
sodass der Tatbestand des § 19 Absatz 1 GewStDV für die Zukunft so 
auszugestalten ist, dass alle Institute im Sinne des § 2 Absatz 1 KWG 
ausdrücklich von der Begünstigung ausgeschlossen sind.


46. Zu Artikel 8 Nummer 7 Buchstabe b (§ 12 Absatz 2 Nummer 14 UStG) 


a) Der Bundesrat unterstützt die Absicht der Bundesregierung, in § 12 


Absatz 2 Nummer 14 UStG-E Umsätze mit elektronischen 


Veröffentlichungen in den Katalog der Waren und Dienstleistungen mit 


reduziertem Steuersatz aufzunehmen. Elektronische Veröffentlichungen 


werden mit dem Fortschreiten der Digitalisierung im Alltagsgebrauch 


zunehmend vergleichbare, körperliche Erzeugnisse ersetzen, die bereits 


steuerlich begünstigt sind. Dies ist auch unter dem Aspekt der 


Ressourcenschonung zu begrüßen. Die steuerliche Gleichbehandlung beider 


Trägerformen ist daher unbedingt geboten. 


b) Der Bundesrat nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass nach dem 


Gesetzentwurf ausschließlich Umsätze mit solchen elektronischen 


Veröffentlichungen begünstigt werden sollen, die ihrem Wesen nach und 


funktional herkömmlichen Erzeugnissen im Sinne der Nummer 49 und 50 


der Anlage 2 zum UStG entsprechen und dass auch Umsätze mit 


Leistungen, die über die bloße Überlassung von elektronischen 


Veröffentlichungen hinausgehen, nach dem Regelsatz besteuert werden 


sollen.
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Die Beschränkung auf „herkömmliche“ Erzeugnisse wirkt als 


Ausschlusskriterium zum Nachteil unter anderem neuartige 


Verlagsangebote, die auch Verlinkungen, Animationen oder interaktive 


Elemente enthalten und somit funktional über die gedruckte Presse 


hinausgehen. Dem steht die selbstverständliche Erwartung der Nutzenden 


gegenüber, dass die Funktionalität elektronische Veröffentlichungen durch 


das technisch Mögliche bestimmt wird und nicht durch die Grenzen eines 


physischen Mediums. 


c) Der Bundesrat nimmt die Position der Bundesregierung zur Kenntnis, nach 


der das Kriterium der Vergleichbarkeit mit „herkömmlichen“ physischen 


Erzeugnissen durch den europäischen Rechtsrahmen vorgegeben ist. Er 


betont, dass diese Position medienpolitisch unbefriedigend ist und der 


Fortentwicklung der Medienlandschaft im Zuge der Digitalisierung nicht 


gerecht wird. 


d) Der Bundesrat begrüßt die Absicht der Bundesregierung, zur Frage der 


Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auch auf die Bereitstellung eines 


Zugangs zu Datenbanken, die Zugriff auf eine Vielzahl von elektronischen 


Büchern, Zeitungen und Zeitschriften ermöglichen, auf die Europäische 


Kommission zuzugehen und mit dieser die Frage einer – aus 


medienpolitischer Sicht wünschenswerten – Vereinbarkeit mit der 


Mehrwertsteuersystem-Richtlinie zu eruieren. Er fordert die 


Bundesregierung auf, die entsprechenden Gespräche umgehend 


aufzunehmen mit dem Ziel, die steuerliche Begünstigung auch für die 


genannten Angebotsformen noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren 


berücksichtigen zu können.


Begründung: 


Mit dem Gesetzentwurf soll die elektronische Presse steuerlich gleichbehandelt 
werden und ebenso wie gedruckte Presse dem reduzierten Mehrwertsteuersatz 
von 7 Prozent unterliegen. Dieses Anliegen wird ausdrücklich unterstützt. Eine 
Änderung ist erforderlich, um den digitalen Wandel der Presse zu unterstützen 
und attraktive, innovative Verlagsangebote nicht schlechter zu stellen, als 
herkömmliche E-Paper, die lediglich das gedruckte Werk abbilden. In ihrer 
derzeitigen Form würde die Regelung entweder ins Leere gehen oder sich als 
Innovationshindernis erweisen.  
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Es gehört zum Wesen digitaler Zeitungsangebote, gegenüber dem gedruckten 
Werk auch zusätzliche Funktionalitäten, wie beispielsweise interaktive 
Grafiken, Verlinkungen, Interaktionsmöglichkeiten oder Animationen, 
anzubieten. § 12 Absatz 2 Nummer14 Satz 3 UStG-E würde gerade den 
digitalen Mehrwert ausschließen und damit zeitgemäße Online-Angebote und 
Zeitungs-Abos gegenüber reinen E-Paper-Angeboten, die lediglich Abbildung 
des Druckwerks sind, benachteiligen. Es stünde zu erwarten, dass die 
Zeitungsverlage entweder auf diese Angebotsform verzichten und die 
Regelung ins Leere liefe oder dass die Verlage unter Preisdruck auf Innovation 
verzichten, um in den Genuss der Regelung zu kommen. Die Abgrenzung von 
elektronischer Presse und anderen Online-Angeboten, die nicht unter den 
reduzierten Steuersatz fallen sollen, ist durch § 12 Absatz 2 Nummer14 Satz 1 
UStG ausreichend gewährleistet. 


47. Zu Artikel 8 Nummer 7a - neu - (§ 19 Absatz 1 Satz 1 UStG) 


In Artikel 8 ist nach Nummer 7 folgende Nummer 7a einzufügen: 


„7a. In § 19 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „17 500 Euro“ durch die 


Angabe „21 400 Euro“ ersetzt.“


Begründung: 


Nach Artikel 286 MwStSystRL können die Mitgliedstaaten die von ihnen 
angewandte Kleinunternehmergrenze zur Wahrung des realen Wertes anheben. 
Um die durch die Sondervorschrift bezweckte Entlastung von Verwaltung und 
Wirtschaft nachhaltig zu erhalten, ist die unionsrechtlich zulässige regelmäßige 
Anpassung der in der Vorschrift enthaltenen Grenzwerte an die 
Preissteigerungsrate erforderlich. Da die letzte Anpassung zum 1.1.2003 
erfolgt ist, ist inflationsbedingt eine Anpassung auf einen Betrag von 21 
400 Euro gerechtfertigt und auch notwendig. 


In erster Linie wird durch die umsatzsteuerliche Freigrenze für 
Kleinunternehmer der Verwaltungsaufwand für die Kleinunternehmer und die 
Finanzverwaltung reduziert. Abgesehen von dem Verzicht auf die  
Umsatzsteuer fallen bei der Regelung auch die Steuererklärungspflichten 
weitgehend weg. Zudem wird der Anreiz gesenkt, die angebotene Leistung auf 
dem Schwarzmarkt zu vertreiben. Die Anhebung wirkt darüber hinaus 
etwaigen Wettbewerbsverzerrungen im grenznahen Raum entgegen. 


Eine Erhöhung ist auch im Hinblick auf den Vorschlag der Kommission 
sinnvoll, der vorsieht, eine Kleinunternehmerregelung für alle Unternehmen in 
der EU unabhängig von der Ansässigkeit zu schaffen.
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48. Zu Artikel 8 Nummer 7b - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG) 


In Artikel 8 ist nach der neuen Nummer 7a folgende Nummer 7b einzufügen: 


„7b. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „500 000 Euro“ durch die 


Angabe „600 000 Euro“ ersetzt.“


Begründung: 


Seit 2009 beträgt die Umsatzgrenze des § 20 UStG in ganz Deutschland (alte 
und neue Länder) 500 000 Euro. Seitdem ist keine Anpassung mehr erfolgt. 
Die Anhebung ist inflationsbedingt gerechtfertigt. Zudem wird die 
Umsatzgrenze damit an die durch das Bürokratie-Entlastungsgesetz vom 
28.7.2015 eingeführte, für die Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten für 
Unternehmen geltende Umsatzgrenze von 600 000 Euro angeglichen. 


Die MwStSystRL steht einer Anhebung nicht entgegen. 
Artikel 63 MwStSystRL sieht im Grundsatz vor, dass Steuertatbestand und 
Steueranspruch (Anspruch auf Zahlung der Steuer) zu dem Zeitpunkt eintreten, 
zu dem die Lieferung von Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung 
erbracht wird. Abweichend davon können jedoch die Mitgliedstaaten nach 
Artikel 66 Absatz 1 MwStSystRL vorsehen, dass der Steueranspruch für 
„bestimmte Umsätze“ oder „Gruppen von Steuerpflichtigen“ zu einem der in 
Artikel 66 MwStSystRL ausdrücklich vorgesehenen Zeitpunkte entsteht. 


Der Grundsatz, dass ein Umsatz bei Erbringung der Leistung zu versteuern ist, 
stellt für kleinere und mittlere Unternehmen und insbesondere für 
Existenzgründer eine steuerliche Belastung dar, denn der Unternehmer 
schuldet die Umsatzsteuer, noch bevor er von seinem Kunden das Geld für die 
erbrachte Leistung erhalten hat. Damit ist der Unternehmer nicht nur 
Steuereinnehmer für den Staat, er finanziert die Steuer sehr oft auf eigene 
Rechnung vor. Gerade bei Existenzgründungen verlieren so Unternehmen 
wertvolle Liquidität. 
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49. Zu Artikel 8 Nummer 10a - neu - (§ 27a Absatz 1a - neu -, 


Absatz 2 Satz 2a - neu - UStG)


In Artikel 8 ist nach Nummer 10 folgende Nummer 10a einzufügen: 


„10a. § 27a wird wie folgt geändert: 


„a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Der Antrag auf Erteilung einer Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer nach Absatz 1 Sätze 1 bis 3 kann abgelehnt 


werden, wenn ernsthafte Anzeichen vorliegen, dass diese 


betrügerisch für die Gefährdung des Umsatzsteueraufkommens des 


Inlands oder des übrigen Gemeinschaftsgebiets verwendet werden 


könnte. Die nach Absatz 1 Sätze 1 bis 3 erteilte Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer kann begrenzt werden, wenn ernsthafte 


Anzeichen vorliegen oder nachgewiesen ist, dass diese betrügerisch 


für die Gefährdung des Umsatzsteueraufkommens des Inlands oder 


des übrigen Gemeinschaftsgebiets verwendet wird.“ 


b) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz 2a eingefügt: 


„Die Landesfinanzbehörden übermitteln dem Bundeszentralamt für 


Steuern die erforderlichen Daten nach Absatz 1a.““


Begründung:


Allgemein: 


Der innergemeinschaftliche Warenverkehr zwischen Unternehmern ist 
betrugsanfällig. Um die Steuerbefreiung für in der Europäischen Union 
ausgeführten grenzüberschreitenden Lieferungen zu erlangen, benötigen 
redliche Unternehmer eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-
IdNr.). Auf die Erteilung einer USt-IdNr. hat jeder umsatzsteuerliche 
Unternehmer einen gesetzlichen Anspruch.
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In Betrugsabsicht agierenden Unternehmern wird die Vornahme betrügerischer 
Handlungen wesentlich erschwert oder sogar unmöglich gemacht, wenn diese 
über keine gültige USt-IdNr. verfügen. Die Finanzverwaltung hätte bei 
aufgedeckten Umsatzsteuerbetrugskarussellen so die Möglichkeit, weitere 
Schäden am Steueraufkommen im Inland und den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zu verhindern. Der Antrag schafft die gesetzliche 
Grundlage, die von einem betrügerisch agierenden Unternehmer beantragte 
USt-IdNr. abzulehnen bzw. die bereits erteilte USt-IdNr. mit Wirkung für die 
Zukunft für ungültig zu erklären. Derzeit besteht bereits in zwölf 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine vergleichbare Regelung. 


Im Interesse einer einheitlichen und praxisgerechten Rechtsanwendung wird 
mit der Regelung die vorliegende EuGH-Rechtsprechung in nationales Recht 
umgesetzt sowie dem Bestimmtheitsgrundsatz und den Anforderungen der 
Praxis entsprochen. Wird eine derartige Entscheidung auf die 
Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls gestützt, so entspricht dies 
auch dem unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 


Zu Nummer 1: 


Der Satz 1 eröffnet der Finanzverwaltung bei hinreichendem Verdacht 
präventiv die Möglichkeit, Anträge von betrügerisch agierenden Unternehmern 
auf die Erteilung einer USt-IdNr. abzulehnen. Zur Ablehnung des Antrags 
berechtigt ist das für die Erteilung der USt-IdNr. zuständige Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt). 


Die Regelung in Satz 2 versetzt das BZSt in die Lage, die USt-IdNr. zu 
begrenzen. 


Das mit dem Antrag verfolgt Anliegen ist durch Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH-Urteil vom 14.03.2013, C-527/11 
„Ablessio“) als unionsrechtskonform anerkannt. Danach genügt bereits das 
Vorliegen ernsthafter, für eine betrügerische Verwendungsabsicht sprechender, 
Anzeichen für eine Begrenzung bzw. Ablehnung der USt-IdNr.. 


Der Vorschlag greift auch das mit der Richtlinie (EU) 2018/1910 vom 
4. Dezember 2018, siebter Erwägungsgrund, verfolgte Ziel, den europäischen 
Binnenmarkt robuster gegen den Umsatzsteuerbetrug auszugestalten, auf. Die 
darin begründete Ergänzung des § 6a UStG sieht als Beitrag zur 
Betrugsbekämpfung die zwingende umsatzsteuerliche Registrierung und 
Angabe der USt-IdNr. des Abnehmers als materielle Voraussetzung der 
Steuerbefreiung vor. Die vorgeschlagene Ergänzung des § 27a UStG verstärkt 
diese intendierte Wirkung, da hierdurch sichergestellt wird, dass betrügerisch 
handelnde Unternehmer über keine gültige USt-IdNr. (mehr) verfügen und eine 
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung damit bereits an dieser Anforderung 
scheitert. 
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Zu Nummer 2: 


§ 27a Absatz 2 UStG ist dergestalt zu ergänzen, dass eine Datenübermittlung 
der Landesfinanzbehörden an das BZSt zur Sicherstellung der mit der 
Neuregelung verfolgten Zwecke ermöglicht wird.


50. Zu Artikel 9 Nummer 4, Nummer 7, Nummer 8 (§ 3 Absatz 6a, 


 § 6a Absatz 1 Satz 1, 


 § 6b UstG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 


Legaldefinition des in Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe c (§ 3 Absatz 6a UStG), 


Artikel 9 Nummer 7 (§ 6a Absatz 1 Satz 1 UStG-E), Artikel 9 Nummer 8 (§ 6b 


UStG-E) gebrauchten Begriffs „Verwenden“ der Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer in den Gesetzentwurf eingefügt werden muss.


Begründung: 


In den §§ 3 Absatz 6a, 6a Absatz 1 und 6b UStG-E werden Rechtsfolgen an 
das „Verwenden“ der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
geknüpft. Der Begriff des Verwendens der USt-IdNr. wird im UStG jedoch 
nicht erläutert. 


Bereits in der Vergangenheit war im Zusammenhang mit der Regelung in § 3d 
Satz 2 UStG (innergemeinschaftliche Erwerbe) umstritten, wann ein aktives 
Verwenden der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vorliegt. Daraus konnte 
sich eine zusätzliche Umsatzsteuerlast für betroffene Unternehmer ergeben. 


Lediglich in der Gesetzesbegründung zu § 3 Absatz 6a Satz 5 wird ausgeführt, 
dass der Begriff "Verwendung" einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein 
positives Tun voraussetzen muss. Ohne ein Tätigwerden des Gesetzgebers 
(Legaldefinition) ist zu erwarten, dass es zu Auslegungsschwierigkeiten im 
Zusammenhang mit den neuen Regelungen in § 3 Absatz 6a, § 6a Absatz 1 und 
§ 6b UStG-E kommen wird.
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Das hätte zur Folge, dass für betroffene Unternehmer erneut bei 
innergemeinschaftlichen Reihengeschäften und der Umsatzsteuerfreiheit der 
Lieferungen in einen anderen EU-Mitgliedstaat Risiken bestehen. Diese 
Risiken können bei der Anwendung des § 3 Absatz 6a UStG-E in einem 
Umsatzgeschäft mit mehr als zwei Beteiligten bereits bei der Bestimmung des 
Lieferortes zu Rechtsunsicherheiten führen. Diese Unklarheit führt des 
Weiteren zu Problemen bei der Zuordnung der bewegten Lieferung, die unter 
die Steuerfreiheit des § 6a UStG fallen kann. Da § 6a Absatz 1 UStG-E 
ebenfalls auf die "Verwendung" der USt-IdNr. abstellt, kommt es insbesondere 
bei innergemeinschaftlichen Liefergeschäften zu Rechtsunsicherheiten, die für 
die Exportwirtschaft unkalkulierbare Folgen nach sich ziehen können. 


51. Zu Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe d (§ 4 Nummer 18 UStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen und 


klarzustellen, ob auch die kurzfristige Vermietung an Studierende zukünftig von 


der Steuerbefreiung erfasst sein kann.


Begründung: 


§ 4 Nummer 18 UStG-E tangiert die bisher nach § 4 Nummer 18 UStG 
steuerbefreite kurzfristige Vermietung an Studierende (unter 6 Monate). Dies 
betrifft vor allem internationale Studierende, die im Rahmen von Austausch-
programmen (Erasmus+, DAAD, Austauschprogramme der Hochschulen) oder 
Dozentenprogrammen an Hochschulen für kurze Zeit in den Wohnheimen 
untergebracht werden. Nach § 4 Nummer 12 Satz 1 Buchstabe a UStG sind nur 
langfristige Vermietungen von der Umsatzsteuer befreit. 


Vor diesem Hintergrund sollte klargestellt werden, dass auch die kurzfristige 
Vermietung an Studierende zukünftig von der Steuerbefreiung erfasst sein soll. 
Das heißt, dass es sich hierbei um Leistungen handelt, die eng mit der 
Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit im Sinne des § 4 Nummer 18 UStG-
E verbunden sind.


52. Zu Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe e (§ 4 Nummer 23 Buchstabe c UStG) 


In Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe e § 4 Nummer 23 Buchstabe c sind nach den 


Wörtern „Hochschulgesetze der Länder,“ die Wörter „an einer staatlichen oder 


staatlich anerkannten Berufsakademie,“ einzufügen.
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Begründung: 


Die (staatliche) Berufsakademie Sachsen ist nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
Sächsisches Berufsakademiegesetz eine Einrichtung des tertiären 
Bildungsbereichs. Sie ist keine Hochschule im Sinne der Hochschulgesetze der 
Länder. Das Sächsische Berufsakademiegesetz sieht (auch) vor, dass eine 
Bildungseinrichtung als nichtstaatliche Berufsakademie staatlich anerkannt 
werden kann. Es ist kein Grund ersichtlich, weswegen die Studierenden an 
diesen Einrichtungen von der Regelung zur Umsatzsteuerbefreiung von 
Verpflegungsdienstleistungen ausgenommen sein sollen. 


53. Zu Artikel 9 Nummer 8 (§ 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 


automationstechnischen Voraussetzungen zur Anwendung der Konsignations-


lagerregelung nach § 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG-E hinsichtlich der Abgabe 


einer richtigen und vollständigen Zusammenfassenden Meldung (ZM) mit den 


geforderten besonderen Meldeverpflichtungen zu einem Konsignationsumsatz 


rechtzeitig zum 1. Januar 2020 vorhanden sind. 


Er bittet ferner zu prüfen, welche alternativen Lösungen bestehen, wenn eine 


elektronische Abgabe und Verarbeitung der erforderlichen Angaben zum 


1. Januar 2020 nicht möglich ist.


Begründung:


Mit Artikel 1 Nummer 1 der Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 
4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die 
Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des 
Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten 
wurde eine ab 1. Januar 2020 geltende EU-einheitliche Regelung zur 
Behandlung des innergemeinschaftlichen Verbringens von Waren in ein 
Auslieferungslager in einem anderen Mitgliedstaat geschaffen. Zentrale 
Vorschrift ist dabei Artikel 17a der Richtlinie 2006/112/EG über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL). Mit der Einfügung des 
§ 6b UStG-E wird (neben den Änderungen von § 1a UStG und § 3 Absatz 1a 
UStG) diese unionsrechtliche Regelung in nationales Recht umgesetzt. Die 
Umsetzung erfolgt zum 1. Januar 2020 bzw. ist im nationalen Recht zu 
verankern.
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Voraussetzung zur Anwendung dieser sog. „Konsignationslagerregelung“ ist 
u. a. nach § 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG-E die Abgabe einer rechtzeitigen, 
richtigen und vollständigen ZM nach § 18a Absatz 1, Absatz 6 Nummer 3 und 
Absatz 7 Nummer 2a UStG-E. 


Aus den Arbeiten der Unterarbeitsgruppe "Kontrollverfahren; Umsetzung 
Quick Fixes" ist erkennbar, dass eine automationsgestützte Abbildung der 
Voraussetzungen des § 6b UStG-E bei Abgabe der ZM durch das BZSt 
voraussichtlich nicht vor Oktober 2021 erfolgen kann.  


Das bedeutet, dass in den vor diesem Zeitpunkt abgegebenen ZM nicht 
erkennbar ist, ob die grenzüberschreitende Warenbewegung in ein 
Konsignationslager erfolgt. Eine Überprüfung und Erkennung dieser Fälle ist 
anhand der ZM-Daten demnach nicht möglich. Weiterhin ist es fraglich, ob die 
Daten aus einer ZM, die in anderen Mitgliedstaaten abgegeben wurde, während 
dieser Zeit in Deutschland verarbeitet werden können. Aufgrund der o. g. 
technischen Probleme ist außerdem fraglich, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen der Abgabe einer richtigen ZM durch den Unternehmer in 
dieser Zeit überhaupt erfüllt werden können. Damit bestehen für einen 
Unternehmer mit einem Konsignationslager, wie es typischerweise in der 
Automobilbranche im Einsatz ist, erhebliche umsatzsteuerrechtliche Risiken.  


Da durch die Konsignationslagerung erreicht werden soll, dass bei 
Vorhandensein der Voraussetzungen des § 6b UStG-E eine umsatzsteuerliche 
Registrierung im Bestimmungsstaat durch den liefernden Unternehmer nicht 
notwendig wird, ist es für diesen bei Belieferung des Lagers bereits zwingend 
notwendig die rechtlichen Folgen hieraus abzuschätzen. Dies ist nur möglich, 
wenn rechtsicher feststeht, in welcher Form eine ZM abzugeben ist.


54. Zu Artikel 9 Nummer 13 Buchstabe a - neu - (§ 18a Absatz 1 Satz 1 UStG) 


Artikel 9 Nummer 13 ist wie folgt zu fassen: 


„13. § 18a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 letzter Satzteil wird die Angabe „Absatz 7 Satz 1 


Nummer 1, 2 und 4“ durch die Angabe „Absatz 7 Satz 1 


Nummer 1, 2, 2a und 4“ ersetzt. 


b) Absatz 6 wird wie folgt (weiter wie Gesetzentwurf) 


c) Nach Absatz 7 Nummer 7 (weiter wie Gesetzentwurf)“
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Begründung: 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufnahme der 
Konsignationslagerregelung in § 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 2a. In § 18a 
Absatz 1 Satz 1 UStG erfolgt eine Aufzählung der in der Zusammenfassenden 
Meldung für Lieferungen zu erklärenden Angaben. Der Tatbestand des § 18a 
Absatz 7 Nummer 2a UStG ist neu aufgenommen worden und nun folgerichtig 
dort ebenfalls aufzunehmen.  


55. Zu Artikel 9 Nummer 14a - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG) 


In Artikel 9 ist nach Nummer 14 folgende Nummer 14a einzufügen: 


„14a. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „500.000 Euro“ durch die 


Angabe „600.000 Euro“ ersetzt.“


Begründung:


Zur Vereinheitlichung der bestehenden Umsatzgrenze für die 
Buchführungspflicht wird die Umsatzgrenze, bis zu der eine Berechnung der 
Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten möglich ist, um 100.000 Euro auf 
600.000 Euro angehoben. Gewerbliche Unternehmer und Land- und Forstwirte 
sind erst bei Überschreiten des Umsatzes von 600.000 Euro im Kalenderjahr 
zur Buchführung verpflichtet (§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Abgabenordnung), sofern nicht bereits nach anderen Vorschriften eine 
Buchführungspflicht besteht oder die weiteren Grenzen des § 141 AO 
überschritten werden. Besteht keine Buchführungspflicht und werden auch 
freiwillig keine Bücher geführt, ergeben sich die steuerlichen Konsequenzen 
aus einem Geschäftsvorfall sowohl umsatz- als auch ertragsteuerrechtlich 
einheitlich erst bei Zufluss der Einnahme. Dieser Gleichklang trägt zur 
Vereinfachung bei.


56. Zu Artikel 10 Nummer 1 und 


Nummer 2 (§ 4 Nummer 21 und 


Nummer 22 UStG) 


a) Der Bundesrat anerkennt grundsätzlich das Anliegen des Bundes, mit den 


vorgeschlagenen Neuregelungen zur Umsatzsteuerbefreiung Anpassungen 


an europäisches Recht vorzunehmen und entsprechende Rechtsprechung 


umzusetzen.
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Der Bundesrat stellt fest, dass durch die Neuordnung der 


Umsatzsteuerbefreiungsvorschriften für Bildungsleistungen in § 4 UStG, 


insbesondere für den Bereich der Erwachsenen-, Familien- und 


Jugendbildung sowie für die Bereiche der sozialgesellschaftlichen] und 


allgemeinen Weiterbildung, von einer deutlichen Einschränkung gegenüber 


den aktuellen Regelungen auszugehen ist. 


b) Der Bundesrat weist darauf hin, dass gerade die allgemeinbildenden 


Angebote der Weiterbildung einen wesentlichen Beitrag zum 


gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Das Spektrum reicht hier zum 


Beispiel von Kursen zur Demokratiebildung, zur Grundbildung und zur  


Integration über Digitalisierungskurse für Seniorinnen und Senioren, 


Angebote der Familien- und Jugendbildung, der Gesundheitsfürsorge, der 


Selbsthilfe und Schulungshilfen für Menschen mit Behinderung bis zu 


Fortbildungsangeboten für ehrenamtlich Tätige. Der Wegfall der 


Steuerbefreiung und daraus resultierende Gebührenerhöhungen würden den 


Zugang zu Weiterbildung – insbesondere für Bevölkerungsgruppen, die 


nicht aktiv oder nur eingeschränkt im Erwerbsleben stehen – deutlich 


erschweren oder verstellen.


c) Der Bundesrat fordert daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die 


Neuregelung der Umsatzsteuerbefreiung für die Bereiche der Erwachsen-


en-, Familien- und Jugendbildung, der allgemeinen Weiterbildung und der 


Angebote im sozialen Bereich zu überprüfen. Er fordert, alle auf nationaler 


Ebene vorhandenen Spielräume zu nutzen, um sicherzustellen, dass 


unabhängig von der unmittelbaren beruflichen Verwertbarkeit eines 


Bildungsangebots der Zugang zum lebenslangen Lernen – und damit 


Teilhabechancen am sozialen, politischen und wirtschaftlichen Leben – 


ohne neue steuerliche Belastungen und diskriminierungsfrei möglich bleibt. 


57. Zu Artikel 10 Nummer 1 Buchstabe a und b (§ 4 Nummer 21 UStG) 


In Artikel 10 Nummer 1 § 4 ist Nummer 21 wie folgt zu ändern: 


a) Buchstabe a ist wie folgt zu ändern: 


aa) In Satz 1 sind die Wörter „Schul- und Hochschulunterricht,“ durch die 


Wörter “Unterricht an einer Schule, Berufsakademie und Hochschule,“ 


zu ersetzen.
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bb) In Satz 3 sind die Wörter „Schul- und Hochschulabschluss“ durch die 


Wörter „Abschluss einer Schule, Berufsakademie oder Hochschule“ zu 


ersetzen.


cc)  In Satz 4 sind die Wörter „Schul- und Hochschulunterricht“ durch die 


Wörter „Unterricht an einer Schule, Berufsakademie und Hochschule“ 


zu ersetzen.


b)  In Buchstabe b sind die „Wörter „Schul- und Hochschulunterricht,“ durch 


die Wörter „Unterricht an einer Schule, Berufsakademie und Hochschule zu 


ersetzen.


Begründung: 


Nach § 4 Nummer 21 UStG-E werden Leistungen der Berufsakademie Sachsen 
(BA) nicht von der Umsatzsteuer befreit. Die (staatliche) BA ist nach § 1 
Absatz 1 Satz 1 Sächsisches Berufsakademiegesetz eine Einrichtung des 
tertiären Bildungsbereichs. Sie ist keine Hochschule im Sinne der 
Hochschulgesetze der Länder. Sie gibt somit keinen „Hochschulunterricht“. 
Zudem ist der Begriff „Ausbildung“ nur im Zusammenhang mit 
Berufsausbildung zu verstehen, nicht aber für die BA. Dies ergibt sich aus 
Artikel 44 Satz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nummer 282/2011 und 
des dort in Bezug genommenen Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i der 
Richtlinie 2006/112/EG. 


Die in der Einzelbegründung enthaltenden Beispiele für „Einrichtungen mit 
vergleichbarer Zielrichtung“ (ergo nicht-öffentliche Bildungseinrichtungen), 
die unter anderem „Ausbildung“ anbieten, lassen nicht den Schluss zu, dass 
private BA ohne Hochschulanerkennung davon betroffen sein könnten. Damit 
liegt über diese Beispiele auch der Rückschluss für den öffentlichen Bereich 
nahe, dass die BA nicht von der Umsatzsteuer befreit sein könnte. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass der Gesetzentwurf auch eine 
Umsatzsteuerbefreiung für Berufsakademien beabsichtigt hat, die in anderen 
Ländern als Hochschulen gelten.
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58. Zu Artikel 10 Nummer 2 (§ 4 Nummer 22 UStG)   


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Neuregelung im 


Hinblick auf das einschränkende Erfordernis der Teilnahmegebühren gegenüber 


dem bisher ebenfalls vorhandenen Erfordernis der Einnahmen zur 


Kostendeckung im Rahmen des § 4 Nummer 22 UStG-E zu überprüfen. Er 


bittet darum zu überprüfen, ob der Wegfall des Erfordernisses der „Einnahmen 


zur Kostendeckung“ vom Sinn und Zweck der Norm getragen ist oder ob nicht 


beide Erfordernisse Einzug in die Neuregelung finden können. Insbesondere 


institutionell geförderte Einrichtungen, welche bisher aufgrund der Regelung, 


dass die „Einnahmen zur Deckung der Kosten“ eingesetzt werden, 


umsatzsteuerbefreit waren, würden aufgrund eines etwaigen Wegfalls der USt-


Befreiung erheblich in ihrer Tätigkeit und der Angebotsvermittlung 


eingeschränkt.


Begründung: 


Dass die Umsatzsteuerbefreiung der in ehemals § 4 Nummer 22 Buchstabe a 
UStG genannten Unternehmer in gleicher Weise durch § 4 Nummer 22 
Buchstabe b UStG-E möglich ist scheint fraglich. 


Es wird darauf hingewiesen, dass die Neuordnung der Umsatzsteuer-
Befreiungsvorschriften in § 4 Nummer 22 Buchstabe b UStG-E für die im 
bisherigen Buchstaben a genannten Unternehmen und deren darin 
vorgesehenen Angebote eine erhebliche Einschränkung darstellt. Dies gilt 
insbesondere im Hinblick auf das die Umsatzsteuerbefreiung dieser 
Einrichtungen einschränkende Erfordernis, dass das „Entgelt in 
Teilnehmergebühren“ bestehen muss und nicht mehr wie in der bisherigen 
Fassung des § 4 Nummer 22 Buchstabe a UStG auch in „Einnahmen zur 
Deckung der Kosten“. Genannt seien zum Beispiel institutionell geförderte 
Einrichtungen, welche bisher aufgrund der Regelung, dass die „Einnahmen zur 
Deckung der Kosten“ eingesetzt werden, umsatzsteuerbefreit waren. Fraglich 
scheint daher, ob damit alle bisherigen Veranstaltungsformate der 
entsprechenden Einrichtungen weiterhin in gleicher Weise von der 
Umsatzsteuer befreit wären wie bisher. Andere Einnahmen als 
Teilnehmergebühren, die zur Deckung der Kosten eingesetzt würden, wären 
dann ggf. nicht mehr steuerbefreit. Dies könnte unter Umständen vor allem 
Veranstaltungen betreffen, die auf Teilnehmerbeiträge bislang verzichtet 
haben.
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59. Zu Artikel 12 Nummer 2 ( 17a Absatz 1 Satz 1 UStDV) 


In Artikel 12 Nummer 2 ist in § 17a Absatz 1 Satz 1 die Angabe „(§ 4 


Nummer 1 Buchstabe b)“ durch die Angabe „(§ 4 Nummer 1 Buchstabe b des 


Gesetzes)“ zu ersetzen.


Begründung: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung. Der Verweis bezieht sich 
nicht auf die UStDV, sondern auf das UStG.


60. Zu Artikel 12 Nummer 2 (§ 17a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a UStDV) 


In Artikel 12 Nummer 2 ist in § 17a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a die 


Angabe „§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 2“ durch die Angabe „§ 17b Absatz 2 


Satz 1 Nummer 2“ zu ersetzen.


Begründung:


Die Legaldefinition der Gelangensbestätigung enthält § 17b Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 UStDV. Mit der vorgeschlagenen Änderung soll ein redaktionelles 
Versehen beseitigt werden.


61. Zu Artikel 14 (§ 1 Absatz 2 InvStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 1 


Absatz 2 InvStG eine gesetzliche Klarstellung aufgenommen werden sollte, 


wonach die Bindungswirkung der aufsichtsrechtlichen Entscheidungen nach § 5 


Absatz 3 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) nicht für die 


Auslegung des Begriffs des Investmentfonds im InvStG durchgreift. 


Begründung:


Investmentfonds sind nach § 1 Absatz 2 Satz 1 InvStG sämtliche 
Investmentvermögen i. S. d. § 1 Absatz 1 KAGB. Investmentvermögen i. S. d. 
§ 1 Absatz 1 KAGB ist jeder Organismus für gemeinsame Anlagen, der von 
einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festge-
legten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren und der kein 
operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist.
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Zur Auslegung des Begriffs des Investmentvermögens kann nach Auffassung 
der Finanzverwaltung auf die aufsichtsrechtlichen Verwaltungsverlautbarungen 
zurückgegriffen werden (insbesondere Auslegungsschreiben der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 14. Juni 2013, zuletzt geändert am 
9. März 2015 - Q 31-Wp 2137-2013/0006). Hinsichtlich der von den Finanz-
behörden zu beurteilenden Rechtsfrage, ob ein Investmentfonds vorliegt, 
besteht jedoch nach Auffassung der Finanzverwaltung keine Bindung an die 
aufsichtsrechtliche Entscheidung nach § 5 Absatz 3 Satz 2 KAGB zum 
Vorliegen eines Investmentvermögens. 


Nach § 5 Absatz 3 Satz 1 KAGB entscheidet die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht in Zweifelsfällen, ob ein inländisches Unter-
nehmen den Vorschriften des KAGB unterliegt oder ob ein 
Investmentvermögen i. S. d. § 1 Absatz 1 KAGB vorliegt. Nach § 5 Absatz 3 
Satz 2 KAGB sind Verwaltungsbehörden an die Entscheidungen der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebunden. 


Nach Sichtweise der Finanzverwaltung gilt diese Bindungswirkung jedoch nur 
für aufsichtsrechtliche und nicht für steuerrechtliche Fragestellungen. Diese 
Sichtweise sollte jedoch gesetzlich klarstellend geregelt werden.


62. Zu Artikel 14 (§ 10 Absatz 5 InvStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 10 


Absatz 5 InvStG insoweit angepasst wird, dass nur bei Investmentfonds im 


Sinne des § 10 Absatz 1 InvStG und nicht bei Investmentfonds im Sinne des 


§ 10 Absatz 2 InvStG kein Steuerabzug vorzunehmen ist.


Begründung:


Nach § 10 InvStG werden bestimmte Investmentfonds steuerbefreit. Dies gilt 
nach § 10 Absatz 1 InvStG uneingeschränkt für sämtliche vom Investment-
fonds erzielten Erträge, wenn sich an dem Investmentfonds ausschließlich 
steuerbegünstigte Anleger beteiligen, die entweder die Voraussetzungen des 
§ 44a Absatz 7 Satz 1 EStG erfüllen (insbesondere gemeinnützige Anleger) 
oder die Anteile im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen 
halten.  


Für derartige Investmentfonds sieht § 10 Absatz 5 InvStG eine vollständige 
Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug vor. Die Regelung soll 
Liquiditätsnachteile vermeiden, die ein steuerbegünstigter Investmentfonds 
dadurch erleiden würde, wenn auf erzielte Kapitalerträge (z. B. Dividenden) 
zunächst Kapitalertragsteuer einbehalten und erst nach Ablauf des 
Geschäftsjahres im Rahmen einer Körperschaftsteuerveranlagung erstattet 
würde.
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Die derzeitige Abstandnahmeregelung begünstigt jedoch auch solche 
Investmentfonds die nach § 10 Absatz 2 i. V. m. § 8 Absatz 2 InvStG nur 
partiell steuerbefreit sind. Bei solchen Investmentfonds bleibt die 
Körperschafsteuerpflicht für inländische Beteiligungseinnahmen (insbesondere 
Dividendenerträge) bestehen, sodass insoweit eine Abstandnahme vom 
Kapitalertragsteuerabzug nicht gerechtfertigt erscheint. 


Durch eine gesetzliche Anpassung ließe sich zudem Verwaltungsaufwand 
vermeiden, da hinsichtlich der bisher ohne Steuerabzug vereinnahmten 
Beteiligungseinnahmen eine Pflicht zur Körperschafsteuerveranlagung besteht. 
Durch einen entsprechenden Steuerabzug würde zukünftig die Veranlagungs-
pflicht des Investmentfonds insoweit entfallen (vgl. § 5 Absatz 2 InvStG).


63. Zu Artikel 14 Nummer 8 Buchstabe d (§ 20 Absatz 4 InvStG) 


Die Regelung in Artikel 14 Nummer 8 Buchstabe d des § 20 Absatz 4 InvStG, 


die dem Anleger einen individuellen Nachweis ermöglicht, um für seine 


Investmenterträge eine Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1, 2 oder 3 InvStG zu 


erhalten, eröffnet erhebliches Gestaltungspotenzial und stellt die Finanzämter 


vor kaum zu bewältigende Herausforderungen. Der Bundesrat bittet im weiteren 


Gesetzgebungsverfahren daher zu prüfen, ob diese Regelung wirklich – wie in 


der seinerzeitigen Gesetzesbegründung (BR-Drucksache 119/16, S. 103) 


dargelegt – aus europarechtlichen Gründen geboten ist.


Begründung: 


Die Gewährung der Teilfreistellung des § 20 InvStG setzt grundsätzlich 
voraus, dass sich der Investmentfonds in den Anlagebedingungen verpflichtet, 
bestimmte Anlagegrenzen (Aktienfonds- oder Mischfonds-
Kapitalbeteiligungsquote oder Immobilienfonds- oder Auslands-
Immobilienfondsquote) einzuhalten. Die für Privatanleger geltenden 
Teilfreistellungssätze werden ohne Tätigwerden der Anleger bereits im 
Kapitalertragsteuerverfahren berücksichtigt.
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Mit der Regelung des § 20 Absatz 4 InvStG räumt der Gesetzgeber den 
Anlegern aber auch eine individuelle Nachweismöglichkeit ein, um die 
Teilfreistellung zu erhalten. Weist ein Anleger nach, dass der Investmentfonds 
während des gesamten Jahres die jeweiligen Anlagegrenzen tatsächlich 
eingehalten hat, ist die entsprechende Teilfreistellung – unabhängig von der 
Ausgestaltung der Anlagebedingungen des Investmentfonds – in der 
Veranlagung des Anlegers zu berücksichtigen. Nach der Gesetzesbegründung 
zum InvStRefG war der wesentliche Grund für die Einräumung dieser 
Nachweismöglichkeit das EuGH-Urteil vom 9. Oktober 2014 in der Rs. C-
326/12 (vgl. BR-Drucksache 119/16, S. 103). Diese zur Vermeidung 
vermeintlicher EU-rechtlicher Risiken geschaffene Vorschrift entwickelt sich 
aktuell in der Praxis zu einem beträchtlichen Problem. Dies liegt u. a. daran, 
dass diverse (insb. ausländische) Kapitalverwaltungs-gesellschaften die 
Anlagebedingungen ihrer Aktien-, Misch und Immobilienfonds nicht 
entsprechend der Vorgaben i. S. d. § 2 Absatz 6 bis 9a und § 20 Absatz 3 
InvStG angepasst haben und stattdessen den Anlegern nach Ablauf eines jeden 
Jahres Bescheinigungen zur Verfügung stellen, wenn der jeweilige 
Investmentfonds die maßgeblichen Anlagegrenzen tatsächlich erfüllt hat. Die 
Anleger sollen damit die Anwendung der entsprechenden Teilfreistellung im 
Rahmen der Veranlagung unter Berufung auf § 20 Absatz 4 InvStG beantragen 
können. Derartige Bescheinigungen werden den Anlegern derzeit auch von 
Investmentfonds zur Verfügung gestellt, die nach ihren Anlagebedingungen 
(nur) als Mischfonds zu qualifizieren sind, im abgelaufenen Jahr aber 
tatsächlich die Voraussetzungen für die volle Aktienteilfreistellung erfüllt 
haben. 


Sollte sich diese Praxis in der Fondsbranche weiter verbreiten, wird dies die 
Finanzämter vor enorme Herausforderungen stellen. Denn jeder Fall der 
Anwendung des § 20 Absatz 4 InvStG muss vom Finanzamt des Anlegers 
individuell erfasst und fortgeschrieben werden. Dies ist erforderlich, um der 
Regelung des § 22 Absatz 1 Satz 2 InvStG gerecht zu werden, nach der bei 
einem ausbleibenden Nachweis des Anlegers für das Folgejahr die 
Investmentanteile fiktiv zum Jahreswechsel als veräußert gelten. Das 
Finanzamt muss aufgrund der Zuflussregelung in § 22 Absatz 3 InvStG zudem 
kontrollieren, ob die Investmentanteile evtl. zwischenzeitlich veräußert 
wurden. Schließlich muss der seitens der depotführenden Stelle angesetzte 
Veräußerungsgewinn bzw. -verlust ggf. aufgeteilt und korrigiert werden. 


Eine weitere Belastung der Finanzämter wird in den Fällen eintreten, in denen 
eine Teilfreistellung nach § 20 Absatz 4 InvStG bei Ausschüttungen von 
ausländischen Investmentfonds angewandt werden soll, die im Ausland einem 
Quellensteuerabzug unterlegen haben. Denn in solch einem Fall ist die 
depotführende Stelle bei der Höchstbetragsberechnung nach § 32d Absatz 5 
Satz 1 EStG nicht von der Anwendung der nun anzusetzenden Teilfreistellung 
ausgegangen. Eine ggf. erforderliche manuelle Kürzung der anrechenbaren 
Steuer durch das Finanzamt wird regelmäßig die Mitwirkung des Anlegers 
bzw. seiner depotführenden Stelle voraussetzen.
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Darüber hinaus birgt § 20 Absatz 4 InvStG in Verbindung mit der Regelung 
des § 22 Absatz 1 Satz 2 InvStG ein enormes Gestaltungspotenzial. Die 
Anwendung von § 20 Absatz 4 InvStG setzt eine Antragstellung des Anlegers 
voraus. So hat er es in der Hand, ob es für das jeweilige Jahr zu einer 
Anwendung der entsprechenden Teilfreistellung kommt oder nicht. In der 
Folge könnte ein Anleger einen Antrag auf Anwendung des § 20 Absatz 4 
InvStG nur für die Jahre stellen, in denen es für ihn günstig ist, weil der 
Investmentfonds eine positive Wertentwicklung hatte. In Verlustjahren 
verzichtet er hingegen darauf und kann so den Verlust in ungeminderter Höhe 
abziehen.  


In Anbetracht der Probleme und Risiken sollte nochmals intensiv überprüft 
werden, ob diese Norm aus europarechtlichen Gründen geboten ist. Immerhin 
gibt es erhebliche Unterschiede zum Sachverhalt der Rs. C-326/12, bei dem es 
zur Pauschalbesteuerung nach § 6 InvStG 2004 kommen sollte, weil die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft nach Ablauf des Geschäftsjahres kein 
Steuerreporting für den Investmentfonds veröffentlicht hatte. Hier hatte der 
EuGH verlangt, dem Anleger auch eine andere Form des Nachweises der 
steuerlich relevanten Erträge zu ermöglichen. 


Die regulären Vorschriften zur Anwendung einer Teilfreistellung i. S. d. § 2 
Absatz 6 bis 9a und § 20 Absatz 1 bis 3 InvStG sehen vor, dass nur die Erträge 
solcher Investmentfonds teilfreigestellt werden, die im Vorfeld eine bestimmte 
Anlagestrategie festgelegt haben und diese auch tatsächlich verfolgen. Der 
Antrag nach § 20 Absatz 4 InvStG ist aber nicht lediglich eine andere Form des 
Nachweises dieser Voraussetzungen, sondern greift inhaltlich deutlich kürzer. 
Es wird nicht verlangt zu belegen, dass sich der Investmentfonds bereits im 
Vorfeld zu einer bestimmten Anlagestrategie verpflichtet hat. Vielmehr genügt 
es, retrospektiv nachzuweisen, dass der Investmentfonds – obwohl 
möglicherweise gar nicht beabsichtigt – bestimmte Anlagegrenzen eingehalten 
hat. Die Hürden, um die steuerliche Begünstigung im Wege des § 20 Absatz 4 
InvStG zu erhalten, sind daher niedriger als im regulären Verfahren. 


Zudem ist zu beachten, dass die Finanzverwaltung im Rahmen der 
Ausgestaltung des Anwendungsschreibens zum InvStG vom 21. Mai 2019 
(BStBl I S. 527) insb. der ausländischen Fondsbranche bzgl. der Festlegung der 
"Anlagebedingungen" ganz erheblich entgegengekommen ist. So zählen auch 
vertragliche Nebenabreden (z. B. in Form eines "Side Letter") zu den 
Anlagebedingungen, wenn diese verbindliche Vorgaben für den 
Investmentfonds enthalten (vgl. Rz. 2.48 des o. a. Anwendungsschreibens). 
Darüber hinaus sind ggf. sogar die Angaben in einem Verkaufsprospekt als 
Bestandteil der Anlagebedingungen zu betrachten (vgl. Rz. 2.49 des o. a. 
Anwendungsschreibens). Daher besteht für ausländische Investmentfonds 
durchaus die Möglichkeit, ohne großen Aufwand ihre Anlagestrategie im
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Vorfeld in einer für die Gewährung der Teilfreistellung ausreichenden 
Verbindlichkeit festzulegen. Eine diesbezügliche Diskriminierung 
ausländischer Investmentfonds, die aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen eine 
Regelung im Sinne des § 20 Absatz 4 InvStG erzwingen könnte, erscheint 
damit zumindest zweifelhaft. Und selbst wenn eine andere Form des 
Nachweises gleichwohl anzuerkennen wäre, ginge damit noch lange nicht eine 
Notwendigkeit einher, die materiell rechtlichen Voraussetzungen abzusenken 
und auf das Erfordernis der vorherigen verbindlichen Festlegung der 
Anlagestrategie zu verzichten.


64. Zu Artikel 14 Nummer 8a - neu - (§ 22 Absatz 3 InvStG) 


In Artikel 14 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen: 


„8a. In § 22 Absatz 3 werden am Ende nach den Wörtern „veräußert wird“ 


die Wörter „oder nach § 19 Absatz 2 als veräußert gilt.“ angefügt.“


Begründung:


§ 19 Absatz 2 InvStG sieht für den Fall, dass ein Investmentfonds nicht mehr 
in den Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes fällt, eine 
Veräußerungsfiktion bzgl. der entsprechenden Investmentanteile vor. Es sind 
keine Gründe ersichtlich, warum es bei solch einem generellen Regimewechsel 
nicht auch zu einer Abrechnung der fiktiven Veräußerungsgewinne i. S. d. § 22 
Absatz 1 und 2 InvStG kommen sollte. 


65. Zu Artikel 14 Nummer 13 Buchstabbe a - neu -  


(§ 49 Absatz 1 Satz 3 - neu - InvStG)


Artikel 14 Nummer 13 ist wie folgt zu fassen: 


„13. § 49 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Für die Anwendung des § 3 Nummer 40 des Einkommen-


steuergesetzes und § 8b des Körperschaftsteuergesetzes gilt § 30 


Absatz 3 entsprechend.“ 


b) Absatz 3 Satz 5 (weiter wie Gesetzentwurf) 
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Begründung: 


§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Satz 2 regelt die 
Anwendung der Beteiligungsertragsbefreiung des § 3 Nummer 40 EStG und 
§ 8b KStG auf den Anleger-Aktiengewinn, wenn ein Spezial-Investmentanteil 
veräußert wird oder ein Gewinn aus einem Spezial-Investmentanteil in 
sonstiger Weise realisiert wird, sowie bei Teilwertab- und -zuschreibungen. 
Klarstellend wird in § 49 Absatz 1 Satz 3 – neu – InvStG-E ergänzt, dass § 3 
Nummer 40 EStG und § 8b KStG nur dann anzuwenden sind, wenn es sich 
nicht um einen in § 30 Absatz 3 InvStG genannten Anleger handelt.


66. Zu Artikel 14 Nummer 15 Buchstabe c (§ 56 Absatz 6 Satz 2a - neu -, 


Satz 3a - neu -, 


Satz 4 InvStG)


In Artikel 14 ist Nummer 15 Buchstabe c wie folgt zu fassen: 


„c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  


aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Verbleibender Freibetrag ist im Jahr der erstmaligen Inanspruchnahme 


der Betrag von 100 000 Euro vermindert um den bei der Ermittlung der 


Einkünfte berücksichtigten Freibetrag nach Satz 1 Nummer 2; 


verbleibender Freibetrag ist in den Folgejahren der zum Schluss des 


vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte verbleibende 


Freibetrag vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte 


berücksichtigten Freibetrag nach Satz 1 Nummer 2.“ 


bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 10d Absatz 4 Sätze 4 bis 6 des Einkommensteuergesetzes sind 


entsprechend anzuwenden.“ 


cc) Satz 4 ist wie folgt zu fassen: 


„Anteile im Sinne des § 21 Absatz 2a und 2b des 


Investmentsteuergesetzes in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden 


Fassung sind keine bestandsgeschützten Alt-Anteile im Sinne der 


Sätze 1 bis 3a.““
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Begründung:


Zu § 56 Absatz 6 Satz 2a - neu -: 


Durch die Einfügung des Satzes 2a wird der bisher unbestimmte Rechtsbegriff 
„verbleibender Freibetrag“ legal definiert. Dies dient der Klarstellung der 
Systematik bei der Fortentwicklung des Freibetrags. 


Bei erstmaliger Inanspruchnahme des Freibetrags ist dies der Betrag von 
100 000 Euro, vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte 
berücksichtigten Freibetrag. In den darauf folgenden Jahren ist dies der zum 
Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte 
verbleibende Freibetrag, vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte 
berücksichtigten Freibetrag. 


Die Feststellung nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG ist Grundlagenbescheid im 
Sinne des § 182 Absatz 1 AO für nachfolgende Einkommen- oder 
Körperschaftsteuerbescheide sowie für die Feststellung des verbleibenden 
Freibetrags. 


Zu § 56 Absatz 6 Satz 3a – neu –: 


§ 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG regelt, dass der am Schluss des 
Veranlagungszeitraums verbleibende Freibetrag nach § 56 Absatz 6 Satz 1 
Nummer 2 InvStG bis zu seinem vollständigen Verbrauch jährlich gesondert 
festzustellen ist. Für diese gesonderte Feststellung des verbleibenden 
Freibetrags ist das Finanzamt zuständig, das für die Besteuerung des Anlegers 
nach dem Einkommen zuständig ist. Weitere Verfahrensvorschriften enthält 
§ 56 Absatz 6 InvStG in seiner aktuellen Fassung nicht. Der Steuerfestsetzung 
eines Kalenderjahres kommt in der bisherigen Gesetzesfassung keine Funktion 
als Grundlagenbescheid im Sinne des § 182 Absatz 1 AO für den 
Feststellungsbescheid über den verbleibenden Freibetrag nach § 56 Absatz 6 
Satz 1 Nummer 2 InvStG des gleichen Veranlagungszeitraums zu. Die Höhe 
des bei der Einkünfteermittlung im Veranlagungsverfahren in Anspruch 
genommenen Freibetrags ist lediglich unselbständige Besteuerungsgrundlage 
(§ 157 Absatz 2 AO). Von ihr geht bisher keine Bindung für das 
Feststellungsverfahren nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG aus. Durch Einfügung 
des Satzes 5 wird nunmehr die verfahrensrechtliche Systematik der 
Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags nach § 10d Absatz 4 Sätze 4 bis 
6 EStG auf die Feststellung des verbleibenden Freibetrags nach § 56 Absatz 6 
Satz 2 InvStG übertragen. Demnach entfaltet der Einkommen- / 
Körperschaftsteuerbescheid – obwohl er verfahrensrechtlich kein 
Grundlagenbescheid ist – durch entsprechende Anwendung der Regelungen in 
§ 171 Absatz 10, § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 351 Absatz 2 AO und 
§ 42 FGO eine gleichartige Wirkung. Dies dient der Sicherung des 
Rechtsfriedens – auch zugunsten des Steuerpflichtigen –, indem die 
Feststellung des verbleibenden Freibetrags an die materiell-rechtliche 
Würdigung im Steuerbescheid anknüpft. Wenn der Steuerbescheid zwar nach 
dem steuerlichen Verfahrensrecht korrigiert werden könnte, dies aber allein 
deshalb unterbleibt, weil sich die Höhe der festzusetzenden Steuer nicht ändert, 
kann die Feststellung des verbleibenden Freibetrags ausnahmsweise 
unabhängig von den der Steuerfestsetzung zu Grunde gelegten
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Besteuerungsgrundlagen erfolgen. 


Bei der Änderung des § 56 Absatz 6 InvStG durch Artikel 13 des Gesetzes zur 
Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2338) wurden die bisherigen Sätze 4 und 5 aufgehoben, der 
Verweis wurde jedoch nicht angepasst. Durch die Einfügung der Sätze 3 und 5 
ist der Verweis wieder zutreffend und kann in der bisherigen Form bestehen 
bleiben. 


67. Zu Artikel 18 Nummer 2 Buchstabe b (§ 30 Absatz 4 Nummer 2b AO) 


In Artikel 18 Nummer 2 Buchstabe b ist § 30 Absatz 4 Nummer 2b wie folgt zu 


fassen: 


„2b. sie der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Statistischen 


Bundesamtes dient oder sie für die Zusammenarbeit der Statistischen 


Landesämter mit dem Statistischen Bundesamt erforderlich ist.“


Begründung: 


Mit der Änderung soll erreicht werden, dass nicht nur das Statistische 
Bundesamt, sondern auch die Statistischen Landesämter zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, 
verwenden dürfen. Die derzeitige Rechtslage behindere die Zusammenarbeit 
der Statistikämter untereinander und erschwere insbesondere den Statistischen 
Landesämtern die Arbeit. 


Der sich aus der Gesetzesbegründung ergebende Zweck der Gesetzesänderung 
ist grundsätzlich zu begrüßen. Die überschießenden Regelungsinhalte der 
vorgesehenen Normänderung sind aber nicht hinnehmbar. Denn die bloße 
Vorgabe, wonach geschützte Daten zur Erfüllung der (auch) durch einfaches 
Landesgesetz vorgegebenen Aufgaben der Landesämter genutzt werden dürfen, 
birgt nicht unerhebliche Risiken, die es durch eine Präzisierung des 
Regelungsgehalts der Norm zu verhindern gilt. 


Durch das Steuergeheimnis (§ 30 AO) werden alle Informationen geschützt, 
die einem Amtsträger oder einer ihm gleichgestellten Person in einem der in 
§ 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis c AO genannten Verfahren über 
identifizierte oder identifizierbare (lebende oder verstorbene) natürliche 
Personen sowie Körperschaften, rechtsfähige oder nicht rechtsfähige 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen bekannt geworden sind. Der 
Schutzbereich geht damit über den der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) hinaus.
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Dabei ist unerheblich, ob diese Informationen bzw. Verhältnisse 
(personenbezogene Daten) für die Besteuerung relevant sind oder nicht. Zu den 
personenbezogenen Daten gehören neben dem Umstand, ob (und ggf. wo) 
jemand steuerlich geführt wird, ob ein (und ggf. welches) 
Verwaltungsverfahren gegen den Betroffenen betrieben wird, in erster Linie 
die Besteuerungsgrundlagen im weitesten Sinne (Einnahmen, Ausgaben, 
Einkunftsquellen und erzielte Einkunftsarten, Gewinn, Umsatz, Zahl der 
Arbeitnehmer und Angaben über die an sie gezahlten Löhne, 
Geschäftsbeziehungen, sonstige Buchführungsdaten, Art der 
Gewinnermittlung), das Erklärungs- und Zahlungsverhalten sowie u. a. Name, 
Geburtsdatum, Alter, Familienstand, Kinderzahl, Religion, Aussehen, 
Gesundheitszustand, Behinderungen und Anschrift. 


Eine Offenbarung dieser personenbezogenen Daten ist nur in engen Grenzen – 
insbesondere aufgrund gesetzlicher Erlaubnis (vgl. § 30 Absatz 4 Nummer 2 
AO) – zulässig. Dieser „gesetzesbezogene Öffnungstatbestand“ ist aber auf 
bundesgesetzliche Regelungen beschränkt; eine Regelung in einem 
Landesgesetz genügt nicht (ausdrückliche Klarstellung durch das Gesetz zur 
Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 
17.07.2017, BGBl. I S. 2541; Hinweis insoweit auf BT-Drucksache 18/12611, 
S. 18, 89). 


Abweichend hiervon wäre nunmehr bei der Statistikerstellung, der durchaus 
erhebliche öffentlichkeitswirksame Wirkungen zukommen können, eine 
Durchbrechung des Steuergeheimnisses auch dem Landesgesetzgeber eröffnet. 
Hinzu tritt, dass mit jeder Aufgabenerweiterung der Statistischen Landesämter 
zugleich die Offenbarungs- und Verwertungsbefugnis nach § 30 Absatz 4 
Nummer 2b AO erweitert wird, ohne dass der (Landes)-Gesetzgeber diese 
zusätzliche Einschränkung des Steuergeheimnisses ausdrücklich regeln oder 
ihm die Betroffenheit steuerlicher Daten überhaupt bewusst sein muss. Hierin 
zeigt sich die besondere Risikoerhöhung, wenn diese weitergehenden 
Öffnungen jedem Landesgesetzgeber für sich und nicht ausschließlich dem 
Bundesgesetzgeber - mit dem gesetzgeberischen Korrektiv des Bundesrates - 
überlassen bliebe. Die offene Formulierung „zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben“ ist in Bezug auf die Statistischen Landesämter deshalb deutlich 
kritischer zu sehen als beim Statistischen Bundesamt.  


Je nach Zusammensetzung einer Landesregierung kann es im Falle 
rechtsstaatlich problematischer Konstellationen zu der Situation kommen, dass 
Landesgesetze mit dem Ziel geändert werden, bestimmte bzw. neue Statistiken 
aus politischen Interessen und u. U. zu populistischen Zwecken erstellen zu 
lassen. Dies könnte erhebliche Folgewirkungen auch für die betroffenen 
Steuerbürger auslösen, ohne dass diese Wirkungen noch für den 
Bundesgesetzgeber kontrollierbar wären. Selbst wenn es sich hierbei derzeit 
nur um eine eher theoretische Eventualität handelt, sollte in § 30 AO hierzu 
erst gar keine entsprechende Möglichkeit eröffnet werden.
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68. Zu Artikel 18 Nummer 2a - neu - (§ 31 Absatz 2 Satz 1 AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 2a einzufügen: 


„2a. In § 31 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „nach § 30 geschützten 


Daten“ durch die Wörter „nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 geschützten 


personenbezogenen Daten“ ersetzt.“


Begründung: 


Der bislang verwendete Begriff „geschützte Daten" umfasst auch die 
„Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse" nach § 30 Absatz 2 Nummer 2 
Abgabenordnung (AO), wird aber im Anwendungsbereich des § 31 AO – 
anders als bspw. bei §§ 31a und 31b AO – nicht benötigt. Mit der Ersetzung 
der Begrifflichkeit „nach § 30 geschützte Daten“ durch „nach § 30 Absatz 2 
Nummer 1 geschützte personenbezogenen Daten“ erfolgt damit eine nach § 30 
AO gebotene Reduzierung einer (bundes)gesetzlich zulässigen Offenbarung 
auf das notwendige Maß (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz).


69. Zu Artikel 18 Nummer 2b - neu - (§ 52 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 26 - neu - AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu- (§ 1a Absatz 4 EGAO) 


a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2a folgende Nummer 2b 


einzufügen:


„2b. In § 52 Absatz 2 Satz 1 wird in Nummer 25 der Punkt am Ende 


durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 26 angefügt: 


„26. die Förderung der Einrichtung und Unterhaltung von 


Kommunikationsnetzwerken, die der Allgemeinheit ohne 


Gegenleistung offenstehen (Freifunk-Netze). Als 


Gegenleistung in diesem Sinne gilt insbesondere die 


Erlaubnis zur Verwendung oder Weitergabe der 


Nutzerdaten für gewerbliche Zwecke.““
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b) In Artikel 19 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. Dem § 1d wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 26 der Abgabenordnung in 


der am … [einsetzen: Datum des Tags nach der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist in allen 


noch offenen Fällen anzuwenden.““


Begründung: 


Das gemeinnützige Engagement von Freifunk-Initiativen für eine digitale 
Gesellschaft soll durch die Aufnahme eines neuen Katalogzwecks in die 
Abgabenordnung unterstützt werden. Die neue Ziffer ermöglicht es, auch 
solche Freifunk-Initiativen als gemeinnützig anzuerkennen, die auch bzw. 
ausschließlich Freifunk-Netze aufbauen und unterhalten. 


Aus Gründen der Rechtssicherheit wird die Einrichtung und Unterhaltung von 
„Freifunk-Netzen“ als neue Nummer 26 in den Katalog der gemeinnützigen 
Zwecke in § 52 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung aufgenommen. 
Grundvoraussetzung für die Steuerbegünstigung dieser wesentlichen Aktivität 
im Bereich Freifunk ist eine eindeutige, trennscharfe Definition des 
Förderzwecks. Diese erfolgt in Satz 1 der neuen Nummer 26. 


Satz 2 der Regelung dient zur Abgrenzung des gemeinnützigen Freifunks von 
kommerziellen Angeboten im Bereich der Kommunikationsnetzwerke. 


Der Bundesrat hat bereits im Jahr 2017 einen entsprechenden Gesetzesantrag 
ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht (BR-Drucksasche 107/17(B)), 
welches aufgrund der Diskontinuität nicht abgeschlossen wurde. Eine 
Wiederaufsetzung erfolgte Ende 2018 (BR-Drucksache 573/18(B)). Die 
Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zu dem Gesetzentwurf im 
Januar 2019 die Initiative des Bundesrates begrüßt, jedoch angekündigt, die 
Förderung des Freifunks erst im Zusammenhang mit weiteren 
Veränderungspotentialen für den Bereich der Gemeinnützigkeit, die die 
Bundesregierung identifiziert hat, insgesamt in einem Gesetzentwurf zu 
bündeln (BT-Drucksache 19/6925). Derzeit ist nicht absehbar, wann die 
Bundesregierung ihrer Ankündigung nachkommt. Aufgrund der für 
erforderlich gehaltenen Gesetzesänderung ist ein erneuter Aufgriff geboten. 


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 57 der Abgabenordnung.
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70. Zu Artikel 18 Nummer 2c - neu - (§ 57 Absatz 3 - neu -, Absatz 4 - neu - AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 2 - neu - EGAO) 


a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2b folgende Nummer 2c 


einzufügen: 


„2c. Dem § 57 werden nach Absatz 2 folgende Absätze angefügt: 


„(3) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke 


auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn sie 


satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit 


mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die 


Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen steuerbegünstigten 


Zweck verwirklicht. Die §§ 14 sowie 65 bis 68 sind mit der 


Maßgabe anzuwenden, dass für das Vorliegen der Eigenschaft als 


Zweckbetrieb bei der jeweiligen Körperschaft die Tätigkeiten der 


nach Satz 1 zusammenwirkenden Körperschaften zusammen-


zufassen sind.


(4) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke 


auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn sie 


ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften 


hält und verwaltet.““


b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1a dem Absatz 4 folgender Satz 2 


anzufügen: 


„§ 57 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum 


des Tags nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]


geltenden Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden.“


Begründung: 


Zu § 57 Absatz 3: 


Nach der vorgeschlagenen Neuregelung stellt die satzungsgemäße 
Verwirklichung eines steuerbegünstigten Zwecks durch planmäßiges 
Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen 
die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllt, einen Fall 
der unmittelbaren Zweckverwirklichung dar. Körperschaften wird es hierdurch 
ermöglicht, steuerbegünstigt arbeitsteilig zusammenzuwirken, um gemeinsam 
einen steuerbegünstigten Zweck zu realisieren. Verfolgen mehrere
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Körperschaften, die außer dem Unmittelbarkeitsgrundsatz alle 
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllen, 
satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken einen gemeinnützigen 
Zweck, ist das Kriterium der Unmittelbarkeit für alle beteiligten 
Körperschaften erfüllt. 


Nach dem im Gemeinnützigkeitsrecht geltenden Unmittelbarkeitsgrundsatz 
muss eine Körperschaft ihre satzungsgemäßen Zwecke grundsätzlich selbst 
verwirklichen. Gliedert zum Beispiel eine steuerbegünstigte Körperschaft, die 
ein Krankenhaus i.S. des § 67 der Abgabenordnung betreibt, einen zum 
Zweckbetrieb gehörenden Wäschereibetrieb auf eine Tochtergesellschaft 
(Wäscherei-GmbH) aus, führt der Unmittelbarkeitsgrundsatz nach derzeitigem 
Recht dazu, dass die Wäscherei-GmbH nicht steuerbegünstigt ist. Denn bei der 
ausgegliederten Tätigkeit handelt es sich bei isolierter Betrachtung nicht um 
eine ideelle oder zweckbetriebliche Tätigkeit. Sie fördert daher nur mittelbar 
den steuerbegünstigten Zweck der ausgliedernden Körperschaft. Dieses 
Ergebnis ist nicht sachgerecht, da bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
die Sachverhalte vor und nach der Ausgliederung im Wesentlichen identisch 
sind. Die zuvor zum Zweckbetrieb gehörende Betätigung (Wäscherei) wird 
lediglich auf verschiedene Rechtsträger aufgeteilt. 


Leistungen, die in Verwirklichung des gemeinsamen Zwecks im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erfolgen, werden innerhalb eines 
Zweckbetriebs erbracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 65 ff. 
der Abgabenordnung erfüllt sind. Für die Prüfung der Voraussetzungen des 
Zweckbetriebs im Sinne der §§ 65 ff. der Abgabenordnung sind die aufgrund 
des planmäßigen Zusammenwirkens ausgeübten Tätigkeiten aller beteiligten 
Körperschaften in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Ist aufgrund des 
planmäßigen Zusammenwirkens ein Tatbestand der §§ 65 ff. der 
Abgabenordnung erfüllt, ist diese zweckbetriebliche Beurteilung für alle 
beteiligten Körperschaften maßgeblich. Für die Erbringung von Leistungen 
außerhalb des gemeinsamen steuerbegünstigten Zwecks gelten die allgemeinen 
Grundsätze. 


Die vorgeschlagenen Regelungen in § 57 Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung 
bewirken im Beispiel, dass die Wäschereileistungen der Wäscherei-GmbH 
gegenüber der Krankenhausgesellschaft im Rahmen des planmäßigen 
Zusammenwirkens als Zweckbetriebsleistungen nach § 67 der Abgaben-
ordnung gelten. Sowohl die Krankenhausgesellschaft als auch die Wäscherei-
GmbH erbringen ihre Leistungen somit jeweils im Rahmen eines 
Zweckbetriebs nach § 67 der Abgabenordnung. Erbringt die ausgegliederte 
Wäscherei-GmbH hingegen Wäschereidienstleistungen an Dritte, begründet sie 
damit einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb i.S. des § 64 
der Abgabenordnung. 


Zu § 57 Absatz 4: 


Nach der vorgeschlagenen Neuregelung stellt das Halten und Verwalten von 
Anteilen an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften einen Fall der 
unmittelbaren Zweckverwirklichung dar.
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Hält eine Körperschaft ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten 
Kapitalgesellschaften (z. B. nach Ausgliederung aller operativen Tätigkeiten 
auf Beteiligungsgesellschaften), ist diese Tätigkeit nach geltendem Recht nicht 
steuerbegünstigt, wenn die Körperschaft ausschließlich typische Aufgaben 
einer Holdinggesellschaft wahrnimmt. Dieses Ergebnis ist nicht sachgerecht. 
Durch die Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Gesellschaften ändert sich bei 
wertender Betrachtung das wirtschaftliche Gesamtbild nicht. 


Soweit die Holdinggesellschaft entgeltliche Leistungen gegenüber den 
Kapitalgesellschaften ausführt, an denen sie beteiligt ist, beurteilen sich diese 
nach den allgemeinen Regelungen. 


Zu Artikel 19 Nummer 1a - neu -:


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 57 der Abgabenordnung.


71. Zu Artikel 18 Nummer 2d - neu - (§ 58 Nummern 1 und 2 AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 3 - neu - EGAO)


a) In Artikel 18 ist der neuen Nummer 2c folgende Nummer 2d anzufügen: 


„2d. § 58 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. eine Körperschaft einer anderen Körperschaft oder 


einer juristischen Person des öffentlichen Rechts Mittel 


für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke 


zuwendet. Die Zuwendung von Mitteln an eine 


beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtige 


Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass 


diese selbst steuerbegünstigt ist. Beabsichtigt die 


Körperschaft als einzige Art der Zweckverwirklichung, 


Mittel anderen Körperschaften oder juristischen 


Personen des öffentlichen Rechts zuzuwenden, ist die 


Mittelweitergabe als Art der Zweckverwirklichung in 


der Satzung zu benennen. Hat sich die zuwendende 


Körperschaft die Steuerbegünstigung nach § 5 Absatz 1 


Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes der 


empfangenden Körperschaft zum Zeitpunkt der 


Zuwendung durch eine Ausfertigung
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1. der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder des 


Freistellungsbescheids, deren Datum nicht länger als fünf 


Jahre zurückliegt, oder 


2. des Bescheids über die Feststellung der Einhaltung der 


satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Absatz 1, 


dessen Datum nicht länger als drei Kalenderjahre 


zurückliegt, wenn bisher kein Freistellungsbescheid oder 


keine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt 


wurde, 


nachweisen lassen, darf sie auf die Richtigkeit dieser 


Unterlagen vertrauen, es sei denn, dass der zuwendenden 


Körperschaft die Unrichtigkeit der Angaben bekannt oder in 


Folge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. Der 


Vertrauensschutz entfällt, wenn die hingebende Körperschaft 


eine schädliche Verwendung durch die empfangende 


Körperschaft veranlasst. Die Sätze 4 und 5 gelten in den Fällen 


des § 55 Nummer 4 entsprechend.“


b) Nummer 2 wird aufgehoben.. 


b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1a dem Absatz 4 folgender Satz 


anzufügen: 


„§ 58 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des Tags nach 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 


ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden.““
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Begründung: 


Zu § 58 Nummer 1 Sätze 1 bis 3 und Nummer 2 (Einheitlicher 
Mittelweitergabetatbestand): 


Mit der vorgeschlagenen Neuregelung werden die bisherigen unterschiedlichen 
Regelungen in § 58 Nummer 1 und 2 der Abgabenordnung zur 
Mittelweitergabe von steuerbegünstigen Körperschaften an andere 
gemeinnützige Körperschaften bzw. an juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und andere Körperschaften zu steuerbegünstigten Zwecken 
vereinheitlicht. Der neue Tatbestand führt damit zu mehr Rechtssicherheit und 
erleichtert den Verwaltungsvollzug. Denn die bisher bestehenden Unterschiede 
in den Tatbeständen des § 58 Nummer 1 AO (Mittelweitergabe durch 
Förderkörperschaften) und § 58 Nummer 2 AO (Mittelweitergabe durch Nicht-
Förderkörperschaften) bei der Beschreibung des Vorgangs der 
Mittelweitergabe oder des divergierenden Empfängerkreises werden beseitigt. 


Die Neuformulierung beinhaltet sowohl die klassische 
Mittelbeschaffungstätigkeit (bisher § 58 Nummer 1 der Abgabenordnung) als 
auch die Weitergabe sonstiger Mittel an andere Körperschaften (bisher § 58 
Nummer 2 der Abgabenordnung). 


Als Mittelempfänger nach Satz 1 und 2 kommen in Betracht 


• inländische steuerbegünstigte Körperschaften, 


•die in § 5 Absatz 2 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes aufgeführten 
Körperschaften (beschränkt steuerpflichtige Körperschaften), 


• juristische Personen des öffentlichen Rechts und 


• ausländische Körperschaften, bei denen die spätere Verwendung der Mittel 
für steuerbegünstigte Zwecke ausreichend nachgewiesen wird. 


Satz 3 stellt klar, dass es sich bei der Tätigkeit nach dem vorgeschlagenen § 58 
Nummer 1 der Abgabenordnung nicht um einen eigenständigen Zweck, 
sondern um eine Art der Zweckverwirklichung handelt.  


Dem Gebot der Satzungsklarheit entsprechend muss die Mittelweitergabe als 
Tätigkeit satzungsgemäß verankert werden, wenn es sich um das einzige Mittel 
zur Verwirklichung des geförderten Zwecks handelt. Im Gegensatz zur 
bisherigen Verwaltungsauffassung zu § 58 Nummer 1 der Abgabenordnung 
verlangt die Regelung nicht, dass die weitergegebenen Mittel von der 
Empfängerkörperschaft nur für die eigenen Satzungszwecke der 
Geberkörperschaft verwendet werden dürfen. 


Die vorgeschlagene Regelung verzichtet auf die für die Fälle des bisherigen 
§ 58 Nummer 2 der Abgabenordnung geltende Beschränkung des Umfangs der 
weitergabefähigen Mittel im Verhältnis zum Gesamtvermögen der 
zuwendenden Körperschaft und führt insoweit zu weiterem Bürokratieabbau. 
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Zu § 58 Nummer 1 Sätze 4 bis 6 (Vertrauensschutz bei Mittelweitergaben): 


Die vorgeschlagene Regelung greift für die Fälle von Mittelweitergaben nach 
§ 58 Nummer 1 und 2 sowie § 55 Absatz 1 Nummer 4 der Abgabenordnung 
durch steuerbegünstigte Körperschaften an andere ebenfalls steuerbegünstigte 
Körperschaften die Grundsätze der Vertrauensschutzregelung nach § 10b 
Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes auf, die im Grundsatz den guten 
Glauben des Spenders an die Richtigkeit der Zuwendungsbestätigung schützt. 


Gemeinnützige Körperschaften können im Rahmen von § 58 Nummer 1 und 2 
sowie § 55 Absatz 1 Nummer 4 der Abgabenordnung Mittel insbesondere an 
andere, ebenfalls gemeinnützige Körperschaften sowie juristische Personen des 
öffentlichen Rechts zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke weitergeben. 
Die Folgen einer Mittelweitergabe an eine steuerbegünstige Körperschaft, der 
im Nachhinein die Gemeinnützigkeit nicht zuerkannt bzw. aberkannt wird, 
bzw. einer fehlerhaften – möglicherweise von der gebenden Körperschaft nicht 
zu beeinflussenden - Verwendung von Mitteln durch eine steuerbegünstigte 
Empfängerkörperschaft sind bisher nicht geregelt.  


Die vorgeschlagene Regelung stellt sicher, dass es in diesen Fällen dann nicht 
nachträglich zu einer schädlichen Mittelverwendung bei der gebenden 
Körperschaft kommt, wenn sie das Zumutbare getan hat, um sich zu 
vergewissern, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Mittelweitergabe 
vorlagen bzw. vorliegen. 


Satz 6 regelt die entsprechende Anwendung der Vertrauensschutzregelung für 
den Fall der Mittelweitergabe bei Auflösung oder Aufhebung bzw. bei Wegfall 
des bisherigen Zwecks einer steuerbegünstigten Körperschaft (§ 55 Nummer 4 
der Abgabenordnung). 


Zu Artikel 19 Nummer 1a - neu -: 


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 58 Absatz 3 der 
Abgabenordnung.


72. Zu Artikel 18 Nummer 2e - neu - (§ 64 Absatz 3 AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 4- neu - EGAO) 


a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2 folgende Nummer 2e 


einzufügen: 


„2e. In § 64 Absatz 3 wird die Angabe „35 000 Euro“ durch die Angabe 


„45 000 Euro“ ersetzt.“ 


b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1d dem Absatz 4 folgender Satz 4 


anzufügen: 


„In § 64 Absatz 3 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des 


Tags nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden 


Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden.“
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Begründung: 


Die Freigrenze des § 64 Absatz 3 Abgabenordnung beträgt seit dem 
1. Januar 2007 unverändert 35.000 Euro. Zweck der Regelung ist es, einerseits 
die steuerbegünstigten Körperschaften von bürokratischen und administrativen 
Pflichten und damit die Tätigkeit der Ehrenamtlichen zu entlasten, andererseits 
die Wettbewerbsneutralität nicht übermäßig anzutasten. Zur Ermittlung der 
Besteuerungsgrenze muss jede Körperschaft zwar weiterhin ihre Einnahmen 
aufzeichnen. Wird die Besteuerungsgrenze nicht erreicht, muss jedoch der 
Überschuss der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe nicht mehr ermittelt werden. 
Insbesondere ist es weder erforderlich, die Einnahmen und Ausgaben den 
steuerfreien und steuerpflichtigen Sektoren zuzuordnen, noch sind Erklärungen 
zur Körperschaft- und Gewerbesteuer abzugeben. 


Eine Erhöhung der Freigrenze auf 45.000 Euro entlastet insbesondere kleinere 
Vereine und die für solche Vereine tätigen Ehrenamtlichen von 
steuerrechtlichen Verpflichtungen. Die Anhebung nach nunmehr mehr als 
zwölf Jahren ist notwendig, damit die Vorschrift ihrem 
Vereinfachungscharakter insbesondere im Hinblick auf geänderte 
wirtschaftliche Verhältnisse in den Vereinen weiterhin gerecht werden kann. 
So haben sich u. a. aufgrund der Einführung des Mindestlohns gerade für 
kleinere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe die Kostenstruktur und damit 
möglicherweise auch die Preise bzw. Einnahmen erhöht, soweit sie „am 
Markt“ durchsetzbar waren. Die Erhöhung der Freigrenze trägt solchen 
Entwicklungen Rechnung. 


Gleichzeitig erfolgt die bislang unterbliebene Gleichsetzung mit der Freigrenze 
nach § 67a Absatz 1 Abgabenordnung, wonach sportliche Veranstaltungen 
eines Sportvereins mit Einnahmen bis zu 45.000 Euro als 
(körperschaftsteuerbefreiter) Zweckbetrieb behandelt werden. 


Zu Artikel Nummer 19a - neu -:


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 64 Absatz 3 der 
Abgabenordnung.


73. Zu Artikel 18 (zum steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht) 


Der Bundesrat erinnert daran, dass derzeit weitere Reformideen der Länder aus 


dem Bereich des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts geprüft werden. Er bittet 


daher die Bundesregierung, alle konsensualen Maßnahmen im weiteren 


Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. 
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74. Zu Artikel 18 Nummer 5a - neu -, 


Artikel 19 Nummer 3 - neu - , 


Artikel 19a - neu - (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummern 4c Satz 3 - neu - AO, 


§ 26 Absatz 6 - neu - EGAO, 


 § 24c Absatz 3 Satz 1a - neu -, 


 § 64y - neu - KWG)


a) In Artikel 18 ist nach Nummer 5 folgende Nummer 5a einzufügen: 


„5a. § 93 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


In Satz 1 wird nach Nummer 4b folgende Nummer 4c eingefügt: 


„4c. zur Leistung der internationalen Rechtshilfe in 


Steuerstrafsachen sowie zur Verfolgung und Ahndung von 


Steuerstraftaten, soweit dies für die Erfüllung der 


gesetzlichen Aufgaben der mit der Verfolgung und 


Ahndung von Steuerstraftaten betrauten Dienststellen der 


Finanzbehörden erforderlich ist oder“


b) Folgender Satz 3 wird angefügt: 


„Sind die Daten in den nach § 93b Absätze 1 und 1a zu führende 


Dateisystemen unzutreffend oder unvollständig, kann die 


Finanzbehörde oder in den Fällen des § 1 Absatz 2 die Gemeinde 


die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hierüber 


unterrichten.““


b) Dem Artikel 19 ist folgende Nummer 3 anzufügen: 


„3. Dem § 26 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) § 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4c der Abgabenordnung in der 


am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf 


Kontenabrufersuchen anzuwenden, die nach dem ...[einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gestellt werden.““
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c) Nach Artikel 19 ist folgender Artikel 19a anzufügen: 


„Artikel 19a 


Änderung des Kreditwesengesetzes 


Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 6 des 


Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1002) geändert worden ist, wird wie 


folgt geändert: 


1. § 24c Absatz 3 wird wie folgend geändert: 


Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Satz 1 Nummer 2 ist für Finanzbehörden, die für die Verfolgung und 


Ahndung von Steuerstraften zuständig sind, nicht anwendbar.“ 


2. Nach § 64x wird folgender § 64y eingefügt: 


„§ 64y Übergangsvorschrift zum Gesetz zur weiteren steuerlichen 


Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 


Vorschriften 


Für Kontenabrufersuchen, die von Finanzbehörden bis zum ... 


[einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 


gestellt werden, ist § 24c Absatz 3 in der bis zum … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gültigen Fassung 


weiter anzuwenden.““


Folgeänderung:


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe “Artikel 19 Änderung des 


Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 19a Änderung des Kreditwesengesetzes“.


Begründung: 


Derzeit werden Kontenabrufersuchen von Finanzbehörden im 
Besteuerungsverfahren nach § 93 Absatz 7 AO durch das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) durchgeführt, wohingegen Kontenabrufersuchen von 
Finanzbehörden im Steuerstrafverfahren nach § 24c KWG durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführt werden.  
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Durch die neue Nummer 4c in § 93 Abs. 7 Satz 1 AO sollen Kontenabrufe für 
Steuerfahndungs- und Strafsachenstellen der Finanzbehörden zukünftig durch 
das BZSt durchgeführt werden. Denn die Steuerfahndung bei den 
Finanzbehörden nimmt in ihrer Doppelfunktion sowohl 
steuerverfahrensrechtliche als auch strafverfahrensrechtliche Aufgaben wahr. 
Die Erforschung und Aufdeckung von Steuerstraftaten ist dabei ganz 
überwiegend untrennbar mit der Ermittlung der im Besteuerungsverfahren 
relevanten Besteuerungsgrundlagen verbunden. Auch ist der Übergang 
zwischen den verschiedenen Ermittlungsstufen der Steuerfahndung, beginnend 
von den Vorermittlungen außerhalb des Strafverfahrens bis hin zu 
strafverfahrensrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen bei Vorliegen eines 
konkreten Anfangsverdachts, fließend. Vor diesem Hintergrund sollte auch das 
Verfahren bei der Einholung der Konteninformationen im Wege des 
Kontenabrufs bei Ersuchen der Finanzbehörden vereinheitlicht werden, zumal 
sich die Verfahren aktuell im Wesentlichen nur hinsichtlich des Adressaten der 
Kontenabrufersuchen unterscheiden. Neue Ermittlungs- bzw. 
Erkenntnismöglichkeiten der Finanzbehörden sind damit nicht verbunden. 


Im Übrigen sind die unterschiedlichen Verfahrenswege für die 
Finanzverwaltung arbeitsaufwendig, da nur bei Kontenabrufen der 
Finanzbehörden nach § 93 Absatz 7 AO durch das BZSt die für die 
Finanzverwaltung zur Identifikation des Steuerpflichtigen maßgebende 
Steueridentifikationsnummer beigestellt wird. Bei Kontenabrufen durch die 
BaFin nach § 24c KWG ist dies nicht vorgesehen, was eine eindeutige 
Identifizierung des Steuerpflichtigen bisher erschwert und auch zu 
Verwechslungen führen kann. Durch eine Vereinheitlichung der Verfahren 
wird gewährleistet, dass auch den Steuerfahndungs- und Strafsachenstellen der 
Finanzbehörden die Steueridentifikationsnummer mitgeteilt wird, um eine 
eindeutige Identifizierung des Steuerpflichtigen zu erreichen (vgl. § 93b 
Absatz 2 Satz 2 AO). 


Die Neuregelung in § 93 Absatz 7 Nummer 4c AO ist erstmals auf 
Kontenabrufersuchen anzuwenden, die nach dem Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes gestellt werden. Bis zum Tag der 
Verkündung gestellte Kontenabrufersuchen der Steuerfahndungs- und 
Strafsachenstellen der Finanzbehörden sind nach den bisherigen Vorschriften 
durch die BaFin zu bearbeiten. 


Bei der Änderung des KWG handelt es sich um eine Folgeänderung mit 
entsprechender Anwendungsregelung zur Ergänzung des § 93 Absatz 7 Satz 1 
AO um eine neue Nummer 4c, da die Finanzbehörden in steuerstrafrechtlichen 
Angelegenheiten dann keine Ersuchen mehr an die BaFin zu stellen brauchen. 
Für die Tätigkeit der Finanzbehörden ist es darüber hinaus wichtig, dass die in
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den Dateisystemen nach § 93b Absätze 1 und 1a AO gespeicherten Daten 
zutreffend und belastbar sind. Stellt sich im Rahmen von Ermittlungen 
allerdings heraus, dass die übermittelten Daten unzutreffend oder unvollständig 
sind, steht aktuell das Steuergeheimnis einer Rückmeldung zwecks 
Richtigstellung der unzutreffenden oder unvollständigen Dateisysteme 
entgegen. Mit der Ergänzung des § 93 Absatz 7 AO um einen neuen Satz 3 
wird daher eine Offenbarungsbefugnis i. S. v. § 30 Absatz 4 Nummer 2 AO für 
eine Mitteilung an die aufsichtsführende BaFin geschaffen. 


75. Zu Artikel 18 Nummer 5a - neu - (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4c - neu -, 


Absatz 8 Satz 1 Nummer 4 - neu - AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 5 folgende Nummer 5a einzufügen: 


„5a. § 93 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 7 Satz 1 wird nach Nummer 4b folgende Nummer 4c 


eingefügt: 


„4c. zur Verfolgung und Ahndung von Steuerstraftaten durch 


die zuständigen Finanzbehörden, soweit dies für die


Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, 


oder“


b) In Absatz 8 Satz 1 wird in Nummer 3 der Punkt am Ende durch das 


Wort „und“ ersetzt und folgende Nummer 4 angefügt: 


„4. den Behörden des Zollfahndungsdienstes, soweit dies für die 


Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zur Erforschung und 


Verfolgung der Geldwäsche nach § 1 Absatz 5 des 


Zollverwaltungsgesetzes erforderlich ist.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Durch die neue Nummer 4c können Kontenabrufe für die mit der Verfolgung 
und Ahndung von Steuerstraftaten betrauten Dienststellen der Landes- und 
Bundesfinanzverwaltung zukünftig durch das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) durchgeführt werden. Dies umfasst die nach § 386 AO zuständigen 
Finanzbehörden, die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der 
Finanzbehörden und die Behörden des Zollfahndungsdienstes. Dadurch wird 
gewährleistet, dass auch diesen Behörden die Steueridentifikationsnummer 
mitgeteilt wird, was eine eindeutige Identifizierung des Steuerpflichtigen 
zulässt (vgl. § 93b Absatz 2 Satz 2 AO).







Drucksache 356/19 (Beschluss) - 96 -


Derzeit werden Kontenabrufersuchen von Finanzbehörden im 
Besteuerungsverfahren nach § 93 Absatz 7 AO durch das BZSt durchgeführt, 
wohingegen Kontenabrufersuchen von Finanzbehörden im Steuerstraf-
verfahren nach § 24c Kreditwesengesetz (KWG) durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführt werden. 


Diese unterschiedlichen Verfahrenswege sind für die Finanzverwaltung 
arbeitsaufwendig, da nur bei Kontenabrufen der Finanzbehörden nach § 93 
Absatz 7 AO durch das BZSt die für die Finanzverwaltung zur Identifikation 
des Steuerpflichtigen maßgebende Steueridentifikationsnummer beigestellt 
wird. Bei Kontenabrufen durch die BaFin nach § 24c KWG ist dies nicht 
vorgesehen, was eine eindeutige Identifizierung des Steuerpflichtigen bisher 
erschwert. 


Die Kontenabrufe nach der neuen Nummer 4c unterfallen der Ausnahme von 
der Informationspflicht nach den § 93 Absatz 9 Satz 3 AO, da ansonsten der 
Erfolg der Ermittlungen gefährdet würde und es sich somit um einen Fall des 
§ 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO handelt.“ 


Zu Buchstabe b: 


Durch die neue Nummer 4 werden Kontenabrufe zur Erforschung und 
Verfolgung der Geldwäsche durch die Behörden des Zollfahndungsdienstes 
ermöglicht, soweit dies für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 1 
Absatz 5 des Zollverwaltungsgesetzes (ZollVG) erforderlich ist. 


Nach § 1 Absatz 5 ZollVG haben die Behörden des Zollfahndungsdienstes die 
Geldwäsche im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Verkehr von 
Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln sowie Straftaten, die in die 
Ermittlungszuständigkeit der Zollbehörden fallen, zu erforschen und zu 
verfolgen. Zudem haben sie Maßnahmen zur Aufklärung der Herkunft und des 
Verwendungszwecks festgestellter Barmittel oder gleichgestellter 
Zahlungsmittel zu treffen. Zu diesem Zweck können nach § 12a Absatz 6 
Satz 2 ZollVG Auskunftsersuchen gegenüber Verpflichteten (u. a. 
Kreditinstitute) nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 des Geldwäschegesetzes 
gestellt werden. In der praktischen Anwendung können Auskunftsersuchen an 
Kreditinstitute jedoch regelmäßig nicht erfolgen, da die bestehenden Konten 
einer Person nicht bekannt sind. 


Diese Lücke wird mit der neuen Nummer 4 geschlossen. Ein vorhergehender 
Kontenabruf erlaubt zielgerichtete Auskunftsersuchen an Kreditinstitute, 
wodurch die Aufklärung der Herkunft und des Verwendungszwecks 
festgestellter Barmittel oder gleichgestellter Zahlungsmittel verbessert oder erst 
ermöglicht wird, und damit zu einer intensivierten Bekämpfung der 
Geldwäsche führt. Die Verwendung der Begrifflichkeit „Behörden des 
Zollfahndungsdienstes“ ist Konsequenz aus der Änderung des § 208 AO.
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76. Zu Artikel 18 Nummer 7 (§ 117d AO) 


In Artikel 18 Nummer 7 ist § 117d wie folgt zu ändern: 


a) In Satz 1 ist das Wort „oder“ durch das Wort „und“ zu ersetzen. 


b) In Satz 2 sind nach dem Wort „öffentlich“ die Wörter „nur in 


anonymisierter Form“ einzufügen. 


Begründung: 


Nach dem bisherigen Wortlaut des § 117d AO-E könnten Informationen aus 
dem zwischenstaatlichen Informationsaustausch in Steuersachen auch dann 
veröffentlicht werden, wenn sie lediglich pseudonymisiert sind. Insbesondere 
bei den sog. länderbezogenen Berichten wären dann aber aus diesen Daten 
durch Verknüpfung mit anderen öffentlichen Informationsquellen (z. B. 
veröffentlichte Konzernabschlüsse) ggf. Rückschlüsse auf einen konkreten 
Steuer-pflichtigen/Konzern möglich. Hierdurch könnten nicht gewollte bzw. 
unvorhergesehene Risiken in Bezug auf die durch § 30 AO und § 355 StGB 
geschützten Daten der Steuerpflichtigen entstehen, die mit dem eigentlich 
verfolgten Zweck des Gesetzes nicht im Einklang stehen oder durch diesen 
nicht verhältnismäßig aufgewogen werden. Die Pseudonymisierung kann nur 
ein erster Schritt zur erforderlichen statistischen Aufbereitung der Daten durch 
das Statistische Bundesamt sein. In einem zweiten Schritt muss das Erstellen 
aggregierten Datenmaterials und der damit erfolgenden Anonymisierung dann 
aber gewährleisten, dass aus diesem Datenmaterial keine Rückschlüsse auf 
einzelne Unternehmen gezogen werden könnten. Nur diese anonymisierten 
aggregierten Daten dürfen veröffentlicht werden. 


Der Gesetzeswortlaut sollte dies klar regeln.


77. Zu Artikel 18 Nummer 9a - neu - (§ 144 Absatz 4 Satz 2 AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 9 folgende Nummer 9a einzufügen: 


„9a. In § 144 Absatz 4 Satz 2 wird jeweils nach den Wörtern „des 


Umsatzsteuergesetzes“ die Angabe „1999“ gestrichen. “
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Begründung: 


In § 144 Absatz 4 AO wird noch das Umsatzsteuergesetz aus dem Jahr 1999 
zitiert. Das Umsatzsteuergesetz wurde jedoch im Jahr 2005 neugefasst, so dass 
der Gesetzesverweis zwischenzeitlich gegenstandslos geworden ist. Damit die 
Unternehmer weiterhin von den bisherigen Erleichterungen bei der 
Belegerteilung zu § 144 Absatz 4 Satz 1 AO profitieren können, ist der 
Verweis redaktionell anzupassen. Die Bereinigung des Verweises kann 
aufgrund der gleichbleibenden Normierung im Umsatzsteuergesetz durch das 
ersatzlose Streichen der Jahreszahl erfolgen. Damit wird zugleich in formaler 
Hinsicht eine Anpassung an die übrigen Gesetzesverweise in der 
Abgabenordnung erreicht, wo das Umsatzsteuergesetz ebenfalls bereits ohne 
Jahreszahl zitiert wird.


78. Zu Artikel 18 Nummer 12 (§ 171 Absatz 5 Satz 1 AO) 


In Artikel 18 ist Nummer 12 wie folgt zu fassen: 


„12. § 171 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Beginnen die Behörden des Zollfahndungsdienstes oder die mit der 


Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden vor 


Ablauf der Festsetzungsfrist beim Steuerpflichtigen mit Ermittlungen 


der Besteuerungsgrundlagen, so läuft die Festsetzungsfrist insoweit 


nicht ab, bevor die auf Grund der Ermittlungen zu erlassenden 


Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind; Absatz 4 Satz 2 gilt 


sinngemäß.““


Begründung: 


Im Unterschied zum Referentenentwurf wurde im vorliegenden Gesetzentwurf 
auf die Normierung eines Fahndungsdienstes beim Bundeszentralamt für 
Steuern grundsätzlich verzichtet. Vor diesem Hintergrund ist – anders als in der 
Gesetzesbegründung angegeben – die Ergänzung des § 171 Absatz 5 Satz 1 um 
die Wörter „das Bundeszentralamt für Steuern, soweit es mit der 
Steuerfahndung betraut ist,“ keine Konsequenz aus der Änderung des § 208 
AO. Auf eine entsprechende Ergänzung des § 171 Absatz 5 AO sollte daher 
verzichtet werden. Es verbleibt somit lediglich bei der Ersetzung des Worts 
„Zollfahndungsämter“ durch die Wörter „Behörden des Zoll-
fahndungsdienstes“.
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79. Zu Artikel 18 Nummer 15a - neu - (§ 259 Satz 1a - neu - AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 15 folgende Nummer 15a einzufügen: 


„15a. In § 259 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:  


„Eine Mahnung kann ausschließlich automationsgestützt erfolgen.““


Begründung: 


Mit der Neuregelung wird gesetzlich klargestellt, dass Vollstreckungsschuldner 
ausschließlich automationsgestützt gemahnt werden können. 


Nach Artikel 22 Absatz 1 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, nicht 
einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nach 
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b DSGVO nicht, wenn für die ausschließlich 
automationsgestützte Verarbeitung eine Rechtsgrundlage existiert.  


Die Mahnung i. S. v. § 259 AO stellt zwar keinen Verwaltungsakt dar, ist 
gleichwohl aber vor Beginn der Vollstreckung gesetzlich geboten, solange 
keine besonderen Gründe ein Absehen ermöglichen.  


Die Neuregelung des § 259 Satz 2 AO stützt – wie auch die in Artikel 18 
Nummer 15 des vorliegenden Gesetzentwurfs vorgesehene Änderung des 
§ 254 AO – vorsorglich das seit langem bewährte automationsgestützte 
Verwaltungsverfahren und dient damit der Rechtssicherheit.


80. Zu Artikel 18 (§ 146 Absatz 2 ff AO)  


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine gesetzliche 


Anpassung der Regelungen des § 146 Absatz 2ff AO für die Fälle 


vorzunehmen, in denen elektronische Bücher und sonstige erforderliche 


elektronische Aufzeichnungen oder Teile davon in einem anderen Mitgliedstaat 


der Europäischen Union geführt oder aufbewahrt werden.


Begründung: 


In § 146 Absatz 2 Satz 1 AO ist geregelt, dass Bücher und die sonst 
erforderlichen Aufzeichnungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu führen 
und aufzubewahren sind.
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Gemäß § 146 Absatz 2a Satz 1 kann hiervon abweichend die zuständige 
Finanzbehörde auf schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen bewilligen, dass 
elektronische Bücher und sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen 
oder Teile davon außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes geführt 
werden können. In der Besprechung der Vertreter der obersten Finanzbehörden 
des Bundes und der Länder vom 29. - 31. Januar 2019 wurde beraten, ob der 
Passus des § 146 Absatz 2a AO mit EU-Recht, insbesondere mit der 
Verordnung über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-
personenbezogener Daten, vereinbar sei. Das Bundesfinanzministerium geht 
im Benehmen mit dem Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 
sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie davon aus, dass ab 
dem 31. Mai 2021 der § 146 Absatz 2a AO nicht mehr mit dem EU Recht 
vereinbar ist und daher § 146 Absatz 2 ff AO geändert werden müsse. Ein 
entsprechender Änderungsvorschlag des BMF zu § 146 Absatz 2 ff AO, 
befindet sich derzeit in Abstimmung und wird voraussichtlich in der 
Besprechung der Vertreter der obersten Finanzbehörden des Bundes und der 
Länder, die vom 24. bis 26. September 2019 in Berlin stattfindet, beschlossen 
werden.


81. Zu Artikel 19 Nummer 3 - neu - (§ 26 Absatz 5 Nummer 2 Satz 1 EGAO) 


In Artikel 19 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 3 anzufügen: 


„3. In § 26 Absatz 5 Nummer 2 Satz 1 wird die Angabe „30. Juni 2020“ durch 


die Angabe „31. Dezember 2020“ ersetzt.“


Begründung: 


Mit dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz wurden Kreditinstitute 
verpflichtet, für jeden, der über ein Konto verfügungsberechtigt ist, die 
Identifikationsnummer zu erheben. Dabei gilt der Grundsatz, dass eine Abfrage 
beim Bundeszentralamt für Steuern erst dann zulässig ist, wenn die Abfrage 
beim Kunden nicht zum Erfolg geführt hat. Für bestehende 
Geschäftsbeziehungen, die vor dem 1. Januar 2018 begründet wurden, gilt eine 
Pflicht zur Nacherhebung, die in zwei Phasen unterteilt ist: 


- Bis 31. Dezember 2019 ist dem Kunden Gelegenheit zur Mitteilung der 
Identifikationsnummer zu geben. 


- Soweit dies nicht zum Erfolg geführt hat, haben die Kreditinstitute bis 
30. Juni 2020 Zeit, die Identifikationsnummer beim Bundeszentralamt für 
Steuern zu erfragen.
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Nachdem die Erfolgsquote der Kundenabfrage erfahrungsgemäß nicht sehr 
hoch ist, müssen innerhalb von 6 Monaten absehbar mehrere Millionen 
Datensätze beim Bundeszentralamt für Steuern abgefragt werden. Dies dürfte 
für alle Beteiligten nur mit erheblichen Anstrengungen zu bewältigen sein. Die 
Frist zur Nacherhebung der Identifikationsnummer über eine Abfrage beim 
Bundeszentralamt für Steuern sollte daher um weitere 6 Monate bis 
31. Dezember 2020 verlängert werden.


82. Zu Artikel 22a - neu - (§ 5 Absatz 1 Satz 6 -neu - , 


 § 37 Absatz 18 - neu -ErbStG)


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 5 Absatz 1 wird folgender Satz 6 angefügt: 


„Sind bei der Ermittlung der Bereicherung des überlebenden Ehegatten oder 


Lebenspartners Steuerbefreiungen berücksichtigt worden, gilt die 


Ausgleichsforderung im Verhältnis des um den Wert des steuerbefreiten 


Vermögens geminderten Werts des Endvermögens zum ungeminderten 


Wert des Endvermögens des Erblassers nicht als Erwerb im Sinne des § 3.“ 


2. Dem § 37 wird folgender Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 5 Absatz 1 Satz 6 in der am ... [einsetzen: Tag nach der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist 


auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““
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Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe “Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


§ 5 Absatz 1 ErbStG gewährt im Falle des Todes eines Ehegatten oder 
Lebenspartners dem überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner eine 
Steuerbefreiung in Höhe der Ausgleichsforderung, die er als 
Zugewinnausgleich nach § 1371 Absatz 2 BGB hätte geltend machen können, 
wenn er nicht Erbe geworden wäre und ihm auch kein Vermächtnis zustünde.  


Die derzeitige Ausgestaltung dieser Vorschrift bewirkt eine nicht 
gerechtfertigte Doppelbegünstigung des überlebenden Ehegatten oder 
Lebenspartners. Sie entsteht dadurch, dass der Zugewinn und die daraus 
errechnete Ausgleichsforderung nach den bürgerlich-rechtlich maßgebenden 
Verkehrswerten des Anfangs- und Endvermögens ermittelt wird ohne 
Rücksicht darauf, ob für das maßgebende Endvermögen, zu dem auch das im 
Nachlass vorhandene Vermögen gehört, Steuerbefreiungen gewährt werden. 
Im Gegensatz dazu kann der erbschaftsteuerrechtlich maßgebende Wert des 
erworbenen Nachlassvermögens wegen der Anwendung von 
Befreiungsvorschriften in erheblichem Umfang gemindert sein. Um diese 
Doppelbegünstigung auszuschließen, wird durch den neuen Satz 6 die 
abzugsfähige fiktive Ausgleichsforderung gemindert. Hierfür wird das 
Verhältnis zwischen dem um die Steuerbefreiungen geminderten Werts des 
Endvermögens zum Wert des Endvermögens zugrunde gelegt. 


Wird eine Steuerbefreiung rückwirkend gemindert oder entfällt sie, z. B. für 
denkmalgeschützte Erwerbsgegenstände, für Familienheime oder für 
steuerentlastetes Unternehmensvermögen (§§ 13a bis 13c ErbStG), wird die 
Steuerfestsetzung geändert und dabei auch die abzugsfähige fiktive 
Zugewinnausgleichsforderung neu berechnet. Dasselbe gilt für den Fall, dass 
eine Steuerbefreiung rückwirkend erhöht oder erstmalig gewährt wird. 


Zu Nummer 2:  


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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83. Zu Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 1 Satz 3, § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. In § 10 Absatz 1 wird Satz 3 wie folgt gefasst: 


“Die vom Erblasser herrührenden Steuererstattungsansprüche sind bei der 


Ermittlung der Bereicherung zu berücksichtigen, auch wenn sie rechtlich 


erst nach dem Tod des Erblassers entstanden sind.“


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


(18) § 10 Absatz 1 Satz 3 in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 


anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) fallen Einkommen-
steuererstattungsansprüche, die das Todesjahr des Erblassers betreffen, nicht in 
den steuerpflichtigen Erwerb nach § 10 Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG), weil sie erst mit Ablauf des Todesjahres 
entstehen, vgl. BFH-Urteil vom 16. Januar 2008 (II R 30/06, BStBl. II 
Seite 626). Für Erwerbe ab dem 1. Januar 2009 wird in der bisherigen Fassung 
des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG angeordnet, dass Steuererstattungsansprüche 
nur zu berücksichtigen sind, wenn sie rechtlich entstanden sind (§ 37 Absatz 2 
Abgabenordnung). 
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Der BFH hat demgegenüber mit Urteil vom 4. Juli 2012 (II R 15/11, BStBl. II 
Seite 790) - entschieden, dass vom Erblasser herrührende Steuerschulden für 
das Todesjahr als Nachlassverbindlichkeiten gemäß § 10 Absatz 5 Nummer 1 
ErbStG abzugsfähig sind. Durch die vorgenannte Rechtsprechung des BFH und 
die Regelung in der bisherigen Fassung des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG 
wurden Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden, die das Todesjahr des 
Erblassers betreffen, unterschiedlich behandelt. Diese Ungleichbehandlung 
wird durch die Neufassung des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG beseitigt. Die 
Neuregelung führt dazu, dass sowohl die das Todesjahr des Erblassers 
betreffenden Steuererstattungsansprüche anzusetzen als auch die 
Steuerschulden abzuziehen sind. 


Zu Nummer 2: 


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht. 


84. Zu Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 6 Satz 3, Satz 4a Absatz 4f - neu -, 


Satz 5, 


 § 37 Absatz 18 - neu -ErbStG)


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 10 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Schulden und Lasten sind nicht abzugsfähig, soweit die 


Vermögensgegenstände, mit denen diese in wirtschaftlichem 


Zusammenhang stehen, steuerbefreit sind.“
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b) Nach Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt: 


„Schulden und Lasten, die nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang 


mit einzelnen Vermögensgegenständen des Erwerbs stehen, sind 


anteilig allen Vermögensgegenständen des Erwerbs zuzurechnen. Dies 


gilt nicht für Kosten im Sinne des Absatzes 5 Nummer 3. Der jeweilige 


Anteil bemisst sich nach dem Verhältnis des Werts des 


Vermögensgegenstands nach Abzug der mit diesem 


Vermögensgegenstand in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden 


Schulden und Lasten zum Gesamtwert der Vermögensgegenstände 


nach Abzug aller mit diesen Vermögensgegenständen in 


wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten. In 


den Fällen einer Steuerbefreiung nach §§ 13a und 13c ist bei 


Anwendung der Sätze 5 bis 7 nicht auf den einzelnen 


Vermögensgegenstand, sondern auf die Summe der begünstigten 


Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 abzustellen. Der auf den 


einzelnen Vermögensgegenstand entfallende Anteil an den Schulden 


und Lasten im Sinne des Satzes 5 ist nicht abzugsfähig, soweit dieser 


Vermögensgegenstand steuerbefreit ist. 


Die auf das nach §§ 13a und 13c befreite Vermögen entfallenden 


Schulden und Lasten im Sinne der Sätze 5 bis 8 sind nur mit dem 


Betrag abzugsfähig, der dem Verhältnis des nach Anwendung der 


§§ 13a und 13c anzusetzenden Werts dieses Vermögens zu dem Wert 


vor Anwendung der §§ 13a und 13c entspricht.“ 


c) Der bisherige Satz 5 wird gestrichen. 


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 10 Absatz 6 in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 


anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““
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Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Allgemeines 


Nach dem geltenden § 10 Absatz 6 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) sind Schulden und Lasten nicht 
abzugsfähig, soweit sie in wirtschaftlichem Zusammenhang mit 
Vermögensgegenständen stehen, die ganz oder teilweise von der Erbschaft-
und Schenkungsteuer befreit sind. Nach bisheriger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) im Urteil vom 21. Juli 1972 (III R 44/70, BStBl. 
1973 II Seite 3) bestand bei Pflichtteilsansprüchen ein wirtschaftlicher 
Zusammenhang mit den einzelnen erworbenen Vermögensgegenständen 
unabhängig davon, inwieweit sie steuerbar oder steuerbefreit sind, sodass der 
Abzug dieser Last entsprechend beschränkt war. Die Finanzverwaltung 
wendete diese Rechtsprechung entsprechend auf Lasten aus Vermächtnissen 
und güterrechtlichen Zugewinnausgleichsansprüchen an. 


In seinem Urteil vom 22. Juli 2015 (II R 12/14, BStBl. 2016 II Seite 230) - hat 
der BFH nunmehr entschieden, dass ein derartiger wirtschaftlicher 
Zusammenhang mit den einzelnen Vermögensgegenständen bei 
Verpflichtungen zur Zahlung des geltend gemachten Pflichtteils und des 
Zugewinnausgleichs an den überlebenden Ehegatten des Erblassers nicht 
besteht. Nach dem weiteren BFH-Urteil vom 22. Juli 2015 (II R 21/13, BStBl. 
2016 II Seite 228) gilt dies auch für den Fall eines auf Geld gerichteten 
Untervermächtnisses. Der BFH sieht den von § 10 Absatz 6 ErbStG 
vorausgesetzten wirtschaftlichen Zusammenhang nur als gegeben an, wenn 
Schulden oder Lasten bestimmten zum Nachlass gehörenden Vermögens-
gegenständen zugeordnet werden können. Diese Rechtsprechung führt dazu, 
dass die in den Urteilen angesprochenen Schulden und Lasten in voller Höhe 
als Nachlassverbindlichkeiten abgezogen werden können, selbst wenn zum 
Nachlass ganz oder teilweise steuerbefreite Vermögensgegenstände gehören.  


Der BFH hat in seinen vorgenannten Urteilen darauf hingewiesen, dass der 
Gesetzgeber ein allgemeines Abzugsverbot anordnen könne. Ein solcher 
Regelungsbedarf besteht. Es ist folgerichtig, wenn der Erwerb einzelner 
Vermögensgegenstände ganz oder teilweise steuerbefreit ist, auch die Schulden 
und Lasten, die nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang zu bestimmten 
Vermögensgegenständen stehen, entsprechend anteilig zuzuordnen und nicht 
zu berücksichtigen. Damit wird ein ungerechtfertigter doppelter steuerlicher 
Vorteil aus der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung einerseits und zusätzlich 
ungekürztem Schuldenabzug andererseits ausgeschlossen.  







- 107 - Drucksache 356/19 (Beschluss)


Zu Nummer 1 Buchstabe a: 


Wie bisher bleibt ein Abzug von Schulden und Lasten ausgeschlossen, soweit 
diese mit steuerbefreiten Vermögensgegenständen in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. Schulden und Lasten, die in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit nicht steuerbefreiten Vermögensgegenständen stehen, 
bleiben ungekürzt abzugsfähig. 


Zu Nummer 1 Buchstabe b: 


Um einen ungerechtfertigten steuerlichen Vorteil durch den unbegrenzten 
Abzug von Schulden und Lasten zu vermeiden, werden Schulden und Lasten 
anteilig gekürzt, die nicht in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
einzelnen Vermögensgegenständen stehen. 


Nach 4a werden die Schulden und Lasten, die in keinem wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einzelnen Vermögensgegenständen stehen, anteilig allen 
Vermögensgegenständen des Erwerbs zugerechnet. Kosten im Sinne des § 10 
Absatz 5 Nummer 3 ErbStG, z. B. die Kosten der Bestattung des Erblassers, 
der Abwicklung oder Regelung des Nachlasses, werden hiervon ausgenommen, 
weil sie regelmäßig erst nach dem Eintritt des Erbfalls durch den Erwerber 
begründet werden (4b). 


Satz 4c bestimmt den Anteil der jeweiligen Schuld oder Last, der dem 
einzelnen Vermögensgegenstand zugerechnet wird. Der Anteil bemisst sich 
nach dem Verhältnis des Werts des jeweiligen Vermögensgegenstands nach 
Abzug der mit diesem in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden 
und Lasten zum Gesamtwert der Vermögensgegenstände nach Abzug aller mit 
diesen im wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten. 


Bei einer Steuerbefreiung nach §§ 13a und 13c ErbStG ist bei der Aufteilung 
der wirtschaftlich nicht direkt zurechenbaren Schulden nicht auf den einzelnen 
Vermögensgegenstand, sondern auf die Summe des begünstigten Vermögens 
abzustellen, da die Steuerbefreiung auf den Gesamtbetrag des begünstigten 
Vermögens gewährt wird (4d). 


Nach Satz 4e ist der Abzug der anteiligen Schulden und Lasten begrenzt, 
soweit der Vermögensgegenstand steuerfrei ist. Wird eine Steuerbefreiung 
rückwirkend gemindert oder entfällt sie, z. B. für denkmalgeschützte 
Erwerbsgegenstände oder für Familienheime, wird die Steuerfestsetzung 
geändert und dabei auch der Abzug der Schulden und Lasten neu berechnet. 
Dasselbe gilt für den Fall, dass die Steuerbefreiung rückwirkend erhöht oder 
erstmalig gewährt wird. 


Nach Satz 4f ist der Abzug der anteiligen Schulden und Lasten bei einer 
Steuerbefreiung nach §§ 13a und 13c ErbStG begrenzt, soweit für das 
begünstigte Vermögen eine Steuerbefreiung gewährt wird. Wird eine 
Steuerbefreiung rückwirkend gemindert oder entfällt sie, wird die 
Steuerfestsetzung geändert und dabei auch der Abzug der Schulden und Lasten 
neu berechnet. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Steuerbefreiung rückwirkend 
erhöht oder erstmalig gewährt wird.
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Beispiel: 


Alleinerbin des Erblassers E ist Tochter T; Sohn S macht den Pflichtteil in Höhe von 


822 000 EUR geltend. Der Nachlass besteht aus folgendem Vermögen:


Anteile an einer GmbH (vollständig begünstigtes Vermögen) 1 500 000 EUR 


Beteiligung an einer KG (vollständig begünstigtes Vermögen) + 500 000 EUR 


Grundbesitz + 1 500 000 EUR 


Bankguthaben + 1 000 000 EUR 


Wert der Nachlassgegenstände 4 500 000 EUR


Schuld aus Anschaffung GmbH-Anteile + 600 000 EUR 


Schuld aus Anschaffung Grundbesitz + 400 000 EUR 


Konsumentendarlehen + 200 000 EUR 


Pflichtteilslast + 822 000 EUR 


Bestattungskosten + 12 000 EUR 


Wert der Nachlassverbindlichkeiten 2 034 000 EUR


wirtschaftlich zuzuordnende Schulden 


Nettowert des nach § 13a ErbStG begünstigten Vermögens 


(1 500 000 EUR + 500 000 EUR=) 2 000 000 EUR - 600 000 EUR 1 400 000 EUR 


Nettowert des anderen Vermögens 


2 500 000 EUR - 400 000 EUR + 2 100 000 EUR 


Summe 3 500 000 EUR


Aufteilung Pflichtteilslast und Konsumentendarlehen 


(822 000 EUR + 200 000 EUR =) 1 022 000 EUR 


Hiervon entfällt auf das nach § 13a ErbStG begünstigte Vermögen 


1 022 000 EUR x 1 400 000 EUR : 3 500 000 EUR = 408 800 EUR 


das andere Vermögen 


1 022 000 EUR x 2 100 000 EUR : 3 500 000 EUR = 613 200 EUR 


Kürzung des Schuldenabzugs 


Die auf das nach § 13a ErbStG begünstigte 


Vermögen entfallenden Schulden sind zu kürzen. 


Vermögen vor Anwendung des § 13a ErbStG 2 000 000 EUR 


Verschonungsabschlag 85 % (§ 13a Absatz 1 i. V. m.
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§ 13b Absatz 2 ErbStG) ./. 1 700 000 EUR 


verbleibender Wert 300 000 EUR 


Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 ErbStG 


Abzugsbetrag 150 000 EUR 


verbleibender Wert 300 000 EUR 


Abzugsbetrag ./. 150 000 EUR 


Unterschiedsbetrag 150 000 EUR 


davon 50 % ./. 75 000 EUR 


verbleibender Abzugsbetrag 75 000 EUR ./. 75 000 EUR 


Vermögen nach Anwendung des § 13a ErbStG 225 000 EUR 


Abzugsfähiger gekürzter Teilbetrag der Schulden 


Zu kürzender Schuldbetrag 


(600 000 EUR + 408 800 EUR =) 1 008 800 EUR 


Nach Kürzung verbleiben 


1 008 800 EUR x 225 000 EUR : 2 000 000 EUR = 113 490 EUR 


Die dem anderen Vermögen zuzurechnenden ungekürzt 


abzugsfähigen Schulden (400 000 EUR + 613 200 EUR =) + 1 013 200 EUR 


Bestattungskosten + 12 000 EUR 


Insgesamt abzugsfähige Nachlassverbindlichkeiten 1 138 690 EUR 


Wert der Nachlassgegenstände + 4 500 000 EUR 


Abzüglich Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG 


(1 700 000 EUR + 75 000 EUR) ./. 1 775 000 EUR 


abzüglich Nachlassverbindlichkeiten ./. 1 138 690 EUR 


steuerpflichtig verbleibender Wert 1 586 310 EUR


Zu Nummer 1 Buchstabe c: 


Der bisherige Satz 5 wird gestrichen, da er unter den neuen Satz 3 fällt. 


Zu Nummer 2: 


Die Änderungen finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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85. Zu Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 8 Satz 2 -neu -, 


 § 30 Absatz 3 - neu -, 


 § 31 Absatz 1, Satz 3 und 4 -neu,  


 § 35 Absatz 4 -neu, 


 § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG)


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 10 Absatz 8 wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Satz 1. 


b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 


„Satz 1 gilt in den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entsprechend.“ 


2. Dem § 30 wird der folgende Absatz 5 angefügt: 


„(5) In den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 ist von der Stiftung oder 


dem Verein binnen einer Frist von drei Monaten nach dem Zeitpunkt des 


ersten Übergangs von Vermögen auf die Stiftung oder auf den Verein der 


Vermögensübergang dem nach § 35 Absatz 4 zuständigen Finanzamt 


schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige soll folgende Angaben enthalten: 


1. Name, Ort der Geschäftsleitung und des Sitzes der Stiftung oder des 


Vereins, 


2. Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters der Stiftung oder des 


Vereins,
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3. Zweck der Stiftung oder des Vereins, 


4. Zeitpunkt des ersten Vermögensübergangs auf die Stiftung oder den 


Verein, 


5. Wert und Zusammensetzung des Vermögens.“ 


3. Dem § 31 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 3 und 4 angefügt: 


„In den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 kann das Finanzamt von der 


Stiftung oder dem Verein sowie von jedem Familienmitglied im Sinne des 


§ 1 Absatz 1 Nummer 4 und jedem Mitglied des Vereins die Abgabe einer 


Erklärung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist verlangen. Satz 2 


gilt entsprechend.“


4. § 35 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 


„In den Fällen der Steuerpflicht nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 ist das 


Finanzamt zuständig, das sich bei sinngemäßer Anwendung des § 20 


Absatz 1 und Absatz 2 der Abgabenordnung ergibt.“ 


b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 


5. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 10 Absatz 8, § 30 Absatz 5, § 31 Absatz 1 Satz 3 und Satz 4 und 


§ 35 Absatz 4 und Absatz 5 in der am ... [einsetzen: Tag nach der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind 


auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““ 


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.
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Begründung: 


Zu Nummer 1: 


Die Neuregelung stellt klar, dass auch in Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 
ErbStG die zu entrichtende Ersatzerbschaftsteuer die steuerliche 
Bemessungsgrundlage nicht mindert. 


Zu Nummer 2:  


Die Regelung konkretisiert die aufgrund des Verweises in § 30 Absatz 1 
ErbStG auf den Erwerb nach § 1 ErbStG in den Fällen der 
Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG bestehende 
Anzeigepflicht. Die Anzeige ist von der Stiftung oder dem Verein zu erstatten. 
Zudem wird der Inhalt der Anzeige geregelt. 


Zu Nummer 3:  


Die Regelung stellt klar, dass die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung nach 
§ 31 ErbStG auch in Fällen der Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Nr. 4 
ErbStG gilt. Das Finanzamt fordert die Erklärung von der Stiftung, dem 
Verein, dem Familienmitglied oder dem Mitglied des Vereins an. 


Zu Nummer 4: 


Die Regelung stellt klar, welches Finanzamt in den Fällen der 
Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG zuständig ist. Die 
Zuständigkeit bestimmt sich nach dem Ort der Geschäftsleitung. Befindet sich 
dieser nicht im Inland, ist auf den Sitz der Stiftung oder des Vereins 
abzustellen. 


Zu Buchstabe b: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung 
des Absatzes 4. 


Zu Nummer 5: 


Die Änderungen finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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86. Zu Artikel 22a - neu - (§ 13a Absatz 9a - neu -, Absatz 10 Satz 1, 


 § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert 


worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 13a Absatz 9 wird folgender Absatz 9a eingefügt: 


„(9a) Das für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit örtlich 


zuständige Finanzamt im Sinne des § 152 Nummer 2 bis 3 des 


Bewertungsgesetzes stellt das Vorliegen der Voraussetzungen für den 


Abschlag nach Absatz 9 auf den Zeitpunkt der Entstehung der Steuer 


(§ 9) und dessen Höhe nach Absatz 9 auf den Zeitpunkt der Entstehung 


der Steuer (§ 9) gesondert fest, wenn diese Angaben für die 


Erbschaftsteuer von Bedeutung sind. Die Entscheidung über die 


Bedeutung trifft das Finanzamt, das für die Festsetzung der 


Erbschaftsteuer zuständig ist. § 151 Absatz 3 und die  


§§ 152 bis 156 des Bewertungsgesetzes sind auf die Sätze 1 und 2 


entsprechend anzuwenden.“ 


2. § 13b Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nach dem Wort „Schulden“ wird das Wort „und“ durch ein 


Komma ersetzt.


b) Nach der Angabe „Absatzes 7 Satz 2“ werden die Wörter „und das 


Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 4 Nummer 5 Satz 4 


und 5“ eingefügt. 
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3. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 13a Absatz 9a und § 13b Absatz 10 Satz 1 in der am ... 


[einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind auf Erwerbe anzuwenden, 


für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und 


Schenkungsteuergesetzes“. 


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Die Angaben zum Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag nach 
§ 13a Absatz 9 ErbStG und zur Höhe dieses Abschlags sind notwendig, um die 
Steuerentlastung für Unternehmensvermögen (§§ 13a bis 13c und §§ 28 und 
28a ErbStG) zutreffend berechnen zu können. Bislang teilt das 
Betriebsfinanzamt das Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag und 
die Höhe des Abschlags nachrichtlich dem anfordernden 
Erbschaftsteuerfinanzamt mit und stellt dies nicht förmlich fest. Eine 
steuerliche Auswirkung tritt erst im Rahmen der Erbschaft- oder 
Schenkungsteuerfestsetzung ein, in welche diese zuvor nur nachrichtlich 
ermittelten Angaben mit einfließen. 


Das Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag nach § 13a Absatz 9 
ErbStG und dessen Höhe sollen nach den allgemeinen Vorschriften der 
Abgabenordnung (§§ 179 ff AO) und unter Beachtung der bestehenden 
Verfahrensvorschriften des Bewertungsgesetzes (§§ 151 bis 156 BewG) 
gesondert festgestellt werden. Diese Feststellungen stellen jeweils einen 
Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO dar. Zuständig für den Erlass des 
Feststellungsbescheids ist das jeweils für die Bewertung der wirtschaftlichen 
Einheit zuständige Betriebsfinanzamt. Durch die Feststellung dieser Werte 
kann deren zutreffende Höhe zeitnah zum Besteuerungszeitpunkt ermittelt und 
überprüft werden. Das gesamte Verfahren wird sowohl für den 
Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung übersichtlicher und 
einfacher zu handhaben.
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Die Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für den Abschlag erfolgt 
auf den Zeitpunkt der Steuerentstehung und betrifft die Gewährung des 
Abschlags. Hieraus ergibt sich keine Bindungswirkung für die Prüfung, ob die 
Voraussetzungen über den Zeitraum von 20 Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Steuerentstehung eingehalten werden (§ 13a Absatz 9 Satz 5 ErbStG). Das 
Erbschaftsteuerfinanzamt prüft in eigener Zuständigkeit, ob die 
Voraussetzungen innerhalb dieses Zeitraums erfüllt sind. 


Zu Nummer 2:  


Bei der Steuerentlastung für Unternehmensvermögen gehören die Finanzmittel 
des Unternehmens zum nicht begünstigten Verwaltungsvermögen, soweit ihr 
Wert nach Abzug der betrieblichen Schulden 15 Prozent des Werts des 
Betriebsvermögens übersteigt. Der Sockelbetrag von 15 Prozent wird jedoch 
nur gewährt, wenn der Hauptzweck des Unternehmens einer Tätigkeit im Sinne 
des § 13 Absatz 1, des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, des § 18 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes dient (§ 13b Absatz 4 
Nummer 5 Satz 4 und 5 ErbStG). 


Bislang teilt das Betriebsfinanzamt das Vorliegen der Voraussetzungen für den 
Sockelbetrag nachrichtlich dem anfordernden Finanzamt mit und stellt dies 
nicht förmlich fest. Eine steuerliche Auswirkung tritt erst im Rahmen der 
Erbschaft- oder Schenkungsteuerfestsetzung ein, in welche diese zuvor nur 
nachrichtlich ermittelten Angaben mit einfließen. 


Das Vorliegen der Voraussetzungen für den Sockelbetrag soll nach den 
allgemeinen Vorschriften der Abgabenordnung (§§ 179 ff AO) und unter 
Beachtung der bestehenden Verfahrensvorschriften des Bewertungsgesetzes 
(§§ 151 bis 156 BewG) gesondert festgestellt werden. Diese Feststellung stellt 
einen Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO dar. Zuständig für den Erlass des 
Feststellungsbescheids ist das jeweils für die Bewertung der wirtschaftlichen 
Einheit zuständige Betriebsfinanzamt. Durch die Feststellung dieser Werte 
kann deren zutreffende Höhe zeitnah zum Besteuerungszeitpunkt ermittelt und 
überprüft werden. Das gesamte Verfahren wird sowohl für den 
Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung übersichtlicher und 
einfacher zu handhaben.


Zu Nummer 3:  


Die Änderungen finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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87. Zu Artikel 22a - neu - (§ 14 Absatz 2, § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 14 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Führt der Eintritt eines Ereignisses mit Wirkung für die 


Vergangenheit zu einer Veränderung des Werts eines früheren, in die 


Zusammenrechnung einzubeziehenden Erwerbs, gilt dies auch für den 


späteren Erwerb als Ereignis mit Wirkung für die Vergangenheit nach § 175 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung (rückwirkendes Ereignis). 


Für den späteren Erwerb gelten auch der erstmalige Erlass, die Änderung 


und die Aufhebung eines Steuerbescheids für einen früheren, in die 


Zusammenrechnung einzubeziehenden Erwerb als rückwirkendes Ereignis. 


Dasselbe gilt auch, soweit eine Änderung der Steuerfestsetzung für den 


früheren Erwerb lediglich zu einer geänderten anrechenbaren Steuer führt.“ 


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 14 Absatz 2 in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 


anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““
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Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende Erwerbe 
sind bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer des jeweils letzten Erwerbs im 
Zehnjahreszeitraum mit diesem letzten Erwerb zusammenzurechnen (§ 14 
ErbStG). Dabei verlieren die einzelnen Erwerbe aber nicht ihre 
Selbständigkeit. Es geht lediglich darum, die Steuer für den letzten Erwerb 
zutreffend zu ermitteln. 


Mit Urteil vom 12. Juli 2017 (Az. II R 45/15) hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass eine geänderte Steuerfestsetzung für den Vorerwerb für sich 
allein gesehen kein rückwirkendes Ereignis ist, das die Änderung der 
Steuerfestsetzung für den nachfolgenden Erwerb zulässt. § 14 Absatz 2 ErbStG 
in der Fassung, wie er durch Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe b des 
Erbschaftsteuerreformgesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl I 2008, 3018) 
mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in das Gesetz eingefügt wurde, stelle keine 
Änderungsvorschrift dar, sondern sei nach dem klaren Wortlaut lediglich eine 
Regelung zur Bestimmung der Festsetzungsfrist für den späteren Erwerb. 


Daraus folgt, dass nach geltendem Recht eine Aufhebung oder Änderung der 
Steuerfestsetzung für den Vorerwerb keine Wirkung auf die Steuerfestsetzung 
für den Nacherwerb hat. Vielmehr ist die Frage, ob die Voraussetzungen für 
eine Änderung der Steuerfestsetzung für den späteren Erwerb erfüllt sind, 
grundsätzlich eigenständig zu prüfen. Je nach Ergebnis können sich hieraus 
steuerliche Auswirkungen zuungunsten und zugunsten des Steuerpflichtigen 
ergeben.
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Beispiel: 


Vater V überträgt auf Sohn S zum 1. Februar ein Wertpapierdepot im Wert von 
450.000 Euro. Am 30. April verstirbt V und hinterlässt S (Alleinerbe) einen 
Nachlass im Wert von 400.000 Euro. 


Nach Abgabe der Steuererklärungen nimmt das zuständige 
Erbschaftsteuerfinanzamt mit Bescheiden vom 13. Januar des Folgejahres 
folgende Steuerfestsetzungen vor:


Schenkung Erwerb von Todes wegen 


Bereicherung 450.000 Euro 400.000 Euro


+ Vermögen aus Vorerwerben 450.000 Euro


./. persönlicher Freibetrag 400.000 Euro 400.000 Euro


= steuerpflichtiger Erwerb 50.000 Euro 450.000 Euro


x Steuersatz 7 % 15 %


= tarifliche Steuer 3.500 Euro 67.500 Euro


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro 3.500 Euro


= festzusetzende Steuer 3.500 Euro 64.000 Euro


Mit Einspruch vom 31. Januar wendet sich S gegen den 
Schenkungsteuerbescheid und macht geltend, dass bei der Steuerfestsetzung 
die von ihm im Rahmen der Zuwendung übernommene Gegenleistung von 
100.000 Euro zu Unrecht nicht berücksichtigt wurde. 


Den Erbschaftsteuerbescheid greift S nicht an. Er erwächst in Bestandskraft. 


Mit geändertem Schenkungsteuerbescheid vom 28. März hilft das Finanzamt 
dem Einspruch gegen den Schenkungsteuerbescheid ab und setzt folgende 
Steuer fest:


Schenkung 


Bereicherung 350.000 Euro 


(450.000 Euro - 100.000 Euro)


+ Vermögen aus Vorerwerben 


./. persönlicher Freibetrag 400.000 Euro


= steuerpflichtiger Erwerb 0 Euro


x Steuersatz 0 % 


= tarifliche Steuer 0 Euro


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro


= festzusetzende Steuer 0 Euro
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Wegen der Bestandskraft des Erbschaftsteuerbescheides kann dieser nicht mehr 
geändert werden. Wäre eine Änderung möglich, würde sich folgende 
Erbschaftsteuer ergeben:


Erwerb von Todes wegen 


Bereicherung 400.000 Euro


+ Vermögen aus Vorerwerben 350.000 Euro


./. persönlicher Freibetrag 400.000 Euro


steuerpflichtiger Erwerb 350.000 Euro


x Steuersatz 15 % 


= tarifliche Steuer 52.500 Euro


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro


= festzusetzende Steuer 52.500 Euro


Aufgrund der fehlenden Korrekturmöglichkeit des Erbschaftsteuerbescheids 
ergibt sich für S eine um 11.500 Euro zu hohe Steuer. 


Durch den neuen Satz 1 wird für den Fall, dass die Steuerfestsetzung für einen 
Vorerwerb auf Grund eines rückwirkenden Ereignisses im Sinne des § 175 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung geändert wird, eine 
Änderungsmöglichkeit zur Korrektur einer Steuerfestsetzung für den 
nachfolgenden Erwerb geschaffen. Im Ergebnis wird so (wieder) eine 
Gleichstellung von mehreren Erwerben im Zehnjahreszeitraum mit einem 
einheitlichen Erwerb auch bei einer nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Abgabenordnung geänderten Steuerfestsetzung für den Vorerwerb erreicht. 


Durch den neuen Satz 2 wird sichergestellt, dass auch der erstmalige Erlass, die 
Änderung und die Aufhebung einer Steuerfestsetzung für einen Vorerwerb als 
rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Abgabenordnung für die Steuerfestsetzung des nachfolgenden Erwerbs gelten 
und in solchen Fällen die Steuerfestsetzung für den Nacherwerb zutreffend 
geändert werden kann. 


Satz 3 entspricht inhaltlich der bisherigen Regelung in § 14 Absatz 2 Satz 2 
ErbStG. 


Zu Nummer 2: 


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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88. Zu Artikel 22a - neu - (§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 


 § 37 Absatz 18 -neu -ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. In § 29 Abs. 1 Nummer 4 Satz 2 ErbStG wird die Angabe „§ 58 Nummer 5 


der Abgabenordnung“ durch die Angabe „§ 58 Nummer 6 der 


Abgabenordnung“ ersetzt. 


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 in der am ... [einsetzen: Tag nach 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 


ist auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““ 


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkung-steuergesetzes“.
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Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 58 AO durch das 
Ehrenamtsstärkungsgesetz (BGBl. I 2013, 556). Die Regelung, auf die in § 29 
Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 ErbStG verwiesen werden soll, findet sich nicht 
mehr in § 58 Nummer 5 AO, sondern in § 58 Nummer 6 AO. 


Zu Nummer 2:  


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht. 


89. Zu Artikel 25 Nummer 1 bis 4 und 5 (§ 3 Nummer 5 und 7 Absatz 2, 


 § 16 Absatz 1,Absatz 2 und 


Absatz 3, 


 § 20 Absatz 1 Satz 2 und  


 § 26 RennwettLottG) 


Artikel 26 Nummer 1 (§ 31a Absatz 9 Satz 2 RennwettLottGABest)


a) Artikel 25 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Nummer 1 bis 4 sind zu streichen. 


bb) Nummer 5 ist wie folgt zu fassen: 


„5. Der Wortlaut des § 26 wird wie folgt gefasst: 


„Die Finanzbehörde kann die nach § 30 der Abgabenordnung 


geschützten personenbezogenen Daten der betroffenen Person 


gegenüber der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde 


offenbaren, soweit es dem Verfahren der Glücksspielaufsicht 


dient.““







Drucksache 356/19 (Beschluss) - 122 -


b) Artikel 26 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 26 


Änderung der Ausführungsbestimmungen zum 


Rennwett- und Lotteriegesetz“ 


In § 31a der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz 


in der im Bundesgesetz Teil III Gliederungsnummer 611-14-1, 


veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 2 des 


Grundgesetzes vom 29. Juni 2012 (BGBl. S. 1424) geändert worden sind, 


werden in Absatz 3 Satz 2 die Wörter „sein steuerlicher Beauftragter“ durch 


die Wörter „seinem steuerlichen Beauftragten“ ersetzt.


Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Zu Doppelbuchstabe aa: 


Zu den Nummern 1 bis 4 (§ 3 Nummer 5, § 7 Absatz 2, § 16 und § 20 Absatz 1 
Satz 1) 


Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 8 Satz 1 Landeshaushaltsordnung 
für Baden-Württemberg) sind Steuern wie alle anderen Einnahmen allgemeine 
Deckungsmittel und dienen zur Finanzierung aller Ausgaben. Eine 
Beschränkung auf die Verwendung für bestimmte Zwecke ist nach § 8 Satz 2 
Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg zwar durch Gesetz (wie z. B. 
§ 16 RennwLottG) oder durch Haushaltsvermerk möglich, ist aber aus 
grundsätzlichen fiskalischen und haushaltsverfassungsrechtlichen Erwägungen 
kritisch zu prüfen und auf absolute Ausnahmefälle zu beschränken. Die 
Erweiterung des bereits bestehenden, nichtsteuerlichen Zuweisungsverfahrens 
an die Rennvereine um das Aufkommen der Sportwettensteuer, das von 
ausländischen Anbietern durch Wetten auf inländische Pferderennen generiert 
wird, ist wegen der damit verbundenen Belastung des Haushalts abzulehnen.   


Zu Doppelbuchstabe bb: 


Die Änderung ist eine Folgeänderung zu der Änderung des § 30 Absatz 2 
Abgabenordung durch das Gesetz zur Änderung des 
Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2541). 


Zu Buchstabe b:


Die Streichung von Nummer 2 ist eine Folgeänderung der unveränderten 
Beibehaltung der Nummern 1 bis 4 in Artikel 25. 
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90. Zu Artikel 27a - neu - (§ 3 Nummer 7 Buchstabe f - neu - KraftStG 2002) 


Nach Artikel 27 ist folgender Artikel 27a einzufügen: 


„Artikel 27a 


Änderung der Kraftfahrzeugsteuergesetzes 


§ 3 Nummer 7 des Kraftfahrzeugsteuergesetztes in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3818), das zuletzt durch 


Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Juni 2017 (BGBl. I S. 1491) geändert worden ist 


wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe d wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Buchstabe e wird am Ende das Wort „oder“ angefügt. 


c) Folgender Buchstabe f wird angefügt: 


„f) zur Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen außerhalb 


eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs oder zum Erhalt des 


ländlichen Raumes, wenn diese Arbeiten durch Mitglieder der 


Berufsgenossenschaft erfolgen““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 27 Änderung des Gesetzes 


zum Erlass und zur Änderung marktordnungsrechtlicher Vorschriften sowie zur 


Änderung des Einkommensteuergesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 27a Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes“
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Begründung: 


Durch den fortlaufenden Strukturwandel in der Landwirtschaft erfolgen 
landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. die Bewirtschaftung und Pflege von 
kleineren Wiesen, Weiden oder Waldstücken - ohne Verkauf von Produkten 
sowie die Pflege des Grundeigentums, insbesondere des historischen 
Hofumfeldes) zunehmend nicht mehr im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs, sondern vermehrt von nicht hauptberuflichen 
Landwirten. Die Pflege und Offenhaltung der Landschaft, die Erhaltung von 
natürlichen Ökosystemen, des regionalen Landschaftscharakters und die 
Erhaltung der Kulturlandschaft mit ihrem Erholungswert liegen im originären 
öffentlichen Interesse. 


Die Leistungen werden von den Grundstückeigentümern und -bewirtschaftern 
kostenlos für die Allgemeinheit erbracht. Vor diesem Hintergrund soll ein 
Gesetzesentwurf zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes eingebracht 
werden, mit der in § 3 Nummer 7 Buchstabe f KraftStG 2002-E ein 
Steuerbefreiungstatbestand für landwirtschaftliche Fahrzeuge geschaffen wird, 
die für landschaftspflegerische Maßnahmen außerhalb eines 
landwirtschaftlichen Betriebs eingesetzt werden. Die Einführung des neuen 
Steuerbefreiungstatbestandes kann einen wertvollen Beitrag zur Sicherstellung 
einer dauerhaften, nachhaltigen Pflege und Erhaltung wertvoller 
Landschaftsbestandteile, des Artenschutzes und zum Erhalt des ländlichen 
Raumes leisten.  


Mit der Anknüpfung an die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft wird 
sichergestellt, dass nicht jedweder Fahrzeughalter, der außerhalb eines land-
und forstwirtschaftlichen Betriebs landwirtschaftlich tätig ist, in den Genuss 
der Steuerbefreiung kommt. Da der Unternehmerbegriff der 
Berufsgenossenschaftsversicherung aber weiter gefasst ist, als der Begriff des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, können auch nicht hauptberufliche 
Landwirte von der Steuerbefreiung profitieren. Mitglieder der 
Berufsgenossenschaft nutzen eine auf Dauer angelegte planmäßige Fläche zum 
Beispiel auch zur Erhaltung des Kulturzustandes einer landwirtschaftlichen 
Fläche. Auf die Größe der Grundstücke kommt es dabei nicht an. Auch die 
Nutzung von Kleinstflächen ist möglich.
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91. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu  


prüfen, ob über die bisherigen Maßnahmen hinaus steuerliche Anreize zur  


Mobilisierung von privatem Wagniskapital geschaffen und die Bedingungen für 


Wagniskapital weiter verbessert werden können. Insbesondere betrifft dies die 


Einführung einer steuerwirksamen Sofortabschreibungsmöglichkeit beim 


Erwerb von Anteilen an begünstigten Start-ups. Eine solche 


Sonderabschreibungsmöglichkeit auf die Anschaffungskosten wirkt sich 


investitionsfördernd aus und verringert das finanzielle Risiko der Investoren. 


Der Bundesrat regt dabei an, die Vorschriften dergestalt auszugestalten, dass 


der abschreibungsbedingte Steuerverzicht des Fiskus im Erfolgsfall durch eine 


entsprechende Besteuerung des Veräußerungsgewinns wieder kompensiert 


wird. Der Vorteil hierbei liegt darin, dass der Staat nur dann einen Teil des 


Investitionsrisikos übernimmt, wenn auch der Investor einen Verlust macht; bei 


Erwirtschaftung eines Gewinns durch den Investor hätte der Staat keinen 


Steuerausfall zu verzeichnen.


92. Zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie 


(Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben i und j MWStSystRL)


Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob bei der 


Umsetzung des Artikels 132 Absatz 1 Buchstaben i und j MWStSystRL und der 


hierzu ergangenen Rechtsprechung des EuGH die Möglichkeiten für eine 


Steuerbefreiung der Bildungs- und Schulungsmaßnahmen vollumfänglich 


ausgeschöpft wurden und ggf. Nachbesserungen vorzunehmen.


Begründung:


Mit der vorgesehenen Änderung der Steuerbefreiungen nach § 4 Nummer 21 
sowie § 4 Nummer 22 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes (UStG) werden 
die nationalen Regelungen an die zwingenden unionsrechtlichen Vorgaben 
angepasst. Dabei ist beabsichtigt, § 4 Nummer 22 Buchstabe a UStG in § 4 
Nummer 21 UStG zu integrieren. 
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Durch den neu gefassten § 4 Nummer 21 UStG wird die Steuerbefreiung für 


- Schul- und Hochschulunterricht, 


- Ausbildung, 


- Fortbildung 


- berufliche Umschulung 


- und damit eng verbundene Lieferungen und sonstige Leistungen 


gewährleistet. 


Dieser setzt die unionsrechtliche Terminologie des Artikels 132 Absatz 1 
Buchstabe i und j der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MWStSystRL) um. 


Die Steuerbefreiung kann von Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit 
solchen Aufgaben betraut sind, in Anspruch genommen werden, sofern sie o. g. 
Leistungen erbringen. Ebenso sind o. g. Leistungen steuerfrei, wenn sie von 
anderen Einrichtungen erbracht werden, deren Zielsetzung mit der einer 
Bildungseinrichtung des öffentlichen Rechts vergleichbar ist. 


Nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i MwStSystRL sind o. g. Leistungen 
durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit solchen Aufgaben betraut 
sind, oder andere Einrichtungen mit von dem betreffenden Mitgliedstaat 
anerkannter vergleichbarer Zielsetzung von der Umsatzsteuer zu befreien. 
Hinsichtlich der Frage, welche "anderen Einrichtungen" unter die 
Steuerbefreiung fallen, besteht für die Mitgliedstaaten folglich ein Spielraum, 
soweit der Mitgliedstaat festlegen kann, welche vergleichbare Zielsetzung er 
anerkennt. 


Es ist daher zu prüfen, ob bei der Umsetzung die Möglichkeiten für eine 
Steuerbefreiung der Bildungs- und Schulungsmaßnahmen vollumfänglich 
ausgeschöpft wurden und ggf. sind Nachbesserungen vorzunehmen.
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02.10.2019 


Unterrichtung 
durch die Bundesregierung


Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
– Drucksache 19/13436 – 


Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 


Gegenäußerung der Bundesregierung  


Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt:


Zu Ziffer 1 Artikel 1 Nummer 3a - neu - und Nummer 24 Buchstabe a0 - neu - (§ 3a Absatz 3a - 


neu -, § 52 Absatz 4a Satz 4 - neu - EStG)


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.


Zu Ziffer 2 Artikel 1 Nummer 4a - neu - und Nummer 24 Buchstabe a1 -neu - (§ 5a Absatz 6 


Satz 2 - neu -, § 52 Absatz 10 Satz 5 - neu - EStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 3 Artikel 1 Nummer 5a - neu -, Nummer 24 Buchstabe b1 - neu - (§ 7g Absatz 7 Satz 


6, § 52 Absatz 16 Satz 6 - neu - EStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.


Zu Ziffer 4 Artikel 1 (zu Bescheinigungen nach § 7h Absatz 2, § 7i Absatz 2 und § 10f i. V. m. 


§§ 7h bzw. 7i EStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 5 Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe b (§ 7h Absatz 2 Satz 1 EStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 
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Zu Ziffer 6 Artikel 1 Nummer 8 (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Eine ergänzende Aufnahme der Wörter „im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung“ in den Gesetzes-


text des Satzes 2 – neu – wird nicht für notwendig erachtet. 


Zu Ziffer 7 Artikel 1 Nummer 12a - neu - (§ 22 Nummer 5 Satz 15 EStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 8 Artikel 1 Nummer 12b - neu - (§ 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 - neu - EStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 9 Artikel 1 Nummer 12c - neu - (§ 32d Absatz 3 Satz 3 - neu - EStG)


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.


Zu Ziffer 10 Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe a - neu - (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 11 Artikel 1 Nummer 16a - neu - (§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 12 Artikel 1 Nummer 21, Nummer 24 Buchstabe i (§ 50 Absatz 1 Satz 2, § 52 Ab-


satz 46 Satz 10 EStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 13 Artikel 1 Nummer 21 Buchstabe b (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 EStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 14 Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe e (§ 52 Absatz 20 Satz 1, Satz 2 - neu - EStG)


Die Bundesregierung teilt das mit dem Antrag verfolgte Anliegen, hält den konkreten Umsetzungs-


vorschlag jedoch für ungeeignet. 


Die Regelung korrespondiert mit dem ergänzten Abzugsverbot in § 4 Absatz 5 Nummer 8 EStG, 


sowie der entsprechenden Anwendungsregelung in § 52 Absatz 6 EStG. Um das mit diesem Antrag 


verfolgte Ziel zu erreichen ist (im Rahmen der parlamentarischen Beratung) das Wort „damit“ in § 


52 Absatz 20 Satz 1 EStG durch die Wörter „mit der Geldstrafe, den sonstigen Rechtsfolgen ver-
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mögensrechtlicher Art, bei denen der Strafcharakter überwiegt, oder den Leistungen zur Erfüllung 


von Auflagen oder Weisungen, soweit die Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wieder-


gutmachung des durch die Tat versursachten Schadens dienen,“ zu ersetzen. Ferner ist, um einen 


Gleichlauf sicherzustellen, auch die Anwendungsregelung zu der korrespondierenden Regelung im 


Körperschaftssteuergesetz (§ 10 Nummer 3 und § 34 Absatz 6c KStG) entsprechend zu ändern. 


Zu Ziffer 15 Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b1 - neu -, Buchstabe b2 - neu - (§ 3 Nummer 26 


Satz 1, Nummer 26a Satz 1 EStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. Auf die Antwort zu Ziffer 73 wird verwiesen. 


Zu Ziffer 16 Artikel 2 Nummer 3a - neu -, Artikel 4a - neu - (§ 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 


EStG, § 8c Absatz 2 EStDV)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 17 Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe b - neu -, Buchstabe c - neu -, Nummer 24 Buchsta-


be c (§ 6 Absatz 2 Satz 1, Absatz 2a, § 52 Absatz 12 Satz 5a - neu - und 5b - neu - 


EStG)


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag für das laufende Gesetzgebungsverfahren ab. 


Zu Ziffer 18 Artikel 2 Nummer 5 (§ 7c Absatz 1, Absatz 2 EStG), Artikel 2 Nummer 24 Buchsta-


be d (§ 52 Absatz 15b EStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 19 Artikel 2 (§ 8 Absatz 2 Satz 11 EStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 20 Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe c - neu - (§ 10 Absatz 2a Satz 01 - neu - EStG)


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag für das laufende Gesetzgebungsverfahren ab.


Die Bundesregierung steht dem Vorschlag grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Die Einfüh-


rung eines neuen Datenübermittlungsverfahrens bedarf jedoch gründlicher Vorbereitung und einer 


gewissen Vorlaufzeit. Es ist geplant, zunächst das neu eingeführte Datenübermittlungsverfahren zu 


§ 10 Absatz 4b Satz 3 bis 6 EStG zu evaluieren, um diese Ergebnisse dann in die weiteren Überle-


gungen zu einem neuen Datenübermittlungsverfahren für Beiträge zur Rentenversicherung einflie-


ßen zu lassen. 
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Zu Ziffer 21 Artikel 2 Nummer 8 (§ 10 Absatz 1a Nummer 2 EStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 22 Artikel 2 (§ 11 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 EStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 23 Artikel 2 Nummer 9a - neu - (§ 13 Absatz 6 Satz 1 EStG), Nummer 11 Buchstabe a0


- neu - (§ 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG), Anlage 2 (Nummer 1 Buchstabe f zu 


§ 43 EStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 24 Artikel 2 Nummer 10 (§ 17 Absatz 2a EStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 25 Artikel 2 Nummer 10, Nummer 11 (§ 17 Absatz 2 Satz 7 und 8 - neu -, § 20 Ab-


satz 2 EStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 26 Artikel 2 Nummer 11a - neu - (§ 21 Absatz 2 Satz 1, 2 und Satz 3 - neu - EStG)


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag hinsichtlich der Änderungen in § 21 Absatz 2 Satz 1 und 


2 EStG ab. 


Verbilligte Wohnraumüberlassungen sind häufig bei der Vermietung zwischen Angehörigen vorzu-


finden. Es besteht daher die Gefahr einer missbräuchlichen Nutzung der Regelung. Auch kann 


nicht ausgeschlossen werden, dass die Herabsetzung der Teilentgeltlichkeitsgrenze zu einer Beihil-


fe im Sinne von Artikel 107 AEUV führt. Um das Ansteigen des durchschnittlichen Mietniveaus 


und damit die Vergleichsmiete zu bremsen, soll mit dem Entwurf des Gesetzes zur Verlängerung 


des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete zudem der Betrachtungszeitraum 


für den Mietspiegel von vier auf sechs Jahre verlängert werden. 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag zur Anfügung des § 21 Absatz 2 Satz 3 – neu – EStG 


prüfen. 


Zu Ziffer 27 Artikel 2 (§ 21 Absatz 2 EStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 
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Zu Ziffer 28 Artikel 2 (§ 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 29 Artikel 2 Nummer 12a - neu -, Nummer 24 Buchstabe g1 - neu - (§ 32d Absatz 2 


Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1, § 52 Absatz 33a Satz 01 und 02 - neu - EStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 30 Artikel 2 Nummer 15a - neu - (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 - neu - EStG)


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Mit der Bewertungsabschlagsregelung in Artikel 2 Nummer 6 des Gesetzentwurfs der Bundesregie-


rung wird bereits eine geeignete Maßnahme mit derselben Zielrichtung umgesetzt.


Zu Ziffer 31 Artikel 2 allgemein


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 32 Artikel 2 Nummer 19 (§ 44 Absatz 1 Satz 4 EStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 33 Artikel 3 Nummer 2 (§ 62 Absatz 2 EStG), Artikel 30 (§ 1 Absatz 3 BKGG), Artikel 


32 (§ 1 Absatz 7 BEEG) und Artikel 34 (§ 1 Absatz 2a UhVorschG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.


Die vorgeschlagenen Regelungen berücksichtigen die europa- und die verfassungsrechtlichen Vor-


gaben. Denn es wird nicht mehr, wie bisher, verlangt, dass die Arbeitsmarktintegration und zusätz-


lich die Voraufenthaltszeit erfüllt werden. Vielmehr werden als Indizien für einen voraussichtlich 


dauerhaften Aufenthalt sowohl auf den Voraufenthalt, der deutlich verkürzt ist, als auch auf die 


Arbeitsmarktintegration abgestellt. Nur eine dieser beiden alternativen Voraussetzungen muss er-


füllt werden. Für erwerbstätige Personen ist ein Ausschluss der Leistungen für länger als sechs 


Monate europarechtlich nicht zulässig, Art. 12 RL 2011/98. 


Zu Ziffer 34 § 56 EStDV 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 35 Artikel 4a - neu - (§ 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, § 84 Absatz 2c EStDV)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 
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Zu Ziffer 36 Artikel 4a - neu - (§ 56 Absatz 1 Satz 2 EStDV)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 37 Artikel 4b - neu - (§ 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 LStDV)


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.


Zu Ziffer 38 Artikel 5 (§ 8b Absatz 1 Satz 4 KStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 39 Artikel 5 Nummer 7a - neu -, Nummer 11 Buchstabe g1 - neu - (§ 15 Satz 1 Num-


mer 2 Satz 2, § 34 Absatz 6f - neu - KStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 40 Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen und dabei insbesondere weniger 


bürokratische Lösungsansätze einbeziehen.


Zu Ziffer 41 Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe c1 - neu - und Nummer 5 (§ 3 Nummer 24 und § 36 


Absatz 2 Satz 2a - neu - GewStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 42 Artikel 6 Nummer 1a - neu -, Nummer 5 (§ 7 Satz 3 und § 36 Absatz 2a - neu - Ge-


wStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 43 Artikel 6 Nummer 3a - neu - (§ 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 44 Artikel 6 Nummer 3 Buchstabe c (§ 9 Nummer 7 GewStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 45 Artikel 7 (GewStDV)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 
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Zu Ziffer 46 Artikel 8 Nummer 7 Buchstabe b (§ 12 Absatz 2 Nummer 14 UStG)


Die Bundesregierung ist an die Europäische Kommission mit der Frage herangetreten, wie der Zu-


griff auf Datenbanken umsatzsteuerlich zu behandeln ist, die eine Vielzahl von elektronischen Bü-


chern, Zeitungen oder Zeitschriften oder Teilen von diesen enthalten sowie darüber hinausgehende 


elektronische Funktionen anbieten. Die Antwort der Europäischen Kommission erlaubt grundsätz-


lich die Begünstigung dieser Datenbanken. Der Gesetzentwurf wird angepasst, so dass auch die 


elektronische Bereitstellung eines Datenbankzugangs künftig ermäßigt besteuert wird.


Zu Ziffer 47 Artikel 8 Nummer 7a - neu - (§ 19 Absatz 1 Satz 1 UStG)


In dem vom Kabinett am 18. September 2019 beschlossenen Entwurf eines Dritten Bürokratieent-


lastungsgesetzes (BR-Drs. 454/19) ist vorgesehen, dass die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer in 


§ 19 UStG für das vorangegangene Kalenderjahr von derzeit 17.500 € auf 22.000 € angehoben 


wird. Die Anhebung berücksichtigt die seit der letzten Anpassung erfolgte allgemeine Preisent-


wicklung. 


Zu Ziffer 48 Artikel 8 Nummer 7b - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG)


Der Vorschlag kollidiert mit Ziffer 55 (gleiche Regelung, abweichendes Inkrafttreten).


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag für das laufende Gesetzgebungsverfahren ab. 


Zu Ziffer 49 Artikel 8 Nummer 10a - neu - (§ 27a Absatz 1a - neu -, Absatz 2 Satz 2a - neu - 


UStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 50 Artikel 9 Nummer 4, Nummer 7, Nummer 8 (§ 3 Absatz 6a, § 6a Absatz 1 Satz 1, 


§ 6b UStG)


Die Bundesregierung hält eine Prüfung für entbehrlich. 


Die Definition des Begriffs „Verwendung einer USt-IdNr.“ in Abschnitt 3a.2 Abs. 10 Satz 2 ff. 


Umsatzsteueranwendungserlass enthalten. „Verwendung einer USt-IdNr.“ setzt hiernach ein positi-


ves Tun des Leistungsempfängers, in der Regel bereits bei Vertragsabschluss, voraus. Der Begriff 


„Verwenden“ in Artikel 9 Nummer 4, Nummer 7, Nummer 8 des Gesetzentwurfs ist gleichermaßen 


zu verstehen. Eine über diese Definition hinausgehende Definition im Gesetz wird als entbehrlich 


erachtet.


Zu Ziffer 51 Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe d (§ 4 Nummer 18 UStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Klarstellung, dass auch die kurzfristige Vermietung von 


Wohnraum an Studierende zukünftig von der Steuerbefreiung erfasst sein kann, nachkommen.  
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„Begünstigte Studentenwerke erbringen als Mitglied eines amtlich anerkannten Wohlfahrtsverban-


des im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Zwecke Leistungen der Sozialfürsorge und der sozialen 


Sicherheit. Leistungen gegenüber dem in Abhängigkeit vom Hochschulgesetz und dem Studenten-


werksgesetz des jeweiligen Bundeslandes begünstigten Personenkreis eines Studentenwerks, kön-


nen unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nummer 18 UStG weiterhin umsatzsteuerfrei 


sein.“ 


Zu Ziffer 52 Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe e (§ 4 Nummer 23 Buchstabe c UStG)


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.


Zu Ziffer 53 Artikel 9 Nummer 8 (§ 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 54 Artikel 9 Nummer 13 Buchstabe a - neu - (§ 18a Absatz 1 Satz 1 UStG)


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 


Zu Ziffer 55 Artikel 9 Nummer 14a - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG)


Der Vorschlag kollidiert mit Ziffer 48 (gleiche Regelung, abweichendes Inkrafttreten).


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag für das laufende Gesetzgebungsverfahren ab. 


Zu Ziffer 56 Artikel 10 Nummer 1 und Nummer 2 (§ 4 Nummer 21 und Nummer 22 UStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Nach Auffassung der Bundesregierung wird der Regelungsumfang des (bisherigen) § 4 Nummer 22 


Buchstabe a UStG in § 4 Nummer 21 und 23 – neu – (jedoch) unverändert fortgeführt. Zudem geht 


die Bundesregierung von keiner Einschränkung für den Bereich der Erwachsenen-, Familien- und 


Jugendbildung sowie für die Bereiche der sozialgesellschaftlichen und allgemeinen Weiterbildung 


aus, wird aber eine Klarstellung vornehmen. 


Zu Ziffer 57 Artikel 10 Nummer 1 Buchstabe a und b (§ 4 Nummer 21 UStG)


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.  


Der Wortlaut des neuen § 4 Nummer 21 Buchstabe a Satz 1 UStG entspricht dem Wortlaut des


zwingend umzusetzenden Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe i MwStSystRL. Es wird darauf hinge-


wiesen, dass der Begriff „Schul- und Hochschulunterricht“ unionsrechtlich auszulegen ist und sich 


nicht an andere nationale Regelungen z. B. an das Hochschulgesetz der Länder anlehnen kann. 
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Auch Schul- und Hochschulunterricht an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakade-


mie ist von der Steuerbefreiungsnorm des § 4 Nummer 21 UStG wie bisher unverändert erfasst. 


Die Bundesregierung wird zeitnah ein Anwendungsschreiben in diesem Sinne veröffentlichen. 


Zu Ziffer 58 Artikel 10 Nummer 2 (§ 4 Nummer 22 UStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen.  


Die Europäische Rechtsprechung muss in einer Neuregelung berücksichtigt werden. 


Zu Ziffer 59 Artikel 12 Nummer 2 (§ 17a Absatz 1 Satz 1 UStDV)


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.


Zu Ziffer 60 Artikel 12 Nummer 2 (§ 17a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a UStDV)


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.


Zu Ziffer 61 Artikel 14 (§ 1 Absatz 2 InvStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 62 Artikel 14 (§ 10 Absatz 5 InvStG)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 63 Artikel 14 Nummer 8 Buchstabe d (§ 20 Absatz 4 InvStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 64 Artikel 14 Nummer 8a - neu - (§ 22 Absatz 3 InvStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 65 Artikel 14 Nummer 13 Buchstabe a - neu - (§ 49 Absatz 1 Satz 3 - neu - InvStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 66 Artikel 14 Nummer 15 Buchstabe c (§ 56 Absatz 6 Satz 2a - neu -, Satz 3a - neu -, 


Satz 4 InvStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 
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Zu Ziffer 67 Artikel 18 Nummer 2 Buchstabe b (§ 30 Absatz 4 Nummer 2b AO)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 68 Artikel 18 Nummer 2a - neu - (§ 31 Absatz 2 Satz 1 AO)


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.


Zu Ziffer 69 Artikel 18 Nummer 2b - neu - (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 26 - neu - AO), Arti-


kel 19 Nummer 1a - neu - (§ 1a Absatz 4 EGAO)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. Die Stärkung der Freifunk-Initiativen ist im Koa-


litionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD verankert. Auf die Antwort zu Ziffer 73 wird verwie-


sen.


Zu Ziffer 70 Artikel 18 Nummer 2c - neu - (§ 57 Absatz 3 - neu -, Absatz 4 - neu - AO), Arti-


kel 19 Nummer 1a - neu - (§ 1d Absatz 4 Satz 2 - neu - EGAO)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. Auf die Antwort zu Ziffer 73 wird verwiesen. 


Zu Ziffer 71 Artikel 18 Nummer 2d - neu - (§ 58 Nummer 1 und 2 AO), Artikel 19 Nummer 1a - 


neu - (§ 1d Absatz 4 Satz 3 - neu - EGAO)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. Auf die Antwort zu Ziffer 73 wird verwiesen. 


Zu Ziffer 72 Artikel 18 Nummer 2e - neu - (§ 64 Absatz 3 AO), Artikel 19 Nummer 1a - neu - 


(§ 1d Absatz 4 Satz 4 - neu - EGAO)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen Auf die Antwort zu Ziffer 73 wird verwiesen. 


Zu Ziffer 73 Artikel 18 (zum steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht) 


Die Bundesregierung wird einen Regierungsentwurf zu Reformbedarfen im steuerlichen Gemein-


nützigkeitsrecht vorlegen. 


Zu Ziffer 74 Artikel 18 Nummer 5a - neu -, Artikel 19 Nummer 3 - neu -, Artikel 19a - neu - 


(§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4c Satz 3 - neu - AO, § 26 Absatz 6 - neu - EGAO, 


§ 24c Absatz 3 Satz 1a - neu -, § 64y - neu - KWG)


Die Vorschläge in den Ziffern 74 und 75 decken sich teilweise. Aus diesem Grund nimmt die Bun-


desregierung zu den Vorschlägen gemeinsam Stellung. Die Vorschläge bedürfen vertiefter Prüfung. 
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Zu Ziffer 75 Artikel 18 Nummer 5a - neu - (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4c - neu -, Absatz 8 


Satz 1 Nummer 4 - neu - AO)


Siehe Stellungnahme zu Ziffer 74. 


Zu Ziffer 76 Artikel 18 Nummer 7 (§ 117d AO) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Die Gefahr, die der Bundesrat durch die Anpassung des Gesetzeswortlauts zu verhindern sucht, 


besteht nicht. Statistische Daten sind ihrer Natur nach anonymisiert. Rückschlüsse auf konkrete 


Steuerpflichtige bzw. Steuersachverhalte lassen sich aus (veröffentlichten) statistischen Daten des-


halb nicht ziehen. Die Ergänzung des zweiten Satzes um den Zusatz „nur in anonymisierter Form“ 


hätte eine Tautologie zur Folge.


Durch die beantragte Anpassung würde die Geeignetheit des Gesetzes zur Zweckerreichung beein-


trächtigt, ohne dass dem ein höheres Schutzniveau der Ausgangsdaten gegenüberstünde. 


Zu Ziffer 77 Artikel 18 Nummer 9a - neu - (§ 144 Absatz 4 Satz 2 AO)


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.


Zu Ziffer 78 Artikel 18 Nummer 12 (§ 171 Absatz 5 Satz 1 AO)


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 


Zu Ziffer 79 Artikel 18 Nummer 15a - neu - (§ 259 Satz 1a - neu - AO)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 80 Artikel 18 (§ 146 Absatz 2 ff AO)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 81 Artikel 19 Nummer 3 - neu - (§ 26 Absatz 5 Nummer 2 Satz 1 EGAO)


Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. 


Die vom Bundesrat befürchteten Engpässe bei einer Nacherhebung der IdNr. durch die Banken 


werden vom BZSt nicht gesehen. Daher besteht nach Auffassung der Bundesregierung für die vor-


geschlagene Verlängerung der Frist zur Erhebung der IdNr. keine Notwendigkeit. 


Zu Ziffer 82 Artikel 22a - neu - (§ 5 Absatz 1 Satz 6 - neu -, § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 
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Zu Ziffer 83 Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 1 Satz 3, § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 84 Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 6 Satz 3, Satz 4a bis 4f - neu -, Satz 5, § 37 Ab-


satz 18 - neu - ErbStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 85 Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 8 Satz 2 - neu -, § 30 Absatz 3 - neu -, § 31 Ab-


satz 1, Satz 3 und 4 - neu -, § 35 Absatz 4 - neu -, § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.


Zu Ziffer 86 Artikel 22a - neu - (§ 13a Absatz 9a - neu -, Absatz 10 Satz 1, § 37 Absatz 18 - neu - 


ErbStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 87 Artikel 22a - neu - (§ 14 Absatz 2, § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 88 Artikel 22a - neu - (§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, § 37 Absatz 18 - neu -ErbStG)


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 89 Artikel 25 Nummer 1 bis 4 und 5 (§ 3 Nummer 5 und 7 Absatz 2, § 16 Absatz 1, 


Absatz 2 und Absatz 3, § 20 Absatz 1 Satz 1 und § 26 RennwettLottG), Artikel 26 


Nummer 1 (§ 31a Absatz 3 Satz 2 RennwettLottGABest) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Mit der Erweiterung des nichtsteuerlichen Zuweisungsverfahrens wird einem jahrelang verfolgten 


Anliegen der deutschen Rennvereine Rechnung getragen, die eine Durchführung von Leistungsprü-


fungen mangels geringer Zuweisungsbeträge aus dem Aufkommen der Totalisator- und der Buch-


machersteuer in Gefahr sehen.


Mit den Regelungen soll die rechtliche Möglichkeit geschaffen werden, den Rennvereinen höhere 


Zuweisungen als gegenwärtig zu gewähren. Da § 16 RennwLottG aktuell wie auch zukünftig Zu-


weisungen „bis zu 96 vom Hundert“ des entsprechenden Steueraufkommens vorsieht, ist mit den 


vorgesehenen Gesetzesänderungen nicht zwangsläufig eine zusätzliche Haushaltsbelastung verbun-


den. 
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Zu Ziffer 90 Artikel 27a - neu - (§ 3 Nummer 7 Buchstabe f - neu - KraftStG 2002) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Die vorgeschlagene Erweiterung der Steuerbefreiung des § 3 Nummer 7 KraftStG kann nicht bun-


deseinheitlich gleichmäßig umgesetzt werden. Welche Maßnahmen dem Naturschutz und der 


Landschaftspflege dienen, bestimmen spezifische landesrechtliche Vorschriften. Ebenso ist das 


Tatbestandsmerkmal „zur Erhaltung des ländlichen Raumes“ vollkommen unbestimmt. Dem 


Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung sowie der Bundeseinheitlichkeit der Lebensver-


hältnisse könnte somit nicht Rechnung getragen werden. Der Tatbestand ist schließlich, anders als 


intendiert, ungeeignet, gewerbliche Tätigkeiten aus seinem Anwendungsbereich auszuschließen. 


Denn landschaftspflegerische Maßnahmen zum Erhalt des ländlichen Raumes, können auch inner-


halb eines gewerblichen Betriebes erfolgen.


Vor dem Hintergrund der derzeit noch nicht abgeschlossenen Evaluierung der Subvention ist zu-


dem eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der Steuerbefreiung nicht geboten. 


Im Übrigen sollten grundsätzlich zustimmungsfreie Regelungen nicht in ein zustimmungsbedürfti-


ges Gesetz aufgenommen werden.


Zu Ziffer 91 Gesetzentwurf allgemein


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 92 Mehrwertsteuersystemrichtlinie (Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i und j MWStSys-


tRL)


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Nach Auffassung der Bundesregierung wird der Regelungsumfang des (bisherigen) § 4 Nummer 22 


Buchstabe a UStG in § 4 Nummer 21 und 23 – neu – UStG (jedoch) unverändert fortgeführt. 


Die Bundesregierung wird zeitnah ein Anwendungsschreiben in diesem Sinne veröffentlichen. 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 6.12.2016, I R 79/15


ECLI:DE:BFH:2016:U.061216.IR79.15.0


Beschwer bei sog. Nullbescheid - Bankenprivileg für Konzernfinanzierungsgesellschaft


Leitsätze


1. Wegen der Bindungswirkung für den Verlustfeststellungsbescheid (§ 35b Abs. 2 Satz 2 GewStG) löst auch eine
Messbetragsfestsetzung von Null (sog. Nullbescheid) eine Beschwer (§ 40 Abs. 2 FGO) aus.
2. Auch Konzernfinanzierungsgesellschaften können Kreditinstitute i.S. des § 1 KWG sein und die Voraussetzungen des sog.
Bankenprivilegs (§ 19 Abs. 1 GewStDV) erfüllen.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Hamburg vom 28. August 2015  6 K 285/13 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


A.


1 Streitig ist, ob bei der Ermittlung des Gewerbeertrags eine Hinzurechnung von Zinsen (§ 8 Nr. 1 Buchst. a des
Gewerbesteuergesetzes --GewStG--) unter Anwendung des § 19 Abs. 1 der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
(GewStDV) --beide in der im Streitjahr 2011 geltenden Fassung-- ausgeschlossen ist.


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH, gehört zu einer Unternehmensgruppe und nimmt dort die
Funktion einer Finanzierungsgesellschaft wahr. Das in ihrem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ausgewiesene
Anlagevermögen setzt sich im Wesentlichen aus unternehmensgruppenintern gewährten Darlehen zusammen;
Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen gegenüber einem Kreditinstitut und gegenüber F, der hinter der
Unternehmensgruppe stehenden Person. Im Streitjahr erzielte die Klägerin aus den Darlehensforderungen
Zinseinnahmen in Höhe von 133.703 EUR; sie hatte Zinsaufwendungen in Höhe von 167.358 EUR (Jahresfehlbetrag:
19.728 EUR).


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) setzte den Gewerbesteuermessbetrag in Höhe von 0 EUR
fest (Gewerbeertrag: - 2.891 EUR), indem er zu dem von der Klägerin erklärten Gewerbeertrag (- 19.730 EUR) nach
§ 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG 16.839 EUR hinzurechnete; dies entspricht einem Viertel der Entgelte für Schulden in
Gestalt von Zinsaufwendungen der Klägerin, abgerundet auf den vollen Euro-Betrag, abzüglich des Freibetrags von
100.000 EUR. Der Einspruch, mit dem die Klägerin auf § 19 Abs. 1 GewStDV verwies, blieb erfolglos. Das
Finanzgericht (FG) Hamburg gab der dagegen gerichteten Klage statt (Urteil vom 28. August 2015  6 K 285/13,
abgedruckt in Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2016, 133).


4 Das FA rügt die Verletzung materiellen Rechts und beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage
abzuweisen.


5 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


B.


6 Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG
hat ohne Rechtsfehler dahin erkannt, dass zur Ermittlung des Gewinns aus Gewerbebetrieb eine Hinzurechnung
gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG unterbleibt.


7 I. Das FG hat die Klage unter Hinweis auf § 35b Abs. 2 Satz 2 GewStG zu Recht als zulässig erachtet. Die Klägerin
konnte wegen der durch diese Regelung ausgelösten Wirkung auf den Bescheid zur Feststellung des vortragsfähigen
Gewerbeverlustes zum 31. Dezember 2011 (§ 10a Satz 6 GewStG) geltend machen, durch den
Gewerbesteuermessbescheid i.S. des § 40 Abs. 2 FGO ungeachtet des Umstands, dass er auf 0 EUR lautet, in ihren
Rechten verletzt zu sein.
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8 Zwar fehlt es für die Anfechtung eines auf Null lautenden Steuerbescheids (Entsprechendes gilt für einen
Messbescheid) regelmäßig an der für die Zulässigkeit einer Klage erforderlichen Beschwer (ständige Rechtsprechung,
z.B. Bundesfinanzhof --BFH--, Beschluss vom 16. Dezember 2014 X B 113/14, BFH/NV 2015, 510, m.w.N.); dies gilt
aber nicht, wenn sich die Steuerfestsetzung nicht in der Konkretisierung des Steuerschuldverhältnisses erschöpft (z.B.
BFH-Urteil vom 23. April 2008 X R 32/06, BFHE 221, 102, BStBl II 2009, 7), etwa weil der zugrunde gelegte Gewinn
eine verbindliche Entscheidungsgrundlage für andere Bescheide bildet (z.B. Senatsurteile vom 8. Juni 2011 I R 79/10,
BFHE 234, 101, BStBl II 2012, 421; vom 21. September 2011 I R 7/11, BFHE 235, 273, BStBl II 2014, 616; s.a. BFH-
Urteil vom 9. September 2010 IV R 38/08, BFH/NV 2011, 423). Diese Voraussetzungen hat das FG zutreffend als
erfüllt angesehen, da die der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags zugrunde liegenden
Besteuerungsgrundlagen inhaltlich für den (Verlust-)Feststellungsbescheid Bindungswirkung entfalten.


9 Nach § 35b Abs. 2 Satz 2 GewStG sind bei der Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes (ebenso wie nach
§ 10d Abs. 4 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) bei der Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags
auf den Schluss eines Veranlagungszeitraums) die Besteuerungsgrundlagen so zu berücksichtigen, wie sie der
Festsetzung des Steuermessbetrags für den Erhebungszeitraum, auf dessen Schluss der vortragsfähige
Gewerbeverlust festgestellt wird, zugrunde gelegt worden sind; § 171 Abs. 10, § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 351
Abs. 2 der Abgabenordnung sowie § 42 FGO gelten entsprechend. Damit ist der (negative) Gewerbeertrag für die
Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den Schluss des Erhebungszeitraums (hier: auf den
31. Dezember 2011) im Sinne einer "inhaltlichen Bindung" maßgebend (z.B. --zu § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG-- BFH-
Urteile vom 10. Februar 2015 IX R 6/14, BFH/NV 2015, 812; vom 12. Juli 2016 IX R 31/15, BFHE 255, 1). Da auf
dieser Grundlage eine eigenständige Prüfung im Rahmen des Feststellungsverfahrens nicht mehr stattfindet, folgt
daraus eine sachliche Beschwer, die den Steuerpflichtigen auch bei Vorliegen eines Nullbescheids zur Anfechtung
berechtigt (z.B. --zu § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG-- Heuermann in Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 10d Rz D 93;
Hallerbach in Herrmann/ Heuer/Raupach, § 10d EStG Rz 43, 127 f.; Blümich/Schlenker, § 10d EStG Rz 227;
Schmidt/Heinicke, EStG, 35. Aufl., § 10d Rz 36 f.; Seer in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung,
§ 40 FGO Rz 55; Meyer/Ball, Deutsches Steuerrecht 2011, 345, 346; s.a. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main,
Verfügung vom 22. August 2016, Der Betrieb --DB-- 2016, 2447).


10 Diesem Ergebnis steht § 35b Abs. 2 Satz 3 GewStG nicht entgegen. Nach dieser Regelung dürfen die
Besteuerungsgrundlagen bei der Feststellung nur insoweit abweichend von Satz 2 berücksichtigt werden, wie die
Aufhebung, Änderung oder Berichtigung des Gewerbesteuermessbescheids ausschließlich mangels Auswirkung auf
die Höhe des festzusetzenden Steuermessbetrags unterbleibt. Ein solcher Fall ist hier nicht gegeben.


11 II. Die Voraussetzungen für eine Hinzurechnung der bei der Gewinnermittlung abgesetzten Entgelte für Schulden
nach § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG sind nicht erfüllt. Die bei der Klägerin angefallenen Entgelte werden auf der
Grundlage des § 19 Abs. 1 Satz 1 GewStDV bei der Berechnung nicht angesetzt. Damit ergibt sich ohne die streitige
Hinzurechnung ein Gewerbeverlust von 19.730 EUR als Gegenstand des angefochtenen Bescheids und zugleich als
Grundlage für den gesondert festzustellenden vortragsfähigen Gewerbeverlust.


12 1. Nach § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG werden dem Gewinn aus Gewerbebetrieb ein Viertel der Entgelte für Schulden
wieder hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind und soweit die Summe den
Betrag von 100.000 EUR übersteigt. Dies bezieht sich auf die Zinsaufwendungen der Klägerin (167.358 EUR), die
--ohne dass die Berechnung streitig ist-- nach Abzug des Freibetrags mit einem Viertel (16.839 EUR) eine
Hinzurechnung auslösen können.


13 2. Eine Hinzurechnung ist allerdings nach Maßgabe des § 19 Abs. 1 GewStDV (sog. Bankenprivileg) im Streitfall
ausgeschlossen; das FG hat die Voraussetzungen dieser auf der Grundlage des § 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e GewStG
ergangenen Regelung zu Recht als erfüllt angesehen.


14 a) Gemäß § 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e GewStG wird die Bundesregierung --im Einklang mit Art. 80 Abs. 1 Satz 2 des
Grundgesetzes --GG-- (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 12. Oktober 1976 
1 BvR 197/73, BVerfGE 42, 374)-- ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung Vorschriften
zu erlassen über die Beschränkung der Hinzurechnung von Entgelten für Schulden und ihnen gleichgestellte Beträge
(§ 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG). Der aufgrund dieser Ermächtigungsnorm erlassene § 19 GewStDV erfasst nach seinem
Wortlaut in Abs. 1 Satz 1 Kreditinstitute i.S. des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz
--KWG--). Bei solchen Kreditinstituten sind nur Entgelte für Schulden und den Entgelten gleichgestellte Beträge
anzusetzen, die dem Betrag der Schulden entsprechen, um den der Ansatz bestimmter zum Anlagevermögen
gehörender Wirtschaftsgüter und bestimmter Beteiligungen das Eigenkapital überschreitet.


15 Der Begünstigung des § 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e GewStG liegt der Gedanke zugrunde, dass Kreditinstitute
wirtschaftlich nur Durchlaufstellen des Geld- und Kreditverkehrs sind und dass deshalb das Passiv- und Aktivgeschäft
artmäßig in etwa übereinstimmen (Senatsurteil vom 16. Oktober 2002 I R 23/02, BFH/NV 2003, 653; BFH-Urteil vom
10. Februar 1987 VIII R 257/81, BFH/NV 1987, 391; beide m.w.N.). Der Verordnungsgeber wollte der wirtschafts-,
kredit- und währungspolitischen Funktion des Bankgewerbes angemessen Rechnung tragen und den Umstand
berücksichtigen, dass bei Banken der Fremdmitteleinsatz typischerweise besonders groß ist (BVerfG-Beschluss in
BVerfGE 42, 374). Grundvoraussetzung für die Annahme eines "Kreditinstituts" i.S. des § 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e
GewStG muss deshalb sein, dass es sich um ein im Wesentlichen am Geld- und Kreditverkehr und damit an den
eigentlichen Bankgeschäften ausgerichtetes Unternehmen handelt. Hieraus ist im Sinne einer Negativabgrenzung


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


2 von 4 11.10.2019, 18:26







abzuleiten, dass jedenfalls Unternehmen, die nur deshalb vom Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (seit 1. Mai
2002: Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht --BaFin--) als dem Kreditwesengesetz unterstellt
angesehen werden, weil sie neben ihrem Warengeschäft in minimalem Umfang auch einige Bankgeschäfte betreiben,
nicht als Kreditinstitute i.S. von § 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e GewStG angesehen werden können (so BFH-Urteil in
BFH/NV 1987, 391).


16 b) § 19 GewStDV ist nach seinem Wortlaut auf den Geschäftsbetrieb der Klägerin anzuwenden.


17 aa) Kreditinstitute sind gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 KWG Unternehmen, die Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem
Umfang betreiben, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Bankgeschäfte sind
u.a. Kreditgeschäfte in Gestalt der Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG).


18 Den Feststellungen des FG ist zu entnehmen, dass die Klägerin verzinsliche Darlehen an verschiedene
Gesellschaften innerhalb der Unternehmensgruppe ausgereicht hat (Stand zum 31. Dezember 2011: 2.978.945 EUR).
Daraus hat das FG --in Übereinstimmung mit den Beteiligten-- abgeleitet, dass sie Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1
KWG gewerbsmäßig betrieben hat, da die Geschäfte auf gewisse Dauer angelegt waren und mit Blick auf eine
Marktüblichkeit der Zinssätze eine Gewinnerzielungsabsicht bestand. Dies lässt keine Rechtsfehler erkennen.


19 bb) Soweit das FG angenommen hat, die Zuordnung der Klägerin zum persönlichen Anwendungsbereich des § 1
Abs. 1 KWG werde nicht berührt, da sie bislang keine Erlaubnis der Aufsichtsbehörde gemäß § 32 KWG beantragt
habe, ist der Vorinstanz gleichfalls zuzustimmen. Dies gilt unabhängig davon, dass das Betreiben von
Bankgeschäften ohne einschlägige Erlaubnis einen Straftatbestand (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 KWG) erfüllen kann (s.
Senatsurteil in BFH/NV 2003, 653, m.w.N.; s.a. Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 8. Aufl., § 8 Nr. 1a Rz 93a;
Köster in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 8 Nr. 1 Buchst. a Rz 196a; Schäfer in Boos/Fischer/Schulte-
Mattler, KWG, 5. Aufl., § 1 Rz 12).


20 cc) Das FG hat darüber hinaus ohne Rechtsfehler dahin erkannt, dass der persönliche Anwendungsbereich des § 19
Abs. 1 GewStDV i.V.m. § 1 Abs. 1 KWG nicht durch die Frage berührt wird, ob das betroffene Unternehmen nach
Maßgabe von § 2 Abs. 1 KWG nicht als Kreditinstitut gilt. Zwar "gelten" gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7 KWG Unternehmen,
die Bankgeschäfte ausschließlich mit ihrem Mutterunternehmen oder ihren Tochter- oder Schwesterunternehmen
betreiben, nicht als Kreditinstitut (sog. Konzernprivileg). Das FG hat den Streit der Beteiligten, ob die tatsächlichen
Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sind, aber zu Recht unentschieden gelassen. Denn auch wenn der Tatbestand
erfüllt wäre, würde dies nicht hindern, die Klägerin als Kreditinstitut i.S. des § 19 Abs. 1 GewStDV zu qualifizieren (so
im Ergebnis auch Blümich/Hofmeister, § 8 GewStG Rz 93; Schmid/ Stoll, Betriebs-Berater --BB-- 2005, 582, 583 f.).
Dem steht das Senatsurteil in BFH/NV 2003, 653 nicht entgegen (so aber Linkermann, EFG 2016, 138); soweit der
Senat dort auf § 2 Abs. 1 (Satz 2) Nr. 7 KWG eingegangen war, war dies nicht entscheidungserheblich. Der Senat hat
ausdrücklich auf den zeitlichen Anwendungsbereich der Norm verwiesen, der in den damaligen Streitjahren noch nicht
eröffnet war (s.a. Gosch, BFH/PR 2003, 144).


21 Dass § 2 KWG den Anwendungsbereich des § 19 Abs. 1 GewStDV nicht "sperrt", folgt zunächst aus dem Wortlaut
des § 19 Abs. 1 GewStDV. Dieser nimmt ausschließlich auf § 1 Abs. 1 KWG und nicht auch auf § 2 KWG Bezug (s.
insoweit bereits Pyszka/Brauer, DB 2002, 2456, 2457; Gosch, BFH/PR 2003, 144). Darüber hinaus hat das FG
zutreffend auf den Zweck jener Regelung verwiesen: Die in § 2 KWG angeführten Institute und Unternehmen
unterstehen nicht der Aufsicht durch die BaFin und sind von der Erlaubnispflicht gemäß § 32 KWG ausgenommen
(Fischer/Müller in Boos/Fischer/Schulte-Mattler, a.a.O., § 32 Rz 22). Diese begünstigende Wirkung der Regelung
würde aber im gewissen Sinne konterkariert, wenn zugleich damit --als Rückausnahme zu § 19 GewStDV-- die
Hinzurechnung von Entgelten für Schulden wieder eröffnet würde. Jedenfalls hätte der Verordnungsgeber eine solche
Konsequenz durch eindeutige Ausgestaltung des Tatbestands ausdrücklich anordnen müssen, wie er im Übrigen in
§ 19 Abs. 4 GewStDV für Finanzdienstleistungsinstitute auf diverse Regelungen des § 2 KWG Bezug genommen hat.
Nicht zuletzt ist darauf zu verweisen, dass sich § 19 GewStDV in der bis zum Erhebungszeitraum 1989 geltenden
Fassung tatbestandlich auf "Unternehmen, für die die Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen gelten" mit der
Folge bezog, dass der persönliche Anwendungsbereich nur für solche Unternehmen eröffnet war, die tatsächlich in
ihrer Tätigkeit entsprechenden Regelungen unterworfen waren (s. Pyszka/Brauer, DB 2002, 2456, 2457;
Niedersächsisches FG, Urteil vom 28. Februar 2002  6 K 914/99, EFG 2002, 778 [als Vorinstanz zum Senatsurteil in
BFH/NV 2003, 653]). Auch wenn nicht ersichtlich ist, dass der Verordnungsgeber mit der neuen Fassung des
Tatbestands den persönlichen Anwendungsbereich der Regelung "bewusst" ausweiten wollte (s. Pyszka/Brauer, DB
2002, 2456, 2457 mit Hinweis auf BTDrucks 11/2157, S. 176), hat er diese Möglichkeit dennoch eröffnet. Dass § 19
Abs. 2 Satz 1 GewStDV --als Anwendungsvoraussetzung für § 19 Abs. 1 GewStDV-- auf "Monatsausweise i.S. § 25
KWG" verweist (s.a. Pyszka/Brauer, DB 2002, 2456, 2457), steht dem nicht entgegen, da die "Überwiegensprüfung"
auch alternativ auf der Grundlage "entsprechender Statistiken" stattfinden kann.


22 c) Das FG hat ferner zu Recht eine vom Wortlaut des § 19 Abs. 1 GewStDV abweichende (einschränkende)
Auslegung, die Konzernfinanzierungsgesellschaften aus dem Tatbestand ausnimmt (dafür Güroff in Glanegger/Güroff,
a.a.O., § 8 Nr. 1a Rz 93a; wohl auch Pyszka/Brauer, DB 2002, 2456, 2457; dagegen Blümich/ Hofmeister, § 8
GewStG Rz 93; Schmid/Stoll, BB 2005, 582, 584), abgelehnt. Insbesondere widerstreitet diese Ansicht nicht dem der
Ermächtigungsgrundlage (§ 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e GewStG) zugrunde liegenden Regelungszweck (s. dazu oben
zu a). Denn wenn es darum geht, dass Kreditinstitute wirtschaftlich nur Durchlaufstellen des Geld- und Kreditverkehrs
sind (Passiv- und Aktivgeschäft mithin in etwa übereinstimmen) und dass mit Blick auf einen typischerweise großen
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Fremdmitteleinsatz die Hinzurechnung von Entgelten für Schulden eingeschränkt werden soll, ist diese
Wirtschaftsform nach den Feststellungen des FG auch bei der Klägerin erfüllt: Die Klägerin hat im Streitjahr nach
diesen Feststellungen keine Geschäfte außer der Ausreichung von Darlehen an verbundene Unternehmen und der
Aufnahme von Darlehen bei einer Bank und bei F zu deren Finanzierung getätigt. Auch wenn der Verordnungsgeber
der wirtschafts-, kredit- und währungspolitischen Funktion des Bankgewerbes angemessen Rechnung tragen wollte,
liegt der Anknüpfungspunkt im hohen Fremdmitteleinsatz und einer Art "Durchlaufsituation" bei der Kreditgewährung,
also bei Merkmalen, die auch von der Klägerin erfüllt wurden. Der Umfang der Teilnahme am öffentlichen Geld- und
Kreditgeschäft ist kein trennscharfes Abgrenzungskriterium; Gleiches gilt für die Frage danach, ob die
Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens ein gesamtwirtschaftliches Risiko darstellen würde (Schäfer in Boos/Fischer
/Schulte-Mattler, a.a.O., § 2 Rz 29). Auch dies wird sich insbesondere bei Finanzierungsgesellschaften von
Großkonzernen nicht immer zweifelsfrei beantworten lassen.


23 Die Ansicht des Senats begründet keine verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung i.S. von Art. 3
Abs. 1 GG. Die Möglichkeit einer Ausgliederung der Finanzierungsaufgabe zur Erledigung in einem selbständigen
Unternehmen diskriminiert solche Unternehmen nicht, die diese Möglichkeit nicht nutzen. Demgemäß ist auch nicht
darauf einzugehen, dass sich nach Äußerungen im Schrifttum gerade größere Unternehmensgruppen der im
internationalen Vergleich unüblichen Hinzurechnung von Entgelten für Schulden durch Gründung einer ausländischen
Konzernfinanzierungsgesellschaft entzogen haben (s. Pyszka/Brauer, DB 2002, 2456, 2457 [dort Fußnote 10]).


24 d) Die Anwendung des § 19 Abs. 1 GewStDV ist im Streitfall auch nicht durch das Nachweiserfordernis in § 19 Abs. 2
GewStDV ausgeschlossen. Den Feststellungen des FG lässt sich mit Blick auf einen formalen Nachweis der
"Überwiegensprüfung" jener Regelung (durch sog. Monatsausweise nach § 25 KWG [s. dazu § 25 Abs. 1 Satz 1
KWG], evtl. auch durch "entsprechende Statistiken" [Terminus erwähnt in § 25 Abs. 1 Satz 3 KWG]) nichts
entnehmen. Das FG hat allerdings festgestellt, dass die Klägerin ausschließlich die begünstigten "Bankgeschäfte"
betrieben hat. Wenn damit zweifelsfrei feststeht, dass die Klägerin die materiellen Voraussetzungen erfüllt, muss dies
nicht noch gesondert nachgewiesen werden (s. zum Nachweiserfordernis des § 50d Abs. 8 EStG das Senatsurteil
vom 11. Januar 2012 I R 27/11, BFHE 236, 327, dort Rz 12).


25 e) Nach der Regelung des § 19 Abs. 1 Satz 1 GewStDV sind im Streitfall für die Anwendung des § 8 Nr. 1 Buchst. a
GewStG keine Entgelte für Schulden anzusetzen.


26 Bei Kreditinstituten i.S. des § 1 Abs. 1 KWG sind nur Entgelte für Schulden anzusetzen, die dem Betrag der Schulden
entsprechen, um den der Ansatz der zum Anlagevermögen gehörenden Grundstücke, Gebäude, Betriebs- und
Geschäftsausstattung, Schiffe, Anteile an Kreditinstituten und sonstigen Unternehmen sowie der Forderungen aus
Vermögenseinlagen als stiller Gesellschafter und aus Genussrechten das Eigenkapital überschreitet; hierunter fallen
nicht Gegenstände, über die Leasingverträge abgeschlossen worden sind (§ 19 Abs. 1 Satz 1 GewStDV). Da sich
nach den Feststellungen des FG im Anlagevermögen der Klägerin auf den 31. Dezember 2011 keine Wirtschaftsgüter
dieser Art befanden, ist der Schuldenhöchstbetrag mit 0 EUR anzusetzen. Dem steht --wie das FG zutreffend
ausführt-- nicht entgegen, dass die Klägerin in ihrer Bilanz auf diesen Stichtag einen nicht gedeckten Fehlbetrag von
166.042 EUR ausweist.


27 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grunderwerb-
steuergesetzes


Der Bundesrat hat in seiner 980. Sitzung am 20. September 2019 beschlossen, zu 


dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen:


1. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung mit dem vorliegenden 


Gesetzentwurf Maßnahmen gegen Steuergestaltungen zur Vermeidung von 


Grunderwerbsteuer ergreift. Der Bundesrat begrüßt insbesondere die 


vorgesehenen Regelungen gegen Gestaltungen in Form so genannter „Share 


deals“. Er hält es für nicht hinnehmbar, dass etwa der Erwerb eines Eigenheims 


mit Grunderwerbsteuer belastet wird, während die Übertragung von großen 


Gewerbeimmobilien oder umfangreichen Wohnungsbeständen nicht selten 


unter Umgehung der Grunderwerbsteuer gestaltet wird. Der Bundesrat geht 


davon aus, dass sich hierdurch Steuermindereinnahmen in erheblichem Umfang 


für die Haushalte der Länder ergeben.
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Grundsätzlich ist das Steuerrecht aus Sicht des Bundesrates kontinuierlich 


anzupassen, wenn sich in der Praxis erweist, dass das geltende Recht 


Steuerumgehungen erlaubt oder Steuergestaltungsmöglichkeiten unzulässig 


genutzt werden und dadurch die Steuergerechtigkeit in Frage gestellt ist. Der 


Bundesrat sieht vor diesem Hintergrund gesetzliche Maßnahmen als 


unerlässlich an, um auch für Fälle von „Share Deals“ bei grundbesitzenden 


Gesellschaften die gesetzlich vorgesehene Belastung mit Grunderwerbsteuer 


sicherzustellen.


2. Zum Gesetzentwurf insgesamt 


Der Bundesrat begrüßt die Bemühungen der Bundesregierung, durch 


Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes missbräuchliche Steuergestaltung 


mit Share Deals einzudämmen. Er fordert die Bundesregierung auf, spätestens 


zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes im Rahmen einer Evaluierung 


aufzuzeigen, ob die Korrektur der 95-Prozent- auf eine 90-Prozent-


Anteilsgrenze sowie die Verlängerung der Haltefrist von fünf auf zehn Jahre zu 


den intendierten Verhaltensänderungen bei den adressierten Marktakteuren 


geführt hat. 


3. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 1 Absatz 2a Satz 4 


GrEStG)


In Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb sollte § 1 Absatz 2a 


Satz 4 dahingehend ergänzt werden, dass für die Bestimmung der Neugesell-


schaftereigenschaft bei einer an einer Personengesellschaft beteiligten 


Kapitalgesellschaft lediglich Gesellschafterwechsel innerhalb eines Zeitraums 


entsprechend § 1 Absatz 2a Satz 1 und nicht unbefristet maßgebend sind.
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4. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc -neu-, 


Buchstabe b (§ 1 Absatz 2a Satz 7 -neu-,


Absatz 2b Satz 7 -neu- GrEStG)


In Artikel 1 Nummer 1 ist § 1 Absatz 2a wie folgt zu ändern: 


a) Dem Buchstaben a ist folgender Doppelbuchstabe cc anzufügen: 


„cc) Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 angefügt:


„Die Sätze 3 bis 5 gelten nicht für Kapitalgesellschaften, bei denen 


die Anteile, die den überwiegenden Teil des Kapitals der 


Gesellschaft repräsentieren, zum Handel an einem im Inland, in 


einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 


anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 


Wirtschaftsraum betriebenen organisierten Markt nach § 2 Absatz 


11 des Wertpapierhandelsgesetzes oder einem Drittlandhandels-


platz, der gemäß Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 


2014/65/EU von der Europäischen Kommission als gleichwertig 


erklärt wurde, zugelassen sind. ““ 


b) In Buchstabe b ist dem Absatz 2b folgender Satz anzufügen: 


„Satz 1 sowie die Sätze 3 bis 5 gelten nicht für Kapitalgesellschaften, bei 


denen die Anteile, die den überwiegenden Teil des Kapitals der 


Gesellschaft repräsentieren, zum Handel an einem im Inland, in einem 


anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 


Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 


betriebenen organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 des Wertpapier-


handelsgesetzes oder einem Drittlandhandelsplatz, der gemäß Artikel 25 


Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU von der Europäischen 


Kommission als gleichwertig erklärt wurde, zugelassen sind. “
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Begründung: 


Die Ausgabe von Anteilen und deren Verbreitung über die Börse ist für 
Kapitalgesellschaften ein gängiges Mittel zur Kapitalbeschaffung. Beim 
Handel mit solchen Anteilen über eine Börse stehen grundsätzlich andere 
Gründe als die Einsparung von Grunderwerbsteuer im Vordergrund. Das 
Interesse des Erwerbers der Anteile betrifft vorrangig die Ertragskraft der 
Kapitalgesellschaft und grundsätzlich nicht die im Vermögen der 
Kapitalgesellschaft enthaltenen Grundstücke. Jedoch führt ein solcher Handel 
mit Anteilen über eine Börse zu Wechseln der Anteilseigner und wäre im 
Rahmen des § 1 Absatz 2b GrEStG-E zu berücksichtigen. Unter den weiteren 
Voraussetzungen würde dies zu einer Besteuerung führen, obwohl regelmäßig 
keine missbräuchliche Gestaltung vorliegt.


Diese Problematik stellt sich bereits heute bei der Vorschrift des § 1 Absatz 2a 
GrEStG, wenn eine Kapitalgesellschaft an einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.  


Zur Vermeidung einer übermäßigen Besteuerung bedarf es daher dem Sinn und 
Zweck der Vorschriften entsprechend einer Ausnahmeregelung für solche 
Kapitalgesellschaften, bei denen die Anteile zum Handel an einer Börse 
zugelassen sind. Daher wird in § 1 Absatz 2a Satz 7 GrEStG-E und § 1 Absatz 
2b Satz 7 GrEStG-E jeweils eine sog. Börsenklausel eingefügt, die die 
Wirkung der Ergänzungstatbestände ziel- und sachgerecht begrenzt. Um eine 
ungerechtfertigte Ausnutzung dieser Börsenklausel zu verhindern, soll diese 
aber nur greifen, wenn die zum Handel zugelassenen Anteile den 
überwiegenden Teil des Kapitals repräsentieren. 


Voraussetzung ist jedoch, dass die Anteile an der Kapitalgesellschaft zum 
Handel an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 WpHG oder einem 
gleichwertigen Dritthandelsplatz zugelassen sind. Organisierte Märkte bieten 
die größtmögliche Gewähr dafür, dass diese nicht missbräuchlich genutzt 
werden. Sie unterliegen der Zulassung und kontinuierlichen wirksamen 
Beaufsichtigung durch die Aufsichtsbehörden. Sie verfügen über klare und 
transparente Vorschriften für die Zulassung und den Handel von Wertpapieren, 
sodass diese fair, ordnungsgemäß, effizient und frei handelbar sind. Die 
Wertpapieremittenten unterliegen regelmäßig und kontinuierlich Informations-
pflichten, die ein hohes Maß an Anlegerschutz sowie Markttransparenz und -
integrität gewährleisten. Marktmissbrauch in Form von Insidergeschäften und 
Marktmanipulation werden so verhindert.  


In Deutschland fallen unter den Begriff des organisierten Marktes regelmäßig 
„Börsen“ nach dem Börsengesetz (BörsG). Der Begriff des „organisierten 
Marktes“ im Sinne von § 2 Absatz 11 WpHG entspricht dem Begriff des 
„geregelten Marktes“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 21 der 
Richtlinie 2014/65/EU (Mifid II). Es kann also davon ausgegangen werden, 
dass Handelsplätze in der EU und dem EWR, die sich als geregelter Markt 
qualifizieren, über vergleichbar hohe Standards verfügen. Die "European 
Securities and Markets Authority" (ESMA) führt ein Register über alle
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geregelten Märkte ("Regulated market") in der Europäischen Union und dem 
Europäischen Wirtschaftsraum. Nicht zu den organisierten bzw. geregelten 
Märkten zählen hingegen "Multilaterale Handelssysteme" und "Organisierte 
Handelssysteme" sowie der Freiverkehr nach § 48 BörsG, weil sie die 
entsprechenden Anforderungen nicht erfüllen.


Vergleichbaren Standards unterliegen auch Drittlandhandelsplätze, die gemäß 
Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU von der 
Europäischen Kommission als gleichwertig erklärt wurden. Die derzeit auf 
diese Weise anerkannten Drittlandhandelsplätze ergeben sich aus den einzelnen 
Durchführungsbeschlüssen: USA (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2320), 
Hongkong (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2319) und Australien 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2318).


5. Zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 6a GrEStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie § 6a 


angepasst werden kann, damit Umstrukturierungsmaßnahmen im Konzern 


steuerneutral erfolgen können.


Begründung: 


Die geltende Regelung des § 6a GrEStG begünstigt zurzeit nur bestimmte 
Umstrukturierungsmaßnahmen zwischen verbundenen Unternehmen. Bereits 
der einfachste denkbare Sachverhalt, ein Verkauf von Grundstücken zwischen 
Tochterunternehmen, wird nicht von der Regelung des § 6a GrEStG umfasst 
und unterliegt der Grunderwerbsteuer. Ferner werden Grundstücke in 
Konzernstrukturen häufig in einer Holdinggesellschaft verwaltet. Wird die 
Beteiligung an dieser Holdinggesellschaft im Rahmen von 
Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb eines Konzerns einer anderen 
Gesellschaft übertragen, führt dies ebenfalls regelmäßig zum Anfall von 
Grunderwerbsteuer. Das ursprüngliche gesetzgeberische Ziel, 
Umstrukturierungen im Konzern zu erleichtern, um den Unternehmen eine 
größere Flexibilität bei sich verändernden Marktverhältnissen zu ermöglichen, 
wird nur unzureichend erreicht. 


Solange ein Grundstück bei Umstrukturierungen im Verbund verbleibt, fließt 
dem Verbund jedoch keine Liquidität zu. Dennoch ist nach der derzeitigen 
Regelung z. B. in den genannten Fallkonstellationen Grunderwerbsteuer zu 
erheben. Dies steht im Widerspruch zu der ursprünglichen gesetzgeberischen 
Intention.


Auch die Maßnahmen gegen Steuergestaltungen mittels Share Deals 
verschärfen die Unzulänglichkeiten bei Umstrukturierungen innerhalb von 
Konzernen, so dass für Konzerne eine zusätzliche Lösung gefunden werden 
muss.
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Es sollte daher geprüft werden, ob im Verbund stattfindende Grundstücks-
übertragungen nicht grundsätzlich steuerneutral erfolgen könnten. Im Rahmen 
eines sich beständig ändernden Marktumfeldes darf die Grunderwerbsteuer 
kein Hemmnis darstellen. Beschränkungen für sinnvolle Umstrukturierungs-
maßnahmen müssen praxisgerecht beseitigt werden, ohne dass sich dadurch 
potentielle Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.


6. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 23 Absatz 23 GrEStG) 


In Artikel 1 Nummer 10 ist § 23 Absatz 23 wie folgt zu fassen: 


„(23) Bei der Anwendung des § 1 Absatz 2b bleiben Übergänge von Anteilen 


der Gesellschaft, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 


Artikel 2] erfolgen, unberücksichtigt. Ebenso unberücksichtigt bleiben 


Übergänge von Anteilen der Gesellschaft, die auf einem vor dem … [einsetzen: 


Datum der Zuleitung des Gesetzentwurfs an den Bundesrat] abgeschlossenen 


Verpflichtungsgeschäft beruhen. Satz 2 gilt nur, wenn das Verpflichtungs-


geschäft innerhalb eines Jahres vor dem … [einsetzen: Datum der Zuleitung des 


Gesetzentwurfs an den Bundesrat] abgeschlossen wurde und innerhalb eines 


Jahres nach dem … [einsetzen: Datum der Zuleitung des Gesetzentwurfs an den 


Bundesrat] erfüllt wird.“


Begründung: 


Nach der im Entwurf vorgesehenen Regelung des § 23 Absatz 23 GrEStG-E 
werden bei der Frage der Verwirklichung des Steuertatbestandes auch 
Anteilsübertragungen in der Vergangenheit „mitgezählt“. Dagegen bestehen 
aus Gründen des Vertrauensschutzes erhebliche Bedenken, da mit dem 
Erwerbsvorgang des neuen § 1 Absatz 2b GrEStG erstmals eine Regelung 
eingeführt wird, die auch bei Kapitalgesellschaften allein auf das Ausmaß der 
Veränderungen im Gesellschafterbestand abstellt, ohne dass ein einzelner 
Gesellschafter eine bestimmte Beteiligungshöhe überschreiten muss. 


Die Beteiligten mussten bei Anteilsübertragungen in der Vergangenheit nicht 
damit rechnen, dass diese Transaktionen in einem künftigen Steuertatbestand 
berücksichtigt werden, der auf Änderungen im Gesellschafterbestand abstellt. 
Sie konnten von einem steuerlich unerheblichen Handeln ausgehen. Der 
Vertrauensschutz gebietet es daher, bei der Bemessung des Umfangs der 
Veränderungen im Gesellschafterbestand nur solche Änderungen zu 
berücksichtigen, die nach dem 31. Dezember 2019 erfolgen.
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Unterrichtung 
durch die Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
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Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 


Zu Ziffer 1 Zum Gesetzentwurf allgemein 


Die Bundesregierung nimmt Ziffer 1 zur Kenntnis. 


Zu Ziffer 2 Zum Gesetzentwurf allgemein 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Die Absenkung der Beteiligungsgrenze sowie die Verlängerung der Fristen zielt nicht darauf ab, Verhaltensän-
derungen bei den Marktakteuren herbeizuführen. Vielmehr sollen die durch Share Deals verursachten Steuer-
mindereinnahmen nicht länger hingenommen werden. 


Zu Ziffer 3 Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 1 Absatz 2a Satz 4 GrEStG) 


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 


Zu Ziffer 4 Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc –neu-, Buchstabe b 
(§ 1 Absatz 2a Satz 7 – neu-,  


Absatz 2b Satz 7 – neu- GrEStG) 


Die Bundesregierung stimmt dem mit dem Änderungsantrag verfolgten Anliegen zu. Die konkrete Ausgestal-
tung des Vorschlags bedarf jedoch der vertieften Prüfung. 


Zu Ziffer 5 Artikel 1 Nummer 4 – (§ 6a GrEStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Die bevorstehenden Entscheidungen des Bundesfinanzhofs zu § 6a GrEStG bleiben jedoch abzuwarten. 


Zu Ziffer 6 Artikel 1 Nummer 10 (§ 23 Absatz 23 GrEStG) 


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 
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Abzinsung von unverzinslichen Langfristdarlehen


Leitsätze


1. Vertragsbeziehungen zwischen verschwägerten Personen unterliegen als Angehörigenverträge einer
Fremdvergleichskontrolle.
2. Eine rückwirkend auf den Vertragsbeginn vereinbarte Verzinsung eines zunächst unverzinslich gewährten Darlehens ist
(bilanz-)steuerrechtlich unbeachtlich, sofern diese Vereinbarung erst nach dem Bilanzstichtag getroffen wird.
3. Gegen die Höhe des Abzinsungssatzes für unverzinsliche Verbindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG bestehen
für das Jahr 2010 keine verfassungsrechtlichen Bedenken.


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 01.09.2016 - 12 K 3383/14 aufgehoben.
Die Sache wird an das Finanzgericht Köln zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) werden als Eheleute für das Streitjahr 2010 zur Einkommensteuer
zusammenveranlagt.


2 Die im Jahr (...) geborene Klägerin führte zunächst einen gewerblichen Einzelhandel (Betrieb 1). Ende des Jahres
2010 eröffnete sie hierneben einen Lebensmittel-Einzelhandel (Betrieb 2). Für beide Betriebe ermittelt sie den Gewinn
durch Betriebsvermögensvergleich.


3 In den Jahren 2010/2011 errichtete die Klägerin ein Wohn- und Geschäftshaus, das seit der Fertigstellung zu ca. 64 %
für den Betrieb 2, zu ca. 19 % für den Betrieb 1 und im Übrigen für eigene Wohnzwecke genutzt wird. Die Kosten von
etwa 1,6 Mio. EUR finanzierte sie überwiegend fremd. Neben Bankendarlehen wurden ihr mehrere Darlehen aus dem
Familien- und Bekanntenkreis gewährt.


4 Im Januar 2010 gingen auf dem betrieblichen Konto der Klägerin zwei Überweisungen aus Russland ein, zum einen in
Höhe von 238.216,37 EUR von ihrem Schwager K, zum anderen in Höhe von 257.480,02 EUR von einem Dritten (G).
Zu G besteht nach den Feststellungen des Finanzgerichts (FG) kein Verwandtschaftsverhältnis. Den Zahlungen liegen
Darlehensverträge ursprünglich vom 14. Oktober 2009 zugrunde, in denen als Verwendungszweck jeweils "Neubau
eines Geschäftshauses" angegeben war. Die Verträge sahen jeweils eine Rückzahlung ab Oktober 2030 innerhalb
von 15 Jahren in gleichmäßigen Raten vor. Die vom Vertragsformular vorgesehene Passage "Zinssatz und
Zinszahlungen" wurde jeweils gestrichen.


5 In der Schlussbilanz auf den 31. Dezember 2010 für den Betrieb 1 passivierte die Klägerin beide Darlehen
vollumfänglich zum Nominalbetrag.


6 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) legte die erklärten Einkünfte aus den beiden
Gewerbebetrieben dem ursprünglichen Einkommensteuerbescheid für 2010 zugrunde.


7 Während einer für das Streitjahr durchgeführten Außenprüfung setzte die Prüferin das für die Erbschaft- und
Schenkungsteuer zuständige FA über die zinslosen Darlehensgewährungen durch G und K in Kenntnis, das daraufhin
in Höhe der gewährten Zinsvorteile schenkungsteuerpflichtige Tatbestände annahm.


8 Im November 2012 --noch während der Außenprüfung-- reichte die Klägerin zwei mit "Zusatzvereinba[h]rung"
überschriebene Schriftstücke ein, die das Datum des 10. August 2012 tragen und in denen unter Bezugnahme auf die
ursprünglichen Darlehensverträge eine ab dem 1. Januar 2012 beginnende Verzinsung von 2 % festgelegt wurde.


9 Den Erkenntnissen der Außenprüfung folgend, ging das FA davon aus, dass die Darlehen als unverzinsliche
Verbindlichkeiten nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zum 31. Dezember 2010
abzuzinsen seien; die nachträglichen Zinsvereinbarungen aus dem Jahr 2012 ließ es für das Streitjahr
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unberücksichtigt. Demzufolge erhöhte das FA insoweit den Gewinn für den Betrieb 1 um 195.913 EUR (Darlehen G)
sowie um weitere 181.255 EUR (Darlehen K).


10 Ihren Einspruch begründeten die Kläger damit, die Darlehensverträge mit G und K seien rückwirkend aufgehoben und
durch neue Verträge, die von Beginn an eine Verzinsung vorsähen, ersetzt worden. Hierzu legten sie im Juli 2014
Verträge vor, die das Datum des 14. Oktober 2009 (Darlehen G) bzw. 22. Januar 2010 (Darlehen K) tragen. Beide
Verträge weisen die ursprünglichen Valuten aus und enthalten einen Jahreszinssatz von 1 %.


11 Das FA gab dem Einspruch insoweit statt, als es den Abzinsungsertrag um den Anteil minderte, der auf Darlehen für
die Erwerbskosten der privat genutzten Wohnung entfiel. Soweit die Kläger die Abzinsung aufgrund der rückwirkend
vereinbarten Verzinsung in Gänze bestritten, folgte das FA dem unter Hinweis auf § 38 der Abgabenordnung (AO)
nicht.


12 Im Klageverfahren machten die Kläger erneut die Änderung der Verträge, ferner den Umstand geltend, dass als
Gegenleistung für die Darlehen auch kostenlose oder verbilligte Einkäufe sowie die Verköstigung der Familien
anlässlich von Inlandsaufenthalten in Betracht kämen. Zudem verwiesen sie auf eine fehlende Fremdüblichkeit der
Vereinbarungen, so dass die Darlehensverbindlichkeiten bereits keine Betriebsschulden seien.


13 Das FG wies die Klage ab (Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2017, 1412). Die Abzinsung sei nach § 6
Abs. 1 Nr. 3 EStG geboten. Die Darlehen seien nach den Vereinbarungen sowie ihrer bilanziellen Behandlung als
Betriebsschulden zu passivieren, zumal K als Schwager kein enger und G als Dritter gar kein Verwandter sei, so dass
Anhaltspunkte für einen Interessengleichklang fehlten. Die spätere Änderung der Darlehensverträge entfalte keine
steuerliche Rückwirkung. Eine Verzinslichkeit durch nicht-monetäre Gegenleistungspflichten sei nicht nachgewiesen,
da die Darlehensverträge klare Vereinbarungen zum Zins enthielten, die Ausführungen der Kläger zu verbilligten
Einkaufsmöglichkeiten vage geblieben seien und es auch nicht notwendig gewesen sei, zu späterer Zeit über
Vertragsänderungen die Verzinslichkeit der Darlehen zu dokumentieren, wenn diese von Beginn an verzinslich
gewesen seien.


14 Mit ihrer Revision stellen die Kläger in Frage, ob die Darlehen als betriebliche Verbindlichkeiten zu qualifizieren seien.
Es fehle an höchstrichterlicher Rechtsprechung, wie Darlehen innerhalb des durch gesellschaftlichen Wandel
veränderten Familienverbunds bzw. -bilds steuerlich zu behandeln seien. Ferner habe das FG seine
Sachaufklärungspflicht verletzt, indem es unterlassen habe, Zeugen dazu zu vernehmen, ob G und K anstelle eines
nominalen Zinses andere Leistungen gewährt worden seien. Das FG habe darüber hinaus die zivilrechtlich
rückwirkend vereinbarte Verzinsung zu Unrecht steuerrechtlich unbeachtet gelassen. Soweit das FA für Zwecke der
Abzinsung die Restlaufzeit der Darlehen analog § 13 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes (BewG) geschätzt habe, sei
dies unzulässig und verletze das Rechtsstaatsgebot; der Tilgungszeitraum sei vereinbart worden.


15 Sollte eine Abzinsung der Verbindlichkeiten einfachgesetzlich gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG zum Tragen kommen,
halten die Kläger dies für verfassungswidrig. Der Zinssatz von 5,5 % sei willkürlich. Der Gesetzgeber habe die Höhe
des Abzinsungssatzes im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes (StEntlG) 1999/2000/2002 vom 24. März 1999
(BGBl I 1990, 402) nicht erläutert. Ein Verfassungsverstoß gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) ergebe sich
auch daraus, dass der Zinssatz des § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG --ebenso wie derjenige der §§ 12 bis 14 BewG-- außerhalb
jeden Verhältnisses zum nachhaltig gesunkenen Marktzinssatz sowie im Widerspruch zur geldpolitischen Realität
stehe. Die bereits im Jahr 2008 eingetretene Niedrigzinsphase hätte den Gesetzgeber veranlassen müssen, zeitnah
den Zinssatz zu senken; sein Gestaltungsspielraum sei überschritten. Die Verfassungswidrigkeit ergebe sich auch vor
dem Hintergrund der geringen praktischen Relevanz der Regelung, da die Finanzverwaltung bereits bei einer
Minimalverzinsung vom Abzinsungsgebot absehe. Ferner verstoße der fiktive Abzinsungsertrag gegen den Grundsatz
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und sei auch nicht mit dem Realisationsprinzip
vereinbar.


16 Die enorme Steuerlast aus der Abzinsung habe "erdrückende" Wirkung und verstoße daher gegen Art. 14 Abs. 1 GG.
Hätte die Steuerbelastung zur Insolvenz der Klägerin geführt, hätten die gegenläufigen steuerlichen Vorteile aus der
nachfolgenden Aufzinsung gar nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Die existenzbedrohende
Steuerfestsetzung berühre die Klägerin zudem in ihrer Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG).


17 Die Vorschrift des § 6 EStG sei auch insofern verfassungswidrig, als mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
(BilMoG) vom 25. Mai 2009 (BGBl I 2009, 1102) ein rechtlicher Zustand geschaffen worden sei, durch den das
Ergebnis der Steuerbilanz mehr und mehr von dem der Handelsbilanz abgekoppelt werde.


18 Die Kläger beantragen (sinngemäß),


das angefochtene Urteil aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2010 vom 4. Februar 2014 in
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 31. Oktober 2014 dahingehend abzuändern, dass eine gewinnerhöhende
Abzinsung der von G und K gewährten Darlehen unterbleibt.


19 Hilfsweise beantragen sie (sinngemäß),


das Revisionsverfahren auszusetzen und gemäß Art. 100 Abs. 1 GG die Entscheidung des


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


2 von 9 11.10.2019, 18:28







Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) einzuholen, ob sowohl § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG als auch § 12 Abs. 3 Satz 2
BewG im Hinblick auf den hierin jeweils festgelegten Zinssatz von 5,5 % verfassungswidrig sind.


20 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


21 Das FA sieht die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG als gegeben an und teilt die verfassungsrechtlichen
Einwendungen der Kläger nicht.


Entscheidungsgründe


II.


22 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


23 1. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben, da das FG keine ausreichenden Feststellungen zu der
entscheidungserheblichen Frage getroffen hat, ob der zwischen der Klägerin und ihrem Schwager K geschlossene
Darlehensvertrag den besonderen Anforderungen an die steuerliche Anerkennung von Angehörigenverträgen genügt
und daher überhaupt als betriebliche Verbindlichkeit, die einer Abzinsung unterliegen könnte, zu werten ist.


24 a) Der Abzinsung einer Verbindlichkeit gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG systematisch vorgelagert ist die
Feststellung, ob jene Verbindlichkeit dem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen zuzuordnen ist. Dies vermag der
erkennende Senat nach den bisherigen Feststellungen des FG nicht sicher zu beurteilen.


25 aa) Die Zuweisung einer Verbindlichkeit zum Betriebsvermögen setzt voraus, dass der hierfür auslösende Vorgang
einen tatsächlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Betrieb aufweist. Darlehensverbindlichkeiten
stellen Betriebsvermögen dar, wenn die Kreditmittel für betriebliche Zwecke, insbesondere zum Erwerb von
Wirtschaftsgütern, verwendet werden. Die Person des Gläubigers oder dessen Beweggründe für die
Darlehenshingabe sind regelmäßig unbeachtlich (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 13. Juli 2017 -
VI R 62/15, BFHE 259, 91, BStBl II 2018, 15, Rz 15, m.w.N.; Beschluss des Großen Senats des BFH vom 4. Juli
1990 - GrS 2-3/88, BFHE 161, 290, BStBl II 1990, 817, unter C.II.3.d).


26 bb) Wurde allerdings ein Darlehen, dessen Valuta betrieblich eingesetzt wird, von einem nahen Angehörigen gewährt,
erfordert die Zuordnung zum Betriebsvermögen im Hinblick auf den bei Angehörigen vielfach fehlenden natürlichen
Interessengegensatz darüber hinaus, dass der zugrunde liegende Vertrag unter Fremdvergleichsaspekten
steuerrechtlich anzuerkennen ist.


27 Die hierfür erforderliche Prüfung knüpft seit der Neuausrichtung der höchstrichterlichen Rechtsprechung im Anschluss
an den Beschluss des BVerfG vom 7. November 1995 - 2 BvR 802/90 (BStBl II 1996, 34, unter B.I.2.) an die
Gesamtheit der objektiven Gegebenheiten an. Nach wie vor wird vorausgesetzt, dass die vertraglichen Hauptpflichten
klar und eindeutig vereinbart sowie entsprechend dem Vereinbarten durchgeführt werden. Jedoch schließt nicht mehr
jede geringfügige Abweichung einzelner Sachverhaltsmerkmale vom Üblichen die steuerrechtliche Anerkennung des
Vertragsverhältnisses aus. Vielmehr sind einzelne Kriterien des Fremdvergleichs im Rahmen der gebotenen
Gesamtbetrachtung unter dem Gesichtspunkt zu würdigen, ob sie den Rückschluss auf eine privat veranlasste
Vereinbarung zulassen (vgl. statt vieler Senatsurteil vom 10. Oktober 2018 - X R 44-45/17, BFHE 263, 11, BStBl II
2019, 203, Rz 18 f., m.w.N.). Indiz für die Zuordnung der Vertragsbeziehung zum betrieblichen Bereich ist
insbesondere, ob der Vertrag sowohl nach seinem Inhalt als auch nach seiner tatsächlichen Durchführung dem
entspricht, was zwischen Fremden üblich ist. In diesem Zusammenhang erlangt der Umstand, ob die Vertragschancen
und -risiken in fremdüblicher Weise verteilt sind, wesentliche Bedeutung (BFH-Urteil vom 25. Januar 2000 -
VIII R 50/97, BFHE 191, 267, BStBl II 2000, 393, unter II.2.; ebenso Senatsurteil vom 22. Oktober 2013 - X R 26/11,
BFHE 242, 516, BStBl II 2014, 374, Rz 35). Speziell bei Darlehensverträgen hängt die Intensität der Prüfung des
Fremdvergleichs vom Anlass der Darlehensaufnahme ab. Hierbei unterliegen Vertragsbeziehungen, bei denen das
Darlehen der Finanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern dient, einer eher
großzügigen Fremdvergleichsprüfung (Senatsurteil in BFHE 242, 516, BStBl II 2014, 374, Rz 40).


28 b) Diese Grundsätze hat das FG in Bezug auf das Vertragsverhältnis zu K rechtsfehlerhaft nicht hinreichend beachtet.


29 Zwar ist die finanzgerichtliche Feststellung, die Zahlung von K --ebenso wie diejenige von G-- sei aus Sicht der
Klägerin als Verbindlichkeit und eben nicht als Schenkung zu werten, mangels gegenteilig vorgebrachter
Anhaltspunkte revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Ferner steht fest, dass die Verbindlichkeit im Umfang der
beabsichtigten gewerblichen Nutzung der Immobilie einen betrieblichen Bezug aufwies. Allerdings reichen weder die
Feststellungen noch die Würdigung des FG aus, um abschließend beurteilen zu können, ob die Darlehensgewährung
durch K fremdüblich war.
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30 aa) Wenn das FG formuliert, die Verschwägerung mit K begründe "kein enges" Verwandtschaftsverhältnis, das von
"vornherein auf einen Interessengleichklang hindeutet", verkennt es bereits, dass generell auch Vertragsbeziehungen
zwischen verschwägerten Personen steuerrechtlich einem Fremdvergleich standhalten müssen. Zwar hat dies die
höchstrichterliche Rechtsprechung --soweit ersichtlich-- bislang nur für Mietverträge entschieden (vgl. BFH-Urteile
vom 7. Mai 1996 - IX R 69/94, BFHE 180, 377, BStBl II 1997, 196, unter 1.; vom 27. Juli 2004 - IX R 73/01, BFH/NV
2005, 192, unter II.4.). Allerdings sind keine Gründe dafür ersichtlich, weshalb nicht Selbiges für Darlehensverträge
gelten soll.


31 bb) Die vom FG --dennoch-- vorgenommene Würdigung einzelner Aspekte, die für einen fremdüblich ausgestalteten
Darlehensvertrag sprechen sollen, halten einer revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Dessen Würdigung
berücksichtigt wesentliche Einzelfallumstände, die für die Beurteilung der Fremdüblichkeit hätten angeführt und
abgewogen werden müssen, nicht, so dass das Ergebnis der Würdigung nicht nach § 118 Abs. 2 FGO zugrunde
gelegt werden kann (vgl. hierzu Senatsurteil in BFHE 263, 11, BStBl II 2019, 203, Rz 21, m.w.N.).


32 Das FG leitet die Fremdüblichkeit der Darlehensgewährung neben dem betrieblichen Verwendungszweck und dem
bilanziellen Ausweis der Verbindlichkeit vornehmlich daraus ab, dass die beiderseitigen Pflichten vertraglich klar
geregelt worden seien. Letzteres trifft zu, genügt aber selbst unter Beachtung der großzügigeren
Fremdvergleichsprüfung bei Investitionsdarlehen nicht. Das FG ließ zum einen den Gesichtspunkt ungewürdigt, ob die
gewählte Gestaltung die gegenseitigen Vertragschancen und -risiken ausgewogen verteilt hat. Die Vereinbarung hätte
Anlass zu der Erwägung geben müssen, ob die fast 35-jährige Darlehensgesamtlaufzeit und der fast 20 Jahre
andauernde tilgungsfreie Zeitraum für den Darlehensgeber K nicht mit unverhältnismäßigen Risiken behaftet ist,
denen keine erkennbaren adäquaten Chancen --insbesondere keine Erträge aus einer Kapitalanlage--
gegenüberstehen. In diesem Zusammenhang hätte das FG auch den Umstand einbeziehen müssen, dass zu
Gunsten des K nach der schriftlichen Vertragslage keine Sicherheiten bestellt wurden. Deren Fehlen wird zwar von
der Rechtsprechung --für sich betrachtet-- jedenfalls bei Investitionsdarlehen keine ausschlaggebende Bedeutung
beigemessen, ist allerdings zu würdigen und kann bei langfristig unkündbaren Darlehen an Gewicht gewinnen (vgl.
Senatsurteil in BFHE 242, 516, BStBl II 2014, 374, Rz 54 ff.).


33 Zum anderen fehlen Feststellungen des FG zum Lebensalter des Darlehensgebers. Hieraus hätte sich ergeben
können, ob dieser mit Blick auf den tilgungsfreien Zeitraum bis Oktober 2030 unter Berücksichtigung der
durchschnittlichen statistischen Lebenserwartung überhaupt noch von der Rückzahlungsverpflichtung durch die
Klägerin hätte profitieren können. Zu würdigen gewesen wäre ebenso das Lebensalter der Klägerin, da die
vereinbarte Tilgung in den Jahren von 2030 bis 2045 Zeiträume umfasst, in denen die im Jahr (...) geborene Klägerin
altersbedingt womöglich keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen kann, so dass der Rückzahlungsanspruch von
jährlich fast 16.000 EUR (neben den gegenüber G bestehenden Zahlungsverpflichtungen von jährlich gut
17.000 EUR) ggf. gefährdet sein könnte.


34 cc) Die Anpassung bzw. Neugestaltung der Vertragsbedingungen in den Jahren 2012 und 2014 kann die vorliegend
ausschließlich für das Streitjahr 2010 vorzunehmende Beurteilung fremdüblicher Vereinbarungen nicht beeinflussen
(vgl. hierzu auch unter II.2.a cc (2)).


35 dd) Ferner lässt sich eine Fremdüblichkeit des Darlehensvertrags mit K nicht ohne Weiteres aus dem Umstand
ableiten, dass die Klägerin zeitgleich einen vereinbarungsidentischen Vertrag mit G geschlossen hat. Für den Senat
ist mangels entsprechender Feststellungen des FG nicht erkennbar, ob und --wenn ja-- welche persönlichen
Beziehungen der Klägerin zu G bestehen, die zwar dessen grundsätzliche Qualifizierung als "fremder Dritter" nicht in
Frage stellen würden, wohl aber die Eignung, als objektiver Fremdvergleichsmaßstab für die Vertragsbeziehung zu K
zu dienen.


36 c) Das FG wird im zweiten Rechtsgang die erforderlichen Feststellungen und die hieraus abzuleitende
Gesamtwürdigung nachzuholen haben. Hierbei könnte sich eine persönliche Anhörung der Kläger ebenso anbieten
wie eine Zeugeneinvernahme des K.


37 2. Legt man die --revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden-- Feststellungen des FG zu dem zwischen der Klägerin
und G bestehenden Vertragsverhältnis zugrunde, ist die hieraus resultierende Verbindlichkeit für das Streitjahr 2010
dem Grunde und der Höhe nach zu Recht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG abgezinst worden (unter a). Die von den
Klägern insbesondere mit Blick auf den Abzinsungszinssatz von 5,5 % erhobenen verfassungsrechtlichen
Einwendungen werden vom Senat jedenfalls für das vorliegend maßgebliche Streitjahr nicht geteilt (unter b).


38 a) Abweichend von der handelsrechtlichen Bewertung (§ 253 Abs. 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuches --HGB--) sind
Verbindlichkeiten für Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG unter sinngemäßer
Anwendung von § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG anzusetzen und mit einem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen. Das
Abzinsungsgebot findet nach Satz 2 der Vorschrift keine Anwendung auf solche Verbindlichkeiten, deren Laufzeit am
Bilanzstichtag weniger als zwölf Monate beträgt, ebenso wenig auf solche, die verzinslich sind oder auf einer
Anzahlung oder Vorausleistung beruhen.


39 Das durch das StEntlG 1999/2000/2002 mit Wirkung für nach dem 31. Dezember 1998 endende Wirtschaftsjahre
eingeführte Abzinsungsgebot gründet auf der typisierenden Vorstellung, dass eine erst in Zukunft zu erfüllende
Verpflichtung den Schuldner weniger belastet als eine sofortige Leistungspflicht (vgl. zuletzt BFH-Urteile vom
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18. September 2018 - XI R 30/16, BFHE 262, 386, BStBl II 2019, 67, Rz 24, sowie in BFHE 259, 91, BStBl II 2018,
15, Rz 19; ebenso bereits BFH-Entscheidungen vom 6. Oktober 2009 - I R 4/08, BFHE 226, 347, BStBl II 2010, 177,
unter II.3.a; vom 27. Januar 2010 - I R 35/09, BFHE 228, 250, BStBl II 2010, 478, unter II.2.a). Das Abzinsungsgebot
folgt mathematisch und ökonomisch dem Grundsatz, dass erst in Zukunft zu erbringende Zahlungen gegenwärtig mit
ihrem Barwert abzubilden sind (BFH-Urteil vom 5. Mai 2011 - IV R 32/07, BFHE 233, 524, BStBl II 2012, 98, unter
II.1.c aa [zu § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG]).


40 Der durch die Unverzinslichkeit hervorgerufene Minderaufwand wird kapitalisiert und als Ertrag vorweggenommen
(Groh, Der Betrieb --DB-- 2007, 2275, 2276). Gegenläufig entsteht in den folgenden Jahren aufgrund der sich stetig
verkürzenden Restlaufzeit jeweils Aufzinsungsaufwand, bis zum Rückzahlungszeitpunkt der Nominalwert erreicht ist
(Korn/Strahl in Korn, § 6 EStG Rz 371). Ist das Darlehen dagegen verzinst, ist der Steuerpflichtige mit einer in der
Zukunft zu erfüllenden Verpflichtung nicht weniger belastet als mit einer sofortigen Leistungspflicht, so dass die
Abzinsung --im Einklang mit dem handelsrechtlichen Ansatz nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB-- entfällt (BFH-Urteil in
BFHE 262, 386, BStBl II 2019, 67, Rz 24).


41 Diesen Grundsätzen folgend, hat das FG --soweit man dessen Feststellungen zu den Vertragsbeziehungen zu G
zugrunde legt-- zu Recht angenommen, dass die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG zum Bilanzstichtag
31. Dezember 2010 gegeben waren.


42 aa) Die Überweisung von G im Jahr 2010 erfolgte darlehensweise und begründete für die Klägerin eine
Verbindlichkeit, d.h. eine Verpflichtung zu einer dem Inhalt und der Höhe nach bestimmten Leistung an einen Dritten,
die erzwingbar ist und somit eine wirtschaftliche Belastung darstellt (vgl. hierzu BFH-Urteil vom 4. Februar 1999 -
IV R 54/97, BFHE 187, 418, BStBl II 2000, 139, unter II.2.b aa). Die Kläger haben in der mündlichen Verhandlung vor
dem FG --über ihre Prozessbevollmächtigten-- in Abrede gestellt, dass das Kapital im Wege einer verschleierten
Schenkung zugeführt wurde; derartige Erwägungen hat nach Aktenlage auch das FA nicht angestellt.


43 bb) Die Darlehensmittel wurden --wie oben bereits dargelegt-- betrieblich verwandt. Das Darlehensverhältnis der
Klägerin zu G unterliegt auch keiner Fremdvergleichskontrolle. G ist als Nicht-Angehöriger --obwohl mit der Klägerin
persönlich bekannt-- für Zwecke des steuerrechtlichen Prüfungsmaßstabs im Verhältnis zu ihr als fremder Dritter
anzusehen. Vertragsbeziehungen zwischen Bekannten mögen Elemente der Gefälligkeit enthalten. Ein fehlender
natürlicher Interessengegensatz kann hierbei --anders als bei Verträgen unter nahen Angehörigen-- aber nicht ohne
Weiteres unterstellt werden, so dass die Gefahr des Missbrauchs zivilrechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten in der
Regel von vornherein nicht droht.


44 cc) Das Darlehen des G war auf den Bilanzstichtag des 31. Dezember 2010 als unverzinslich zu qualifizieren.


45 (1) Ein Darlehen ist dann unverzinslich, wenn die Vertragsbeteiligten zum einen keine nominale Verzinsung vereinbart
haben und die Verbindlichkeit zum anderen nicht mit anderweitigen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist, so z.B.
die Verpflichtung des Darlehensnehmers zur unentgeltlichen Überlassung eines Wirtschaftsguts des
Betriebsvermögens (vgl. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 26. Mai 2005, BStBl I 2005,
699, Rz 14; ebenso BFH-Urteil in BFHE 262, 386, BStBl II 2019, 67, Rz 24; Schmidt/Kulosa, EStG, 38. Aufl., § 6
Rz 461 "verdeckte Zinsleistungen"; M. Prinz in Bordewin/Brandt, § 6 EStG Rz 1/610; Schindler in Kirchhof, EStG,
18. Aufl., § 6 Rz 150 "Sachleistungsverpflichtungen").


46 Die Abstandnahme vom Abzinsungsgebot erfordert allerdings keine durchgängige Verzinsung. Nach Auffassung der
Finanzverwaltung soll die Abzinsung selbst dann entfallen, wenn die Verzinsung nur für einen kurzen Teil der
Gesamtlaufzeit vorgesehen ist (BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 699, Rz 17; offengelassen dagegen im BFH-
Beschluss vom 22. Juli 2013 - I B 183/12, BFH/NV 2013, 1779, Rz 7; zweifelnd Schmidt/Kulosa, a.a.O., § 6 Rz 461).
In jedem Fall besteht keine Abzinsungspflicht, wenn ein Darlehen zunächst unverzinslich hingegeben und erst später
eine Verzinsung vereinbart wird. Denn die Abzinsung berücksichtigt auch zukünftige Zinsaspekte, so dass der Vorteil
der Unverzinslichkeit bei einer geänderten Vereinbarung nicht mehr besteht (BFH-Urteil in BFHE 262, 386, BStBl II
2019, 67, Rz 27; Groh, DB 2007, 2275, 2277).


47 (2) Im Streitfall lassen weder der ursprüngliche Vertrag vom 14. Oktober 2009 (unter (a)) noch die Zusatzvereinbarung
vom 10. August 2012 (unter (b)) und ebenso wenig der im Juli 2014 eingereichte, eine rückwirkende Verzinsung
begründende Darlehensvertrag (unter (c)) das Abzinsungsgebot zum 31. Dezember 2010 entfallen.


48 (a) Der Darlehensvertrag vom 14. Oktober 2009 enthält unstreitig keine nominale Verzinsung; der in dem
Formularvertrag hierfür vorgesehene § 4 wurde handschriftlich gestrichen. Dem schriftlichen Vertrag kann zudem
keine anderweitige wirtschaftliche Last der Klägerin, namentlich die von ihr angeführte Verpflichtung, dem
Darlehensgeber und dessen Familie während der Aufenthalte in der Bundesrepublik Deutschland kostenfreie
Unterkunft und Verpflegung sowie verbilligte bzw. unentgeltliche Lebensmitteleinkäufe zu gewähren, entnommen
werden.


49 Die Erwägung des FG, die Kläger hätten aufgrund ihres lediglich vagen Sachvortrags zum Bestehen derartiger
Verpflichtungen keinen Nachweis erbracht, dass insoweit eine synallagmatische Verknüpfung mit der
Darlehensgewährung bestehe, erweist sich revisionsrechtlich als fehlerfrei. Die von den Klägern insoweit erhobene
Sachaufklärungsrüge (§ 76 Abs. 1 Satz 1 FGO) greift nicht durch.
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50 Das Vorbringen der Kläger im ersten Rechtsgang beschränkte sich auf die nicht näher substantiierte Behauptung,
dass "kostenlose/verbilligte (Familien-)Einkäufe getätigt werden durften" (Schreiben der XY
Steuerberatungsgesellschaft vom 24. Juni 2015 an das FA) bzw. es "für die Darlehensgeber sonstige Vorteile, z.B. die
Verköstigung anlässlich der Aufenthalte der Familie in Deutschland" gegeben habe (Protokoll der mündlichen
Verhandlung vom 1. September 2016).


51 Unter Beachtung der die Kläger betreffenden Mitwirkungspflichten im Rahmen der Sachaufklärungspflicht des FG (vgl.
nur Senatsurteil vom 30. Juli 2003 - X R 28/99, BFH/NV 2004, 201, unter II.1., m.w.N.) hätte es den Klägern oblegen,
schlüssig und nachvollziehbar darzulegen, welche konkreten Vorteile und Begünstigungen für den Darlehensgeber im
Hinblick auf dessen nominal unentgeltliche Kapitalgewährung vereinbart und in welchem Umfang diese auch in
Anspruch genommen worden seien. Hierzu bestand bereits deshalb Anlass, da im schriftlichen Vertrag vom
14. Oktober 2009 keine dementsprechende Vereinbarung getroffen wurde und es im Übrigen keiner nachträglichen
Zinsregelung bedurft hätte, wenn die Klägerin tatsächlich von Anfang an durch Sachleistungsverpflichtungen
wirtschaftlich belastet gewesen wäre. Gerade deshalb musste sich für das FG auch keine weitere Sachaufklärung von
Amts wegen aufdrängen; dies mag im zweiten Rechtsgang ggf. nachgeholt werden.


52 (b) Die Zusatzvereinbarung vom 10. August 2012, wonach mit Wirkung ab 1. Januar 2012 Zinsen von 2 % zu zahlen
seien, wirkt sich nicht auf den Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 aus.


53 Aufgrund des im Bilanzsteuerrecht geltenden Stichtagsprinzips (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG i.V.m. § 252 Abs. 1
Nr. 3 und 4 HGB) hat eine nachträgliche Verzinsungsabrede nur dann Relevanz für den in Frage stehenden Stichtag,
wenn die Vereinbarung eben bis zu jenem Stichtag getroffen wurde (vgl. hierzu BFH-Urteil in BFHE 262, 386, BStBl II
2019, 67, Rz 27). Änderungen, die erst nach dem Bilanzstichtag vereinbart werden, wirken als wertbegründende
Ereignisse nicht zurück, selbst wenn die Vereinbarung vor der Bilanzaufstellung getroffen worden sein sollte
(Korn/Strahl in Korn, § 6 EStG Rz 371; Tiede, Steuern und Bilanzen --StuB-- 2019, 82, 83). Derartige Änderungen
lassen die Abzinsung erst zum Bilanzstichtag nach der Vereinbarung --aufwandswirksam-- entfallen (Schmidt/Kulosa,
a.a.O., § 6 Rz 461; ebenso BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 699, Rz 18). Im Streitfall wurde die
Änderungsvereinbarung erst nach dem 31. Dezember 2010 geschlossen.


54 (c) Schließlich ändert auch die vom FG festgestellte Vereinbarung, durch die rückwirkend auf den Zeitpunkt der
Kapitalgewährung im Jahr 2010 ein Zins von 1 % p.a. festgelegt wurde, das steuerliche Ergebnis für das Streitjahr
2010 nicht.


55 Zwar weist jene Neufassung das Datum des 14. Oktober 2009 aus. Nach den Feststellungen des FG wurde der
Vertrag aber erst während des Einspruchsverfahrens im Juli 2014 eingereicht. Mangels gegenteiliger Behauptung der
Kläger und wegen ansonsten bestehender Widersprüche zur zeitlichen Abfolge des ursprünglichen Darlehensvertrags
(2009), dessen Ergänzung (2012) und der Neufassung ist allerdings davon auszugehen, dass Letztere erst nach dem
31. Dezember 2010 geschlossen wurde, dieser aber zivilrechtliche Rückwirkung auf den Zeitpunkt der
Darlehensgewährung beigemessen wurde.


56 (aa) Die von den Klägern begehrte steuerliche Rückwirkung ihrer letzten Vertragsänderung verstieße zum einen
gegen das bilanzsteuerrechtliche Stichtagsprinzip, wonach die Bilanz die objektiv bestehenden Verhältnisse des
Bilanzstichtags abzubilden hat (vgl. hierzu BFH-Urteil vom 28. März 2000 - VIII R 77/96, BFHE 191, 339, BStBl II
2002, 227, unter II.2.c bb, m.w.N.). Später eingetretene Umstände sind für die Bilanzierung im Regelfall unbeachtlich.
Lediglich wertaufhellende Umstände sind grundsätzlich zu berücksichtigen. Wertaufhellend sind indes nicht solche
Umstände, die entweder erst nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind (u.a. BFH-Urteil vom 19. Oktober 2005 -
XI R 64/04, BFHE 211, 475, BStBl II 2006, 371, unter II.3.c) oder erst im Anschluss an die Bilanzaufstellung erkennbar
sind (BFH-Urteil vom 15. September 2004 - I R 5/04, BFHE 208, 116, BStBl II 2009, 100, unter II.7.b). Unerheblich ist
hierbei, ob einer späteren Änderungs- oder Aufhebungsvereinbarung zivilrechtliche Rückwirkung zukommen soll oder
nicht.


57 Demzufolge könnte die rückwirkend vereinbarte Verzinsung bilanzsteuerrechtlich erst zu dem Stichtag
Berücksichtigung finden, der der zivilrechtlichen Gestaltung folgt.


58 (bb) Zum anderen ist die von den Klägern begehrte Rechtsfolge --wie vom FG zutreffend beurteilt-- nicht mit § 38 AO
vereinbar.


59 Hiernach entstehen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das
Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Hieraus folgt, dass der durch Tatbestandsverwirklichung --vorliegend in Form des
Erhalts eines unverzinslichen Darlehens-- entstandene Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis im Regelfall
unabänderlich ist (vgl. Drüen in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 38 AO Rz 28, m.w.N.). Vor
diesem Hintergrund ist eine steuerliche Rückwirkung ausgeschlossen, wenn die Vertragsparteien --wie im Streitfall--
im Wege freier Parteivereinbarung rückwirkend schuldrechtliche Vertragsverhältnisse aufheben, ändern oder
begründen (vgl. hierzu u.a. BFH-Urteil vom 24. August 2006 - IX R 40/05, BFH/NV 2006, 2236, unter II.2.a; Loose in
Tipke/Kruse, a.a.O., § 175 AO Rz 35, m.w.N.). Andernfalls stünde es im Belieben des Steuerpflichtigen, durch
rückwirkende Vereinbarungen auf einen bereits entstandenen Steueranspruch mit Wirkung für die Vergangenheit
Einfluss nehmen zu können (vgl. insoweit BFH-Urteil vom 24. April 1997 - VIII R 53/95, BFHE 183, 155, BStBl II 1997,
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682, unter II.2.). Ausnahmen hiervon sind allenfalls dann anerkannt, wenn --anders als vorliegend-- die
schuldrechtliche Rückbeziehung nur von kurzer Dauer ist und sich hieraus keine steuerrechtlichen Folgen ergeben
(Senatsurteil vom 25. November 1992 - X R 148/90, BFH/NV 1993, 586).


60 (cc) Der Einwand der Kläger, der Finanzbehörde entstünde bei einer steuerrechtlichen Anerkennung der
rückwirkenden Zinsvereinbarung kein Nachteil, da in den nachfolgenden Jahren kein gegenläufiger Aufwand durch
eine Aufzinsung zu berücksichtigen sei, verfängt bereits deshalb nicht, da andernfalls das Prinzip der
Abschnittsbesteuerung unbeachtet bliebe.


61 dd) Liegen die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG vor, ordnet die Vorschrift eine Abzinsung mit einem
Zinssatz von 5,5 % an.


62 Die Abzinsung erfolgt grundsätzlich nach finanz- oder versicherungsmathematischen Grundsätzen, wobei es die
Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgründen ebenso für gerechtfertigt hält, den Abzinsungsbetrag nach §§ 12 ff.
BewG zu ermitteln (BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 699, Rz 2; ebenso Kiesel in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--,
§ 6 EStG Rz 704 f.; Schindler in Kirchhof, a.a.O., § 6 Rz 149). Letzteres begegnet bereits deshalb keinen rechtlichen
Bedenken, da unverzinsliche Kapitalforderungen und Schulden, deren Laufzeit mehr als ein Jahr beträgt und die zu
einem bestimmten Zeitpunkt fällig sind, auch für Zwecke des Bewertungsrechts mit einem Zinssatz von 5,5 %
abzuzinsen sind (§ 12 Abs. 3 BewG).


63 Dieser gesetzlichen Grundlage folgt die Berechnung des FA, wobei sich unter Berücksichtigung der Tabellen 2 und 3
zum BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 699 auf den 31. Dezember 2010 für das von G gewährte Darlehen ein Barwert
von 61.566 EUR ergibt. Hierbei ging das FA nach Maßgabe des Vertrags vom 14. Oktober 2009 zu Recht davon aus,
dass die Tilgungszeit 15 Jahre (1. Oktober 2030 bis 30. September 2045) und die Aufschubzeit bis zum Beginn der
Tilgung --berechnet ab dem Bilanzstichtag-- 19 Jahre und neun Monate beträgt.


64 Soweit die Kläger einwenden, das FA habe für die Ermittlung des Barwerts die Darlehenslaufzeit analog § 13 Abs. 2
BewG geschätzt, deckt sich dies nicht mit der Aktenlage.


65 ee) Zu Recht hat das FG darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Zuordnung des Abzinsungsertrags zum
Gewinn des Betriebs 1 unzutreffend war. Soweit das Darlehen der Finanzierung der
Anschaffungs-/Herstellungskosten diente, die anteilig auf die Nutzung der Immobilie für den Betrieb 2 entfielen, hätte
es dort bilanziert werden müssen, so dass die Abzinsung dort zu Gewinn geführt hätte (63,92 %).
Einkommensteuerlich ist die fehlerhafte Zuordnung im Streitfall ohne Bedeutung.


66 b) Dem (sinngemäß) hilfsweise gestellten Antrag der Kläger, das Verfahren nach § 74 FGO auszusetzen, und die
Entscheidung des BVerfG einzuholen, ob § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG und/oder §§ 12 ff. BewG verfassungswidrig
sind, war bereits mangels Entscheidungserheblichkeit nicht nachzukommen. Unabhängig hiervon greifen die von den
Klägern geltend gemachten Verfassungsverstöße nicht durch.


67 aa) Die von den Klägern vordergründig erhobenen Einwendungen gegen die Höhe des Zinssatzes von 5,5 % teilt der
Senat jedenfalls für das Streitjahr 2010 nicht. Insbesondere ist der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) nicht
verletzt.


68 (1) Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu
behandeln (BVerfG-Beschlüsse vom 29. März 2017 - 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, BStBl II 2017, 1082, Rz 98; vom
7. Mai 2013 - 2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07, BVerfGE 133, 377, Rz 73; vom 6. Juli 2010 - 2 BvL 13/09,
BVerfGE 126, 268, BStBl II 2011, 318, Rz 35). Dabei ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und
Differenzierungsmerkmalen aus dem allgemeinen Gleichheitssatz im Sinne eines stufenlosen am Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit orientierten Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen
Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen (BVerfG-Beschlüsse in
BVerfGE 145, 106, BStBl II 2017, 1082, Rz 98, und in BVerfGE 133, 377, Rz 74).


69 Für das Steuerrecht wird dem Gesetzgeber ein weitreichender Entscheidungsspielraum zugestanden. Dies gilt für die
Auswahl des Steuergegenstands und auch für die Bestimmung des Steuersatzes (BVerfG-Beschlüsse vom
4. Dezember 2002 - 2 BvR 400/98, 2 BvR 1735/00, BVerfGE 107, 27, BStBl II 2003, 534, unter C.I.1.b, und vom
22. Juni 1995 - 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, BStBl II 1995, 655, unter C.II.1.d). Das BVerfG erkennt in ständiger
Rechtsprechung Typisierungs- und Vereinfachungserfordernisse an (BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 126, 268, BStBl
II 2011, 318, und vom 15. Januar 2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, unter C.I.2.a aa; BVerfG-Urteil vom 9. Dezember
2008 - 2 BvL 1, 2/07, 1, 2/08, BVerfGE 122, 210, unter C.I.2.). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass
Steuergesetze in der Regel Massenvorgänge des Wirtschaftslebens betreffen. Sie müssen, um praktikabel zu sein,
Sachverhalte, an die sie dieselben steuerrechtlichen Folgen knüpfen, typisieren und dabei in weitem Umfang die
Besonderheiten des einzelnen Falles vernachlässigen.


70 Die wirtschaftlich ungleiche Wirkung auf die Steuerzahler darf allerdings ein gewisses Maß nicht übersteigen.
Vielmehr müssen die steuerlichen Vorteile der Typisierung im rechten Verhältnis zu der mit der hiermit notwendig
verbundenen Ungleichheit der Belastung stehen (BVerfG-Entscheidungen vom 20. April 2004 - 1 BvR 905/00,
1 BvR 1748/99, BVerfGE 110, 274, Rz 58; in BVerfGE 133, 377, Rz 88; vom 5. November 2014 - 1 BvF 3/11, BVerfGE
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137, 350, Rz 66, sowie in BVerfGE 120, 1, unter C.I.2.a aa).


71 Außerdem darf eine gesetzliche Typisierung keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss sich
realitätsgerecht am typischen Fall orientieren (BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 133, 377, Rz 87; vom 4. Juli 2012 -
2 BvC 1, 2/11, BVerfGE 132, 39, Rz 29, und in BVerfGE 120, 1, unter C.I.2.a aa; vgl. zudem BFH-Urteil vom
9. November 2017 - III R 10/16, BFHE 260, 9, BStBl II 2018, 255, Rz 15). Hieraus folgt, dass eine gesetzliche
Zinssatztypisierung, die sich evident von realitätsgerechten Verzinsungen am Markt entfernt (hat), den
gleichheitsrechtlichen Anforderungen nicht mehr genügt (vgl. hierzu BFH-Beschluss vom 25. April 2018 - IX B 21/18,
BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415, Rz 18 ff. - für den 6 %-igen Zinssatz gemäß § 238 AO; ebenso Vorlagebeschluss
des FG Köln vom 12. Oktober 2017 - 10 K 977/17, EFG 2018, 287, Rz 65 ff. - für den 6 %-igen Abzinsungssatz bei
Pensionsrückstellungen nach § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG).


72 (2) Diese verfassungsrechtlichen Grenzen wurden im Streitfall nicht überschritten.


73 (a) Mit dem Abzinsungsgebot nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG beabsichtigte der Gesetzgeber, steuerbilanziell den
Zustand abzubilden, der sich daraus ergibt, dass unverzinsliche Verbindlichkeiten bei längerer Laufzeit wirtschaftlich
weniger belastend sind als marktüblich verzinste (BTDrucks 14/23, 171 f. [für Rückstellungen] sowie BTDrucks
14/443, 23 [für Verbindlichkeiten]). Es sollen wirtschaftliche Vorteile abgeschöpft werden, die sich aus dem Empfang
eines unverzinsten Darlehens ergeben (vgl. Cloer/Holle/ Niemeyer, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2019, 347, 350;
Schmidt/Kulosa, a.a.O., § 6 Rz 454: "Vorwegnahme des eingesparten Zinsaufwands für die gesamte Laufzeit"; Groh,
DB 2007, 2275, 2276: "Minderaufwand infolge der Zinslosigkeit").


74 (b) Die BFH-Rechtsprechung hat die Einführung der steuerrechtlichen Abzinsung von Verbindlichkeiten ebenso wie
diejenige von Rückstellungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG für verfassungsrechtlich unbedenklich gehalten (BFH-
Entscheidungen in BFHE 259, 91, BStBl II 2018, 15, Rz 21; in BFHE 226, 347, BStBl II 2010, 177, unter II.5.; in BFHE
228, 250, BStBl II 2010, 478, Rz 20, sowie in BFHE 233, 524, BStBl II 2012, 98, Rz 41 ff.). Dieser Ansicht schließt
sich der erkennende Senat an.


75 Wenn die Kläger darauf hinweisen, dass der Gesetzgeber die Zinssatzhöhe unbegründet ließ, trifft dies zwar zu. In
Anbetracht des sich auch auf die Auswahl des Steuersatzes bestehenden weiten Entscheidungsspielraums des
Gesetzgebers, der klar erkennbaren Anlehnung an die allgemeine Bewertungsregelung in § 12 Abs. 3 BewG sowie
der im Jahr der Einführung (1999) noch marktgerechten Abbildung des Zinsniveaus hält der Senat dies allerdings für
entbehrlich.


76 Vom BFH bereits entschieden wurde zudem, dass die vertragliche Gestaltungsmöglichkeit, selbst durch eine nur sehr
geringe Verzinsung die Rechtsfolgen des § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG auszuschalten, keinen Verstoß gegen den
allgemeinen Gleichheitssatz bedeutet (BFH-Beschluss in BFHE 226, 347, BStBl II 2010, 177, unter II.3.a).


77 (c) Die verfassungsrechtlichen Einwendungen, die wegen des inzwischen nachhaltig gesunkenen Marktzinsniveaus
--neben den Klägern-- von weiten Teilen in der Literatur gegen die gesetzliche Zinssatzhöhe erhoben werden (u.a.
Kiesel in HHR, § 6 EStG Rz 700; Cloer/Holle/Niemeyer, DStR 2019, 347, 350 f.; Hey/Steffen, Schriften des Instituts
Finanzen und Steuern 511, 126 ff.; Paus, Finanz-Rundschau --FR-- 2005, 1195, 1198; Tiede, StuB 2019, 82, 83; ggf.
auch Schindler in Kirchhof, a.a.O., § 6 Rz 149; Schmidt/ Kulosa, a.a.O., § 6 Rz 454: "in der derzeitigen
Niedrigzinsphase recht hoch erscheinender[n] Zinssatz[es]"), können für das Streitjahr 2010 keine Geltung
beanspruchen.


78 Im Jahr 2010 hat sich noch kein strukturelles niedriges Marktzinsniveau verfestigt, aufgrund dessen der Gesetzgeber
unter Berücksichtigung einer angemessenen Beobachtungsphase (vgl. hierzu Hey, FR 2016, 485, 489, m.w.N.) nicht
weiterhin berechtigt gewesen wäre, im Interesse der Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung an dem statisch-
typisierenden Zinssatz von 5,5 % festzuhalten. Trotz einer bereits längerfristig zu verzeichnenden Absenkung des
gesamten Zinsniveaus gilt zu berücksichtigen, dass der --gemessen am Normzweck des § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG
relevante-- Fremdkapitalmarktzinssatz im Dezember 2010 für die vorliegend einschlägigen Parameter (Kredite an
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften bis 1 Mio. EUR bei mehr als fünfjähriger Laufzeit/Neugeschäft) seinerzeit noch
zwischen 3,81 % und 3,86 % lag und sich demzufolge --im Gegensatz zum aktuellen Niveau (1,85 %; Dezember
2018)-- noch nicht als dramatischer Abfall zum gesetzlichen Zinssatz darstellte (vgl. zum Zahlenmaterial
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank für März 2011, 44, 47 sowie für März 2019, 47). Ferner war der
Rückzahlungsanspruch für G nicht besichert. Hinzu kommt, dass der von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe
der Rückstellungsabzinsungsverordnung vom 18. November 2009 (BGBl I 2009, 3790) ermittelte, monatlich bekannt
gegebene Abzinsungssatz bei einer Laufzeit von 34 bis 35 Jahren im Dezember 2010 noch ca. 5,10 % betrug
(Dezember 2018: 2,51 %) und somit ein nach wie vor durchaus realitätsgerechtes Vergleichsbild zum gesetzlichen
Zinssatz von 5,5 % gezeichnet wurde.


79 bb) Soweit die Kläger ferner die Vorschrift des § 6 EStG global als verfassungswidrig rügen, fehlt es an einer
substanziellen Begründung. Wenn sie in diesem Zusammenhang meinen sollten, mit den durch das BilMoG
geschaffenen bilanzsteuerrechtlichen Neuregelungen werde das Ergebnis der Steuerbilanz zunehmend vom
handelsbilanziellen Ergebnis abgekoppelt, mag dies inhaltlich zutreffen. Abweichungen vom handelsrechtlichen
Maßgeblichkeitsprinzip sind aber durch § 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und Abs. 6 EStG steuerrechtlich legitimiert (vgl.
insoweit für § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG Kiesel in HHR, § 6 EStG Rz 701); sie begründen grundsätzlich keinen aus dem
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Gleichheitssatz abzuleitenden Verstoß gegen das Gebot der Folgerichtigkeit. Das BVerfG hat bereits entschieden,
dass das Maßgeblichkeitsprinzip keine strikte und einmal getroffene Belastungsgrundentscheidung des
Gesetzgebers, sondern lediglich eine "entwicklungsoffene Leitlinie" darstellt und somit keinen Verfassungsrang
genießt (Beschluss vom 12. Mai 2009 - 2 BvL 1/00, BVerfGE 123, 111, BStBl II 2009, 685, unter B.I.2.b bb; U. Prinz,
DB 2019, 804).


80 Abweichungen vom Maßgeblichkeitsgrundsatz verletzen ausnahmsweise nur dann das Gebot folgerichtiger
Ausgestaltung steuergesetzlicher Belastungsentscheidungen, wenn sich hierfür kein sachlicher Grund finden lässt, sie
also als willkürlich zu bewerten sind (BFH-Urteil in BFHE 233, 524, BStBl II 2012, 98, Rz 46, m.w.N.). Die
Entscheidung des Gesetzgebers, die weniger wirtschaftlich belastende Wirkung eines unverzinsten Darlehens durch
eine Abzinsung bilanziell darzustellen, stellt sich indes nicht als Willkürakt dar (in diesem Sinne auch BFH-Urteil in
BFHE 226, 347, BStBl II 2010, 177, unter II.5.).


81 cc) Ebenso wenig vermag der Senat für den vorliegend relevanten Bilanzstichtag einen Verstoß gegen das
Realisationsprinzip zu erkennen. Der Abzinsungsgewinn nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG weist auf den
31. Dezember 2010 keine nicht realisierbaren Zinserträge aus, sondern nimmt kapitalisiert für die gesamte
Vertragslaufzeit den ersparten Zinsaufwand vorweg. Durch die in den nachfolgenden Wirtschaftsjahren
aufwandswirksamen Aufstockungen der Barwerte wird fiktiver Zinsaufwand periodengerecht zugeordnet.


82 dd) § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG verletzt die Klägerin auch nicht in ihrem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG.


83 Abgabenrechtliche Vorschriften sind grundsätzlich nur dann an Art. 12 GG zu messen, wenn sie objektiv eine Tendenz
zur Regelung des von der Steuer betroffenen Berufs erkennen lassen (BVerfG-Entscheidungen vom 30. Oktober
1961 - 1 BvR 833/59, BVerfGE 13, 181, unter B.1.; vom 11. Oktober 1977 - 1 BvR 343/73 u.a., BVerfGE 47, 1, BStBl II
1978, 174, unter C.IV., und vom 18. Juni 1991 - 2 BvR 760/90, juris, unter I.2.). Die aus der Berufsausübung
resultierende Ertragsteuerbelastung schränkt weder eine bestimmte berufliche Tätigkeit ein noch beeinflusst sie deren
Inhalt; der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG ist daher nicht berührt (vgl. insoweit auch BFH-Urteil vom
19. September 2002 - IV R 45/00, BFHE 200, 317, BStBl II 2003, 21, unter II.3.d - Gewerbesteuerbelastung).


84 ee) Das Abzinsungsgebot führt auch unter dem Aspekt einer Übermaßbesteuerung nicht zu einem
Verfassungsverstoß.


85 Sofern die hierdurch hervorgerufene Steuerbelastung in den Schutzbereich der Eigentumsfreiheit nach Art. 14 Abs. 1
Satz 1 GG fällt (vgl. BVerfG-Beschluss vom 18. Januar 2006 - 2 BvR 2194/99, BVerfGE 115, 97, unter C.II.1.;
dagegen offengelassen vom BVerfG-Beschluss in BVerfGE 123, 111, BStBl II 2009, 685, unter B.III. - ggf. auch das
subsidiäre Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit [Art. 2 Abs. 1 GG]), ist nicht erkennbar, dass das
Abzinsungsgebot eine verfassungsrechtliche Obergrenze zumutbarer Belastung erreichen und daher die
Eigentumsfreiheit verletzen würde. Zwar bewirkt § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG eine (ausschließlich) von Höhe und
Laufzeit des Darlehens beeinflusste Einkünfteerhöhung im Wirtschaftsjahr des Darlehenszuflusses. Der Gewinn- und
Steuererhöhung aus der kapitalisierten Vorwegnahme des eingesparten Zinsaufwands steht allerdings die
aufwandswirksame Aufstockung des Darlehens in den Folgejahren gegenüber, so dass die steuerliche Belastung im
Abzinsungsjahr --ungeachtet von Progressionswirkungen (vgl. BFH-Beschluss in BFHE 226, 347, BStBl II 2010, 177,
unter II.3.a)-- über die Darlehenslaufzeit voll kompensiert wird.


86 Die im Streitfall erheblichen Gewinn- und Steuerauswirkungen bei der Klägerin stellen die grundsätzliche
Verfassungsmäßigkeit von § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG nicht in Frage. Die Belastungshöhe beruht --neben der Höhe
des Zinssatzes-- auf dem Umstand, dass ihr ein zunächst unverzinsliches Darlehen von ca. 257.000 EUR über eine
Laufzeit von fast 35 Jahren gewährt wurde.


87 ff) Wenn die Kläger darüber hinaus die §§ 12 bis 14 BewG wegen des dort zugrunde gelegten Zinssatzes von 5,5 %
(gemeint sein kann insoweit nur die Vorschrift des § 12 Abs. 3 BewG) für verfassungswidrig erachten, gelten die unter
II.2.a) aa) dargelegten Erwägungen sinngemäß. Zudem verweist § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG nicht auf § 12 Abs. 3
BewG, sondern gibt lediglich den nämlichen Abzinsungssatz vor.


88 gg) Die Bezugnahme der Kläger auf die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 1711/15 kann ebenfalls nicht zur Aussetzung
des Verfahrens führen. Die dort maßgeblichen Fragen, ob sich einerseits die Besteuerung von Erstattungszinsen
gemäß § 233a AO als Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG) bei gleichzeitiger
Nichtabzugsfähigkeit von Nachzahlungszinsen (§ 12 Nr. 3 EStG) als gleichheitswidrig erweist und andererseits die
durch das Jahressteuergesetz (JStG) 2010 eingeführte rückwirkende Geltung des Besteuerungszugriffs nach § 20
Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG (§ 52a Abs. 8 Satz 2 i.d.F. des JStG 2010) dem verfassungsrechtlichen Rückwirkungsverbot
widerspricht (vgl. vorhergehend BFH-Urteil vom 15. April 2015 - VIII R 30/13, juris), haben vorliegend keine Relevanz.


89 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 65/19 vom 10.10.2019
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